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Abschnitt |
Allgemeine Vorschriften
§1 Wesen der Caritas, Dienstgemeinschaft
(1) 'Die Caritas ist eine Lebens- und Wesensaufierung der katholischen Kirche. ?Die

dem Deutschen Caritasverband angeschlossenen Einrichtungen dienen dem gemeinsamen
Werk christlicher Nachstenliebe. *Dienstgeber und Mitarbeiter bilden eine Dienstgemein-
schaft und tragen gemeinsam zur Erflllung der Aufgaben der Einrichtung bei. “Die Mitarbei-
ter haben den ihnen anvertrauten Dienst in Treue und in Erflllung der allgemeinen und be-
sonderen Dienstpflichten zu leisten.

(2) Der Treue des Mitarbeiters muss von Seiten des Dienstgebers die Treue und Fur-
sorge gegenluber dem Mitarbeiter entsprechen.

(3) Auf dieser Grundlage regeln sich alle Beziehungen zwischen Dienstgeber und Mitar-
beiter.

§2 Geltungsbereich

(1) Die AVR finden Anwendung in allen in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Ein-
richtungen und Dienststellen, die dem Deutschen Caritasverband angeschlossen sind.

Anmerkung:

Besondere diézesane Regelungen und Beschlisse der Zentralen Arbeitsrechtlichen
Kommission (Anhang Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission) werden durch die AVR
nicht beruhrt.

(2) Die AVR gelten nicht fir:

a) Mitarbeiter, deren Leistungsfahigkeit infolge einer korperlichen, geistigen, seeli-
schen oder sonstigen Behinderung beeintrachtigt ist und deren Rehabilitation oder
Resozialisierung durch Beschaftigungs- und Arbeitstherapiemalinahmen angestrebt
wird;

b)  Mitarbeiter, die nicht in erster Linie aus Griinden der Erwerbstatigkeit beschaftigt
werden, sondern vorwiegend zu ihrer Betreuung, sofern die Anwendung der AVR
nicht ausdrucklich schriftlich vereinbart ist;

c) Mitarbeiter, die Tatigkeiten nach § 11 Abs. 3 SGB XII austben;

d) Mitarbeiter mit fortdauerndem Férderungsbedarf, die sich zu Beschaftigungsbeginn
in einer offentlich geférderten BeschaftigungsmalRnahme (z.B. nach SGB I, SGB Ill)
befinden und im Rahmen von MaRnahmen der Beschaftigung und/oder Qualifizie-
rung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und/oder Erhaltung der Beschaftigungsfa-
higkeit eine fachliche und/oder sozialpadagogische Anleitung erhalten;

e) Mitarbeiter, die flr einen festumgrenzten Zeitraum ausschlieRlich zu ihrer Vor-, Aus-
oder Weiterbildung beschaftigt werden, sofern diese 6ffentlich geférdert wird und
nicht Anhang Auszubildende anzuwenden ist;

f) leitende Arzte (Chefarzte) und vergleichbare leitende Mitarbeiter, wenn ihre Arbeits-
bedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind oder werden;

g) Mitarbeiter, die Uber die héchste Vergutungsgruppe der AVR hinausgehende
Dienstbezige (§ 27) erhalten.

(3) Soweit in den AVR von Mitarbeitern in Krankenhdusern gesprochen wird, umfasst dies
die Mitarbeiter, die in

a) Krankenhausern, einschliel3lich psychiatrischen Fachkrankenhausern,
b)  medizinischen Instituten von Krankenhdusern oder



c) sonstigen Einrichtungen (z.B. Reha-Einrichtungen, Kureinrichtungen), in denen die
betreuten Personen in arztlicher Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch in
den Einrichtungen selbst beschaftigte Arztinnen oder Arzte stattfindet,

beschaftigt sind.

Anmerkung 1 zu Absatz 3:

"Hiervon sind auch Mitarbeiter in Fachabteilungen (z.B. Pflege-, Altenpflege- und Be-
treuungseinrichtungen) in psychiatrischen Zentren bzw. Rehabilitations- oder Kurein-
richtungen erfasst, soweit diese mit einem psychiatrischen Fachkrankenhaus bzw. ei-
nem Krankenhaus desselben Tragers einen Betrieb bilden. 2Im Ubrigen werden Mitar-
beiter in Altenpflegeeinrichtungen eines Krankenhauses von der Begriffsbestimmung in
Absatz 3 nicht erfasst, auch soweit sie mit einem Krankenhaus desselben Tragers ei-
nen Betrieb bilden.

Anmerkung 2 zu Absatz 3:

Lehrkrafte an Krankenpflegeschulen und ahnlichen der Ausbildung dienenden Einrich-
tungen nach Absatz 3 fallen unter die Mitarbeiter, soweit diese nicht vom Geltungsbe-
reich nach Teil Il. Anhang Lehrkrafte erfasst sind.

(4) Soweit in den AVR von Mitarbeitern in Pflege- und Betreuungseinrichtungen gespro-
chen wird, umfasst dies die Mitarbeiter, die in

a) Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen,

b)  medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen,

c)  sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in arztlicher
Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den Einrichtungen selbst
beschaftigte Arztinnen oder Arzte stattfindet,

d)  Einrichtungen und Heimen, die der Férderung der Gesundheit, der Erziehung, der
Fursorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Flrsorge und Betreu-
ung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschrankten oder sonstigen
hilfsbedurftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der arztli-
chen Behandlung der betreuten Personen dienen, oder in

e) ambulanten Pflegediensten oder teilstationaren Pflegeeinrichtungen

beschaftigt sind, soweit deren Einrichtungen nicht unter Absatz 3 fallen.

Anmerkung zu Absatz 4:

Lehrkrafte an Altenpflegeschulen und ahnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtun-
gen nach Absatz 4 fallen unter diesen Absatz, soweit diese nicht unter Absatz 3 bzw.
unter den Teil Il. Anhang Lehrkrafte fallen.

(5) Soweit in den AVR von Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst gesprochen wird,
umfasst dies die Mitarbeiter, die gemaf Teil B Abschnitt XXIV Anhang Entgeltordnung ein-
gruppiert sind.

(6) Soweit in den AVR von Mitarbeitern im Rettungsdienst gesprochen wird, umfasst dies
die Mitarbeiter, die gemal Teil B Abschnitt XXII Anhang Entgeltordnung eingruppiert sind.
Dies umfasst auch Mitarbeiter in Leitstellen, die nach Teil B Abschnitt XVIII Anhang Entgelt-
ordnung eingruppiert sind.

(7)  Fur Mitarbeiter im arztlichen Dienst gelten die besonderen Regelungen des Anhangs
Arztlicher Dienst.

(8) Fur Mitarbeiter in Fahrdiensten gelten die besonderen Regelungen des Anhangs Fahr-
dienste.
§3 Allgemeine Dienstpflichten

(1) Der Dienst in der katholischen Kirche fordert vom Dienstgeber und vom Mitarbeiter die
Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung und vertrauensvolle Zusammenarbeit



unter Beachtung der Eigenart, die sich aus dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen
Verfasstheit ergibt.

(2) Bei der Erflllung der dienstlichen Aufgaben sind die allgemeinen und fur einzelne Be-
rufsgruppen erlassenen kirchlichen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

(3) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes ist Bestandteil des Dienstverhaltnisses.

(4) 'Jeder Mitarbeiter hat seine beruflichen Fahigkeiten und Erfahrungen nach bestem
Konnen bei der Erflllung des ihm Gibertragenen Dienstes einzusetzen. ?Er soll jederzeit be-
miht sein, sein fachliches Kénnen zu erweitern. *Er hat die fiir seinen Arbeitsbereich beste-
henden Gesetze und Verwaltungsbestimmungen und daneben die durch Dienstanweisungen
oder Anordnungen seiner Vorgesetzten gegebenen Weisungen zu beachten.

(5) Die Dienstordnung sowie die Haus- und Heimordnung sind fur jeden Mitarbeiter ver-
bindlich.

§4 Besondere Dienstpflichten

(1) Das Gebot der Verschwiegenheit in allen dienstlichen Angelegenheiten besteht nicht
nur wahrend des Dienstverhaltnisses, sondern auch nach dessen Beendigung.

(2) 'Die Ausuibung einer Nebentatigkeit ist zulassig. 2Uber die Aufnahme einer Nebentatig-
keit ist der Dienstgeber zu unterrichten. *Eine Nebentatigkeit ist unzulassig, wenn dadurch
die Arbeitskraft der Mitarbeiter oder berechtigte Interessen des Dienstgebers erheblich be-
eintrachtigt werden. #In diesem Fall kann der Dienstgeber eine Nebentatigkeit untersagen
bzw. die Erlaubnis zur Nebentatigkeit einschranken.

(3) 'Die Mitarbeiter sind grundsétzlich verpflichtet, sich auf Verlangen des Dienstgebers in
zumutbarem Umfang an der Weiterbildung der Mitarbeiter und am Unterricht an den Schulen
des Dienstgebers zu beteiligen. 2In akademischen Lehrkrankenhdusern sind die Arzte im
Rahmen ihres Dienstes verpflichtet, sich an der praktischen Ausbildung der Medizinstuden-
ten in dem Krankenhaus zu beteiligen. *Das gilt auch flr sonstige Mitarbeiter, die an der Aus-
bildung auf Anordnung des Dienstgebers beteiligt werden. *Die Arzte sind verpflichtet, arztli-
che Bescheinigungen auszustellen und auf Anordnung des Dienstgebers im Rahmen einer
zugelassenen Nebentatigkeit des leitenden Arztes oder fur einen Belegarzt des Krankenhau-
ses arztlich tatig zu werden.

(4) 'Der Mitarbeiter darf Belohnungen und Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Ta-
tigkeit nur mit Zustimmung des Dienstgebers annehmen. 2Werden dem Mitarbeiter Beloh-
nungen und Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Tatigkeit angeboten, so hat er dies
dem Dienstgeber unverziglich und unaufgefordert mitzuteilen. 3Pflegliche Behandlung des
Eigentums der Einrichtung und Sparsamkeit in seiner Verwendung gehoéren zu den selbst-
verstandlichen Pflichten.

(5) 'Wenn der Mitarbeiter seine Dienstpflicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt, so
haftet er dem Dienstgeber fur den dadurch entstandenen Schaden nach MaRRgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen. 2Beim Rettungsdienst im Notarztwagen oder Rettungshubschrau-
ber ist der Mitarbeiter in Fallen, in denen kein grob fahrlassiges und kein vorsatzliches Han-
deln vorliegt, von etwaigen Haftungsansprichen freizustellen.

§5 Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in seelsorgerischen
Angelegenheiten

(1) 'Angelegenheiten, die einem Mitarbeiter im Zusammenhang mit seelsorgerischen Ta-
tigkeiten oder zu seelsorgerischen Zwecken anvertraut wurden, unterliegen auch dann der
Verschwiegenheit, wenn dieser nicht ausdriicklich zur Seelsorge beauftragt ist. 2Dies gilt
auch tber den Bereich eines Dienstgebers hinaus sowie nach Beendigung des Dienstver-
haltnisses.



(2) 'Absatz 1 gilt nicht, soweit Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bediirfen. 2Eine Verpflichtung, geplante Straftaten
anzuzeigen, bleibt von Absatz 1 unberihrt.

(3) 'Ein Mitarbeiter, der vor Gericht oder aufergerichtlich Gber Angelegenheiten, flr die
Absatz 1 gilt, aussagen oder Erklarungen abgeben soll, bedarf hierfur der Genehmigung.
2Dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen des § 54 StPO oder § 376 ZPO nicht erflllt
sind. *Die Genehmigung erteilt der Dienstgeber oder, wenn das Dienstverhaltnis beendet ist,
der letzte Dienstgeber. “Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der AuRerung bildet, bei
einem friheren Dienstgeber ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung er-
teilt werden.

(4) 'Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur zum Schutz des Seelsorgegeheim-
nisses versagt werden. 2Ist der Mitarbeiter Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen
Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen die-
nen, darf die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 erfillt sind,
nur versagt werden, wenn die dienstlichen Ricksichten dies unabweisbar erfordern. *Wird
sie versagt, ist dem Mitarbeiter der Schutz zu gewahren, den er zur Vertretung seiner Inte-
ressen bendtigt.

§6 Dienstvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1)  'Der Mitarbeiter wird durch den Rechtstrager der Einrichtung (Dienstgeber) oder den
von diesem Bevollméchtigten eingestellt. 2Der Dienstvertrag wird vor Dienstbeginn schriftlich
unter Verwendung eines Musterdienstvertrages des Deutschen Caritasverbandes abge-
schlossen. Mehrere Dienstverhaltnisse zu demselben Dienstgeber diirfen nur begriindet
werden, wenn die jeweils Ubertragenen Tatigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusam-
menhang stehen. “Andernfalls gelten sie als ein Dienstverhaltnis.

(2) 'Zusatzliche Vereinbarungen bedirfen zu ihrer Glltigkeit der Schriftform. 2Sie kénnen
gesondert gekiindigt werden, soweit das in den AVR vorgesehen oder einzelvertraglich ver-
einbart ist.

(3) 'Die Einstellung setzt die personliche Eignung und die notwendigen Kenntnisse und
Fahigkeiten, in der Regel die erforderliche Fachausbildung, voraus. ?Der Dienstgeber kann
die Vorlage eines arztlichen Zeugnisses von einem Arzt seines Vertrauens verlangen.

(4) Die ersten sechs Monate des Dienstverhaltnisses sind Probezeit, sofern im Dienstver-
trag nicht auf eine Probezeit verzichtet oder eine kiirzere Probezeit vereinbart worden ist
oder der Mitarbeiter im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Lehr-
oder Ausbildungsverhaltnis bei demselben Dienstgeber eingestellt wird.

(5) Bei Antritt des Dienstes ist der Mitarbeiter auf treue und gewissenhafte Erfullung seines
Dienstes und die Einhaltung der Verschwiegenheit zu verpflichten.

§7 Personalakten

(1) Fur jeden Mitarbeiter ist eine Personalakte zu fuhren.

(2) 'Der Mitarbeiter hat ein Recht auf Einsicht in seine vollstandigen Personalakten. 2Er
kann von seinen Personalakten Kopien verlangen.

(3) 'Der Mitarbeiter muss zu Beschwerden und Behauptungen jeder Art, die fiir ihn un-
gunstig sind oder ihm nachteilig werden konnen, vor Aufnahme in die Personalakten gehort
werden. 2Seine Aufterungen sind zu den Personalakten zu nehmen.

§8 Arztliche Untersuchung wahrend des Dienstverhiltnisses

(1) Der Dienstgeber kann bei gegebener Veranlassung durch einen Arzt seines Vertrau-
ens feststellen lassen, ob der Mitarbeiter dienstfahig und/oder frei von ansteckenden Krank-
heiten ist.
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(2) 'Entstehen dem Mitarbeiter aus vom Dienstgeber angeordneten arztlichen Untersu-
chungen Kosten, sind sie vom Dienstgeber zu (ibernehmen. ?Das Ergebnis der arztlichen
Untersuchung ist dem Mitarbeiter auf seinen Antrag bekannt zu geben.

(3) Gesetzliche Vorschriften, die den Mitarbeiter verpflichten oder berechtigen, sich arztlich
untersuchen zu lassen, bleiben unberihrt.

§9 Regenerationstage/Umwandlungstage der Mitarbeiter im Sozial- und
Erziehungsdienst

(1) 'Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV Anhang Entgeltordnung eingruppiert sind,
haben ab dem Kalenderjahr 2023 bei Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit auf funf Tage
in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Entgelts (Dienstbezlige) und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen (Regenerations-
tage). 2Wird die wochentliche Arbeitszeit an weniger als fiinf Tagen in der Woche erbracht,
vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 3MafRgeblich fir die
Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhaltnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung
nach Absatz 2 Satz 2. “Verandert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem ge-
wahrten Regenerationstag die Verteilung der wéchentlichen Arbeitszeit, erhdéht oder vermin-
dert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. *Verbleibt bei den Berech-
nungen nach den Satzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerati-
onstag ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger
als einem halben Regenerationstag bleiben unberlcksichtigt.

Anmerkung zu Satz 1:

'Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr
nicht fir mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. ?An-
spruch auf Entgelt im Sinne des Satzes 1 sind hier auch der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung (§§ 15 Abs. 4 Satz 1, 36, 37 Abs. 1 und 2, 47, 49) und der Anspruch auf Kran-
kengeldzuschuss, auch wenn dieser wegen der Hohe der Barleistungen des Sozialver-
sicherungstragers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der
Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistun-
gen, Leistungen nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20
MuSchG oder nach § 24i SGB V.

(2) 'Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wiinsche des Mitarbei-
ters zu bertcksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Griinde ent-
gegenstehen. 2Der Mitarbeiter hat den/die Regenerationstag/e spatestens vier Wochen vor
dem gewlnschten Zeitpunkt der Gewahrung in Textform gegenuber dem Dienstgeber gel-
tend zu machen. ®Der Dienstgeber entscheidet Uber die Gewahrung der Regenerationstage
bis spatestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im
gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berlcksichtigung der aktuellen dienstlichen/betriebli-
chen Verhaltnisse abweichend von den Satzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewahrung
von Regenerationstagen moglich. SRegenerationstage, fiir die im laufenden Kalenderjahr
keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen. ®Abweichend von Satz 5 verfallen
Regenerationstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher Grinde im laufenden Ka-
lenderjahr nicht gewahrt worden sind, spatestens am 30. September des Folgejahres.

(3) 'Mitarbeiter, die Anspruch auf eine monatliche SUE-Zulage gemaR § 28 Abs. 4

Buchst. e haben, kdnnen bis zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in Textform gel-
tend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts (Dienstbezlige) und der in Monatsbetragen
festgelegten Zulagen in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 2Mitarbeiter, die erstmalig
einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemaR § 28 Abs. 4 Buchst. e erwerben, kdnnen nach
Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Dienstverhaltnisses (Neubegriindung
des Dienstverhaltnisses oder Tatigkeitswechsel) die Geltendmachung der Umwandlungstage
fir das laufende Kalenderjahr erklaren. *Die SuE-Zulage wird jeweils nach der erfolgten Ar-
beitsbefreiung gekuirzt. “Der Kirzungsbetrag ergibt sich aus dem individuell ermittelten
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Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmafig bzw. betrieblich
festgelegten Arbeitsstunden. *Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw.
keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu leistende Ar-
beitszeit dadurch zu ermitteln, dass die dienstvertraglich vereinbarte regelmafige durch-
schnittliche wochentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die der
Mitarbeiter in der Woche zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. ®Der Mitarbeiter hat
den/die Umwandlungstag/e spatestens vier Wochen vor dem gewtinschten Zeitpunkt der Ge-
wahrung in Textform gegenlber dem Dienstgeber geltend zu machen. "Der Dienstgeber ent-
scheidet Uber die Gewahrung der Umwandlungstage bis spatestens zwei Wochen vor diesen
und teilt dies dem Mitarbeiter in Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwand-
lungstage sind die Winsche des Mitarbeiters zu berucksichtigen, sofern dem keine dringen-
den dienstlichen/betrieblichen Griinde entgegenstehen. °Im gegenseitigen Einvernehmen ist
unter Berlcksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhaltnisse abweichend von
den Satzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewahrung von Umwandlungstagen mdglich.
'°Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Um-
wandlung der SuE-Zulage wirkt langstens bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.

Anmerkung zu Abs. 3 Satz 4:

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbetragen
festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmafigen wochentli-
chen Arbeitszeit zu teilen.

Anmerkung zu § 9:

Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zu-
satzurlaubstage.

§10 Beschiftigungszeit

(1) 'Beschéftigungszeit ist die bei demselben Dienstgeber in einem Dienstverhaltnis zu-
rickgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen worden ist. ?Zeiten einer Teilzeitbeschaftigung
werden voll angerechnet. 3Ist der Mitarbeiter aus seinem Verschulden oder auf seinen eige-
nen Wunsch aus dem Dienstverhaltnis ausgeschieden, so gelten vor dem Ausscheiden lie-
gende Zeiten nicht als Beschaftigungszeit, es sei denn, dass er das Dienstverhaltnis wegen
eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder wegen Unfahigkeit zur Fortsetzung der
Arbeit infolge einer Kérperbeschadigung oder einer in Austbung oder infolge seiner Arbeit
erlittenen Gesundheitsbeschadigung aufgeldst hat oder die Nichtanrechnung der Beschafti-
gungszeit aus sonstigen Grinden eine unbillige Harte darstellen wirde.

(2) 'Ubernimmt ein Dienstgeber eine Einrichtung im Geltungsbereich der AVR oder in ei-
nem anderen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche, so werden dem Mitarbeiter die bei
der Einrichtung zuriickgelegten Zeiten nach MalRgabe des Absatzes 1 als Beschéaftigungszeit
angerechnet. 2Bei Ubernahme einer Einrichtung aus einem anderen Téatigkeitsbereich kén-
nen die bei dieser Einrichtung zurlickgelegten Zeiten ganz oder teilweise als Beschaftigungs-
zeit angerechnet werden, wenn in dieser Einrichtung den AVR entsprechende Regelungen
galten.

(3) Bei dem Mitarbeiter, der am 31. Dezember 1987 schon und am 1. Januar 1988 noch in
einem Dienstverhaltnis gemal Absatz 1 Satz 1 steht, gilt Absatz 1 Satz 2 in der ab 1. Januar
1988 geltenden Fassung, wenn der Mitarbeiter bis zum 31. Dezember 1989 nachweist, dass
aufgrund dieser Vorschrift zusatzliche Beschaftigungszeiten anzurechnen sind.

Ubergangsregelung zu § 10 Abs. 1:

Innerhalb des Uber den 31. Marz 1991 hinaus fortbestehenden Dienstverhaltnisses ei-
nes Mitarbeiters bleibt die vor dem 1. April 1991 erreichte Beschéaftigungszeit unbe-
rahrt.
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§11 Dienstzeit

(1) 'Die Dienstzeit umfasst die Beschaftigungszeit und die nach den Abséatzen 2 bis 5 an-
zurechnenden Zeiten einer friiheren Beschaftigung, soweit diese nicht schon bei der Berech-
nung der Beschaftigungszeit berlicksichtigt sind. 2Fir die Anrechnung nach den Abséatzen 2
bis 5 qgilt § 10 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(2) Anzurechnen sind die Zeiten, die ein Mitarbeiter in einem Dienstverhaltnis im Tatig-
keitsbereich des Deutschen Caritasverbandes oder eines ihm angeschlossenen Mitgliedes
oder in einem anderen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche verbrachte.

(3) 'Die in Absatz 2 aufgefiihrten Zeiten werden nicht angerechnet, wenn der Mitarbeiter
aus seinem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Dienstverhaltnis ausgeschieden
ist. 2Dies gilt nicht, wenn der Mitarbeiter im Anschluss an das bisherige Dienstverhaltnis zu
einer anderen Einrichtung desselben Dienstgebers oder zu einem anderen Dienstgeber im
Tatigkeitsbereich des Deutschen Caritasverbandes oder eines ihm angeschlossenen Mitglie-
des oder in einem anderen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche Uibergetreten ist, oder
wenn er das Dienstverhaltnis wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder
wegen Unfahigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer Korperbeschadigung oder in Aus-
ubung oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsbeschadigung aufgeldst hat, oder die
Nichtanrechnung eine unbillige Harte darstellen wurde.

(4) Die Zeit anderer beruflicher Tatigkeiten kann ganz oder teilweise angerechnet werden,
wenn die Tatigkeit Voraussetzung fir die Einstellung war.

(5) Anzurechnen sind ferner

a) die Zeiten erflllter Dienstpflicht in der Bundeswehr, Zeiten des zivilen Ersatzdiens-
tes nach dem Gesetz Uber den zivilen Ersatzdienst und Zeiten des Zivildienstes
nach dem Zivildienstgesetz, sowie Zeiten einer Tatigkeit als Entwicklungshelfer, so-
weit diese vom Wehr- oder Zivildienst befreit, sowie in der DDR erbrachte Zeiten
des Grundwehrdienstes, des Wehrersatzdienstes, soweit dieser die Zeit des Grund-
wehrdienstes betrug, sowie Haftzeiten wegen Verweigerung des Wehrdienstes und
eine daran anschlielende Ableistung des Grundwehrdienstes der DDR,

b)  die im Soldatenverhaltnis in der Bundeswehr zurlickgelegten Zeiten, soweit sie nicht
nach Buchstabe a anzurechnen sind; Absatz 3 Satze 1 und 2 sind sinngemaf anzu-
wenden.

Anmerkung:

Der Tatigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von § 11 steht gleich eine
Tatigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Ein-
richtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

Ubergangsregelung zu § 11:

Innerhalb des Uber den 31. Marz 1991 hinaus fortbestehenden Dienstverhaltnisses ei-
nes Mitarbeiters bleibt die vor dem 1. April 1991 erreichte Dienstzeit unberuhrt.

§ 11a Ausschlussfrist zu § 10 und § 11

'Der Mitarbeiter hat die anrechnungsfahigen Beschaftigungs- und Dienstzeiten innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von drei Monaten nach Aufforderung durch den Dienstgeber nachzuwei-
sen. ?Zeiten, fir die der Nachweis nicht fristgeman erbracht wird, werden nicht angerechnet.
3Kann der Nachweis aus einem vom Mitarbeiter nicht zu vertretenden Grunde innerhalb der
Ausschlussfrist nicht erbracht werden, so ist die Frist auf einen vor Ablauf der Ausschlussfrist
zu stellenden Antrag zu verlangern.



13

§12 Einholung eines erweiterten Fiihrungszeugnisses wahrend des
Dienstverhaltnisses

Soweit die Einholung eines erweiterten Flihrungszeugnisses gesetzlich vorgeschrieben und
vom Dienstgeber angeordnet ist, werden die daflr entstehenden Kosten im laufenden
Dienstverhaltnis vom Dienstgeber getragen.

§13 Versetzung und Abordnung

(1) 'Der Mitarbeiter kann im Rahmen seiner vertraglich vorgesehenen Tatigkeit aus dienst-
lichen oder betrieblichen Griinden in eine andere Einrichtung desselben Dienstgebers unter
Wahrung des Besitzstandes versetzt oder bis zu sechs Monaten abgeordnet werden. 2Vor
der Versetzung oder Abordnung ist der Mitarbeiter zu horen. 3Zu einer Versetzung, die mit
der Zuweisung eines anderen dienstlichen Wohnsitzes verbunden ist, ist die Zustimmung
des Mitarbeiters erforderlich.

(2) Von einer Versetzung oder Abordnung des Mitarbeiters soll Abstand genommen wer-
den, wenn sie ihm aus personlichen Griinden nicht zumutbar ist (z.B. mit Ricksicht auf seine
Familie).

(3) Wahrend der Probezeit (§ 6 Abs. 4) ist eine Versetzung oder Abordnung nur mit Zu-
stimmung des Mitarbeiters zulassig.

(4) Die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes in derselben Einrichtung ist keine Verset-
zung oder Abordnung im Sinne der Absatze 1 bis 3.

§14 Qualifizierung

(1) 'Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Inte-
resse von Mitarbeitern und Dienstgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivitat
und Effizienz der Einrichtungen der Caritas, der Nachwuchsférderung und der Steigerung
von beschaftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Qualifizierung wird auch als Teil der Perso-
nalentwicklung verstanden.

(2)  "Wor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach den AVR ein Angebot dar, aus dem
fur die Mitarbeiter kein individueller Anspruch aufier nach Absatz 4 abgeleitet, aber das
durch freiwillige Dienstvereinbarung wahrgenommen und naher ausgestaltet werden kann.
2Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berthrt.

(3) 'Qualifizierungsmafnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen fur die
Ubertragenen Tatigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b)  der Erwerb zuséatzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung fur eine andere Tatigkeit;
Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach langerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizie-
rung).

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmafnahme wird dokumentiert und den Mitarbeitern
schriftlich bestatigt.

(4) 'Mitarbeiter haben — auch in den Fallen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d — Anspruch
auf ein regelmaRiges Gesprach mit der jeweiligen Flihrungskraft, in dem festgestellt wird, ob
und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gesprach kann auch als Gruppenge-
sprach gefiihrt werden. *Wird nichts anderes geregelt, ist das Gesprach jahrlich zu fihren.

(5) 'Die Kosten einer vom Dienstgeber veranlassten Qualifizierungsmafnahme — ein-
schlieRlich Reisekosten — werden, soweit sie nicht von Dritten Glbernommen werden, grund-
séatzlich vom Dienstgeber getragen. 2Ein moglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizie-
rungsvereinbarung geregelt. *Die Einrichtungsleitung und die Mitarbeitervertretung sind ge-
halten, die Grundsatze einer fairen Kostenverteilung unter Berticksichtigung des


javascript:alert('Funktion%20nicht%20unterstützt!');

14

betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. “Ein Eigenbeitrag der Mitarbeiter kann in
Geld und/oder Zeit erfolgen.

(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmafinahmen gelten als Arbeitszeit.

(7) Gesetzliche Férderungsmadglichkeiten kénnen in die Qualifizierungsplanung einbezo-
gen werden.

(8) Fur Mitarbeiter mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmallnahmen so an-
geboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermoglicht wird.

§ 14a Qualifizierung fur Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst

'Bei Mitarbeitern im Erziehungsdienst werden — soweit gesetzliche Regelungen bestehen,
zusatzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen — im Rahmen der regelmafigen durchschnitt-
lichen wdchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden fiir Zwecke der Vorbereitung
und Qualifizierung verwendet. ?Bei Teilzeitmitarbeitern gilt Satz 1 entsprechend mit der MaR-
gabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhaltnis ihrer indivi-
duell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmaRigen Arbeitszeit vergleich-
barer Vollzeitmitarbeiter entspricht, reduziert. *Im Erziehungsdienst tatig sind insbesondere
Mitarbeiter als Kinderpfleger bzw. Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelfer, Erzieher, Heil-
erziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiter oder standige Vertreter
von Leitern von Kindertagesstatten oder Erziehungsheimen sowie andere Mitarbeiter mit er-
zieherischer Tatigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.

Anmerkung 1 zu Satz 3:

Soweit Berufsbezeichnungen aufgefiihrt sind, werden auch Mitarbeiter erfasst, die eine
entsprechende Tatigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prifung ausi-
ben.

Anmerkung 2 zu Satz 3:

Mitarbeiter im handwerklichen Erziehungsdienst missen in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffalligenhilfe tatig sein.

Abschnitt Il
Arbeitszeit

§15 RegelmaBige Arbeitszeit

(1) 'Die regelmaRige Arbeitszeit betragt ausschlieBlich der Pausen durchschnittlich 39
Stunden, fir Mitarbeiter in Krankenhdusern durchschnittlich 38,5 Stunden, wochentlich. 2Bei
Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit ein-
gerechnet. °Die regelmaRige Arbeitszeit kann auf finf Tage, aus notwendigen betriebli-
chen/dienstlichen Griinden auch auf sechs Tage verteilt werden. *Satz 2 findet fir Mitarbeiter
in Krankenhdusern und Pflege- und Betreuungseinrichtungen keine Anwendung.

(2) 'Fur die Berechnung des Durchschnitts der regelmaRigen wéchentlichen Arbeitszeit ist
ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei
Mitarbeitern, die standig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein langerer
Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 'In Einrichtungen, in denen auf Grund spezieller Aufgaben oder saisonbedingt erheb-
lich verstarkte Tatigkeiten anfallen, kann fur diese Tatigkeiten die regelmaflige Arbeitszeit auf
bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlangert werden, wenn
durch Verkirzung der regelmafigen wochentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Aus-
gleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgefuhrt wird.
2Satz 1 findet fiir Mitarbeiter in Krankenh&usern und Pflege- und Betreuungseinrichtungen
keine Anwendung.
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(4) 'Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhaltnisse zulassen, wird der Mitarbeiter am
24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 36 von der Ar-
beit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Griinden
nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewah-
ren. *Die regelmaRige Arbeitszeit vermindert sich fiir jeden gesetzlichen Feiertag, sowie flr
den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienst-
planmaRig ausgefallenen Stunden. *Fir Mitarbeiter in Krankenh&usern und Pflege- und Be-
treuungseinrichtungen gilt abweichend von Satz 3: Die regelmafige Arbeitszeit vermindert
sich fur den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die
dienstplanmaRig ausgefallenen Stunden.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 3:

Die Verminderung der regelmaBigen Arbeitszeit betrifft die Mitarbeiter, die wegen des
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten
mussten.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 4:

Die Verminderung der regelmaBigen Arbeitszeit betrifft die Mitarbeiter, die wegen des
Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten missten.

(5) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Grinden kann auf der Grundlage einer
Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften
des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Anmerkung zu Absatz 5:

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tagliche Ar-
beitszeit auf bis zu zwolf Stunden verlangert werden, wenn dadurch zusatzliche freie
Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(6) Die Mitarbeiter sind im Rahmen begrundeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten
zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei
Teilzeitbeschaftigung aufgrund dienstvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Uberstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(7) 'Durch Dienstvereinbarung kann ein wochentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45
Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusatzli-
chen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums
ausgeglichen.

(8) 'Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tagliche Rahmenzeit
von bis zu zwolf Stunden eingefiihrt werden. ?Die innerhalb der taglichen Rahmenzeit geleis-
teten zuséatzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgeleg-
ten Zeitraums ausgeglichen.

(9) Die Absatze 7 und 8 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtar-
beit.

(10) 'Auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung kann fir Mitarbeiter in Krankenh&usern
und Pflege- und Betreuungseinrichtungen bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von
Personen die tagliche Arbeitszeit im Schichtdienst, ausschlieRlich der Pausen, auf bis zu 12
Stunden verlangert werden, wenn solche Dienste nach der Eigenart dieser Tatigkeit und zur
Erhaltung des Wohles dieser Personen erforderlich sind. 2In unmittelbarer Folge dirfen
hoéchstens 5 Zwolf-Stunden-Schichten und innerhalb von zwei Wochen nicht mehr als 8
Zwolf-Stunden-Schichten geleistet werden. *Solche Schichten kénnen nicht mit Bereit-
schaftsdienst kombiniert werden. “Bei der Anordnung von Zwolf-Stunden-Schichten kann die
Ruhezeit (§ 5 Abs. 1 ArbZG) nicht verklrzt werden.
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Anmerkung zu § 15:

Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhangig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absatze 7 und
8) mdglich. Sie durfen keine Regelungen nach Absatz 5 enthalten.

§ 15a Arbeit an Sonn- und Feiertagen fur Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflege-
und Betreuungseinrichtungen

Fur Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflege- und Betreuungseinrichtungen gilt in Ergan-
zung zu § 15 Abs. 4 Satz 4 und § 15 Abs. 6 fur Sonn- und Feiertage Folgendes:

(1) 'Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fallt, wird durch
eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats — moglichst aber schon bis zum Ende des nachsten Kalendermonats — ausgegli-
chen, wenn es die betrieblichen Verhaltnisse zulassen. ?Kann ein Freizeitausgleich nicht ge-
wahrt werden, erhalt der Mitarbeiter je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden An-
teils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maligabe der
Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemaR § 20 Abs. 3 zu-
lassig. “§ 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberihrt.

(2) 'Fur Mitarbeiter, die regelmaRig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der Wech-
selschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermindert sich die
regelmafiige Wochenarbeitszeit um ein Finftel der dienstvertraglich vereinbarten durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen
Werktag fallt,

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder

b)  nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmalig nicht zur Arbeit eingeteilt sind
und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmaRige Arbeitszeit erbringen
massen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fallen nicht. *§ 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberhrt.

(3) 'Mitarbeiter, die regelmaRig an Sonn- und Feiertagen arbeiten missen, erhalten inner-
halb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag
fallen.

§ 15b Sonderregelung fiir Mitarbeiter in hauslichen Gemeinschaften

Bei Mitarbeitern, die in hauslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zu-
sammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen (§ 18 Abs. 1 Nr.
3 ArbZG), kann, sofern die Eigenart des Dienstes es erfordert, einzelvertraglich von den Ar-
beitszeitregelungen nach Abschnitt Il abgewichen werden.

§ 16 Sonderformen der Arbeit

(1) "Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmaRigen
Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Mitarbeiter durch-
schnittlich langstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen wer-
den. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. *Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(1a)  Fir Mitarbeiter in Krankenhausern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist abwei-
chend von Abs. 1 Satz 1 Wechselschichtarbeit die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienst-
plan, der einen regelmafigen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen der Mitarbeiter langstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens
zwei Nachtschichten herangezogen wird.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmafiigen Wechsel
des Beginns der taglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von
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langstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens
13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiter, die sich auf Anordnung des Dienstgebers au-
Rerhalb der regelmaligen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufhalten,
um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4) 'Rufbereitschaft leisten Mitarbeiter, die sich auf Anordnung des Dienstgebers auRer-
halb der regelmalfiigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufhal-
ten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. ?Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Mitarbeiter vom Dienstgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren
technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitmitarbeiter Uber die vereinbarte regel-
malfige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmafigen wochentlichen Arbeitszeit von Vollzeitmitar-
beitern (§ 15 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7)  Uberstunden sind die auf Anordnung des Dienstgebers geleisteten Arbeitsstunden, die
Uber die im Rahmen der regelmafigen Arbeitszeit von Vollzeitmitarbeitern (§ 15 Abs. 1
Satz 1) fur die Woche dienstplanmafliig bzw. betriebstiblich festgesetzten Arbeitsstunden hin-
ausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Uberstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 15 Abs. 7 Uber 45 Stun-
den oder Uber die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einfuhrung einer taglichen Rahmenzeit nach § 15 Abs. 8 auRRerhalb der
Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit Gber die im Schichtplan festgeleg-
ten taglichen Arbeitsstunden einschlieRlich der im Schichtplan vorgesehenen Ar-
beitsstunden, die bezogen auf die regelmalige wdchentliche Arbeitszeit im Schicht-
planturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§17 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1) Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass
zwar Arbeit anfallt, erfahrungsgemal aber die Zeit ohne Arbeitsleistung lUberwiegt.

(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die
tagliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes Uber acht Stunden hinaus verlangert
werden, wenn mindestens die acht Stunden Uberschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 Stunden
taglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlangert diesen Zeitraum nicht,

b)  bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 Stunden
taglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlangert diesen Zeitraum nicht.

(3) 'Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen

a) einer Prufung alternativer Arbeitszeitmodelle,

b) einer Belastungsanalyse gemaR § 5 ArbSchG und

c) ggdf. daraus resultierender Malinahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschut-
zes

aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewi-
chen werden. 2Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tagliche Arbeitszeit
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes Uber acht Stunden hinaus verlangert werden, wenn in die
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Arbeitszeit regelmaRig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fallt. *Hierbei darf die
tagliche Arbeitszeit ausschliel3lich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(4) 'Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 kann die tagliche Arbeitszeit ge-
maf § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlangert werden, wobei

a) Dbei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wdchentliche Arbeitszeit von bis
zu maximal durchschnittlich 58 Stunden,

b)  bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wéchentliche Arbeitszeit von bis
zu maximal durchschnittlich 54 Stunden

zulassig ist.
(5) Fur den Ausgleichszeitraum nach den Absatzen 2 bis 4 gilt § 15 Abs. 2 Satz 1.

(6) 'In den Fallen, in denen Mitarbeiter Teilzeitarbeit gemaR § 21 vereinbart haben, verrin-
gern sich die Hochstgrenzen der wochentlichen Arbeitszeit nach den Absatzen 2 bis 4 in
demselben Verhaltnis wie die Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu der regelmafligen Arbeitszeit
der Vollzeitmitarbeitern. 2Mit Zustimmung des Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.

(7) 'Der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemaf lediglich

in Ausnahmefallen Arbeit anfallt. 2Durch tatsachliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft kann die tagliche Héchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) Uberschritten wer-
den (§ 7 ArbZG).

(8) § 15 Abs. 5 bleibt im Ubrigen unberiihrt.

(9) 'Fur Mitarbeiter in Einrichtungen und Heimen, die der Férderung der Gesundheit, der
Erziehung, der Fursorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Firsorge und
Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschrankten oder sonstigen
hilfsbedurftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der arztlichen Be-
handlung der betreuten Personen dienen, gelten die Absatze 1 bis 8 mit der MaRgabe, dass
die Grenzen fir die Stufen A und B einzuhalten sind. ?2Dazu gehoéren auch die Mitarbeiter in
Einrichtungen, in denen die betreuten Personen nicht regelmalig arztlich behandelt und be-
aufsichtigt werden (Erholungsheime).

Anmerkung zu Absatz 9:

Unter Absatz 9 fallen auch Rettungsdienste.

(10) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlief3-
lich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a)  'Nach dem MaR der wahrend des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemaf durch-
schnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie
folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes Bewertung als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H.
B mehr als 10 v.H. bis 25 v.H. 25 v.H.
C mehr als 25 v.H. bis 40 v.H. 40 v.H.
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.

2Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt,
wenn der Mitarbeiter wahrend des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
erfahrungsgemaf durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen
wird.

b)  Entsprechend der Zahl der vom Mitarbeiter je Kalendermonat abgeleisteten Bereit-
schaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusatzlich wie folgt
als Arbeitszeit gewertet:
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Zahl der Bereitschaftsdienste im Kalendermonat Bewertung als Arbeitszeit
1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H.
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H.
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H.

(11) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die
Einrichtungsleitung und die Mitarbeitervertretung.

(12) 'Fur die Mitarbeiter geman § 17 Abs. 9 wird zum Zwecke der Entgeltberechnung die
Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlieRlich der geleisteten Arbeit mit 25 v.H. als Arbeitszeit
bewertet. ?Leistet der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschafts-
dienste, wird die Zeit eines jeden Uber acht Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereit-
schaftsdienstes zusatzlich mit 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet.

(13) Die Mitarbeiter erhalten zusatzlich zu dem Entgelt nach Absatz 12 fur die Zeit des Be-
reitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 16 Abs. 5) je Stunde einen Zeitzuschlag in Hohe
von 15 v.H. des Stundenentgelts nach Anhang Tabellen.

(14) Das Entgelt fur die nach den Absatzen 10, 12 und 13 zum Zwecke der Entgeltberech-
nung als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach Anhang Tabellen.

(14a) Fur Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst tritt bei der Anwendung der Absatze
12 und 13 das auf die Stunde umgerechnete individuelle Tabellenentgelt an die Stelle des
Stundenentgelts nach Anhang Tabellen.

(15) An Mitarbeiter wird das Bereitschaftsdienstentgelt gezahlt, es sei denn, dass ein Frei-

zeitausgleich im Dienstplan vorgesehen ist, oder eine entsprechende Regelung in einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung getroffen wird oder der Mitarbeiter dem Freizeitausgleich
zustimmt.

§ 17a Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft fiir Mitarbeiter in Krankenhausern

(1) Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass
zwar Arbeit anfallt, erfahrungsgemaf aber die Zeit ohne Arbeitsleistung Gberwiegt.

(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die
tagliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes tber acht Stunden hinaus verlangert
werden, wenn mindestens die acht Stunden Uberschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe | bis zu insgesamt maximal 16 Stunden taglich;
die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlangert diesen Zeitraum nicht,

b)  bei Bereitschaftsdiensten der Stufen Il und Ill bis zu insgesamt maximal 13 Stunden
taglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlangert diesen Zeitraum nicht.

(3) 'Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen

a) einer Prifung alternativer Arbeitszeitmodelle,

b)  einer Belastungsanalyse gemaf § 5 ArbSchG und

c) gdf. daraus resultierender MalRnahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschut-
zes

aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewi-
chen werden. 2Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tagliche Arbeitszeit
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes lber acht Stunden hinaus verlangert werden, wenn in die
Arbeitszeit regelmaRig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fallt. *Hierbei darf die
tagliche Arbeitszeit ausschlieBlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 kann die tagliche Arbeitszeit ge-
maf § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlangert werden, wobei
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a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe | eine wochentliche Arbeitszeit von bis zu maxi-
mal durchschnittlich 58 Stunden,

b)  bei Bereitschaftsdiensten der Stufen Il und Ill eine wdchentliche Arbeitszeit von bis
zu maximal durchschnittlich 54 Stunden zulassig ist.

(5) Fur den Ausgleichszeitraum nach den Absatzen 2 bis 4 gilt § 15 Abs. 2 Satz 1.

(6) 'In den Fallen, in denen Mitarbeiter Teilzeitarbeit gemaR § 21 vereinbart haben, verrin-
gern sich die Hochstgrenzen der wochentlichen Arbeitszeit nach den Absatzen 2 bis 4 in
demselben Verhaltnis wie die Arbeitszeit dieser Mitarbeiter zu der regelmalligen Arbeitszeit
der Vollzeitmitarbeiter. 2Mit Zustimmung des Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.

(7) 'Der Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemaf lediglich

in Ausnahmefallen Arbeit anfallt. 2Durch tatsachliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft kann die tagliche Héchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) Uberschritten wer-
den (§ 7 ArbZG).

(8) § 15 Abs. 5 bleibt im Ubrigen unberihrt.

(9) 'FUr Mitarbeiter in Einrichtungen und Heimen, die der Férderung der Gesundheit, der
Erziehung, Flursorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Flrsorge und Be-
treuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschrankten oder sonstigen hilfsbe-
durftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der arztlichen Behandlung
der betreuten Personen dienen, gelten die Absatze 1 bis 8 mit der Mal3gabe, dass die Gren-
zen fur die Stufe | einzuhalten sind. 2Dazu gehéren auch die Mitarbeiter in Einrichtungen, in
denen die betreuten Personen nicht regelmaRig arztlich behandelt und beaufsichtigt werden
(Erholungsheime).

(10) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird nach dem MaR der wahrend des Bereit-
schaftsdienstes erfahrungsgemafd durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen die Zeit des
Bereitschaftsdienstes einschlieBlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe  Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes Bewertung als Arbeitszeit

| bis zu 25 v.H. 60 v.H.
1 mehr als 25 v.H. bis 40 v.H. 75 v.H.
1" mehr als 40 v.H. bis 49 v.H. 90 v.H.

(11) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die
Einrichtungsleitung und die Mitarbeitervertretung.

(12) Fur die Mitarbeiter gema § 17a Abs. 9 wird zum Zwecke der Entgeltberechnung die
Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlieRlich der geleisteten Arbeit mit 28,5 v.H. als Arbeits-
zeit gewertet.

(13) Das Entgelt fur die nach den Absatzen 10 und 12 zum Zwecke der Entgeltberechnung
als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach Anhang Tabellen.

(14) 'Die Mitarbeiter erhalten zusatzlich zu dem Entgelt nach Absatz 13 fiir jede nach den
Absatzen 10 und 12 als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feiertag geleistet wor-
den ist, einen Zeitzuschlag in Hohe von 25 v.H. des Stundenentgelts ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe nach Anhang Tabellen. ?Die Mitarbeiter erhalten zusatzlich zu dem Entgelt nach Ab-
satz 13 fUr die Zeit des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 16 Abs. 5) je Stunde
einen Zeitzuschlag in Hohe von 15 v.H. des Stundenentgelts ihrer jeweiligen Entgeltgruppe
nach Anhang Tabellen. ®lm Ubrigen werden fiir die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlief3-
lich der geleisteten Arbeit und fir die Zeit der Rufbereitschaft Zeitzuschlage nach § 18 nicht
gezahlt.

(14a) Fur Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst tritt bei der Anwendung der Absatze
12 und 13 das auf die Stunde umgerechnete individuelle Tabellenentgelt an die Stelle des
Stundenentgelts nach Anhang Tabellen.
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(15) 'Das Bereitschaftsdienstentgelt wird gezahlt, es sei denn, dass ein Freizeitausgleich im
Dienstplan vorgesehen ist, oder eine entsprechende Regelung in einer einvernehmlichen
Dienstvereinbarung getroffen wird oder der Mitarbeiter dem Freizeitausgleich zustimmt. 2In
diesem Fall kann anstelle der Auszahlung des Entgelts nach Absatz 13 flir die nach den Ab-
satzen 10 und 12 gewertete Arbeitszeit bis zum Ende des dritten Kalendermonats auch
durch entsprechende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). *Die Mdglichkeit zum
Freizeitausgleich nach Satz 2 umfasst auch die dem Zeitzuschlag nach Absatz 14 1:1 ent-
sprechende Arbeitszeit. *Fiir die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt (§ 28) und
die in Monatsbetragen festgelegten Zulagen fortgezahlt. °Nach Ablauf der drei Monate wird
das Bereitschaftsdienstentgelt am Zahltag des folgenden Kalendermonats fallig.

(16) 'Das Bereitschaftsdienstentgelt nach den Abséatzen 10, 12, 13 und 14 kann im Falle
der Faktorisierung nach § 20 Abs. 3 in Freizeit abgegolten werden. 2Dabei entspricht eine
Stunde Bereitschaftsdienst

a) nach Absatz 1

aa) in der Stufe | 37 Minuten,
bb) in der Stufe Il 46 Minuten und
cc) in der Stufe Il 55 Minuten,
b) nach Absatz 12 17,5 Minuten und
c) Dbei Feiertagsarbeit nach Absatz 14 jeweils zuziglich 15 Minuten.

§18 Ausgleich fiir Sonderformen der Arbeit

(1)  'Der Mitarbeiter erhalt neben dem Entgelt fur die tatsachliche Arbeitsleistung Zeitzu-
schlage. ?Die Zeitzuschlage betragen — auch bei Teilzeitmitarbeitern — je Stunde

a) fur Uberstunden

in den Entgeltgruppen 1 bis 9b 30 v.H.,

in den Entgeltgruppen 9c bis 17 15 v.H,,
b)  fiur Nachtarbeit 20 v.H.,
c) fur Sonntagsarbeit 25v.H.,
d) Dbei Feiertagsarbeit

- ohne Freizeitausgleich 135v.H.,

- mit Freizeitausgleich 35v.H.,

e) fur Arbeit am 24. Dezember und
am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35v.H.,

f) fur Arbeit an Samstagen von
13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht
im Rahmen von Wechselschicht-
oder Schichtarbeit anfallt 20 v.H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Ent-
geltgruppe. °Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlagen nach Satz 2 Buchst. ¢ bis f wird nur
der hochste Zeitzuschlag gezahlt. “Auf Wunsch des Mitarbeiters konnen, soweit ein Arbeits-
zeitkonto (§ 20) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhaltnisse es zulassen,
die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschlage entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz
einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. °Dies gilt entsprechend fiir
Uberstunden als solche.
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Anmerkung zu Absatz 1 Satz1:

Bei Uberstunden richtet sich das Entgelt fiir die tatsachliche Arbeitsleistung nach der
jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, héchstens jedoch nach der Stufe
4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. b:

Abweichend gilt fir Mitarbeiter im Rettungsdienst bis zum 31. Dezember 2027 ein Zeit-
zuschlag fur Nachtarbeit in H6he von 10 v.H.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:

'Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewahrt wird, werden als Entgelt einschlieflich
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts héchstens
235 v.H. gezahlt.

(1a) 'Uberstunden sind grundsatzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 2Sofern
kein Arbeitszeitkonto nach § 20 eingerichtet ist oder wenn ein solches besteht, der Mitarbei-
ter jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhalt der Mitarbeiter fir Uber-
stunden (§ 16 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats — mdglichst aber
schon bis zum Ende des nachsten Kalendermonats — nach deren Entstehen mit Freizeit aus-
geglichen worden sind, je Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Ta-
bellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, héchstens jedoch nach der Stufe 4.
3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag fiir Uberstunden nach Absatz 1 besteht unabhéngig von
einem Freizeitausgleich. “Dieser Absatz gilt nicht fiir Mitarbeiter in Krankenh&usern und
Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

(1b) 'Zugunsten der Mitarbeiter kbnnen fiir Dienste, soweit diese zu Zeiten gemaR § 18
Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbetrage durch
Dienstvereinbarung erhoht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen kénnen fiir die freiwillige
Ubernahme zuséatzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschlage zusatzlich
zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. *Die Regelungen der Mitarbeiterver-
tretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.

(2) Fur Arbeitsstunden, die keine Uberstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen
Grunden nicht innerhalb des nach § 15 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit Frei-
zeit ausgeglichen werden, erhalt der Mitarbeiter je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde ent-
fallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:

Mit dem Begriff ,Arbeitsstunden® sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von
Gleitzeitregelungen im Sinne der Anmerkung zu § 15 anfallen, es sei denn, sie sind an-
geordnet worden.

(3) 'Fur die Rufbereitschaft wird eine tagliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie be-
tragt fur die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, fir Samstag, Sonntag sowie fur Feier-
tage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach MaRgabe der Entgelttabelle. SMaR-
gebend fur die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereit-
schaft beginnt. “Fir die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft auBerhalb des Aufent-
haltsortes im Sinne des § 16 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme ein-
schlieBlich der hierflr erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und
mit dem Entgelt fir Uberstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlagen nach Absatz 1 bezahlt.
SWird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 16
Abs. 4 telefonisch (z.B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen er-
bracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nachste
volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt fiir Uberstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschla-
gen nach Absatz 1 bezahlt. ’Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das
Arbeitszeitkonto nach § 20 Abs. 3 Satz 2 zulassig ist. ‘Satz 1 gilt nicht im Falle einer stun-
denweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer
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ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwdlf Stunden vor. °In diesem Fall wird
abweichend von den Satzen 2 und 3 fir jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tarifli-
chen Stundenentgelts nach Maligabe der Entgelttabelle gezahilt.

Anmerkung zu Absatz 3:

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, fur die eine Pauschale gezahlt wird, ist
auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 'Mitarbeiter, die standig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 200 Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht standig Wechselschichtarbeit leisten, er-
halten eine Wechselschichtzulage von 1,18 Euro pro Stunde.

(4a) 'Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflege- und Betreuungseinrichtungen, die standig
Wechselschichtarbeit leisten, erhalten abweichend zu Absatz 4 eine Wechselschichtzulage
von 250 Euro monatlich. ?Mitarbeiter in Krankenh&usern, die nicht stéandig Wechselschichtar-
beit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 1,49 Euro pro Stunde. *Mitarbeiter in
Pflege- und Betreuungseinrichtungen, die nicht standig Wechselschichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Wechselschichtzulage von 1,47 Euro pro Stunde.

(5) 'Mitarbeiter, die standig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von
100 Euro monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht standig Schichtarbeit leisten, erhalten eine
Schichtzulage von 0,59 Euro pro Stunde.

(6) Die in den Absatzen 4, 4a und 5 genannten Zulagen nehmen an den allgemeinen Ent-
gelterh6hungen teil.

§19 Bereitschaftszeiten

(1)  'Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder
einer anderen vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfiigung halten muss, um im Be-
darfsfall die Arbeit selbstandig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zei-
ten ohne Arbeitsleistung liberwiegen. 2Flr Mitarbeiter, in deren Tatigkeit regelmafig und in
nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Halfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).

b)  Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmafligen taglichen Arbeitszeit
nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf
die Arbeitszeit nach § 15 Abs. 1 nicht Uberschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stun-
den wochentlich nicht Uberschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur voriibergehend angelegte Organisationsmaf-
nahme besteht, bei der regelmaRig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten
anfallen.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung.

Anmerkung zu § 19:

Diese Regelung gilt nicht fur Wechselschicht- und Schichtarbeit.

§ 19a Arbeitsbereitschaft im Rettungsdienst

Anstelle von § 19 gilt fir Mitarbeiter im Rettungsdienst: Die regelmaRige Arbeitszeit kann auf
durchschnittlich bis zu 43 Stunden in der Woche, ab 1. Januar 2028 auf durchschnittlich bis
zu 42 Stunden in der Woche, und Uber zehn Stunden werktaglich verlangert werden, wenn in
die Arbeitszeit regelmafig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fallt.
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§ 20 Arbeitszeitkonto

(1) 'Durch Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Soweit ein
Arbeitszeitkorridor (§ 15 Abs. 7) oder eine Rahmenzeit (§ 15 Abs. 8) vereinbart wird, ist ein
Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2) 'In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto in der ganzen Ein-
richtung oder Teilen davon eingerichtet wird. ?Alle Mitarbeiter der Einrichtungsteile, fur die
ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos er-
fasst.

(3) 'Auf das Arbeitszeitkonto konnen Zeiten, die bei Anwendung des nach § 15 Abs. 2
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch
Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 18 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewan-
delte Zuschlage nach § 18 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. ?Weitere Kontingente (z.B. Rufbe-
reitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) kdnnen durch Dienstvereinbarung zur Buchung frei-
gegeben werden. *Der Mitarbeiter entscheidet fiir einen in der Dienstvereinbarung festgeleg-
ten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht wer-
den.

(4) Im Falle einer unverzuglich angezeigten und durch arztliches Attest nachgewiesenen
Arbeitsunfahigkeit wahrend eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3
Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) Inder Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen:

a) Die hochstmdgliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das hdchstzulassige Zeit-
guthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten
Zeitraums anfallen durfen;

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen fir das Ab-
buchen von Zeitguthaben oder flr den Abbau von Zeitschulden durch den Mitarbei-
ter;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z.B. an so
genannten Brlckentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Dienstgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurz-
fristig widerruft.

(6) 'Der Dienstgeber kann mit dem Mitarbeiter die Einrichtung eines Langzeitkontos ver-
einbaren. 2In diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen und — bei Insolvenzfahig-
keit des Dienstgebers — eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

(7) 'Dienstvereinbarungen, die auf Grundlage der Anlagen 5a und 5b in der bis zum

31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR, die bis zum 31. Dezember 2026 abge-
schlossen wurden, haben Bestandschutz. ?Neue Dienstvereinbarungen kénnen auf dieser
Grundlage nicht mehr abgeschlossen werden.

§21 Teilzeitbeschaftigung

(1) 'Mit Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeits-
zeit vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b)  einen nach arztlichem Gutachten pflegebedurftigen sonstigen Angehérigen

tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht
entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschaftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fiinf Jahre
zu befristen. 3Sie kann verlangert werden; der Antrag ist spatestens sechs Monate vor Ablauf
der vereinbarten Teilzeitbeschaftigung zu stellen. “Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Moglichkeiten der besonderen
personlichen Situation des Mitarbeiters nach Satz 1 Rechnung zu tragen.



25

(2) Mitarbeiter, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Féllen eine Teilzeitbeschafti-
gung vereinbaren wollen, kdnnen von ihrem Dienstgeber verlangen, dass er mit ihnen die
Maglichkeit einer Teilzeitbeschaftigung mit dem Ziel eroértert, zu einer entsprechenden Ver-
einbarung zu gelangen.

§ 22 Kurzarbeit

Fir die Einfihrung und Durchflihrung von Kurzarbeit nach SGB Il findet Anhang Kurzarbeit
Anwendung.

§23 Sonderbestimmungen bei Dienstreisen und Reisekostenerstattung

(1) 'Bei Dienstreisen wird als Arbeitszeit nur die Zeit der tatsachlichen dienstlichen Inan-
spruchnahme am auswartigen Geschéaftsort angerechnet. 2Die notwendige Reisezeit wird da-
neben grundsatzlich in vollem Umfang als Arbeitszeit bewertet, wobei fur die Zeit der tat-
sachlichen dienstlichen Inanspruchnahme und fir die notwendige Reisezeit insgesamt
hochstens zehn Stunden als tagliche Arbeitszeit angerechnet werden. *Es wird jedoch flr je-
den Tag, an dem der Mitarbeiter sich auerhalb des Beschaftigungsortes aufhalten muss,
mindestens die dienstplanmafige bzw. betriebsibliche Arbeitszeit berlicksichtigt.

(2) Fur die Berechnung der Reisedauer sind die gemafl Absatz 3 bei dem jeweiligen
Dienstgeber geltenden Vorschriften des Reisekostenrechts sinngemafk anzuwenden.

(3) 'Der Mitarbeiter hat nach MaRgabe der nachstehenden Bestimmungen Anspruch auf
Reisekostenerstattung. ?Soweit in einer Einrichtung oder Dienststelle eine eigene Reisekos-
tenregelung nicht besteht, regelt sich der Anspruch auf Reisekostenerstattung nach der in
der jeweiligen Di6zese geltenden Ordnung. 3Soweit Regelungen liber Reisekostenerstattung
im Sinne des Satzes 2 nicht erlassen wurden, regelt sich bis zum Inkrafttreten solcher Rege-
lungen der Anspruch des Mitarbeiters auf Reisekostenerstattung nach dem Reisekosten-
recht, das jeweils fur die Angestellten des Bundeslandes Anwendung findet, in dem die
Dienststelle oder Einrichtung ihren Sitz hat. “Reisekosten werden nur auf Antrag gewahrt.
Der Antrag ist beim Dienstgeber zu stellen. °Reisekosten sind vom Dienstgeber zu zahlen.

Abschnitt Il
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§24 Eingruppierung

(1) Die Eingruppierung des Mitarbeiters richtet sich nach den Tatigkeitsmerkmalen des An-
hangs Entgeltordnung. Der Mitarbeiter erhalt Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der er ein-
gruppiert ist.

(2) 'Der Mitarbeiter ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tatigkeitsmerkmalen die
gesamte von ihr/ihm nicht nur voribergehend auszulbende Tatigkeit entspricht. 2Die ge-
samte auszulbende Tatigkeit entspricht den Tatigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn
zeitlich mindestens zur Halfte Arbeitsvorgange anfallen, die flr sich genommen die Anforde-
rungen eines Tatigkeitsmerkmals oder mehrerer Tatigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe
erfillen. *Kann die Erfiillung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehre-
rer Arbeitsvorgange festgestellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeits-
vorgange fur die Feststellung, ob diese Anforderung erflllt ist, insoweit zusammen zu beur-
teilen. *Werden in einem Tatigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz
2 bestimmte Mal3, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszutibende Tatigkeit, flr jede Anfor-
derung. °Ist in einem Tatigkeitsmerkmal ein von den Satzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches
MaR bestimmt, gilt dieses. °Ist in einem Tatigkeitsmerkmal als Anforderung eine Vorausset-
zung in der Person des Mitarbeiters bestimmt, muss auch diese Anforderung erfillt sein.

Anmerkung zu Absatz 2:

'Arbeitsvorgéange sind Arbeitsleistungen (einschlieRlich Zusammenhangsarbeiten), die,
bezogen auf den Aufgabenkreis des Mitarbeiters, zu einem bei natirlicher Betrachtung
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abgrenzbaren Arbeitsergebnis flhren. 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu
bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten wer-
den. 3Eine Anforderung im Sinne der Satze 2 und 3 ist auch das in einem Téatigkeits-
merkmal geforderte Herausheben der Tatigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.

(3) Die Entgeltgruppe des Mitarbeiters ist im Dienstvertrag anzugeben.

§ 25 Eingruppierung in besonderen Fillen

(1) 'Ist dem Mitarbeiter eine andere, hoherwertige Tatigkeit nicht Gbertragen worden, hat
sich aber die ihm Ubertragene Téatigkeit (§ 24 Abs. 2 Satz 1) nicht nur voribergehend derart
geandert, dass sie den Tatigkeitsmerkmalen einer hoheren als seiner bisherigen Entgelt-
gruppe entspricht (§ 24 Abs. 2 Satze 2 bis 6), und hat der Mitarbeiter die héherwertige Tatig-
keit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeubt, ist er mit Beginn des darauffolgenden Ka-
lendermonats in der héheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Fir die zurtickliegenden sechs Ka-
lendermonate gilt § 26 Abs. 1 sinngemal.

(2) Ist die Zeit der Austibung der hoherwertigen Tatigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung,
Arbeitsunfahigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprifung fur die
Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbre-
chungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. ?Bei einer langeren Unterbrechung
oder bei einer Unterbrechung aus anderen Grinden beginnt die Frist nach der Beendigung
der Unterbrechung von neuem.

(3) Wird dem Mitarbeiter vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tatigkeit zugewiesen,
die den Tatigkeitsmerkmalen seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt § 26 Abs. 1
sinngemal.

Anmerkung zu §§ 24 und 25:

Die Grundsatze der korrigierenden Riickgruppierung bleiben unberihrt.

§ 26 Voriibergehende Ubertragung einer hoherwertigen Titigkeit

(1)  Wird dem Mitarbeiter vorubergehend eine andere Tatigkeit Ubertragen, die den Tatig-
keitsmerkmalen einer hdheren als seiner Entgeltgruppe entspricht, und hat er sie mindestens
einen Monat ausgelbt, erhalt er flir den Kalendermonat, in dem er mit der ihm Ubertragenen
Tatigkeit begonnen hat, und fir jeden folgenden vollen Kalendermonat dieser Tatigkeit eine
personliche Zulage.

(2) 'Wird dem Mitarbeiter vertretungsweise eine andere Tatigkeit Ubertragen, die dem Ta-
tigkeitsmerkmal einer héheren als seiner Entgeltgruppe entspricht und hat die Vertretung lan-
ger als drei Monate gedauert, erhalt er nach Ablauf dieser Frist eine personliche Zulage fur
den letzten Kalendermonat der Frist und fir jeden folgenden vollen Kalendermonat der wei-
teren Vertretung. ?Bei der Berechnung der Frist sind bei mehreren Vertretungen Unterbre-
chungen von weniger als jeweils drei Wochen unschadlich. *Auf die Frist von drei Monaten
sind Zeiten der Austbung einer hOherwertigen Tatigkeit nach Absatz 1 anzurechnen, wenn
die Vertretung sich unmittelbar anschlie3t oder zwischen der Beendigung der hdherwertigen
Tatigkeit und der Aufnahme der Vertretung ein Zeitraum von weniger als drei Wochen liegt.

(3) Die personliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschied zwischen den Dienstbezu-
gen (§ 27), die dem Mitarbeiter bei einer Hohergruppierung in die héhere Vergutungs- bzw.
Entgeltgruppe zustehen wiirde, und den Dienstbezlgen, die ihm in der Entgeltgruppe zu-
stehen, in die er eingruppiert ist.

(4) Ist Mitarbeitern voriibergehend eine hoherwertige Tatigkeit Gibertragen worden, und
wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine Tatigkeit derselben héheren Entgelt-
gruppe dauerhaft Ubertragen, werden sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei
die Hohergruppierung ab dem ersten Tag der voriibergehenden Ubertragung der hoherwerti-
gen Tatigkeit erfolgt. 2Unterschreiten bei Hohergruppierungen nach Satz 1 die Dienstbeziige
(§ 27) die Summe aus den Dienstbeziigen und dem Zulagenbetrag nach § 26 Abs. 3, die der
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Mitarbeiter am Tag vor der Héhergruppierung erhalten hat, erhalt der Mitarbeiter dieses ho-
here Entgelt so lange, bis die Dienstbezlge dieses hdhere Entgelt erreichen oder Uberstei-
gen.

§ 27 Dienstbeziige
Die dem Mitarbeiter monatlich zu gewahrenden Dienstbezuge bestehen aus:

1. dem monatlichen Tabellenentgelt (§ 28 Abs. 1 bis 3) oder der Regelvergutung (Teil II.
Anhang Uberleitung),

2. Erschwerniszuschlage bzw. -zulagen (§ 32), die in festen Monatsbetragen gezahlt wer-
den,

3. den sonstigen Zulagen (§ 33 Abs. 1),

4. der Kinderzulage (§ 12 Teil Il. Anhang Uberleitung).

§ 28 Tabellenentgelt

(1)  Der Mitarbeiter erhalt monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Hohe bestimmt sich nach der
Entgeltgruppe, in die er eingruppiert ist, und nach der fiir ihn geltenden Stufe.

(2) 'Die Mitarbeiter erhalten Entgelt nach Anhang Tabellen. 2Abweichend von Satz 1 erhal-
ten Mitarbeiter, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV Anhang Entgeltordnung eingruppiert
sind, Entgelt nach Anhang Tabellen. *Abweichend von Satz 1 erhalten Mitarbeiter, die nach
dem Teil B Abschnitt XI Ziffern 1 bis 2c Anhang Entgeltordnung in eine der Entgeltgruppen

P 4 bis P 16 eingruppiert sind, Entgelt nach Anhang Tabellen.

(3) 'Bei Mitarbeitern nach Absatz 2 Satz 2 entspricht, soweit in den AVR auf bestimmte
Entgeltgruppen Bezug genommen wird,

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
S2 2
S3 4
S4 5
S5 6
S 6 bis S 8b 8
S 9bis S 11a 9a
S 11b bis S 13 9b
S 14 9c
S15und S 16 10
S17 11
S18 12.

2Bei Mitarbeitern nach Absatz 2 Satz 3 entspricht, soweit in den AVR auf bestimmte Entgelt-
gruppen Bezug genommen wird,

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
P4 3

P6 4

P7 7

P8 8

P9,P10 9a

P11 9b
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P12 9c
P13 10
P14,P 15 11
P16 12.

(4) Besondere Zulagen

a) Mitarbeiter in Krankenhdusern, die in eine der Entgeltgruppen 5 bis 15 bzw. P 4 bis
P 16 eingruppiert sind, erhalten zuziiglich zu dem Tabellenentgelt gem. § 25 Abs. 1
eine nicht dynamische Zulage in Hohe von monatlich 25,00 Euro.

b) Mitarbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtungen (§ 2 Abs. 4), die in eine der Ent-
geltgruppen P 4 bis P 16 eingruppiert sind, erhalten zuzlglich zu dem Tabellenent-
gelt gem. § 25 Abs. 1 eine nicht dynamische Zulage in HOhe von monatlich
25,00 Euro.

c) Mitarbeiter in Krankenhdusern (§ 2 Abs. 3) sowie in Pflege und Betreuungseinrich-
tungen (§ 2 Abs. 4), die in eine der Entgeltgruppen P 4 bis P 16 eingruppiert sind,
erhalten zuzuglich zu dem Tabellenentgelt gem. § 25 Abs. 1 eine Pflegezulage in
Hohe von monatlich 141,82 Euro; die Pflegezulage nimmt an allgemeinen Entgelter-
hoéhungen Teil.

d) 'Mitarbeiter in Krankenhdusern (§ 2 Abs. 3), die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 4
eingruppiert sind, erhalten zuzuglich zu dem Tabellenentgelt gem. § 25 Abs. 1 ein-
malig im Kalenderjahr eine Einmalzahlung in Héhe von 8,4 v.H. der Stufe 2 ihrer je-
weiligen Entgeltgruppe im Auszahlungsmonat. 2Die Einmalzahlung nach Satz 1 wird
mit dem Tabellenentgelt fir den Monat Juli ausgezahlt.

e) 'Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (§ 2 Abs. 5), die in einer der Entgelt-
gruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in
Hohe von 130,00 Euro. 2Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (§ 2 Abs. 5),
die in den Entgeltgruppen S 11b, S 12 bei Tatigkeiten der Ziffer 1, S 14, oder S 15
bei Tatigkeiten der Ziffer 7 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in
Hohe von 180,00 Euro.

§29 Stufen der Entgelttabelle
(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 17 umfassen sechs Stufen.

(2) 'Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschla-
gige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfligt der Mitarbeiter ber eine einschlagige Berufserfah-
rung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfugt er Uber eine
einschlagige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuord-
nung zur Stufe 3. *Unabhéngig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur De-
ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tatigkeit ganz oder teilweise
fur die Stufenzuordnung bertcksichtigen, wenn diese Tatigkeit fir die vorgesehene Tatigkeit
forderlich ist. 4 Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhaltnis bei demselben Dienstge-
ber werden die Mitarbeiter mit einschlagiger Berufserfahrung (horizontale Wiedereinstellung)
der im vorhergehenden Dienstverhaltnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorherge-
henden Dienstverhaltnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgefiihrt, soweit es zwischen den
Dienstverhaltnissen zu keiner langeren als einer sechsmonatigen rechtlichen Unterbrechung
gekommen ist.

Anmerkung zu Absatz 2:

'Ein Praktikum oder berufspraktischer Ausbildungsteil nach Abschnitt H des Teil Il.
i.V.m. Teil lll. Anhang Auszubildende gilt grundsatzlich als Erwerb einschlagiger Be-
rufserfahrung. ?Abweichend von Satz 1 gelten fur Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-
hungsdienst die Satze 3 und 4. Ein Berufspraktikum nach abgelegtem Examen oder
eine praktische Ausbildung nach abgelegter theoretischer schulischer Teilprifung gilt
grundsétzlich als Erwerb einschlagiger Berufserfahrung. “Als Erwerb einer einjahrigen
einschlagigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung
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im Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher nach
landesgesetzlichen Regelungen und im Rahmen einer abgeschlossenen praxisinte-
grierten Ausbildung zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist Eingangsstufe in den Entgeltgruppen P 7 bis P 16
die Stufe 2.

(4) 'Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhaltnis im Geltungs-
bereich der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, so
erhalt er

a) wenn sein bisheriges Entgelt nach den AVR oder einer entsprechenden Regelung
bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhalt-
nisses am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hatte,

b)  wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften der AVR oder ei-
ner entsprechenden Reglung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Ein-
stellungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten wiirde, wenn sein Entgelt
ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im
sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche tatig ist, nach den AVR oder ei-
ner entsprechenden Regelung bemessen worden ware.

2Die im vorhergehenden Dienstverhaltnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschlussdienst-
verhaltnis fortgefiihrt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften der AVR oder
einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte Stufenlaufzeit so
fortgeflihrt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich
der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche tatig ist, nach der AVR
oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden ware.

Anmerkungen zu Absatz 4:

1. Der Téatigkeit im Bereich der katholischen Kirche steht gleich eine Tatigkeit in der
evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die
dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

2. 'Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn zwischen den Dienstverhaltnis-
sen ein oder mehrere Werktage — mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier Werktage
— liegen, in denen das Dienstverhaltnis nicht bestand. 2Es ist jedoch unschéadlich,
wenn der Mitarbeiter in dem gesamten zwischen den Dienstverhaltnissen liegen-
den Zeitraum dienstunfahig erkrankt war oder die Zeit zur Ausfuhrung eines Umzu-
ges an einen anderen Ort benétigt hat. Von der Voraussetzung des unmittelbaren
Anschlusses kann abgewichen werden, wenn der Zeitraum zwischen dem Ende
des bisherigen Dienstverhaltnisses und dem Beginn des neuen Dienstverhaltnis-
ses ein Jahr nicht Ubersteigt.

(5) Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nachste Stufe — von Stufe 3 an in Abhangigkeit
von ihrer Leistung gemaf § 30 Abs. 2 — nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Ta-
tigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei inrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
- Stufe 6 nach funf Jahren in Stufe 5.

(6) Abweichend von Satz 1 wird in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 die Stufe 3 nach drei
Jahren in Stufe 2 erreicht.



30

Anmerkung zu Absatz 6:

Absatz 6 findet keine Anwendung auf Mitarbeiter, die mindestens zur Halfte eine oder
mehrere der folgenden Tatigkeiten auszutiben haben:

- Pflege Kranker sowie Bedienung und Uberwachung der Geréte in Dialyseeinheiten,

- entsprechende Tatigkeiten in Blutzentralen,

- entsprechende Tatigkeiten in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsraumen
in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie,

- entsprechende Tatigkeiten in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulan-
zen/Nothilfen,

- entsprechende Tatigkeiten im EEG-Dienst,

-  Erfullung von Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neurologischen
Krankenhausern, die nicht in diesen Krankenhausern untergebracht sind,

- Betreuung von psychisch kranken Patienten bei der Arbeitstherapie in psychiatri-
schen oder neurologischen Krankenhausern,

- dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen,

- entsprechende Tatigkeiten im Operationsdienst als Operations- bzw. Anasthesiepfle-
gekrafte,

- entsprechende Tatigkeiten mit Verantwortlichkeit fir die fachgerechte Lagerung in
der grolR3en Chirurgie,

- vorbereiten der Herz-Lungen-Maschine und herangezogen werden zur Bedienung
der Maschine wahrend der Operation,

- entsprechende Tatigkeiten in Einheiten fir Intensivmedizin,

- in erheblichem Umfang der Arztin bzw. dem Arzt bei Herzkatheterisierungen, Dilatati-
onen oder Angiographien unmittelbar assistieren.

(7) 'Die Entgeltgruppe 1 umfasst finf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 (Ein-
gangsstufe). Die jeweils ndchste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe
erreicht; § 30 Abs. 2 bleibt unberihrt.

§ 30 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe erreicht
wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 'Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich Gber dem Durchschnitt liegen, kann die
erforderliche Zeit fiir das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkirzt werden. ?Bei Leistun-
gen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit fir das Errei-
chen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlangert werden. 3Bei einer Verlangerung der Stufenlaufzeit
hat der Dienstgeber jahrlich zu prifen, ob die Voraussetzungen fir die Verlangerung noch
vorliegen. “Fur die Beratung von schriftlich begriindeten Beschwerden von Mitarbeitern ge-
gen eine Verlangerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zustandig. °Die
Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Halfte vom Dienstgeber und von der
Mitarbeitervertretung benannt; sie miissen der Einrichtung angehoren. ®Der Dienstgeber ent-
scheidet auf Vorschlag der Kommission dariber, ob und in welchem Umfang der Be-
schwerde abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:

'Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 31) und der leistungsbezogene
Stufenaufstieg bestehen unabhangig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen.
2| eistungsbezogene Stufenaufstiege unterstiitzen insbesondere die Anliegen der Per-
sonalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit gemaf §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise
zu bertcksichtigen.
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Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung tber die leistungsbezo-
gene Stufenzuordnung.

(3) 'Den Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit im Sinne des § 29 Abs. 5 Satz 1 stehen
gleich:

a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,

b)  Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 37 bis zu 26 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem Antritt schriftlich
ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalender-
jahr,

f) Zeiten der voriibergehenden Ubertragung einer héherwertigen Tatigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils flinf Jahren sind unschadlich, werden aber nicht
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. *Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei
Elternzeit von mehr als flinf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Un-
terbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung;
die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. “Zeiten, in denen Mitarbeiter
mit einer kirzeren als der regelmaligen wochentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden
Vollzeitmitarbeiter beschaftigt waren, werden voll angerechnet.

(4) 'Bei Eingruppierung in eine héhere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter der gleichen
Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch
der Stufe 2. ?Fallt der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Hohergruppierung eines
Mitarbeiters zusammen, so ist zunachst die Steigerung in der bisherigen Entgeltgruppe vor-
zunehmen und danach die Hohergruppierung durchzufiihren. ®Die Stufenlaufzeit in der hohe-
ren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hohergruppierung. “Bei einer Eingruppierung in
eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der héheren Entgeltgruppe erreichten
Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurlickgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stu-
fenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. °Der Mitarbeiter erhalt vom Beginn
des Monats an, in dem die Veranderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt
aus der im Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.

(4a)  'Fur Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst gilt abweichend von Absatz 4 fol-
gende Regelung. ?Bei Eingruppierung in eine hohere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter
der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 3Fallt
der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Héhergruppierung eines Mitarbeiters zu-
sammen, so ist zunachst die Steigerung in der bisherigen Entgeltgruppe vorzunehmen und
danach die Hohergruppierung durchzufiihren. “Die Stufenlaufzeit in der hoheren Entgelt-
gruppe beginnt mit dem Tag der Hohergruppierung. °Bei einer Eingruppierung in eine niedri-
gere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der héheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zu-
zuordnen; die in der bisherigen Stufe zurliickgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit
in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. ®Der Mitarbeiter erhalt vom Beginn des Mo-
nats an, in dem die Veranderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der
in Satz 2 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. "Betragt bei Hoher-
gruppierungen der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem
Tabellenentgelt nach Satz 3

in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b vom 1. Februar 2026 an weniger als 77,37 Euro,
in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 vom 1. Februar 2026 an weniger als 123,79 Euro

erhalt der Mitarbeiter wahrend der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbe-
trages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 8Wird der Mitarbeiter nicht in
die nachsthdhere, sondern in eine dartber liegende Entgeltgruppe héhergruppiert, gilt Satz 7



32

mit der Maligabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der Ent-
geltgruppe abzustellen ist, in die der Mitarbeiter héhergruppiert wird.

Anmerkung zu den Absatzen 4 und 4a:

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgelt-
tabelle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zu-
geordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.

(5) 'Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur
Bindung von qualifizierten Fachkraften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von Mitarbei-
tern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus der nach § 29 und § 30
Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu
zwei Stufen hoheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewahrt werden. 2Haben Mitarbeiter
bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe hoheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewahrung eines hoheren Entgelts nach den
Séatzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4im Ubrigen bleibt
§ 30 unberiihrt. °Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) bleiben unberihrt.

§ 31 Leistungsentgelt bzw. Sozialkomponente

(1) Das Leistungsentgelt bzw. die Sozialkomponente sollen dazu beitragen, die caritativen
Dienstleistungen zu verbessern.

(2) 'Ein Leistungsentgelt bzw. eine Sozialkomponente kénnen nur durch eine erganzende
Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung nach § 38 MAVO eingefiihrt werden. 2Der
personliche Geltungsbereich einer solchen erganzenden Dienstvereinbarung ist auf Mitarbei-
ter im Sinne von § 3 MAVO beschrankt. 3Eine Dienstvereinbarung kann auch Teile einer Ein-
richtung umfassen. *Kommt eine Dienstvereinbarung vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjah-
res fir das jeweilige Kalenderjahr nicht zustande, findet Absatz 4 Anwendung. °Fr leitende
Mitarbeiter nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 MAVO gilt Absatz 4, sofern individualrechtlich nichts
anderes vereinbart wurde.

(3) 'Das fir das Leistungsentgelt bzw. die Sozialkomponente zur Verfligung stehende Ge-
samtvolumen entspricht 2,00 v.H. der im jeweiligen Kalenderjahr gezahlten standigen Mo-
natsentgelte aller unter den Geltungsbereich fallenden Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung
im Sinne von § 1 MAVO. 2Das zur Verfligung stehende Gesamtvolumen ist zweckentspre-
chend zu verwenden. 3Fir Mitarbeiter in Krankenhdusern betragt das Gesamtvolumen nach
Satz 1 abweichend 1,00 v.H.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:

Standige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialversiche-
rungsbeitrage des Dienstgebers und dessen Beitrage fur die Zusatzversorgung), die in
Monatsbetragen festgelegten Zulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall und bei Urlaub,
soweit diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschadigungen, Be-
sitzstandszulagen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte,
Strukturausgleiche, unstandige Entgeltbestandteile und Entgelte der Mitarbeiter im
Sinne des § 2 Abs. 2 Buchst. g. 2Unstandige Entgeltbestandteile konnen betrieblich ein-
bezogen werden.

(4) 'Kommt eine Dienstvereinbarung im jeweiligen Kalenderjahr fiir das jeweilige Kalender-
jahr weder zum Leistungsentgelt noch zur Sozialkomponente zu Stande, wird aus dem nach
Absatz 3 Satz 1 zur Verfigung stehenden jahrlichen Gesamtvolumen mit dem Entgelt fur
den Monat Januar des Folgejahres eine Einmalzahlung an alle Mitarbeiter, die unter den
Geltungsbereich fallen, ausgeschdttet. 2Die Auszahlung an den einzelnen Mitarbeiter erfolgt
in Hohe des in Absatz 3 Satz 1 genannten Vomhundertsatzes der im jeweiligen Kalenderjahr
an ihn gezahlten stdndigen Monatsentgelte im Sinne der Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1.



33

3Endet das Dienstverhaltnis unterjahrig, ist die Einmalzahlung am letzten Tag des Dienstver-
haltnisses auszuschutten.

(5) 'Fur Mitarbeiter, die nach Teil A sowie Teil B Abschnitte I, X, Ziffern 4 bis 20 im Ab-
schnitt XI, Abschnitte XVI, XVIII, XXII und XXIIl Anhang Entgeltordnung eingruppiert sind,
betragt das Gesamtvolumen fir das Jahr

a) abweichend von Absatz 3 Satz 1

2027: 0,0 v.H,
2028: 0,5 v.H,,
2029: 1,0 v.H,
2030: 1,5 v.H.
und
b) abweichend von Absatz 3 Satz 3
2027: 0,0 v.H,
2028: 0,25 v.H.,
2029: 0,5 v.H,,
2030: 0,75 v.H.

2Satz 1 gilt nicht fir Mitarbeiter in der Entgeltgruppe 1, in der Entgeltgruppe 2 in den Stufen 5
bis 6 Teil A und in der Entgeltgruppe 2 in der Stufe 6 Teil B der Entgeltordnung.

Anmerkung zu Absatz 5:

Fur Mitarbeiter, die mit unterjahriger Wirkung einen Uberleitungsantrag nach Teil I. An-
hang Uberleitung stellen, gilt Absatz 5 anteilig ab dem Wirksamwerden der Uberleitung.

§ 32 Erschwerniszuschlage

(1) 'Erschwerniszuschlage werden fiir Arbeiten gezahlt, die auBergewohnliche Erschwer-
nisse beinhalten. ?Dies gilt nicht fiir Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zu-
grunde liegenden Berufs- oder Tatigkeitsbild verbunden sind.

(2) AuBergewodhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsatzlich
nur bei Arbeiten

a) mit besonderer Gefahrdung,

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umstanden.

(3) Zuschlage nach Absatz 1 werden nicht gewahrt, soweit der auflergewdhnlichen Er-
schwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend
Rechnung getragen wird.

(4) 'Die Zuschlage betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. — in besonderen Fallen auch abwei-
chend — des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. ?Teilzeitmitarbeiter erhalten Erschwerniszuschlage, die nach
Stunden bemessen werden, in voller Héhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dage-
gen § 42 Abs. 2.

(5) 'Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Hohe der Zuschlage werden durch
Dienstvereinbarung festgelegt. 2Soweit keine Regelung nach Satz 1 fir den Mitarbeiter An-
wendung findet, gelten befristet bis zum 31. Dezember 2028 die Satze 3 bis 7. Mitarbeiter
erhalten eine monatliche Zulage unter der Voraussetzung, dass die zulageberechtigende Ta-
tigkeit mindestens 25 v.H. ihrer Arbeitszeit ausmacht. “Zulagen erhalten:

Monatsbetrag
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1. Mitarbeiter, die Desinfektionsarbeiten mit Ausnahme der Schad-
lingsbekampfung ausuben. 10,23 Euro

2. Mitarbeiter, die bei Arbeiten mit gesundheitsschadigenden atzen-

den oder giftigen Stoffen der Einwirkung dieser Stoffe ausgesetzt

sind, wenn sie im Kalendermonat durchschnittlich mindestens ein

Viertel der regelmafigen Arbeitszeit in RAumen oder mindestens ein

Drittel der regelmaRigen Arbeitszeit im Freien dieser Einwirkung aus-

gesetzt sind. 12,78 Euro

3. Mitarbeiter, die Versuchstiere in wissenschaftlichen Anstalten,
Lehr-, Versuchs- oder Untersuchungsanstalten pflegen, wenn sie bei
der Pflege der Tiere mit diesen in unmittelbare Berihrung kommen. 15,34 Euro

4.

- Pflegepersonen in psychiatrischen Krankenhausern, Kranken-
hausabteilungen oder -stationen, in entsprechenden komple-
mentaren Einrichtungen oder in psychiatrischen Abteilungen /
Stationen in Einrichtungen der stationaren Altenhilfe,

- Pflegepersonen in neurologischen Kliniken, Abteilungen oder
Stationen, die standig seelisch erkrankte Patienten pflegen,

- Mitarbeiter in psychiatrischen oder neurologischen Kranken-
hausern, Kliniken oder Abteilungen, die im EEG-Dienst oder in
der Rontgendiagnostik standig mit seelisch erkrankten Patien-
ten Umgang haben,

- Mitarbeiter der Physiotherapie / Krankengymnastik, die Gber-
wiegend mit seelisch erkrankten Patienten Umgang haben,

- sonstige Mitarbeiter, die standig mit seelisch erkrankten Pati-
enten zu arbeitstherapeutischen Zwecken zusammenarbeiten
oder sie hierbei beaufsichtigen. 15,34 Euro

5. Mitarbeiter, die in groRen Behandlungsbecken (nicht in Badewan-

nen) Unterwassermassagen oder Unterwasserbehandlungen ausfih-

ren, wenn sie im Kalendermonat durchschnittlich mindestens ein Vier-

tel der regelmafigen Arbeitszeit mit diesen Arbeiten beschaftigt sind. 10,23 Euro

6. Mitarbeiter als Sektionsgehilfen in der Human- oder Tiermedizin. 15,34 Euro

7. Mitarbeiter, die in Leichenschauhdusern oder in Einrichtungen, die
die Aufgaben von Leichenschauhdusern zu erflllen haben, Leichen
versorgen und herrichten. 12,78 Euro

8. Mitarbeiter, die besonders schmutzige und besonders ekelerre-
gende Arbeiten ausfiihren, wenn sie diese Arbeiten im Kalendermo-
nat durchschnittlich zu einem Viertel der regelmafigen Arbeitszeit
ausfuhren. (Besonders schmutzige und besonders ekelerregende Ar-
beiten sind z.B. das Beseitigen und der Transport von spezifischen
Krankenhausabfallen; die Beseitigung von Verstopfungen in Toilet-
tenanlagen, Spuck- und Waschbecken und Abflussleitungen; das
Verlesen stark verschmutzter Wasche und das Vorwaschen blutiger
Operationswasche oder stark verschmutzter Sauglings- oder Bettwa-
sche; das Reinigen ekelerregend verschmutzter Matratzen sowie Ar-
beiten beim Aufarbeiten von Matratzen.) 15,34 Euro

°Die genannten Zulagen werden mit Ausnahme der Zulage nach Ziffer 8 beim Vorliegen der
Voraussetzungen neben der monatlichen Zulage nach Ziffer 1 der Anmerkungen zu Teil B
Abschnitt XI Ziffern 1 bis 2b Anhang Entgeltordnung gezahlt. °Beginnt die zulageberechti-
gende Tatigkeit nicht am Ersten, sondern im Laufe eines Kalendermonats, so ist in diesem
Monat fur jeden Kalendertag ab Beginn dieser Tatigkeit 1/30 des Monatsbetrages zu zahlen.
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"Die Zulage entfallt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen fiir die Ge-
wahrung der Zulage weggefallen sind.

§33 Sonstige Zulagen

(1)  'Mitarbeiter, die durch die Art ihrer Tatigkeit aus ihrer Vergiitungs- bzw. Entgeltgruppe
hervorgehoben sind, konnen fiir die Dauer dieser Tatigkeit eine Stellenzulage erhalten. ?Bei
besonders hochwertigen Leistungen des Mitarbeiters kann eine widerrufliche Leistungszu-
lage gewahrt werden. 3Die Stellenzulage und die Leistungszulage sollen als prozentualer Zu-
schlag berechnet werden. *Grundlage der Berechnung ist die Regelvergiitung bzw. das Ta-
bellenentgelt.

(2) Durch Dienstvereinbarung kann eine besondere Zulage gezahlt werden, wenn auf-
grund besonderer ortlicher Verhaltnisse fur vergleichbare Mitarbeiter in anderen Einrichtun-
gen und Diensten eine Zulage wegen erhéhter Lebenshaltungskosten (sog. Ballungsraumzu-
lage) gewahrt wird.

§34 Vergiitung fiir Sonderleistungen der Mitarbeiter

(1) 'Die Mitarbeiter haben Gutachten, die ihnen dienstlich Gibertragen werden, anzufertigen
oder bei der Anfertigung behilflich zu sein. 2Erhalt der Dienstgeber vom Auftraggeber des
Gutachtens eine besondere Bezahlung, durch die auch die Leistung des Mitarbeiters vergu-
tet wird, so hat der das Gutachten anfertigende Mitarbeiter Anspruch auf Vergutung seiner
Leistung entsprechend dem Mal} seiner Beteiligung, soweit er das Gutachten auf3erhalb der
Dienstzeit erstellt hat.

(2) Falls Oberarzte oder Assistenzarzte im Einvernehmen mit dem Dienstgeber fur Lei-
tende Arzte (Chefarzte) tatig werden, haben sie fur diese Tatigkeit keinen Anspruch auf Ver-
gutung gegenuber dem Dienstgeber.

(3) Beider Beteiligung an der Weiterbildung der Mitarbeiter oder am Unterricht an den
Schulen des Dienstgebers (§ 4 Abs. 3) erhalt der Mitarbeiter nur dann eine besondere Ver-
gltung, wenn er diese Tatigkeit einschliel3lich einer angemessenen Vorbereitungszeit nicht
im Rahmen der fur ihn maRgebenden wdochentlichen Arbeitszeit austiben kann.

(4) 'Die Mitarbeiter in der Pflege nach Teil B Abschnitt Xl Ziffern 1 bis 2c Anhang Entgelt-
ordnung sind verpflichtet, am Rettungsdienst im Notarztwagen oder Rettungshubschrauber
teilzunehmen, wenn das Krankenhaus Trager oder Beteiligter des Rettungsdienstes ist. 2Fiir
jeden Einsatz im Rettungsdienst erhalt der Mitarbeiter einen nicht zusatzversorgungspflichti-
gen Einsatzzuschlag. *Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst betragt 25,89 Euro. “Dieser
Betrag verandert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmalf} wie die Stun-
denverglitung der Entgeltgruppe 12 Anhang Tabellen. °Der Einsatzzuschlag steht nicht zu,
wenn dem Mitarbeiter wegen der Teilnahme am Rettungsdienst aul3er den Vergitungen
nach den AVR sonstige Leistungen vom Dienstgeber oder von einem Dritten (z.B. private
Unfallversicherung, fir die der Dienstgeber oder ein Trager des Rettungsdienstes die Bei-
trage ganz oder teilweise tragt; die Liquidationsanspriiche usw.) zustehen. ®Der Mitarbeiter
kann auf die Leistungen verzichten.

(5) Besteht nach den vorstehenden Bestimmungen ein Anspruch auf Sondervergutung, so
wird diese auf die Dienstbezlge (§ 27) nicht angerechnet.
§35 Jahressonderzahlung

(1) Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienstverhaltnis stehen, haben Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung.

(2) 'Die Jahressonderzahlung betragt bei Mitarbeitern

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 86 v.H.,
- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 76 v.H. und
- in den Entgeltgruppen 13 bis 17 56 v.H.
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des dem Mitarbeiter in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich
gezahlten monatlichen Entgelts; unberiicksichtigt bleiben hierbei das zusétzlich fiir Uberstun-
den und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Uber-
stunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgspramien. 2Der Bemes-
sungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. *Bei Mitarbeitern, deren
Dienstverhaltnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungs-
zeitraums der erste volle Kalendermonat des Dienstverhaltnisses. “In den Fallen, in denen im
Kalenderjahr der Geburt des Kindes wahrend des Bemessungszeitraums eine elterngeldun-
schadliche Teilzeitbeschaftigung ausgeibt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach
dem Beschaftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 2:

'Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei ei-
ner Anderung des Beschaftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht fiir alle
Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate
addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 muilti-
pliziert. 3Zeitraume, flr die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei
unberlicksichtigt. “Besteht wahrend des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Ka-
lendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem fur alle Kalen-
dertage Anspruch auf Entgelt bestand, mal3geblich.

(2a) Fur die Jahressonderzahlung von Mitarbeitern in der Entgeltgruppe S 9 findet der in
Absatz 2 Satz 1 fur die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.

(3) 'Der Anspruch nach den Absatzen 1 bis 2a vermindert sich um ein Zwolftel fir jeden
Kalendermonat, in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Ent-
gelts haben. 2Die Verminderung unterbleibt fir Kalendermonate,

1. fur die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. De-
zember beendet und die Beschaftigung unverziiglich wieder aufgenommen haben,

b)  Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor
Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;

2. in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Hohe
des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.

(4) 'Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt fiir November ausgezahlt. 2Ein
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem frilheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(5) 'Mitarbeiter erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn ihr Dienstverhaltnis
vor dem 1. Dezember endet. “Bei Mitarbeitern, deren Dienstverhaltnis vor dem 1. Dezember
geendet hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums nach Absatz 2 der letzte volle Ka-
lendermonat des Dienstverhaltnisses mit der Mal3gabe, dass Bemessungsgrundlage fur die
Jahressonderzahlung nur das Tabellenentgelt und die in Monatsbetragen festgelegten Zula-
gen sind.

§ 36 Beziige wahrend des Erholungsurlaubs

(1) 'Wahrend des Erholungsurlaubs erhalt der Mitarbeiter die Dienstbeziige (§ 27) ein-
schlieBlich der Zulagen, die in Monatsbetragen festgelegt sind, die er erhalten wiirde, wenn
er sich nicht im Urlaub befande. 2Haben sich die Dienstbeziige und die Zulagen oder eine
dieser Leistungen wahrend der letzten drei Kalendermonate vor dem Beginn des Erholungs-
urlaubs zuungunsten des Mitarbeiters verandert, so bemessen sich diese wahrend des Erho-
lungsurlaubs nach den durchschnittlichen Dienstbeziigen bzw. Zulagen, die der Mitarbeiter
im genannten Berechnungszeitraum erhalten hat. *Dabei bleiben Kiirzungen der
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Dienstbeziige bzw. der Zulagen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Ar-
beitsausfallen oder unverschuldeter Arbeitsversdumnis eintreten, fir die Berechnung der
Dienstbezlige bzw. Zulagen aulRer Betracht. “Beim Vorliegen der Voraussetzungen erhalt der
Mitarbeiter zusatzlich pro Urlaubstag einen Aufschlag nach Absatz 3.

Anmerkung zu Absatz 1:

Bei der Bemessungsgrundlage nach Satz 1 ist der Zuschlag gemal} § 8 Abs. 3 Satze 3
und 4 Anhang Arztlicher Dienst in jedem Monat des Berechnungszeitraumes mit einem
Sechstel zu berlcksichtigen.

(2) 'Als Zulagen, die in Monatsbetragen festgelegt sind, gelten auch Monatspauschalen
der in Absatz 3 genannten Beziige. 2Solange dem Mitarbeiter die Monatspauschale zusteht,
sind die entsprechenden Bezlige bei der Errechnung des Aufschlages nicht zu bericksichti-
gen.

(3) Der Aufschlag ermittelt sich aus dem Tagesdurchschnitt

- der Zeitzuschlage nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f, § 7 Abs. 1 Buchst. b bis e
Anhang Arztlicher Dienst,

- der Uberstundenvergiitung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, § 7 Abs. 1 Satz 1
Buchst. a Anhang Arztlicher Dienst,

- dem Zeitzuschlag nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, § 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a An-
hang Arztlicher Dienst,

- fir ausgeglichene Uberstunden, der Vergltung fiir Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft nach § 17 Abs. 10 bis 15 und § 18 Abs. 3, fir Mitarbeiter in Krankenhausern
§ 17a Abs.10 bis 16 und § 18 Abs. 3, § 8 und § 7 Abs. 3 Anhang Arztlicher Dienst,

- der Mehrarbeitsvergutung fir teilzeitbeschaftigte Mitarbeiter nach § 18 Abs. 2, sowie
den Aufschlagszahlungen nach dieser Vorschrift wahrend der letzten drei Kalender-
monate vor Beginn des Urlaubs.

(4) 'Der Tagesdurchschnitt nach Absatz 3 betragt bei der Verteilung der durchschnittlichen
regelmafigen Arbeitszeit auf fiinf Tage 1/65, bei einer Verteilung auf sechs Tage 1/78 aus
der Summe der in den dem Urlaubsbeginn vorangegangenen drei Kalendermonaten gezahl-
ten

- Zeitzuschlage nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f, § 7 Abs. 1 Buchst. b bis e An-
hang Arztlicher Dienst,

- der Uberstundenvergiitung nach § 18 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1, § 7 Abs. 1
Satz 1 Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1 Anhang Arztlicher Dienst,

- des Zeitzuschlages nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, § 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a
Anhang Arztlicher Dienst,

- flr ausgeglichene Uberstunden, der Vergitung fiir Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft nach§ 17 Abs. 10 bis 15 und § 18 Abs. 3, fur Mitarbeiter in Krankenhausern
§ 17a Abs.10 bis16 und § 18 Abs. 3, § 8 und § 7 Abs. 3 Anhang Arztlicher Dienst,

- der Mehrarbeitsvergltung fir teilzeitbeschaftigte Mitarbeiter nach § 18 Abs. 2 sowie
der Aufschlagszahlungen nach Absatz 3. ?Ist die durchschnittliche regelmaRige wo-
chentliche Arbeitszeit weder auf finf noch auf sechs Tage verteilt, ist der Tages-
durchschnitt entsprechend zu ermitteln. 3SMaRgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit
zu Beginn des Drei-Kalendermonate-Berechnungszeitraumes.

(5) 'Werden die in Absatz 3 genannten Bezlige in Monatspauschalen festgesetzt, ist Ab-
satz 2 zu beachten. ?Wird eine der Leistungen nach Absatz 3, die im Drei-Kalendermonate-
Berechnungszeitraum zur Auszahlung gelangt, dem Mitarbeiter nicht fir jeden Monat mit ei-
ner Monatspauschale vergutet, gilt die Monatspauschale in diesem Falle nicht als eine in Mo-
natsbetragen festgelegte Zulage. *Die Monatspauschale ist in diesem Falle in die Berech-
nung des Tagesdurchschnitts gemal Absatz 4 einzubeziehen.

(6) Mitarbeiter, die ohne Erlaubnis wahrend des Urlaubs gegen Entgelt arbeiten, verlieren
hierdurch den Anspruch auf die Urlaubsvergutung fir die Tage der Erwerbstatigkeit.
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§ 37 Krankenbeziige

(1) 'Wird der Mitarbeiter durch Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleis-
tung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, erhalt er Krankenbeziige nach Mal}-
gabe der Absatze 2 bis 9. ?Als unverschuldete Arbeitsunfahigkeit im Sinne des Satzes 1 gilt
auch die Arbeitsverhinderung infolge einer Mahahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation, die ein Trager der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine
Verwaltungsbehoérde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungstrager be-
willigt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durch-
gefiihrt wird. *Bei Mitarbeitern, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, gilt Satz 2 entsprechend, wenn eine
MafRnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation arztlich verordnet worden ist und
in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichba-
ren Einrichtung durchgefiihrt wird.

(2) 'Der Mitarbeiter erhalt bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbeziige in Hohe der
Urlaubsvergitung, die ihm zustehen wiirde, wenn er Erholungsurlaub hétte. 2Der Anspruch
nach Satz 1 entsteht erstmals nach vierwéchiger ununterbrochener Dauer des Dienstverhalt-
nisses. *Wird der Mitarbeiter infolge derselben Krankheit (Absatz 1) erneut arbeitsunfahig,
hat er wegen der erneuten Arbeitsunfahigkeit Anspruch auf Krankenbezlige nach den Satzen
1 und 2 fir einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, wenn

a) er vor der erneuten Arbeitsunfahigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge der-
selben Krankheit arbeitsunfahig war oder

b)  seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfahigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist
von zwolf Monaten abgelaufen ist.

“Der Anspruch auf die Krankenbeziige nach den Satzen 1 bis 3 wird nicht dadurch ber(hrt,
dass der Dienstgeber das Dienstverhaltnis aus Anlass der Arbeitsunfahigkeit kiindigt. °Das
Gleiche gilt, wenn der Mitarbeiter das Dienstverhaltnis aus einem vom Dienstgeber zu vertre-
tenden Grund kindigt, der den Mitarbeiter zur Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kiindigungsfrist berechtigt. °Endet das Dienstverhaltnis vor Ablauf der in den Sat-
zen 1 bis 2 oder 3 genannten Frist von sechs Wochen nach dem Beginn der Arbeitsunfahig-
keit, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, oder infolge einer Kiindigung aus anderen als
den in den Satzen 4 und 5 bezeichneten Griinden, endet der Anspruch mit dem Ende des
Dienstverhaltnisses.

(3) 'Nach Ablauf des nach Absatz 2 malRgebenden Zeitraumes erhalt der Mitarbeiter fiir
den Zeitraum, fur den ihm Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen aus der gesetz-
lichen Renten- oder Unfallversicherung oder nach dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt
werden, als Krankenbeziige einen Krankengeldzuschuss. 2Dies gilt nicht,

a) wenn der Mitarbeiter Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI) oder we-
gen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalt,

b)  fir den Zeitraum, fir den die Mitarbeiterin Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach
§ 19 Abs. 2 MuSchG hat.

3Steht dem Mitarbeiter Anspruch auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung
fur den Tag, an dem die Arbeitsunfahigkeit arztlich festgestellt wird, nicht zu, erhalt er fir die-
sen Tag einen Krankenzuschuss in Hohe von 100 v.H. des Nettoarbeitsentgelts, wenn fur
diesen Tag infolge der Arbeitsunfahigkeit ein Vergutungsausfall eintritt.

(4) 'Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschaftigungszeit (§ 10)

- von mehr als einem Jahr, langstens bis zum Ende der 13. Woche,
- von mehr als drei Jahren, langstens bis zum Ende der 26. Woche,

seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit, jedoch nicht Gber den Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhaltnisses hinaus, gezahlt. 2Vollendet der Mitarbeiter im Laufe der Arbeitsunfahig-
keit eine Beschaftigungszeit von mehr als einem Jahr bzw. von mehr als drei Jahren, wird
der Krankengeldzuschuss gezahlt, wie wenn er die mal3gebende Beschaftigungszeit bei
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Beginn der Arbeitsunfahigkeit vollendet hatte. 3In den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 und 3
wird die Zeit der MaRnahme bis zu hdchstens zwei Wochen nicht auf die Fristen des Satzes
1 angerechnet.

(5) 'Innerhalb eines Kalenderjahres kénnen die Bezlige nach Absatz 2 Satze 1 bis 2 oder
3 und der Krankengeldzuschuss bei einer Beschaftigungszeit

- von mehr als einem Jahr, langstens flr die Dauer von 13 Wochen,
- von mehr als drei Jahren, langstens fir die Dauer von 26 Wochen

bezogen werden; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

2Erstreckt sich eine Erkrankung ununterbrochen von einem Kalenderjahr in das nachste Ka-
lenderjahr oder erleidet der Mitarbeiter im neuen Kalenderjahr innerhalb von 13 Wochen
nach Wiederaufnahme der Arbeit einen Riickfall, bewendet es bei dem Anspruch aus dem
vorhergehenden Jahr. ®Bei jeder neuen Arbeitsunfahigkeit besteht jedoch mindestens der
sich aus Absatz 2 ergebende Anspruch.

(6) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfahigkeit, die durch einen bei dem Dienstgeber erlitte-
nen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Dienstgeber zugezogene Berufskrankheit verur-
sacht ist, wird der Krankengeldzuschuss ohne Rucksicht auf die Beschaftigungszeit bis zum
Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit, jedoch nicht Giber den Zeitpunkt
der Beendigung des Dienstverhaltnisses hinaus, gezahlt, wenn der zustandige Unfallversi-
cherungstrager den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

(7) 'Krankengeldzuschuss wird nicht tiber den Zeitpunkt hinaus gezahit, von dem an der
Mitarbeiter Bezlige aufgrund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung
(einschlieBlich eines rentenersetzenden Ubergangsgeldes im Sinne des § 20 SGB VI in Ver-
bindung mit § 8 SGB IX), aus einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder
aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalt, zu der der Dienstgeber oder ein anderer
Dienstgeber, der die AVR, eine vergleichbare kircheneigene Regelung, den Bundesange-
stelltentarifvertrag oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts angewendet hat, die
Mittel ganz oder teilweise beigesteuert hat. 2Uberzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige
Uberzahlte Bezlge gelten als Vorschisse auf die zustehenden Bezlige im Sinne des Sat-
zes 1. *Die Anspriiche des Mitarbeiters gehen insoweit auf den Dienstgeber tber; § 53 SGB |
bleibt unberlhrt. “Der Dienstgeber kann von der Riickforderung des Teils des (iberzahlten
Betrages, der nicht durch die fiir den Zeitraum der Uberzahlung zustehenden Beziige im
Sinne des Satzes 1 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, der Mitarbeiter hat dem
Dienstgeber die Zustellung des Rentenbescheides schuldhaft verspatet mitgeteilt.

(8) 'Der Krankengeldzuschuss wird in Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen der Net-
tourlaubsvergitung und der um die gesetzlichen Beitragsanteile des Mitarbeiters zur gesetz-
lichen Renten-, Arbeitslosen- und sozialen Pflegeversicherung verminderten Leistungen der
Sozialleistungstrager gezahlt. 2Nettourlaubsvergltung ist die um die gesetzlichen Abziige
verminderte Urlaubsvergltung (§ 36 Abs. 1).

(9) 'Anspruch auf Krankengeldzuschuss nach den Abséatzen 3 bis 8 hat auch der Mitarbei-
ter, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit ist. 2Dabei sind fur die Anwen-
dung des Absatzes 8 die Leistungen zugrunde zu legen, die dem Mitarbeiter als Pflichtversi-
cherten in der gesetzlichen Krankenversicherung zustunden.

(10) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 erhalt der Mitarbeiter in den ersten vier
Wochen einer ununterbrochenen Dauer seines Dienstverhaltnisses fur den Zeitraum, fur den
ihm Krankengeld oder entsprechende Leistungen aus der gesetzlichen Renten- oder Unfall-

versicherung oder nach dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden, als Krankenbezlge
einen Krankengeldzuschuss.

Anmerkung zu Absatz 1:

Ein Verschulden im Sinne des Absatzes 1 liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfahig-
keit vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefihrt wurde.
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Anmerkung zu Absatz 6:

Hat der Mitarbeiter in einem Fall des Absatzes 6 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist
von 26 Wochen wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf von sechs Monaten auf-
grund desselben Arbeitsunfalls oder derselben Berufskrankheit erneut arbeitsunfahig,
wird der Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies fur den Mitarbeiter gunstiger ist, um die Zeit
der Arbeitsfahigkeit hinausgeschoben.

Anmerkung zu § 37:

Far Mitarbeiter, die am 31. Dezember 1995 in einem Dienstverhaltnis stehen, das am
1. Januar 1996 bei demselben Dienstgeber fortbesteht, gilt fir die Anwendung der vor-
stehenden Regelungen die zu diesem Zeitpunkt erreichte Dienstzeit als Beschafti-
gungszeit.

§38 Anzeige- und Nachweispflichten

(1) 'In den Fallen des § 37 Abs. 1 Satz 1 ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem Dienstgeber
die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverziiglich mitzuteilen. ?Dauert die
Arbeitsunfahigkeit l1anger als drei Kalendertage, hat der Mitarbeiter eine arztliche Bescheini-
gung uber das Bestehen der Arbeitsunfahigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spates-
tens an dem darauffolgenden allgemeinen Arbeitstag dem Dienstgeber vorzulegen. *Der
Dienstgeber ist berechtigt, in Einzelfallen die Vorlage der arztlichen Bescheinigung friher zu
verlangen. “Dauert die Arbeitsunfahigkeit Ianger als in der Bescheinigung angegeben, ist der
Mitarbeiter verpflichtet, eine neue arztliche Bescheinigung vorzulegen.

(2) 'Halt sich der Mitarbeiter bei Beginn der Arbeitsunfahigkeit im Ausland auf, ist er (iber
Absatz 1 hinaus verpflichtet, dem Dienstgeber die Arbeitsunfahigkeit, deren voraussichtliche
Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstméglichen Art der Ubermittiung mit-
zuteilen. ?Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der Dienstgeber zu tragen. 3Dar-
Uber hinaus ist der Mitarbeiter, wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, ver-
pflichtet, auch dieser die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverziglich
anzuzeigen. “Kehrt ein arbeitsunfahig erkrankter Mitarbeiter in das Inland zuriick, ist er ver-
pflichtet, dem Dienstgeber seine Rickkehr unverziglich anzuzeigen.

(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Fortzahlung der Bezlge zu verweigern, solange der
Mitarbeiter die von ihm nach Absatz 1 Satze 1 bis 4 vorzulegende arztliche Bescheinigung
nicht vorlegt oder den ihm nach Absatz 2 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt, es
sei denn, dass der Mitarbeiter die Verletzung dieser ihm obliegenden Verpflichtungen nicht
zu vertreten hat.

(4) 'Absatz 1 Satze 2 bis 4 gelten nicht fir Mitarbeiter, die Versicherte einer gesetzlichen
Krankenkasse sind, § 5 Abs. 1a EFZG. ?Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeitsunfahigkeit
gegenlber dem Dienstgeber verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Zeit-
punkten das Bestehen einer Arbeitsunfahigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststel-
len und sich eine arztliche Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 oder 4 aushandigen zu las-
sen. *Kommt der Mitarbeiter der Pflicht aus Satz 2 nicht nach, gilt Absatz 3 Alternative 1 ent-
sprechend. “Liegt ein Fall des § 5 Abs. 1a Satz 3 EFZG vor, verbleibt es bei der Anwendung
des Absatz 1 Satze 2 bis 4.

(5) Inden Fallen des § 37 Abs. 1 Satz 2 bis 3 ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem Dienst-
geber den Zeitpunkt des Antritts der MalRnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlan-
gerung der MaRnahme unverzuglich mitzuteilen und ihm MaRnahme der medizinischen Vor-
sorge und Rehabilitation

a) eine Bescheinigung Uber die Bewilligung der MalRnahme durch einen Sozialleis-
tungstrager nach § 37 Abs. 1 Satz 2 oder

b)  eine arztliche Bescheinigung tber die Erforderlichkeit der MalRnahme im Sinne § 37
Abs. 1 Satz 3 unverzlglich vorzulegen.
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§39 Besondere Zahlungen — vermégenswirksame Leistungen

(1) 'Nach MaRgabe des Vermdgensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben
Mitarbeiter, deren Dienstverhaltnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen
Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen. 2Fir vollzeitbeschaftigte Mitarbeiter betragt
die vermdgenswirksame Leistung fur jeden vollen Kalendermonat mindestens 6,65 Euro; fur
Auszubildende betragt sie mindestens 13,29 Euro. *Der Anspruch entsteht friihestens fiir
den Kalendermonat, in dem der Mitarbeiter dem Dienstgeber die erforderlichen Angaben
schriftlich mitteilt, und fur die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres;
die Falligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Dienstgeber ein.
“Die vermdogenswirksame Leistung wird nur fir Kalendermonate gewahrt, fiir die den Mitar-
beitern Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. °Fir Zeiten,
fur die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermégenswirksame Leistung Teil des Kranken-
geldzuschusses. ®Die vermdgenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt.

(2) Der Mitarbeiter und der Auszubildende teilen dem Dienstgeber schriftlich die Art der
gewahlten Anlage mit und geben hierbei, soweit dies nach der Art der Anlage erforderlich ist,
das Unternehmen oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die Leistungen ein-
gezahlt werden sollen.

(3) 'Der Mitarbeiter und der Auszubildende (Anhang Auszubildende) erhalten auf Antrag
anstelle der vermdgenswirksamen Leistung nach Absatz 2 eine monatliche Zulage in glei-
cher Hohe wie nach Absatz 1 zur Brutto- Entgeltumwandlung, wenn diese gemal} der Rege-
lung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertrags-
rechts im kirchlichen Dienst (Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer jeweils glltigen Fas-
sung durchgefiihrt wird. 2Auf die Zulage nach Satz 1 sind die Regelungen tber vermogens-
wirksame Leistungen entsprechend anzuwenden.

§40 Besondere Zahlungen — Jubildaumszuwendung

(1) Der Mitarbeiter erhalt nach einer Jubildumsdienstzeit von 25, 40 und 50 Jahren jeweils
eine Jubildumszuwendung.

(2) Die Jubildumsdienstzeit umfasst die Beschaftigungszeit (§ 10).

(3) 'Anzurechnen sind ferner die Zeiten, die ein Mitarbeiter in einem Dienstverhaltnis oder
Ausbildungsverhaltnis (Anhang Auszubildende) im Tatigkeitsbereich des Deutschen Caritas-
verbandes oder eines ihm angeschlossenen Mitgliedes oder in einem anderen Téatigkeitsbe-
reich der katholischen Kirche verbrachte. 2Zeiten mit weniger als der durchschnittlichen re-
gelmafigen wochentlichen Arbeitszeit werden in vollem Umfang berlcksichtigt.

(4) 'Die in Absatz 3 aufgefiihrten Zeiten werden nicht angerechnet, wenn der Mitarbeiter
aus seinem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Dienstverhaltnis ausgeschieden
ist. 2Dies gilt nicht, wenn der Mitarbeiter im Anschluss an das bisherige Dienstverhaltnis zu
einer anderen Einrichtung desselben Dienstgebers oder zu einem anderen Dienstgeber im
Tatigkeitsbereich des Deutschen Caritasverbandes oder eines ihm angeschlossenen Mitglie-
des oder in einen anderen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche Ubergetreten ist oder
wenn er das Dienstverhaltnis wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder
wegen Unfahigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer Kdrperschadigung oder in Aus-
Ubung oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsbeschadigung aufgeldst hat oder die
Nichtanrechnung eine unbillige Harte darstellen wurde.

(5) Die Jubildumszuwendung betragt nach einer Jubildumsdienstzeit

- von 25 Jahren 613,55 Euro
- von 40 Jahren 1.022,58 Euro
- von 50 Jahren 1.227,10 Euro.

(6) 'Durch Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Mitarbeiter kann statt der Jubildums-
zuwendung Zusatzurlaub in entsprechendem Umfang vereinbart werden. 2Fir diesen



42

Zusatzurlaub finden die Regelungen des § 47 Abs. 7 und 7a und des § 17 Abs. 5 Anhang
Arztlicher Dienst keine Anwendung.

§41 Besondere Zahlungen — Zuwendungen im Todesfall

(1) 'Beim Tode des Mitarbeiters, der sich nicht im Sonderurlaub nach § 48 befindet und
dessen Dienstverhaltnis nicht nach § 53 Abs. 1 Satz 6 ruht, erhalten

a) der Uberlebende Ehegatte, der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes,
b) die Abkdmmlinge des Mitarbeiters

Sterbegeld. Als Sterbegeld werden fiir die restlichen Kalendertage des Sterbemonats und
fur zwei weitere Monate die Dienstbezige (§ 27) des Verstorbenen gewahrt.

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, ist Sterbegeld
auf Antrag zu gewahren

a) Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern sowie
Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes des Mitarbeiters mit diesem in hauslicher
Gemeinschaft gelebt haben oder wenn der Verstorbene ganz oder tberwiegend ihr
Ernahrer gewesen ist;

b)  sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung getra-
gen haben, bis zur Hohe ihrer Aufwendungen.

(3) 'Hat der Mitarbeiter im Sterbemonat keinen Anspruch auf Dienstbezlige (§ 27) wegen
Elternzeit oder auf Krankenbeziige wegen Ablauf der Fristen des § 37 oder hat die Mitarbei-
terin zur Zeit ihres Todes Mutterschaftsgeld nach § 19 MuschG bezogen, werden als Sterbe-
geld fur den Sterbetag und die restlichen Kalendertage des Sterbemonats sowie flr zwei
weitere Monate die Dienstbeziige des Verstorbenen gewahrt. ?Das Sterbegeld wird in einer
Summe ausgezahlt.

(4) Sind an den Verstorbenen Dienstbezlge (§ 27) oder Vorschisse uber den Sterbetag
hinaus gezahlt worden, werden diese auf das Sterbegeld angerechnet.

(5) 'Die Zahlung an einen der nach Absatz 1 oder 2 Berechtigten bringt den Anspruch der
Ubrigen gegeniiber dem Dienstgeber zum Erldschen. 2Sind Berechtigte nach Absatz 1 oder 2
nicht vorhanden, werden Uber den Sterbetag hinausbezahlte Bezlige fur den Sterbemonat
nicht zurickgefordert.

(6) Wer den Tod des Mitarbeiters vorsatzlich herbeigeflhrt hat, hat keinen Anspruch auf
das Sterbegeld.

(7) Das Sterbegeld verringert sich um den Betrag, den die nach Absatz 1 oder 2 Berech-
tigten als Sterbegeld aus einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus
einer Ruhegeldeinrichtung erhalten.

Anmerkung:

Vergutungsgruppenzulagen gelten bei der Berechnung des Sterbegeldes als Bestand-
teil der Dienstbezlge (§ 27).

§ 42 Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1)  'Bemessungszeitraum fiir das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist
der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdricklich etwas Abweichendes geregelt
ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) fir den laufenden Kalendermo-
nat auf ein von dem Mitarbeiter benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europai-
schen Union. Fallt der Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. De-
zember, gilt der vorhergehende Werktag, fallt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorherge-
hende Werktag als Zahltag. “Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbetragen festgelegt sind,
sowie der Tagesdurchschnitt nach § 36 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der
auf ihre Entstehung folgt, fallig.
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Anmerkungen zu Absatz 1:

1. Teilen Mitarbeiter ihrem Dienstgeber die fur eine kostenfreie bzw. kostengunsti-
gere Uberweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union erfor-
derlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden
zusétzlichen Uberweisungskosten.

2. Soweit Dienstgeber die Bezlige am 15. eines jeden Monats flr den laufenden Mo-
nat zahlen, kdnnen sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag
vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemal Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit in den AVR nicht ausdricklich etwas anderes geregelt ist, erhalten teilzeitbe-
schaftigte Mitarbeiter das Tabellenentgelt (§ 28) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in
dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an
der regelmafigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitmitarbeiter entspricht.

(3) 'Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile
nicht fur alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchs-
zeitraum entfallt. 2Besteht nur fur einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird
fur jede geleistete dienstplanmafige oder betriebsibliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde
entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbetragen festgelegten
Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die
in Monatsbetragen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmaligen
wdchentlichen Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen. “An-
dert sich die Hohe der Dienstbeziige (§ 27) und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen
im Laufe des Kalendermonats, so gelten die Satze 1 bis 3 entsprechend.

(4) 'Ergibt sich bei der Berechnung von Betragen ein Bruchteil eines Cents von mindes-
tens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgefiihrt. *Jeder Entgeltbestandteil
ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen fur eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-
satz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich kbnnen neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile
(z.B. Zeitzuschlage, Erschwerniszuschlage) pauschaliert werden.

(7) 'Dem Mitarbeiter wird eine Abrechnung zur Verfligung gestellt, in der die Betrage, aus
denen sich die Bezlige zusammensetzen, und die Abzlige getrennt aufgefiihrt sind. 2Der Mit-
arbeiter hat sich bei der Auszahlung der Dienstbezlge (§ 27) sofort zu vergewissern, dass
die HOhe der ausgezahlten Bezige mit der Abrechnung uUbereinstimmt, und die etwaige
Nichtlbereinstimmung unverziglich zu beanstanden. 3Unterlasst der Mitarbeiter eine unver-
zlgliche Beanstandung, so kann er diese spater nicht mehr geltend machen. “Hiervon bleibt
die Nachpriifung der Richtigkeit der Berechnung der Dienstbezilige unberihrt. °Fir Bean-
standungen wegen nichtzutreffender Berechnung der Dienstbezlige ist die Ausschlussfrist

(§ 57) einzuhalten.

(8) Bestandteile der Vergutung bzw. des Entgelts konnen einzelvertraglich zu Zwecken
des Leasings von Fahrradern im Sinne von § 63a StVZO umgewandelt werden.

(9) 'Die Abtretung von Vergitungsanspriichen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB). 2Im Ein-

zelfall kann der Mitarbeiter mit dem Dienstgeber die Abtretbarkeit seiner Vergitungsanspru-
che schriftlich vereinbaren. 3Satze 1 und 2 gelten nur fir Dienstvertrage, die vor dem 1. Ok-
tober 2021 abgeschlossen wurden.

§43 Zusatzliche Altersversorgung

Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Versorgung der Mitarbeiter fur Alter und Invaliditat ge-
maf den Bestimmungen des Anhangs Zusatzliche Altersversorgung zu veranlassen.
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Abschnitt IV
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§44 Erholungsurlaub

(1)  'Die Mitarbeiter und die Auszubildenden (Anhang Auszubildende) erhalten in jedem Ur-
laubsjahr den gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wochen und haben einen weitergehen-
den Urlaubsanspruch im Gesamtumfang des § 45 Abs. 1. 2Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) 'Der Erholungsurlaub dient der Erhaltung der Gesundheit. 2Der Mitarbeiter ist deshalb
verpflichtet, den Erholungsurlaub tatsachlich zu nehmen und darf wahrend des Erholungsur-
laubs keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstatigkeit leisten.

(3) 'Der Dienstgeber setzt auf Antrag des Mitarbeiters den Erholungsurlaub zeitlich fest.
2Dabei hat er die Urlaubswiinsche des Mitarbeiters zu beriicksichtigen, es sei denn, dass
dringende dienstliche Belange oder Urlaubswiinsche anderer Mitarbeiter, die unter sozialen
Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, diesen entgegenstehen. *Der Urlaub ist zu gewah-
ren, wenn der Mitarbeiter dies im Anschluss an eine MalRnahme der medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation (§ 37 Abs. 1 Satze 2 und 3) verlangt.

(4) 'Der Erholungsurlaub soll grundsétzlich zusammenhéngend gewahrt werden. 2Kann
der Erholungsurlaub aus dringenden dienstlichen Griinden nicht zusammenhangend gewahrt
werden oder ist eine Teilung des Erholungsurlaubs aus Griinden gerechtfertigt, die in der
Person des Mitarbeiters liegen, so ist diese zulassig. *Bei einer Teilung muss jedoch ein Teil
des Erholungsurlaubs so bemessen sein, dass der Mitarbeiter mindestens fur 14 aufeinan-
derfolgende Werktage vom Dienst befreit ist.

(5) 'Der Erholungsurlaub ist spatestens bis zum Ende des Urlaubsjahres anzutreten.
2Kann der Erholungsurlaub aus dringenden dienstlichen Griinden oder aus Griinden, die in
der Person des Mitarbeiters liegen, bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht angetreten wer-
den, ist er bis zum 30. April des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. *Hat der Mitarbeiter den
ihm zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollstandig erhalten,
so ist ihm der Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nachsten Urlaubsjahr zu
gewahren. “Wird die Wartezeit (Absatz 6) erst nach Ablauf des Urlaubsjahres erfillt, ist der
Urlaub spatestens bis zum Ende des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. SKann der gesetz-
liche Mindesturlaub und der Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX infolge Arbeitsunfahigkeit nicht
angetreten werden, erlischt dieser Urlaubsanspruch 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjah-
res. ®Kann der weitergehende Urlaubsanspruch infolge von Arbeitsunfahigkeit nicht angetre-
ten werden, gilt § 44 Abs. 5 Satz 2.

(6) 'Der Erholungsurlaub kann erstmalig nach Ablauf von sechs Monaten seit Einstellung
(Wartezeit) geltend gemacht werden.

(7) 'Beginnt oder endet das Dienstverhaltnis im Laufe des Urlaubsjahres, so betragt der
Urlaubsanspruch ein Zwdlftel fiir jeden vollen Beschaftigungsmonat. 2Entsprechendes gilt,
wenn gemaf § 53 Abs.1 Satz 6 das Ruhen des Dienstverhaltnisses eintritt. 3Scheidet der
Mitarbeiter wegen verminderter Erwerbsfahigkeit (§ 53 Abs. 1 und 3) oder durch Erreichung
der Altersgrenze (§ 54 Abs. 3 und 4) aus dem Dienstverhaltnis aus, so betragt der Urlaubs-
anspruch sechs Zwdlftel, wenn das Dienstverhaltnis in der ersten Halfte des Urlaubsjahres
endet, und zwolf Zwolftel, wenn das Dienstverhaltnis in der zweiten Halfte des Urlaubsjahres
endet.

(8) 'Der Urlaubsanspruch vermindert sich fir jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit
ohne Teilzeitbeschaftigung und eines Sonderurlaubs nach § 48 jeweils um ein Zwdlftel. 2Die
Verminderung unterbleibt fur drei Kalendermonate eines Sonderurlaubs zum Zwecke der be-
ruflichen Fortbildung, wenn der Dienstgeber ein dienstliches oder betriebliches Interesse an
der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat.

(9) 'Ergeben sich bei der Berechnung des anteiligen Jahresurlaubs Bruchteile eines Ur-
laubstages, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind diese auf einen vollen Urlaubs-
tag aufzurunden. ?Vor Anwendung der Absatze 7 und 8 sind der Erholungsurlaub und ein



45

etwaiger Zusatzurlaub, mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach dem Neunten Sozialgesetz-
buch, zusammenzurechnen.

(10) 'Erkrankt der Mitarbeiter wahrend des Erholungsurlaubs und zeigt er dies unverziiglich
an, so werden ihm die durch arztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an denen
der Mitarbeiter arbeitsunfahig war, auf den Urlaub nicht angerechnet; § 38 Abs. 1 bis 4 gilt
entsprechend. 2Der Mitarbeiter hat nach Ablauf des Erholungsurlaubs seinen Dienst an dem
im Voraus festgelegten Tag wieder aufzunehmen. 3Dauert die Arbeitsunfahigkeit (iber diesen
Zeitpunkt hinaus an, so hat er nach Wiederherstellung der Dienstfahigkeit unverztglich den
Dienst aufzunehmen. *Die wegen Arbeitsunfahigkeit nachzugewahrenden Urlaubstage wer-
den vom Dienstgeber auf Antrag des Mitarbeiters erneut festgesetzt.

§ 45 Dauer des Erholungsurlaubs

(1) Der Urlaub des Mitarbeiters, dessen durchschnittliche regelmafige wochentliche Ar-
beitszeit auf 5 Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt ist (Flinftagewoche), betragt 30 Ar-
beitstage, soweit nicht eine fur den Mitarbeiter glinstigere gesetzliche Regelung (z.B. fur Ju-
gendliche und schwerbehinderte Menschen) oder fir die Auszubildenden (Anhang Auszubil-
dende) eine Sonderregelung getroffen ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 betragt der Urlaub far Arztinnen und Arzte, die unter
den Geltungsbereich des Anhangs Arztlicher Dienst fallen, 31 Arbeitstage.

(3) (weggefallen)

(4) 'Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen der Mitarbeiter dienstplanmaRig oder in
seiner Einrichtung oder Dienststelle Ublicherweise zu arbeiten hat oder zu arbeiten hatte, mit
Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, fur die kein Freizeitaus-
gleich gewahrt wird. 2Endet eine Dienstleistung nicht an dem Kalendertag, an dem sie be-
gonnen hat, gilt als Arbeitstag der Kalendertag, an dem die Dienstleistung begonnen hat.

(5) Ist die durchschnittliche regelmaRige wochentliche Arbeitszeit regelmaRig oder dienst-
planmaRig im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf mehr als finf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, erhoht sich der Urlaub fir jeden zusatzlichen Arbeitstag im Urlaubsjahr um
1/260 des Urlaubs nach Absatz 1 und § 47 zuziglich eines etwaigen Zusatzurlaubs. ?Ein Zu-
satzurlaub nach § 47, nach dem Neunten Sozialgesetzbuch und nach den Vorschriften fir
politisch Verfolgte bleibt dabei unberlicksichtigt. 3Ist die durchschnittliche regelmaRige wo-
chentliche Arbeitszeit regelmafig oder dienstplanmafig im Durchschnitt des Urlaubsjahres
auf weniger als funf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, vermindert sich der Urlaub fur
jeden zusatzlichen arbeitsfreien Tag im Urlaubsjahr um 1/260 des Urlaubs nach Absatz 1
und § 47 zuzlglich eines etwaigen Zusatzurlaubs. “Ein Zusatzurlaub nach § 47, nach dem
Neunten Sozialgesetzbuch und nach den Vorschriften fur politisch Verfolgte bleibt dabei un-
berlcksichtigt. "Wird die Verteilung der durchschnittlichen regelmaBigen wochentlichen Ar-
beitszeit wahrend des Urlaubsjahres auf Dauer oder jahreszeitlich bedingt vortibergehend
geandert, ist die Zahl der Arbeitstage zugrunde zu legen, die sich ergeben wurde, wenn die
fur die Urlaubszeit maRgebende Verteilung der Arbeitszeit fir das ganze Urlaubsjahr gelten
wirde. °Ergeben sich bei der Berechnung des Erholungsurlaubs nach den Satzen 1 bis 5
Bruchteile eines Urlaubstages, die mindestens einen halben Tag ergeben, so sind diese auf
einen vollen Urlaubstag aufzurunden.

§ 46 Urlaub bei Beendigung des Dienstverhéltnisses

(1) 'Soweit im Zeitpunkt einer Kiindigung des Dienstverhaltnisses der entstandene Ur-
laubsanspruch (§ 44 Abs. 6) noch nicht erfiillt ist, ist der Erholungsurlaub wahrend der Kiindi-
gungsfrist zu gewahren und zu nehmen. 2Soweit der Erholungsurlaub aus dienstlichen Griin-
den nicht gewahrt werden kann oder die Kuindigungsfrist nicht ausreicht oder das Dienstver-
héltnis durch Auflésungsvertrag (§ 54 Abs. 2) endet, ist der Erholungsurlaub abzugelten.
3Dasselbe gilt, wenn das Dienstverhaltnis wegen verminderter Erwerbsfahigkeit endet (§ 53
Abs. 1 und 3) oder zum Ruhen kommt (§ 53 Abs. 1 Satz 6). “Kann wegen Arbeitsunfahigkeit
der Erholungsurlaub bis zur Beendigung des Dienstverhaltnisses nicht mehr genommen
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werden, besteht ein Abgeltungsanspruch fir den gesetzlichen Mindesturlaub und den Zu-
satzurlaub nach § 208 SGB IX. °Der weitergehende Urlaubsanspruch wird nur dann abgegol-
ten, wenn nach Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Dienstverhaltnis dessen Arbeitsunfa-
higkeit noch im Urlaubsjahr, fir das der Urlaubsanspruch entstanden ist, bzw. im Ubertra-
gungszeitraum (§ 44 Abs. 5) so rechtzeitig endet, dass bei bestehendem Dienstverhaltnis
der Urlaub hatte verwirklicht werden kénnen. ®Wird Urlaub abgegolten, so erhalt der Mitarbei-
ter fir jeden abzugeltenden Urlaubstag bei einer Verteilung der durchschnittlichen regelma-
Rigen wochentlichen Arbeitszeit auf fUnf Tage 1/22, bei einer Verteilung auf sechs Tage 1/26
der Dienstbeziige (§ 27) einschlieBlich der Zulagen, die in Monatsbetragen festgelegt sind.
"Zusétzlich erhalt der Mitarbeiter beim Vorliegen der Voraussetzungen pro Urlaubstag, der
abgegolten wird, einen Aufschlag nach § 36 Abs. 3. éIn anderen Fallen ist der Bruchteil ent-
sprechend zu ermitteln.

(2) 'Erholungsurlaub, der im selben Urlaubsjahr von einem friiheren Dienstgeber gewahrt
oder abgegolten wurde, wird auf die Urlaubsdauer angerechnet. 2Beim Ausscheiden eines
Mitarbeiters ist der Dienstgeber verpflichtet, in einer Bescheinigung die Dauer des in dem
laufenden Urlaubsjahr erhaltenen oder abgegoltenen Erholungsurlaubs zu vermerken und
dem Mitarbeiter auszuhandigen.

§ 47 Zusatzurlaub

(1) 'Mitarbeiter, die stdndig Wechselschichtarbeit nach § 16 Abs. 1 oder stéandig Schichtar-
beit nach § 16 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 18 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a Satz 1
oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit fur je zwei zusammenhangende Monate und
b)  bei Schichtarbeit fir je vier zusammenhangende Monate

einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

Anmerkung fur Mitarbeiter in Krankenhausern:

Es wird fur je zwei Tage Zusatzurlaubsanspruch nach Satz 1 Buchst. a ein zusatzlicher
Tag Zusatzurlaub gewahrt.

(2) Im Falle nicht standiger Wechselschichtarbeit und nicht standiger Schichtarbeit soll bei
annahernd gleicher Belastung die Gewahrung zusatzlicher Urlaubstage durch Dienstverein-
barung geregelt werden.

(3) 'Mitarbeiter erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens
- 150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag
- 300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage
- 450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage
- 600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeitrdumen geleistet werden, fiir
die Zusatzurlaub fir Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unbertcksichtigt.

(4) Bei Anwendung des Absatzes 3 werden nur die im Rahmen der regelmafigen Arbeits-
zeit (§ 15) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmaRig bzw. betriebsublich geleis-
teten Nachtarbeitsstunden berucksichtigt.

(5) 'Bei Teilzeitmitarbeitern ist die Zahl der nach Absatz 3 geforderten Nachtarbeitsstun-
den entsprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmafi-
gen Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitzeitmitarbeiter zu kirzen.
?Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als finf Ar-
beitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung
des § 45 Abs. 5 Satz 1, Satz 3 und Satz 6 zu ermitteln.
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(6) 'Die Mitarbeiter erhalten flr die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden ei-
nen Zusatzurlaub in Héhe von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 288

Stunden der Bereitschaftsdienste kalenderjahrlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fal-
len. ?Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 gelten entsprechend.

(7)  'Zusatzurlaub nach dieser Regelung und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von
§ 208 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewahrt. 2Erho-
lungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dirfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeits-
tage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht tiberschreiten. *Bei Mitar-
beitern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Hochst-
grenze von 36 Arbeitstagen; malRgebend fir die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Le-
bensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.

(7a)  'Fir Mitarbeiter in Krankenh&usern wird Zusatzurlaub nach dieser Regelung und
sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 208 SGB |X nur bis zu insgesamt zehn Ar-
beitstagen gewahrt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) mit Ausnahme von
§ 208 SGB IX durfen dabei zusammen 40 Arbeitstage nicht Uberschreiten.

(8) Im Ubrigen gelten die §§ 36, 44 und 45 mit Ausnahme von § 44 Abs. 7 Satz 1 entspre-
chend.

Anmerkungen zu den Absatzen 1, 3 und 6:

1. 'Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den Absatzen 1 und 2 bemisst sich nach
der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden
Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 erflillt sind. ? Fir die Feststellung,
ob standige Wechselschichtarbeit oder standige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Un-
terbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Ar-
beitsunfahigkeit in den Grenzen des § 37 unschadlich.

2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3 sowie nach Absatz 6 bemisst sich
nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, so-
bald die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 1 bzw. nach Absatz 6 Satz 1 erfullt
sind.

Anmerkung zu den Absatzen 1 bis 8:

"Hat der Mitarbeiter im Kalenderjahr 2026 die Voraussetzungen fir einen Anspruch auf
Zusatzurlaub nach § 4 der Anlage 14 in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden
Fassung der AVR erfillt, wird der sich daraus ergebende Zusatzurlaub im Kalenderjahr
2027 gewahrt. 2Erwirbt der Mitarbeiter im Kalenderjahr 2027 einen weiteren Anspruch
auf Zusatzurlaub, werden die in den Kalenderjahren 2026 und 2027 erworbenen An-
spriiche miteinander verglichen. Der Mitarbeiter erhalt in diesem Fall ausschlief3lich
den jeweils héheren Anspruch auf Gewahrung von Zusatzurlaub.

§ 48 Sonderurlaub

(1) Der Mitarbeiter soll auf Antrag Sonderurlaub unter Wegfall der Beziige erhalten, wenn
er

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b)  einen nach arztlichem Attest pflegebedurftigen sonstigen Angehdrigen

tatsachlich betreut oder pflegt und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht ent-
gegenstehen.

(2) Sonderurlaub unter Wegfall der Bezuige aus anderen als den in Absatz 1 genannten
Grinden kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gewahrt werden, wenn die dienstlichen
oder betrieblichen Verhaltnisse es gestatten.

(3) Der Mitarbeiter soll den Sonderurlaub schriftlich spatestens drei Monate vor dem Zeit-
punkt, ab dem Sonderurlaub in Anspruch genommen werden soll, beim Dienstgeber unter
Angabe des Zeitraums, flr den er ihn in Anspruch nehmen will, beantragen.
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(4) 'Der Sonderurlaub soll nicht langer als fiinf Jahre einschlieRlich der Elternzeit des Mit-
arbeiters betragen. 2Er kann verlangert werden; ein Antrag auf Verlangerung ist spatestens
sechs Monate vor Ablauf des Sonderurlaubs zu stellen.

(5) Sonderurlaub kann mit Zustimmung des Dienstgebers vorzeitig beendet werden.

(6) Wenn der Sonderurlaub vier Wochen Ubersteigt, gilt die Zeit des Sonderurlaubs nicht
als Beschaftigungszeit nach § 10, es sei denn, der Dienstgeber hat vor Antritt des Sonderur-
laubs ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt.

(7) 'Wahrend der Zeit des Sonderurlaubs kann der Mitarbeiter eine entgeltliche Beschafti-
gung nur mit Zustimmung des Dienstgebers ausiben. 2Die wochentliche Arbeitszeit soll 19
Stunden nicht Ubersteigen. *Die Beschaftigung darf dem Zweck des Sonderurlaubs nicht zu-
widerlaufen.

Anmerkung 1 zu 8§ 44 bis 48:

'Eine fur den jugendlichen Mitarbeiter glinstigere Regelung gilt nach § 19 Abs. 2
JArbSchG nur, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16
Jahre alt ist; in diesem Falle erhalt der Jugendliche einen Urlaub von 30 Werktagen.
2Als Werktage gelten dabei alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feier-
tage sind.

Anmerkung 2 zu §§ 44 bis 48:
Schwerbehinderte Menschen erhalten gemaf § 208 SGB IX einen Zusatzurlaub.

§49 Arbeitsbefreiung

(1) Persodnliche Angelegenheiten hat der Mitarbeiter auferhalb der Arbeitszeit zu erledi-
gen.

(2) Als Falle des § 616 BGB, in denen der Mitarbeiter unter Fortzahlung der Dienstbeziige
(§ 27) und der in Monatsbeitragen festgelegten Zulagen in nachstehend genanntem Ausmaf}
von der Arbeit freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlasse:

a) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem
Grund an einen anderen Ort 1 Arbeitstag
b)  Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartnerin im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder der in ehe- oder
lebenspartnerschaftsahnlicher Gemeinschaft lebenden
Lebensgefahrtin 1 Arbeitstag
c) Tod des Ehegatten, des Lebenspartners im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder des in ehe- oder
lebenspartnerschaftsahnlicher Gemeinschaft lebenden

Lebensgefahrten, eines Kindes oder Elternteils 2 Arbeitstage
d) Kirchliche Eheschliefung des Mitarbeiters 1 Arbeitstag
e) Taufe, Erstkommunion, Firmung und entsprechende

religidse Feiern eines Kindes des Mitarbeiters 1 Arbeitstag
f) Kirchliche EheschlieBung eines Kindes des Mitarbeiters 1 Arbeitstag

g) Schwere Erkrankung

aa) eines Angehorigen, soweit er in demsel-
ben Haushalt lebt 1 Arbeitstag im Kalenderjahr

bb) eines Kindes, das das 14. Lebensjahr

noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden

Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V

besteht oder bestanden hat bis zu vier Arbeitstagen im
Kalenderjahr

cc) einer Betreuungsperson, wenn der Mit-
arbeiter deshalb die Betreuung seines Kindes,
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das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet

hat oder wegen koérperlicher, geistiger oder

seelischer Behinderung dauernd pflegebedurf-

tig ist, Ubernehmen muss. bis zu vier Arbeitstagen im
Kalenderjahr

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung
nicht sofort zur Verfligung steht und der Arzt in den Fallen der Doppelbuchstaben
aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit des Mitarbeiters zur vorlaufigen
Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt funf Arbeitstage im Kalenderjahr
nicht Uberschreiten.

h)  Arztliche Behandlung des Mitarbeiters,
wenn diese nach arztlicher Bescheinigung
wahrend der Arbeitszeit erfolgen muss. erforderliche nachgewiesene
Abwesenheitszeit
einschliellich erforderlicher
Wegezeiten

(3) 'Bei Erfillung allgemeiner staatsburgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit
die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht aulerhalb
der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kénnen, be-
steht der Anspruch auf Fortzahlung der Dienstbezlige (§ 27) und der in Monatsbetragen fest-
gelegten Zulagen nur insoweit, als der Mitarbeiter nicht Ansprliche auf Ersatz dieser Bezlige
geltend machen kann. 2Die fortgezahlten Beziige gelten in Hohe des Ersatzanspruchs als
Vorschuss auf die Leistungen der Kostentrager. 3Der Mitarbeiter hat den Ersatzanspruch gel-
tend zu machen und die erhaltenen Betrage an den Dienstgeber abzufihren.

(4) Der Dienstgeber kann aus anderen besonderen Anlassen als den in Absatz 2

Buchst. a bis h genannten Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezlge (§ 27) und
der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen bis zu drei Tagen gewahren, sofern die dienstli-
chen und betrieblichen Verhaltnisse es zulassen.

(5) Der Mitarbeiter, der im Einverstandnis mit dem Dienstgeber an Exerzitien teilnimmt, er-
halt hierfur im Kalenderjahr bis zu drei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der
Dienstbeziige (§ 27) und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen.

(6) 'Der Mitarbeiter, der im Einverstandnis mit dem Dienstgeber an fachlichen Fortbil-
dungskursen teilnimmt, erhalt hierfiir im Kalenderjahr bis zu funf Arbeitstage und, wenn er
regelmafig mehr als finf Arbeitstage in der Woche arbeitet, bis zu sechs Arbeitstage Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbeziige (§ 27) und der in Monatsbetragen festge-
legten Zulagen. ?Diese ist auf einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub anzurechnen.

(7) 'Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission erhalten fiir inre Tatigkeit Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung der Dienstbezlge (§ 27) und der in Monatsbetragen festgelegten
Zulagen. 2Die Mitglieder von Schlichtungsstellen (§ 56) erhalten fiir die Teilnahme an deren
Verhandlungen und die Mitglieder von Organen der Versorgungseinrichtungen der Mitarbei-
ter erhalten fur die notwendige Dauer der Abwesenheit Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung
der Dienstbeziige und der in Monatsbetragen festgelegten Zulagen. 3Zur Teilnahme an Sit-
zungen von Prifungs- und von Berufsbildungsausschiissen nach dem Berufsbildungsgesetz
sowie fur eine Tatigkeit in Organen von Sozialversicherungstragern kann den Mitgliedern Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezige und der in Monatsbeitragen festgelegten
Zulagen gewahrt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen ent-
gegenstehen.

(8) Soweit in einer dibzesanen KODA-Regelung eine Arbeitsbefreiung fur die Teilnahme
an Tagungen von Vereinigungen im Sinne des Artikel 10 der Grundordnung des kirchlichen
Dienstes besteht, hat der Mitarbeiter in einer Einrichtung mit Sitz in dieser Di6zese einen An-
spruch auf entsprechende Freistellung in demselben Umfang.
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(9) In begrindeten Fallen kann bei Verzicht auf die Dienstbezlige kurzfristige Arbeitsbe-
freiung gewahrt werden, wenn es die dienstlichen und betrieblichen Verhaltnisse gestatten.

Abschnitt V
Befristung und Beendigung des Dienstverhiltnisses

§ 50 Fiuhrung auf Probe

(1) 'Fuhrungspositionen kénnen als befristetes Dienstverhaltnis bis zur Gesamtdauer von
zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine hdchstens zweima-
lige Verlangerung des Dienstvertrages zulassig. *Die beiderseitigen Kiindigungsrechte blei-
ben unberthrt.

(2)  Fuhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tatigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis, die vor Ubertragung vom Dienstgeber ausdrtcklich als Flhrungspositionen
auf Probe bezeichnet worden sind.

(3) 'Besteht bereits ein Dienstverhaltnis mit demselben Dienstgeber, kann dem Mitarbeiter
vorubergehend eine Flhrungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer Uber-
tragen werden. 2Dem Mitarbeiter wird fir die Dauer der Ubertragung eine Zulage in Hohe
des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe
und dem sich bei Hohergruppierung nach § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenent-
gelt gewahrt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. “Bei Bewahrung wird die Flihrungsfunk-
tion auf Dauer Ubertragen; ansonsten erhalt der Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tatigkeit.

§ 51 Fihrung auf Zeit

(1) 'FUhrungspositionen kénnen als befristetes Dienstverhaltnis bis zur Dauer von vier
Jahren vereinbart werden. ?Folgende Verlangerungen des Dienstvertrages sind zulassig:

a) inden Entgeltgruppen 10 bis 12 eine héchstens zweimalige Verlangerung bis zu ei-
ner Gesamtdauer von acht Jahren,

b)  ab Entgeltgruppe 13 eine hiéchstens dreimalige Verlangerung bis zu einer Gesamt-
dauer von zwolf Jahren.

3Zeiten in einer FUhrungsposition nach Buchstabe a bei demselben Dienstgeber konnen auf
die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Halfte angerechnet werden. “Die allgemeinen Vor-
schriften Uber die Probezeit (§ 6 Abs. 4) und die beiderseitigen Kindigungsrechte bleiben
unberthrt.

(2)  Fuhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tatigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis, die vor Ubertragung vom Dienstgeber ausdricklich als Fihrungspositionen
auf Zeit bezeichnet worden sind.

(3) 'Besteht bereits ein Dienstverhaltnis mit demselben Dienstgeber, kann dem Mitarbeiter
vorubergehend eine FUhrungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen Ubertragen
werden. 2Dem Mitarbeiter wird fiir die Dauer der Ubertragung eine Zulage gewéhrt in Hohe
des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe
und dem sich bei Héhergruppierung nach § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenent-
gelt, zuzuglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabel-
lenentgelten der Entgeltgruppe, die der ubertragenen Funktion entspricht, zur nachsthoheren
Entgeltgruppe nach § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhalt der Mitarbeiter eine
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tatigkeit; der Zuschlag entfallt.

§ 52 Kiindigung des Dienstverhaltnisses

(1) Befristete und unbefristete Dienstverhaltnisse kdnnen von beiden Vertragsparteien or-
dentlich gekundigt werden.
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(2) 'Bis zum Ende der Probezeit betrégt die Kiindigungsfrist zwei Wochen zum Monats-
schluss. 2Im Ubrigen betragt die Kiindigungsfrist bei einer Beschaftigungszeit

bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,
von mehr als einem Jahr 6 Wochen,
von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,

von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
von mindestens 12 Jahren 6 Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(3) Dienstverhaltnisse von Mitarbeitern, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, kdnnen
nach einer Beschaftigungszeit (Absatz 4 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den
Dienstgeber nur aus einem wichtigen Grund gekindigt werden.

(4) 'Beschaftigungszeit im Sinne der Absatze 2 und 3 ist abweichend von § 10 die bei
demselben Dienstgeber im Dienstverhaltnis zurickgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen
ist. 2Unberlicksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs (§ 48), es sei denn, der Dienstgeber
hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse an-
erkannt. *Wechseln Mitarbeiter zwischen Dienstgebern, die vom Geltungsbereich dieser AVR
erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Dienstgeber als Beschaftigungszeit an-
erkannt. *Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen Dienstgeber im
sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, in einem Dia-
konischen Werk oder in einer Einrichtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

(5) 'Kindigungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§ 623 BGB). ?Kiindigt der
Dienstgeber das Dienstverhaltnis nach Ablauf der Probezeit (§ 6 Abs. 4), soll er in dem Kiin-
digungsschreiben den Kindigungsgrund angeben.

§53 Beendigung des Dienstverhiltnisses wegen verminderter Erwerbsfahigkeit

(1)  'Das Dienstverhaltnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Tragers
der gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach der Mitarbei-
ter voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Der Mitarbeiter hat den Dienstgeber von der Zu-
stellung des Rentenbescheids unverziiglich zu unterrichten. *Beginnt die Rente erst nach der
Zustellung des Rentenbescheids, endet das Dienstverhaltnis mit Ablauf des dem Rentenbe-
ginn vorangehenden Tages. “Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhaltnisses
eine nach § 175 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, en-
det das Dienstverhaltnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids
des Integrationsamtes. °Das Dienstverhaltnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des
Rentenversicherungstragers eine Rente auf Zeit gewahrt wird. ®In diesem Fall ruht das
Dienstverhaltnis flr den Zeitraum, fuir den eine Rente auf Zeit gewahrt wird; beginnt die
Rente ruckwirkend, ruht das Dienstverhaltnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den
Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt. ‘Der Dienstgeber teilt dem Mitarbeiter
schriftlich mit, ob und zu welchem Zeitpunkt das Dienstverhaltnis endet oder ruht. 8Bei einer
Beendigung des Dienstverhaltnisses hat die schriftliche Mitteilung mindestens zwei Wochen
vor dem Beendigungszeitpunkt zu erfolgen.

(2) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Dienstverhaltnis nicht, wenn
der Mitarbeiter nach seinem vom Rentenversicherungstrager festgestellten Leistungsvermé-
gen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbe-
schaftigt werden kdnnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Griinde nicht entge-
genstehen, und der Mitarbeiter innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung des
Dienstgebers nach Absatz 1 Satz 7 seine Weiterbeschaftigung schriftlich beantragt.

(3) Die Absatze 1 und 2 finden entsprechende Anwendung, wenn eine Erwerbsminderung
oder eine Berufsunfahigkeit durch Bescheid einer 6ffentlich-rechtlichen
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Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe festgestellt wird,
deren Mitgliedschaft bei einem angenommenen Vorliegen der persénlichen Voraussetzun-
gen die Voraussetzungen der Befreiung von der Versicherungspflicht nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 1
und 231 SGB VI erfiillen wiirde oder eine solche Befreiung erfolgt ist.

§ 54 Sonstige Beendigung des Dienstverhaltnisses

(1) Befristete Dienstverhaltnisse enden ohne Kindigung mit Ablauf des Zeitraumes, fur
den sie eingegangen sind, sofern nicht vorher eine Vertragsverlangerung schriftlich verein-
bart worden ist.

(2) Das Dienstverhaltnis kann im gegenseitigen Einverstandnis jederzeit durch einen Auf-
I6sungsvertrag beendigt werden.

(2a) 'Der Mitarbeiter, der beabsichtigt, eine Altersrente im Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI fir
einen Zeitpunkt zu beantragen, in dem er die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m.

§ 235 SGB VI) noch nicht erreicht, und deswegen sein Dienstverhaltnis beenden will, kann
von seinem Dienstgeber verlangen, dass er mit dem Mitarbeiter die Inhalte eines Aufl6-
sungsvertrages, insbesondere den Beendigungszeitpunkt, erortert mit dem Ziel, dass ein
Auflosungsvertrag abgeschlossen wird. 2Macht der Mitarbeiter hierzu einen Vorschlag, hat
der Dienstgeber zu diesem Vorschlag zeitnah Stellung zu nehmen.

(3) Das Dienstverhaltnis endet, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Mitarbeiter das Alter der Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VIi.V.m.
§ 235 SGB VI) vollendet.

(4) 'Erfolgt wahrend des laufenden Dienstverhaltnisses fiir den Mitarbeiter anstatt der Ver-
sicherung bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Versicherung bei einer &ffentlich-
rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe, de-
ren Mitgliedschaft bei einem angenommenen Vorliegen der personlichen Voraussetzungen
die Voraussetzungen der Befreiung von der Versicherungspflicht nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und
231 SGB VI erfillen wirde oder fir die eine solche Befreiung erfolgt ist, finden Absatz 3 und
Absatz 5 mit der MaRgabe Anwendung, dass an die Stelle der Regelaltersgrenze diejenige
Altersgrenze tritt, mit der der Mitarbeiter nach der Satzung oder den sonstigen Versiche-
rungsbestimmungen dieser Versorgungseinrichtung ein nicht vorgezogenes Altersruhegeld
(Altersrente) beanspruchen kann. 2Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Dienstgeber die diese
Bestimmung enthaltende jeweils gultige Satzung oder sonstige Versicherungsbestimmung in
der jeweils geltenden Fassung in Textform zur Verfliigung zu stellen. *Besteht fir den Mitar-
beiter gleichzeitig eine Versicherung bei der gesetzlichen Rentenversicherung z.B. aus einer
Vorbeschaftigung, verbleibt es bei der Regelaltersgrenze, sofern der Mitarbeiter dies inner-
halb der letzten drei Jahre vor deren Erreichen in Textform unter Nachweis der Versicherung
beantragt hat. *Ist der Mitarbeiter wahrend des laufenden Dienstverhaltnisses zwar in der ge-
setzlichen Rentenversicherung mit laufenden Beitragen versichert und es besteht gleichzeitig
eine Anwartschaft bei einer in Satz 1 genannten Versorgungseinrichtung, so gilt die in Satz 1
genannte Altersgrenze dieser Versorgungseinrichtung, sofern der Mitarbeiter dies innerhalb
der letzten drei Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Textform unter Nachweis der
Anwartschaft beantragt hat. °Der Dienstgeber bestatigt in Textform Antrage nach den Satzen
3 und 4. SLiegt in den Fallen des Satzes 1 oder des Satzes 4 die in Satz 1 genannte Alters-
grenze der Versorgungseinrichtung héher als die Regelaltersgrenze, so gilt bei Anwendung
dieser hdheren Altersgrenze der Beendigungszeitpunkt als auf die h6here Altersgrenze hin-
ausgeschoben i.5.d. § 41 Satz 3 SGB VI.

(5) 'Endet das Dienstverhaltnis nach Absatz 3 mit Erreichen der Regelaltersgrenze, so
kénnen Dienstgeber und Mitarbeiter wahrend des Dienstverhaltnisses durch schriftliche Ver-
einbarung den Beendigungszeitpunkt, ggf. auch mehrfach, hinausschieben. 2Erfolgt die erst-
malige Vereinbarung Uber die Fortsetzung des Dienstverhaltnisses erst nach Erreichen der
Regelaltersgrenze des Mitarbeiters, soll das Dienstverhaltnis verandert fortgesetzt werden
oder erfolgt die Einstellung des Mitarbeiters erst nach dessen Erreichen der Regelalters-
grenze, kann auf schriftlichen Antrag des Mitarbeiters das Dienstverhaltnis befristet werden.
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3Sofern die Befristung wegen der Personal- und Nachwuchsplanungen des Dienstgebers er-
folgt, werden diese dem Mitarbeiter in angemessener Form schriftlich mitgeteilt. “Eine Befris-
tung im Sinn der Satze 2 und 3 setzt den Bezug einer Altersrente als Vollrente oder den An-

spruch des Mitarbeiters auf eine solche Rente voraus.

§ 55 Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Dienstverhaltnisses haben die Mitarbeiter Anspruch auf ein schrift-
liches Zeugnis Uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit, das sich auch auf Fliihrung und Leistung
erstrecken muss (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Grinden konnen Mitarbeiter auch wahrend des Dienstverhaltnisses ein
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Dienstverhaltnisses konnen die Mitarbeiter ein
Zeugnis Uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit verlangen (vorlaufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemal den Absatzen 1 bis 3 sind unverzuglich auszustellen.

) Abschnitt VI
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 56 Schlichtungsverfahren

(1) Dienstgeber und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Meinungsverschiedenheiten, die sich
bei der Anwendung der AVR oder aus dem Dienstverhaltnis ergeben, zunachst die bei dem
zustandigen Didzesancaritasverband errichtete Schlichtungsstelle anzurufen, der es obliegt,
aufgetretene Streitfalle zu schlichten.

(2) 'Die Schlichtungsstelle kann Fragen von grundsétzlicher Bedeutung der beim Deut-
schen Caritasverband errichteten Zentralen Schlichtungsstelle zur Begutachtung vorlegen.
2Die Zentrale Schlichtungsstelle ist unmittelbar zustandig fiir solche Meinungsverschieden-
heiten, an denen ein Di6zesancaritasverband beteiligt ist.

(3) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Dienstgeber und einem Mitarbeiter der Zent-
rale des Deutschen Caritasverbandes wird unter Vermittlung des Erzbischofs von Freiburg
eine besondere Schlichtungsstelle gebildet.

(3a) 'Die Schlichtungsstellen nach den Absatzen 1 bis 3 sind auch fiir die Entscheidungen
bei Streitigkeiten tber die ordnungsgemalfe Einbeziehung der AVR nach Art. 9 Abs. 5 Satz 1
Alternative 2 GrO zustandig. 2Die Mitgliedschaft in der Arbeitsrechtlichen Kommission kann
keinen Ausschlussgrund fur die Wahrnehmung einer Aufgabe in einer Schlichtungsstelle dar-
stellen. ®Der Erlass oder die Anderung einer Schlichtungsordnung bedarf der Zustimmung
der Bundeskommission mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gemaf § 16 Abs. 2 Satz 1 AK-O.

(4) Die Behandlung eines Falles vor der Schlichtungsstelle schlief3t die fristgerechte Anru-
fung des Arbeitsgerichtes nicht aus.

Anmerkungen:

1. Die Bundeskommission kann die Entscheidung nach Absatz 3a auf einen beschlie-
Renden Ausschuss Ubertragen, der mit der Mehrheit der Mitglieder des Ausschus-
ses BeschlUsse fasst.

2. 'Absatze 1 bis 3 wirken fiir Meinungsverschiedenheiten zwischen Dienstgebern
und Mitarbeitern, wenn die Zustimmung zu ab dem 1. Januar 2023 erlassenen
oder geanderten Schlichtungsordnungen nach Absatz 3a Satz 3 erfolgt ist. 2Fr bis
zum 19. Oktober 2023 erlassene oder geanderte Schlichtungsordnungen finden
diese bis zu einer Beschlussfassung Uber die Zustimmung nach Absatz 3a Satz 3
Anwendung.
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3. Das in Absatz 3a beschriebene Verfahren wird von der Bundeskommission bis
spatestens zum 31. Oktober 2026 evaluiert.

§ 57 Ausschlussfrist

(1) 'Anspriiche aus dem Dienstverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Falligkeit vom Mitarbeiter oder vom Dienstgeber in
Textform geltend gemacht werden, soweit die AVR nichts anderes bestimmen. ?Diese Aus-
schlussfrist gilt nicht fur die Haftung aufgrund Vorsatzes, flir Schaden aus der Verletzung des
Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit oder flr Anspriche des Mitarbeiters, die kraft Ge-
setzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind.

(2) Fur denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruches aus,
um die Ausschlussfrist auch fur spater fallig werdende Leistungen unwirksam zu machen.

§ 58 Einsatz von Leiharbeitnehmern

"Mitarbeiter, die an Einrichtungen und Dienststellen innerhalb des Geltungsbereiches nach
dem Arbeitnehmerlberlassungsgesetz Uberlassen werden, dirfen abweichend von § 1

Abs. 1b Satz 1 AUG bis zu funf Jahren Uberlassen werden, wenn fiir sie mindestens die Ver-
gutungsregelungen der AVR in ihrer jeweils giltigen Fassung zur Anwendung kommen. 2Die
betreffenden Mitarbeiter diirfen dabei gleichzeitig nicht schlechter gestellt werden als fir die
Einrichtung und Dienststelle des Entleihers vergleichbare Mitarbeiter des Entleihers gelten-
den wesentlichen Arbeitsbedingungen einschlieBlich des Arbeitsentgeltes, § 8 Abs. 1 AUG.

§ 59 Inkrafttreten und Geltung

(1) 'Diese Fassung der AVR tritt einschlieBlich ihrer Anhdnge am 1. Januar 2027 in Kraft
und ersetzt die bis dahin geltende Fassung der AVR und ihrer Anlagen. 2Sie findet ab dem
1. Januar 2027 Anwendung auf alle Dienstverhaltnisse im Geltungsbereich geman § 2.

(2) Die Bestimmungen des Anhangs Uberleitung sind unter Berlicksichtigung der Regelun-
gen dieser Fassung der AVR zur Bestimmung der Uberleitung von Mitarbeitern, die am

31. Dezember 2026 nach den Regelungen der Anlage 2, 2d oder 2e der am 31. Dezember
2026 geltenden Fassung der AVR eingruppiert sind, bereits vor dem 1. Januar 2027 anzu-
wenden.

(3) 'Fur andere als die in § 1 Teil |. Anhang Uberleitung benannten Mitarbeiter gilt der An-
hang Uberleitung nicht. 2Die Neufassung der AVR zum 1. Januar 2027 hat keinen Einfluss
auf die Eingruppierung der zuvor genannten Mitarbeiter und auf die jeweils erreichte Stufe
und die Stufenlaufzeit. *Die bisherigen Eingruppierungen finden sich ab dem 1. Januar 2027
in:

AVR in der am 31. Dezember 2026 | AVR ab 1. Januar 2027

geltenden Fassung

Anlage 21 Anhang Lehrkrafte, Teil I.

Anlage 21a Anhang Lehrkrafte, Teil Il.

Anlage 30 Anhang Arztlicher Dienst

Anlage 31, Anhang D Abschnitt | Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 1
Anlage 31, Anhang D Abschnitt II Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 2a
Anlage 32, Anhang D Abschnitt | Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 1
Anlage 32, Anhang D Abschnitt I| Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 2b
Anlage 32, Anhang E Abschnitt | Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 1
Anlage 32, Anhang E Abschnitt Il Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XI Nr. 2c
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Anlage 33, Anhang B Anhang Entgeltordnung, Teil B Abschnitt XXIV

(4) 'Auf Anspriiche, die bis zum 31. Dezember 2026 entstanden sind, ist unabhangig von
einem spateren Abrechnungs- oder Auszahlungstermin die am 31. Dezember 2026 geltende
Fassung der AVR anzuwenden. ?Die in den Anlagen 2e, 21, 21a und 30 bis 33 der am

31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR enthaltenen Uberleitungs- und Besitz-
standsregelungen finden auch weiterhin Anwendung. 3Auf vor dem 1. Juli 2024 begonnene
Altersteilzeitdienstverhaltnisse oder flexible Altersarbeitszeit finden die Regelungen der An-
lage 17a der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR weiterhin Anwendung.

(5) Die am 31. Dezember 2026 geltende Fassung der AVR wird vom Deutschen Caritas-
verband e.V. in Textform in geeigneter Weise 6ffentlich bereitgestellt.
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Grundsatzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

1.

Vorrang spezieller Tatigkeitsmerkmale

'Fir Mitarbeiter, deren Tatigkeit in einem speziellen Tatigkeitsmerkmal aufgefiihrt
ist, gelten die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in der
Entgeltgruppe, in der sie aufgefuhrt sind, noch in einer héheren Entgeltgruppe.

2Die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 fir Mitarbeiter
im Buro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Auf3endienst (Teil A Ab-
schnitt | Ziffer 3) gelten, sofern die auszutubende Tatigkeit einen unmittelbaren Be-
zug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Einrichtungen und Dienste

hat.

3FUr Mitarbeiter mit handwerklichen Tatigkeiten, deren Tatigkeit nicht in einem
speziellen Tatigkeitsmerkmal aufgefihrt ist, gelten die allgemeinen Tatigkeits-
merkmale fur Mitarbeiter mit handwerklichen Tatigkeiten (Teil A Abschnitt | Ziffer
2); die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale fur Mitarbeiter im Blro-, Buchhalterei-,
sonstigen Innendienst und AuRendienst (Teil A Abschnitt | Ziffer 3) gelten nicht.

4Far Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie fiir sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeitenausiben, gelten
die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 17 (Teil A Ab-
schnitt | Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tatigkeit in einem speziellen Tatigkeits-
merkmal aufgeflhrt ist.

SWird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tatigkeitsmerkmal erfasst, findet
dieses auch dann Anwendung, wenn der Mitarbeiter auerhalb des Geltungsbe-
reichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile der AVR beschattigt ist,
zu dem bzw. denen dieses Tatigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Anmerkung zu Nr. 1 Satz 2:

Die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale fur Mitarbeiter im Biro-, Buchhalterei-, sons-
tigen Innendienst und im AuRendienst (Teil A Abschnitt | Ziffer 3) besitzen eine
Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie — bestatigt durch die bisherige stan-
dige Rechtsprechung des BAG — die bisherigen ersten Fallgruppen des Allgemei-
nen Teils der Anlage 1a zum BAT.

Tatigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

'Ist in einem Tatigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung
bestimmt, sind Mitarbeiter, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht be-
sitzen,

- wenn nicht auch ,sonstige Mitarbeiter” von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst
werden oder

- wenn auch ,sonstige Mitarbeiter” von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst wer-
den, diese Mitarbeiter jedoch nicht die Voraussetzungen des ,sonstigen Mit-
arbeiter” erflllen,

bei Erfullung der sonstigen Anforderungen dieses Tatigkeitsmerkmals in der
nachst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend fir Tatig-
keitsmerkmale, die bei Erflllung qualifizierter Anforderungen eine héhere Eingrup-
pierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung flr diesen Fall ein
Tatigkeitsmerkmal (z.B. ,in der Tatigkeit von ...“) enthalt.
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Wissenschaftliche Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das
Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach
§ 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatspriifung,
Magisterprifung oder Diplomprifung oder

b)  mit einer Masterpriifung

beendet worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion oder die Akademi-
sche Abschlussprifung (Magisterprifung) einer Philosophischen Fakultat nur in
den Fallen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprufung, einer Mas-
terprifung oder einer Diplomprufung nach den einschlagigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschluss-
prufung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits mindestens das
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachge-
bundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und fir den Abschluss eine
Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern — ohne etwaige Praxissemester,
Priifungssemester o.A. — vorschreibt. “Ein Bachelorstudiengang erfiillt diese Vo-
raussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester flr den Abschluss
vorgeschrieben sind. *Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 8Ein Abschluss an einer auslandischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von
der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss ver-
gleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 5:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen
Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkann-
ten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein ande-
rer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen
wurde. ?Die Abschlusspriifung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein,
der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landes-
rechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert,
und fir den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern —
ohne etwaige Praxissemester, Prifungssemester 0.A. —vorschreibt. *Der Ba-
chelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. “Dem gleichgestellt sind Abschlisse in akkreditierten Bachelorausbil-
dungsgangen an Berufsakademien. °Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend.

Anmerkung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Anerkannte Ausbildungsberufe

'Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Be-
rufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.
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“In Tatigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entspre-
chenden friiheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten des Anhangs Entgeltord-
nung.

Ubergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschliissen

(1) 'Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu
als gleichwertig festgestellte Abschlisse, Prifungen und Befahigungsnach-
weise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tatigkeitsmerkma-
len geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertig-
keit erst nach Erfullung zusatzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die
Gleichstellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen
Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der
Vorschriften hierzu dem Prifungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer
kirzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Ta-
tigkeit wie Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem
solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.

[nicht besetzt]

Geltungsausschluss flr Lehrkrafte

Die Entgeltordnung gilt nicht fir Mitarbeiter, die als Lehrkrafte beschaftigt sind, so-
weit nicht ein besonderes Tatigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Unterstellungsverhaltnisse

'Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten
oder der in dem betreffenden Bereich beschaftigten Personen zéhlen Teilzeitmit-
arbeiter entsprechend dem Verhaltnis der mit ihnen im Dienstvertrag vereinbarten
Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitzeitmitarbeiter. 2Fir
die Eingruppierung ist es unschadlich, wenn im Organisations- und Stellenplan
zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

Standige Vertreter

Standige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesen-
heitsfallen.
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Teil A
Allgemeiner Teil

L.
Allgemeine Tatigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 1 (einfachste Tatigkeiten)
Entgeltgruppe 1
Mitarbeiter mit einfachsten Tatigkeiten, zum Beispiel

- Essens- und Getrankeausgeber,

- Garderobenpersonal,

- Spulen und Gemuseputzen und sonstige Tatigkeiten im Haus- und Kiichen-
bereich,

- Reiniger in AuRenbereichen wie Hofe, Wege, Griinanlagen, Parks,

- Warter von Bedirfnisanstalten,

- Servierer,

- Hausarbeiter,

- Hausgehilfe,

- Bote (ohne Aufsichtsfunktion).

Anmerkung:

Hier sind auch Mitarbeiter eingruppiert, deren Beschaftigung nach § 2 Abs. 2
Buchst. a und b erfolgt, wenn die Anwendung der AVR mit ihnen nicht ausdriicklich
durch schriftlichen Vertrag ausgeschlossen wurde.

Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tatigkeiten)

Entgeltgruppe 2
Mitarbeiter mit einfachen Tatigkeiten.

('"Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine
fachliche Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse
und Fertigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforder-
lich sind.)

Anmerkung:

Diese Mitarbeiter erhalten bis zum 31. Dezember 2035 in den Stufen 5 und 6 das
Tabellenentgelt der Stufe 4.

Entgeltgruppe 3

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.
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Entgeltgruppe 4

1.

Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger alsdrei Jah-
ren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden.

Mitarbeiter mit schwierigen Tatigkeiten.

("Schwierige Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach mussen Tatigkei-
ten anfallen, die an das Uberlegungsvermégen oder das fachliche Geschick An-
forderungen stellen, die Uber das Mal} dessen hinausgehen, was Ublicherweise
von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 5

Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in
ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden.

Entgeltgruppe 6

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermdgen und das
fachliche Geschick des Mitarbeiters Anforderungen stellen, die tber das Maf}
dessen hinausgehen, was Ublicherweise von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 5
verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwer-
tigem fachlichen Kénnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit erfordern.)

Entgeltgruppe 8 [nicht besetzt]

Entgeltgruppe 9a [nicht besetzt]

Entgeltgruppen 2 bis 12 (Biiro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und AuRen-
dienst)

Vorbemerkung

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tatigkeiten von Mitarbeitern, die mit kaufman-
nischer Buchflihrung beschaftigt sind.

Entgeltgruppe 2

Mitarbeiter mit einfachen Tatigkeiten.

('"Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine
fachliche Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung oder
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Anlernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse
und Fertigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforder-
lich sind.)

Anmerkung:

Diese Mitarbeiter erhalten bis zum 31. Dezember 2035 in den Stufen 5 und 6 das
Tabellenentgelt der Stufe 4.

Entgeltgruppe 3

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1. Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraus-
hebt, dass sie mindestens zu einem Viertel griindliche Fachkenntnisse erfor-
dert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern ndhere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw.
des Aufgabenkreises.)

2. Mitarbeiter mit schwierigen Tatigkeiten.

("Schwierige Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die mehr als eine eingehende
fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach
mussen Téatigkeiten anfallen, die an das Uberlegungsvermégen oder das
fachliche Geschick Anforderungen stellen, die Uber das Mafl} dessen hin-
ausgehen, was Ublicherweise von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 3 verlangt
werden kann.)

Entgeltgruppe 5

1. Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren und entsprechender Tatigkeit.

2 Mitarbeiter, deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.
(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder ndheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw.
des Aufgabenkreises.

Entgeltgruppe 6

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit grindliche und viel-
seitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 2, deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

('Die grindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das
gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der der Mitarbeiter tatig ist, zu
beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Mitarbeiters muss aber so gestaltet sein, dass
er nur beim Vorhandensein grindlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungs-
gemal bearbeitet werden kann.)
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Entgeltgruppe 7

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit mindestens zu einem Funftel
selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfillen.)

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit mindestens zu einem Dirittel
selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)

Entgeltgruppe 9a

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit selbststandige Leistungen er-
fordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Ta-
tigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Mitarbeiter, deren Tatigkeit grindliche, umfassende Fachkenntnisse und
selbststandige Leistungen erfordert.
(Grindliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegentber den in den
Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten grindlichen und vielseitigen Fach-
kenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 9c¢

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt,
dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 10

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
aus der Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.
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Entgeltgruppe 12

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppen 13 bis 17

Entgeltgruppe 13

1.

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fa-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Mitarbeiter in Einrichtungen und Diensten, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit
der Aufgaben und der Grole ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten der Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindestens zu
einem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Auf-
gaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Mitarbeiter in Einrichtungen und Diensten, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit
der Aufgaben und der GroéRRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten der Fallgruppe 1.

Mitarbeiter mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Mitar-
beiter mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdruckliche Anordnung standig
unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 15

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tétigkeit sich
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Mitarbeiter in Einrichtungen und Diensten, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit
der Aufgaben und der GroéRRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten der Fallgruppe 1.

Mitarbeiter mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens funf Mitar-
beiter mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdriickliche Anordnung standig
unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)
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Anmerkung:

Bei der Zahl der Unterstellten zahlen nicht Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 nach Ab-
schnitt Il Ziffern 2 und 3 mit.

Entgeltgruppe 16

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 15, deren Tatigkeit sich durch einen besonders hohen
Entscheidungsspielraum oder besonders hohe Anforderungen an die Mitarbeiterfiih-
rung aus der Tatigkeit der Entgeltgruppe 15 heraushebt.

Entgeltgruppe 17

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 15, deren Tatigkeit sich durch einen besonders hohen
Entscheidungsspielraum und besonders hohe Anforderungen an die Mitarbeiterflh-
rung aus der Tatigkeit der Entgeltgruppe 15 heraushebt.

(Ein besonders hoher Entscheidungsspielraum ist gegeben, wenn neue komplexe
Problemstellungen innovatives, konzeptionelles Denken erfordern, Lésungswege me-
thodisch offen und inhaltlich wenig vorgegeben sind, grundlegende langerfristige Ent-
wicklungen mit Gbergeordneter Bedeutung aufgrund der Tragweite der Entscheidun-
gen zu berucksichtigen sind.)

(Besonders hohe Anforderungen an die Mitarbeiterfihrung sind gegeben, wenn die
Tatigkeit die gemeinsame, auf persénliche Uberzeugung der Mitarbeiter ausgerich-
tete Entwicklung und Ausgestaltung von aufgaben-/bereichsbezogenen sowie indivi-
duellen Zielen erfordert, wobei regelmaRig unterschiedliche Interessenlagen zu be-
rucksichtigen sind. Diese sind besonders gegeben, wenn in Netz-, Projekt- oder sons-
tigen funktions- und/oder bereichsibergreifenden fluiden Teamstrukturen mit erhebli-
cher Schnittstellenkomplexitat und lediglich fachlicher Weisungsfunktionen ausge-
pragte Management- und Kommunikationskompetenzen erfordern.)
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Il
Spezielle Tatigkeitsmerkmale

Beziigerechner

Entgeltgruppe 5

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbeziigen, von Entgelten, einschlief3lich der
Krankenbezige oder Urlaubsentgelte deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfor-
dert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder
naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 6

1. Mitarbeiter, deren Tétigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt,
dass aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbeziige,
Entgelte einschlieRlich der Krankenbeziige und Urlaubsentgelte selbststandig
zu errechnen sind.

(Hierzu Anmerkung)

2. Mitarbeiter, die aufgrund der angegebenen Merkmale die fir die Errechnung und
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbeziige, Entgelte einschlieflich
der Krankenbezlige und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbei-
ten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 7

1. Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt,
dass aufgrund der angegebenen Merkmale Entgelte einschlieRlich der Kranken-
bezlige und Urlaubsentgelte selbststandig zu errechnen sind und der damit zu-
sammenhangende Schriftwechsel selbststandig zu fihren ist.

(Hierzu Anmerkung)

2 Mitarbeiter, die aufgrund der angegebenen Merkmale die fir die Errechnung und
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbeziige, Entgelte einschlieflich
der Krankenbezlige und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbei-
ten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen und
den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbststandig fuhren.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9a

1. Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1
heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhaltnisse Ent-
gelte einschlieflich der Krankenbezige und Urlaubsentgelte selbsténdig zu er-
rechnen und die damit zusammenhangenden Arbeiten (z.B. Feststellen der Ver-
sicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bear-
beiten von Abtretungen und Pfandungen) selbststandig auszuflhren sind sowie
der damit zusammenhangende Schriftwechsel selbststandig zu flhren ist.
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(Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erflllt, wenn der Mitarbeiter die Beschafti-
gungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 28 und 29 AVR bei der Einstellung
nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfandungen nicht zu bearbeiten hat.)

(Hierzu Anmerkung)

2. Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2
heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhaltnisse die fur
die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezlige, Ent-
gelte, einschliellich der Krankenbeziige und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren
notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen festzu-
stellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. Feststellen der Versicherungspflicht in
der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretun-
gen und Pfandungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwort-
lich vorzunehmen sind sowie der damit zusammenhangende Schriftwechsel
selbststandig zu fihren ist.

(Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erflllt, wenn der Mitarbeiter das Besoldungs-
dienstalter nicht erstmals, die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige nicht erstmals,
die ruhegehaltfahige Dienstzeit, die Beschaftigungszeit sowie das Tabellenent-
gelt nach §§ 28 und 29 AVR bei der Einstellung nicht festzusetzen, keine Wider-
spruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfandungen nicht zu bear-
beiten hat.)

(Hierzu Anmerkung)

3. Mitarbeiter, denen mindestens drei Mitarbeiter mit Tatigkeiten mindestens der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrtckliche Anordnung standig
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

Mitarbeiter, denen mindestens vier Mitarbeiter mit Tatigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 9a Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Anmerkung:

Zu den Dienst- oder Versorgungsbezilgen, Entgelten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals
gehdren gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z.B. Kindergeld, Beitragszuschuss
nach § 257 SGB V, vermdgenswirksame Leistungen, Beitrdge nach Anhang Zusatzliche
Altersversorgung.

Mitarbeiter in der Informations- und Kommunikationstechnik

Vorbemerkung

"Nach dem Abschnitt Il Ziffer 2 sind Mitarbeiter eingruppiert, die sich mit Systemen der In-
formations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Ruicksicht auf ihre organisatorische
Eingliederung. 2Zu diesen Systemen z&hlen insbesondere informationstechnische Hard-
und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommu-
nikationstechnik in lokalen IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und
Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. *Dabei werden Tatigkeiten im gesamten
Lebenszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Ent-
wurf, Design, Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung,
Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitatssicherung.
“Auch Tatigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgen-
den Merkmale. °Da mit den informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder
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Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tatigkeitsmerkmale auch flr die Mitar-
beitern in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement.

®Nicht unter den Abschnitt Il Ziffer 2 fallen Mitarbeiter, die lediglich IKT-Systeme anwenden
oder Mitarbeiter, die lediglich die Rahmenbedingungen fir die Informations- und Kommuni-
kationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikationen von den IKT-
Fachleuten zuarbeiten lassen.

Entgeltgruppe 6

1. Mitarbeiter mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B. Fachinformati-
ker der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, Technische
Systeminformatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektroniker) und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

2. Mitarbeiter, deren Tatigkeit griindliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

("Griindliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften
oder ndheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkrei-
ses. “Die grundlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das ge-
samte Gebiet der Verwaltung [des Betriebes], bei der der Mitarbeiter tatig ist, zu bezie-
hen. *Der Aufgabenkreis der Mitarbeiter muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim
Vorhandensein grundlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemaf bearbei-
tet werden kann.)

Entgeltgruppe 7
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tatig sind.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, deren Tatigkeit Uber die Standardfalle hinaus Gestaltungs-
spielraum erfordert.

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8, deren Tatigkeit zusatzliche Fachkenntnisse erfordert.

Entgeltgruppe 9b
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a, deren Tatigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.

(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenuber den in der Entgeltgruppe 9a geforderten
Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 10

1. Mitarbeiter mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung (z.B. in der Fachrich-
tung Informatik) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund
gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9b, deren Tatigkeit einen Gestaltungsspielraum erfor-
dert, der Uber den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht.
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Entgeltgruppe 11

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Dirittel
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkennt-
nisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Wei-
sungsbefugnis beinhalten.)

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkennt-
nisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Wei-
sungsbefugnis beinhalten.)

Entgeltgruppe 12

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijahriger praktischer
Erfahrung, deren Téatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijahriger praktischer
Erfahrung, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder
durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,
die durch ausdrtickliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind
und denen mindestens

a) zwei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder
b)  drei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10

durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch das Mal} der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,
die durch ausdriickliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt
sind und denen mindestens

a. zwei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder
b. drei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11

durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.
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Ingenieure

Vorbemerkungen

1. Ingenieure sind Mitarbeiter, die einen erfolgreichen Abschluss eines technisch-ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiengangs im Sinne der Nr. 4 der grundséatzlichen Eingrup-
pierungsregelungen (Vorbemerkungen). einschliellich der Fachrichtungen Gartenbau
oder der Fachrichtung-Forstwirtschaft nachweisen.

2. Die Tatigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Abschnitts | Ziffer 4 finden auch auf
Ingenieure im Sinne der Nr. 1 Anwendung; Nr. 1 Satz 4 der grundsatzlichen Eingrup-
pierungsregelungen (Vorbemerkungen) bleibt unberuhrt.

Entgeltgruppe 10

Ingenieure mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleich-
wertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

Entgeltgruppe 12

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer Erfahrung,
deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und
Bedeutung oder durch kinstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11
Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer Erfahrung,
deren Téatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch kiinst-
lerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Téatigkeit sich mindestens zu einem
Drittel durch das Mal} der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2
heraushebt.

Anmerkungen:
1. Entsprechende Tatigkeiten sind z.B.:

a) Aufstellung oder Prifung von Entwirfen nicht nur einfacher Art einschlieflich
Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdingungsunterlagen,
Bearbeitung der damit zusammenhangenden laufenden technischen Angele-
genheiten — auch im technischen Rechnungswesen —, értliche Leitung oder Mit-
wirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrech-
nung.
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Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prifung von Entwirfen
nicht nur einfacher Art einschlie3lich Massen- und Kostenberechnung oder von
Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit zusammenhangenden techni-
schen Angelegenheiten — auch im technischen Rechnungswesen; ortliche Lei-
tung oder Mitwirkung bei der Leitung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Land-
schaftsbau-, Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumafnah-
men und deren Abrechnung.

Besondere Leistungen sind z.B.:

a)

Aufstellung oder Prifung von Entwurfen, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder kiinstlerische Begabung
voraussetzt, sowie ortliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwie-
rigen Bauten und Bauabschnitten und deren Abrechnung.

Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Priifung von Entwirfen
einschlief3lich Massen- und Kostenberechnungen oder Verdingungsunterlagen,
deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfah-
rungen oder kinstlerische Begabung voraussetzt, értliche Leitung schwieriger
Baumalnahmen und deren Abrechnung sowie selbststandige Planung und Or-
ganisation von Pflanzenschutz- oder Schadlingsbekédmpfungsmaflnahmen, die
sich auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Uber-
wachen ihrer Auswirkungen.
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Meister

Vorbemerkung

"Meister sind Mitarbeiter, die eine Meisterprifung auf Grundlage der Handwerksordnung
oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf einer einschlagigen mindestens dreijahri-
gen Ausbildung bestanden haben. ?Die Voraussetzung der Meisterpriifung ist auch erfuillt,
wenn diese auf einer friiheren Ausbildung mit einer kiirzeren Ausbildungsdauer aufbaut.

Entgeltgruppe 8

Meister mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9a

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8,

die grofRe Arbeitsstatten (Bereiche, Werkstatten, Abteilungen oder Betriebe) zu beauf-
sichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschaftigt sind, oder

die an einer besonders wichtigen Arbeitsstatte mit einem héheren Mal3 von Verantwort-
lichkeit beschaftigt sind.

2. Gartnermeister der Entgeltgruppe 8,
die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gartner
mit abgeschlossener Berufsausbildung beschaftigt werden, oder
deren Téatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie in einem
besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem héheren Mal3 von Verantwortlichkeit
auszuulben ist.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch den Umfang
und die Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch grofle Selbststandigkeit we-
sentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich durch den Umfang
und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch gro3e Selbststandigkeit we-
sentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 9c¢

Meister mit besonders verantwortungsvoller Tatigkeit als Leiter von grof3en und vielschich-
tig strukturierten Instandsetzungsbereichen oder mit vergleichbarer Tatigkeit, die wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grofde der Verantwortung ebenso zu bewerten ist.

(Hierzu Anmerkung Nr. 3)
Anmerkungen:

1.

Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z.B. Reviere (Bezirke), Be-
triebsstatten, Friedhofe.

Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind sol-
che, die erheblich Uber den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen.

'Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die Arbeit von
mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens drei Gewerken jeweils
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Meister vorstehen. 2Gewerke sind Fachrichtungen im Sinne anerkannter Ausbildungs-
berufe, in denen die Meisterpriifung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist
es unschadlich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten jeweils
Meister eingesetzt sind.



7

Techniker

Vorbemerkung

Staatlich geprufte Techniker sind Mitarbeiter, die nach dem Berufsordnungsrecht diese Be-
rufsbezeichnung fuhren.

Entgeltgruppe 8

Staatlich geprifte Techniker mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus-
uben.

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8, die selbststandig tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

Anmerkungen:

1. "Techniker sind selbststandig tatig, wenn sie bei technischen Arbeitsablaufen in Aus-
fuhrung technischer, mehr routinemafiger Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten
eigene technische Entscheidungen zu treffen haben. Dass das Arbeitsergebnis einer
Kontrolle, einer fachlichen Anleitung und Uberwachung durch Vorgesetzte unterworfen
wird, bertihrt die Selbststandigkeit der Tatigkeit nicht. Anhand der nach der Ausbildung
vorauszusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfillung der Aufgabe einzuschlagende
Weg und die anzuwendende Methode zu finden.

2.  Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im oberen
Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Einzelfallen wegen der
Besonderheiten Leistungen erfordern, die Uber das im Regelfall erforderliche Mal} an
Kenntnissen und Fahigkeiten wesentlich hinausgehen, z.B. durch die Breite des gefor-
derten fachlichen Wissens und Kénnens, die geforderten Spezialkenntnisse, auf3erge-
wodhnliche Erfahrungen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit.

[nicht besetzt]
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Teil B
Besonderer Teil

.
Apotheker

Entgeltgruppe 14
mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 15

Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens vier Apotheker durch aus-
druckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Il - IX.
[nicht besetzt]
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X.
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Mitarbeiter

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Mitarbeiter aller Fachrichtungen mit ein-
schlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten austben.

Entgeltgruppe 6

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Mitarbeiter (staatlich geprufte
Landwirte und staatlich geprifte Weinbauer sowie Mitarbeiter mit abgeschlossener
gleichwertiger Ausbildung) mit entsprechender Tatigkeit nach Abschluss der Ausbildung
sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, deren Téatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5
heraushebt, dass auf dem jeweiligen Fachgebiet technische Beratungen einfacherer Art
oder Versuche und sonstige Arbeiten mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad durchzu-
fuhren sind.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 in Tatigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse
und zu mindestens einem Viertel selbststandige Leistungen erfordern.

Entgeltgruppe 9a

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch den Umfang
und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes und grol3e Selbststandigkeit wesentlich aus
der Entgeltgruppe 8 heraushebt.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und grof3e Selbststandigkeit wesentlich aus der Entgelt-
gruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt.
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XI.
Mitarbeiter in Gesundheitsberufen

Mitarbeiter in der Pflege

Vorbemerkungen

1. Die Bezeichnung ,Pflegehelfer* umfasst auch Gesundheits- und Krankenpflegehelfer
sowie Altenpflegehelfer. Die Bezeichnung ,Pfleger” umfasst Gesundheits- und Kranken-
pfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger in allen Fachrich-
tungen bzw. Spezialisierungen.

2. Gesundheits- und Krankenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegern oder von Altenpflegern ausiben, sind als Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger bzw. als Altenpfleger eingruppiert.

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und
Krankenpfleger oder von Altenpfleger ausiben, sind als Gesundheits- und Krankenpfle-
ger bzw. als Altenpfleger eingruppiert.

4. Altenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Krankenpfleger austben, sind
als Gesundheits- und Krankenpfleger eingruppiert.

5. Nach den Tatigkeitsmerkmalen fir Pfleger sind auch Hebammen und Entbindungspfle-
ger, die die Tatigkeit von Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegern auszuliben haben, eingruppiert.

6. Zu der entsprechenden Tatigkeit von Pflegehelfern bzw. von Pflegern gehért auch die
Tatigkeit in Ambulanzen, Blutzentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht Uber-
wiegend um eine Verwaltungs- oder Empfangstatigkeit handelt.

7. Die Bezeichnungen
— Gesundheits- und Krankenpflegehelfer umfassen auch Krankenpflegehelfer,
— Gesundheits- und Krankenpfleger umfassen auch Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger,
— Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger umfassen auch Kinderkrankenschwestern
und Kinderkrankenpfleger.

Entgeltgruppe P 4
Pflegehelfer mit entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 6
Pflegehelfer mit mindestens einjahriger Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 7
1. Pfleger mit mindestens dreijahriger Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 und 7)

2. Operationstechnische Assistenten sowie Anasthesietechnische Assistenten mit abge-
schlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der



81

jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils
entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 8

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich aufgrund besonde-
rer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 6)

2. Praxisanleiter in der Pflege mit berufspadagogischer Zusatzqualifikation nach bundes-
rechtlicher Regelung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijahriger Ausbildung und ent-
sprechender Tatigkeit.

4. Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich aufgrund besonde-
rer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 6)

Entgeltgruppe P 9

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fachweiterbildung
und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 und 6)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener Fach-
weiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b

Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und einer den Anforderungen der An-
merkung Nr. 7 entsprechenden Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleich-
wertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Anmerkung Nr. 7)

Entgeltgruppe 9c¢

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 10

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c heraushebt.
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Entgeltgruppe 12

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Anmerkungen:

1. 'Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 9, die die Grund- und Behandlungspflege zeit-

lich Gberwiegend bei

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patienten (z.B. Tuberkulose-Patien-
tinnen oder -Patienten), die wegen der Ansteckungsgefahr in besonderen Infekti-
onsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind,

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system) psychiatri-
schen Abteilungen oder Stationen,

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen,

d) Geldhmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patienten,

e) Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von Knochenmark,

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,

g) Patienten, bei denen Chemotherapien durchgefiihrt oder die mit Strahlen oder mit
inkorporierten radioaktiven Stoffen behandelt werden,

ausuben, erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage in H6he von
46,02 Euro. ?Gleiches gilt fiir Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 9, die die Grund-
und Behandlungspflege zeitlich Uberwiegend in der hduslichen Pflege austben, fur die
Dauer dieser Tatigkeit.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 9, die zeitlich Uberwiegend in Einheiten fir In-
tensivmedizin (Stationen fir Intensivbehandlungen und Intensiviiberwachung sowie
Wachstationen, die fur Intensiviberwachung eingerichtet sind) Patienten pflegen, erhal-
ten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage von 100 Euro.

3. 'Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 9, die die Grund- und Behandlungspflege bei
schwerbrandverletzten Patienten in Einheiten fur Schwerbrandverletzte, denen durch
die Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte
vermittelt werden, auslben, erhalten eine Zulage in Hohe von 1,80 Euro fir jede volle
Arbeitsstunde dieser Pflegetatigkeit. 2Eine nach den Anmerkungen Nrn. 1 und 2 zu-
stehende Zulage vermindert sich um den Betrag, der in demselben Kalendermonat
nach Satz 1 zusteht.

4. Tatigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe P 7 herausheben, sind
a) Tatigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach den DKG-
Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege-
kraften (siehe Anmerkung Nr. 6) vorgesehen ist, oder
b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben aul3er-
halb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:
- Wundmanager,
- GefaRassistent,
- Breast Nurse/Lactation,
- Painnurse,
- auf einer Stroke-Unit-Station,
- auf einer Intermediate-Care-Station,
- bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder
c) die Tatigkeit im Case- oder Caremanagement.

Far Mitarbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtungen gilt abweichend:

'Tatigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe P 7 herausheben, sind solche, die besondere, durch eine Weiterbildung
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erworbene Kenntnisse oder Fahigkeiten erfordern. 2Die schwierige Tatigkeit muss Uber-
wiegend ausgelibt werden. *Die Weiterbildung muss einen Gesamtumfang von mindes-
tens 220 Stunden (Theorie und Praxis) haben.

5. Auf Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhausern oder Einrichtungen,
die aufgrund Erfallung der Anforderung des Buchstaben a der Anmerkung Nr. 4 in Ent-
geltgruppe P 8 eingruppiert sind, finden
a) Buchstabe b der Anmerkung Nr. 1 und
b) § 32 Abs. 5 Satz 4 Nr. 4 erster Spiegelstrich AVR

keine Anwendung.

6. Bei den Fachweiterbildungen muss es sich um eine Fachweiterbildung nach § 1 der
DKG-Empfehlung zur pflegerischen Fachweiterbildung in der jeweils aktuellen Fassung
bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung nach § 24 dieser DKG-Empfehlungen han-
deln.

7. Die hochschulische Ausbildung befahigt darliber hinaus insbesondere

a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage
wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Entscheidungen,

b) vertieftes Wissen Uber Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesellschaftlich in-
stitutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie des normativ-institutio-
nellen Systems der Versorgung anzuwenden und die Weiterentwicklung der ge-
sundheitlichen und pflegerischen Versorgung dadurch maR3geblich mitzugestalten,

¢) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der ge-
sicherten Erkenntnisse erschlie®en und forschungsgestitzte Problemlésungen wie
auch neue Technologien in das berufliche Handeln Ubertragen zu kénnen sowie be-
rufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch praktischem
Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert innovative Losungsansatze
zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und implemen-
tieren zu kénnen und

e) an der Entwicklung von Qualitatsmanagementkonzepten, Leitlinien und Experten-
standards mitzuwirken.

2a. Leitende Mitarbeiter in der Pflege
(Krankenhaus - § 2 Abs. 2 AVR)

Vorbemerkungen

1. 'Dem Aufbau der Tatigkeitsmerkmale flr Leitungskréfte in der Pflege wird folgende re-
gelmafige Organisationsstruktur zu Grunde gelegt:

a) Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. Einer Grup-
pen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als neun Mitarbeiter un-
terstellt.

b) Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. Einer Stationsleitung sind in der
Regel nicht mehr als zwolf Mitarbeiter unterstellt.

c) Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Stationen. Einer Be-
reichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr als 48 Mitarbeiter unter-
stellt.

2Die Mitarbeiter miissen fachlich unterstellt sein.

2. Soweit fir vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Bezeichnun-
gen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich.

3. Diese Regelungen gelten auch flr Leitungskrafte in der Entbindungspflege.
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Entgeltgruppe P 9
Mitarbeiter als standige Vertreter von Gruppenleitern oder Teamleitern.
(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe P 10
1. Mitarbeiter als Gruppenleiter oder Teamleiter.

2. Mitarbeiter als standige Vertreter von Gruppenleitern oder Teamleitern der Entgelt-
gruppe P 11 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 11

1. Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. Teamleiter mit einem héheren Malk von Verantwort-
lichkeit oder von groRen Gruppen oder Teams.

2. Mitarbeiter als standige Vertreter von Stationsleitern.

Entgeltgruppe P 12
1. Mitarbeiter als Stationsleiter.

2. Mitarbeiter als standige Vertreter von Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von
Bereichsleitern oder Abteilungsleitern.

Entgeltgruppe P 13

Mitarbeiter als Stationsleiter mit einem héheren Mal} von Verantwortlichkeit oder von gro-
Ren Stationen.

Entgeltgruppe P 14
1. Mitarbeiter als Bereichsleiter oder als Abteilungsleiter.
2. Mitarbeiter als standige Vertreter von Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

Mitarbeiter als Bereichsleiter oder als Abteilungsleiter, deren Tatigkeit sich durch den Um-
fang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch groRe Selbstandigkeit erheb-
lich aus der Entgeltgruppe P 14 heraushebt oder von groflden Bereichen bzw. Abteilungen.

Entgeltgruppe P 16

Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechen-
der Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.
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2. Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der

Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolde ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufga-
ben aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Mitarbeiter in Krankenhdusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolie ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15

1.

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Téatigkeit sich
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung aus der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

. Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Téatigkeit wegen der

Schwierigkeit der Aufgaben und der Grol3e ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Anmerkung:

Diese Mitarbeiter erhalten die Zulage nach den Anmerkungen Nrn. 1 und 2 zu Abschnitt XI,
1. (Mitarbeiter in der Pflege) ebenfalls, wenn alle dem Gruppenleiter bzw. dem Teamleiter
durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellten Pflegekrafte Anspruch auf die jewei-
lige Zulage haben.

Leitende Mitarbeiter in der Pflege
(stationdr — § 2 Abs. 3 Buchst. a bis d AVR)

Vorbemerkungen

1.

Die Mitarbeiter miissen fachlich unterstellt sein.

2 Soweit fur vergleichbare organisatorische Einheiten von den nachfolgenden Bezeich-

nungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich.

Entgeltgruppe P 9

Mitarbeiter als standige Vertreter von Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleitern der
Entgeltgruppe P 10 Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)
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Entgeltgruppe P 10
1. Mitarbeiter als Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleiter.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleitern
der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 11

1. Mitarbeiter als Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleiter, denen mindestens 12
Mitarbeiter durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 12
Fallgruppe 1.

3. Mitarbeiter als standige Vertreter von Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleitern
der Entgeltgruppe P 12 Fallgruppe 2.

Entgeltgruppe P 12
1. Mitarbeiter als Pflegedienstleitungen

2 Mitarbeiter als Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. Teamleiter, denen mindestens 25
Mitarbeiter durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

3. Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 13
Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 13

1. Mitarbeiter als Pflegedienstleitungen, denen mindestens 50 Mitarbeiter durch ausdriick-
liche Anordnung sténdig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 14
Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 14

1. Mitarbeiter als Pflegedienstleitungen, denen mindestens 80 Mitarbeiter durch ausdrick-
liche Anordnung sténdig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie durch groRe Selbstandigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe P 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe P 16

Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechen-
der Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und
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ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

2 Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grol3e ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

3. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufga-
ben aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

4. Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolde ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15
3. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Téatigkeit sich
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung aus der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

4. Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grof3e ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Anmerkung:

Diese Mitarbeiter erhalten die Zulage nach den Anmerkungen Nrn. 1 und 2 zu Abschnitt XI,
1. (Mitarbeiter in der Pflege) ebenfalls, wenn alle dem Gruppenleiter bzw. dem Teamleiter
durch ausdrtickliche Anordnung standig unterstellten Pflegekrafte Anspruch auf die jeweilige
Zulage haben.

Leitende Mitarbeiter in der Pflege
(ambulant und teilstationar — § 2 Abs. 3 Buchst. e AVR)

Vorbemerkungen
1. Die Mitarbeiter miissen fachlich unterstellt sein.

2 Soweit fur vergleichbare organisatorische Einheiten von den nachfolgenden Bezeich-
nungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich.

Entgeltgruppe P 8

Mitarbeiter als standige Vertreter von Gruppenleitern bzw. Teamleitern der Entgeltgruppe
P 9 Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)
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Entgeltgruppe P 9

1.

Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. Teamleiter.
(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 10
Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Gruppenleitern bzw. Teamleitern der Entgelt-
gruppe P 10 Fallgruppe 3.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe P 10

1.

Mitarbeiter als Pflegedienstleitung.
(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 11
Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. Teamleiter, denen mindestens 6 Mitarbeiter oder 4
Pflegefachkrafte durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Gruppenleitern bzw. Teamleitern der Entgelt-
gruppe P 11 Fallgruppe 3.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe P 11

1.

Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, denen mindestens 10 Mitarbeiter oder 6 Pflegefach-
krafte durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 12
Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. Teamleiter, denen mindestens 12 Mitarbeiter oder 8
Pflegefachkrafte durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe P 12

1.

Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, denen mindestens 25 Mitarbeiter oder 10 Pflege-
fachkrafte durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkung)

Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 13
Fallgruppe 1.

(Hierzu Anmerkung)
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Entgeltgruppe P 13

1. Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, denen mindestens 50 Mitarbeiter oder 23 Pflege-
fachkrafte durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 14
Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 14

1. Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, denen mindestens 75 Mitarbeiter oder 39 Pflege-
fachkrafte durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als standige Vertreter von Pflegedienstleitungen der Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie durch grolde Selbstandigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe P 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe P 16

Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

Anmerkung:

Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 8 bis P 12, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich
Uberwiegend in der hauslichen Pflege auslben, erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine
monatliche Zulage von 46,02 Euro.

Entgeltgruppe 13

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechen-
der Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2 Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der GroRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufga-
ben aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhdusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der GroR3e ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe 15
1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung aus der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolde ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist
wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Anmerkung:

Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 8 bis P 12, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich
Uberwiegend in der hauslichen Pflege ausiben, erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine
monatliche Zulage von 46,02 Euro.

[nicht besetzt]
Kardiotechniker
Es finden die Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt Il Ziffer 5 entsprechende Anwendung.

Alltagsbegleiter, Betreuungskrafte sowie Prasenzkrifte
Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwendung.

Anmerkung:
Abweichend gilt bis zum 31. Dezember 2035 folgendes:

Entgeltgruppe 2

1. Betreuungskrafte in der ambulanten Pflege mit Tatigkeiten zur Unterstitzung im All-
tag, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuibenden Tatigkeiten in einem Umfang
von mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und
Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pfle-
gend tatig werden.

2. Betreuungskrafte mit Tatigkeiten in der Betreuung und Aktivierung in stationaren Pflege-
einrichtungen, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuubenden Tatigkeiten in einem
Umfang von mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Beziehe-
rinnen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend
oder pflegend tatig werden.

Pflegefachliche Tatigkeiten und Pflegehilfstatigkeiten werden von dieser Anmerkung nicht
erfasst.

Diese Mitarbeiter erhalten bis zum 31. Dezember 2035 in der Stufe 6 das Tabellenentgelt
der Stufe 5.
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Diatassistenten

Entgeltgruppe 5
Mitarbeiter in der Tatigkeit von Diatassistenten.

Entgeltgruppe 7

Staatlich anerkannte Diatassistenten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfil-
len.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfllen.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9b

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zum Ernahrungsberater oder mit vergleich-
barer Fortbildung (z.B. Diabetesberater) und entsprechender Tatigkeit.

Anmerkung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Diatberatung von einzelnen Patienten, selbststandige Durch-
fuhrung von Ernahrungserhebungen, Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich
klinische Ernahrungslehre, Herstellung und Berechnung spezifischer Diatformen bei de-
kompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidamien, Stoffwechsel-Bilanz-
Studien, Maldigestion und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diaten,
spezielle Anfertigung von Sonderernahrung fir Patienten auf Intensiv- und Wachstationen.

Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 5
Mitarbeiter in der Tatigkeit von Ergotherapeuten.

Entgeltgruppe 7
Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben er-
fullen.

(Hierzu Anmerkung)
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Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9b
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte folgende Aufgabe erflllen:
Ergotherapie bei Patienten mit Demenz.

Anmerkung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Ergotherapie bei Querschnittsiahmungen, in Kinderlah-
mungsfallen, bei Schlaganfallen, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von Dysmelien, in der
Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren.

HNO-Audiologie-Assistenten

Entgeltgruppe 5
Mitarbeiter in der Tatigkeit von HNO-Audiologie-Assistenten.

Entgeltgruppe 7
HNO-Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfl-
len.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen. (Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der fol-
genden Aufgaben erflllen:

- Gehdrprufungen bei Sauglingen oder schwersterkrankten Patienten,
- Durchflhrung des Hértrainings nach Cochlea-Implantationen,

- Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-Versorgung, Hortraining nach der
Versorgung mit BAHA- oder Soundbridge-Implantaten,

- spezifische Diagnostik (z.B. BERA-Untersuchung) wahrend Operationen.
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Anmerkungen:
1. Schwierige Aufgaben sind z.B.
- Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen,

- Gehorprifung oder Gehdértraining bei Kleinkindern und Menschen mit Einschran-
kungen oder

- Gehorgerateanpassung und Gehdrerziehung.

2. Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal von Verantwortlichkeit tatig sind,
sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tatigkeit Aufga-
ben erfiillen, die in der Anmerkung Nr. 1 genannt sind.

Logopaden

Entgeltgruppe 5

Mitarbeiter in der Tatigkeit von Logopaden mit staatlicher Anerkennung.

Entgeltgruppe 7

Logopaden mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfl-
len.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der fol-
genden Aufgaben erfillen:

- Behandlung von Dysphagien (Schluckstérungen) oder Sprach- und Sprechsto-
rungen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen oder Demenzen
oder im geriatrischen Bereich,

- Behandlung von Dysphagien und Ftterstérungen von Sauglingen,

- Durchflihrung des Trachealkanlilenmanagements.
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Anmerkungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B. die Erhebung der logopadisch relevanten Anamnese
sowie die Auswahl und Durchfiihrung geeigneter Untersuchungsverfahren bei Kin-
dern, die Erstellung patientenbezogener therapeutischer Konzepte unter Berlicksich-
tigung der jeweiligen individuellen Stérungsbilder bei Demenzen oder nach Hirnver-
letzungen, die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patienten nach Schlaganfallen
oder anderen Hirnverletzungen, die Behandlung von schwer intelligenzgeminderten
Patienten oder von Patienten mit frihkindlichen Hirnschaden oder anderen schweren
Erkrankungen mit lang anhaltenden und schweren Auswirkungen auf die Sprachent-
wicklung sowie Durchflihrung von Therapien bei Kindern mit Sprachentwicklungssto-
rungen.

2 Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maf} von Verantwortlichkeit tatig sind,
sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tatigkeit Aufga-
ben erfillen, die in der Anmerkung Nr. 1 genannt sind.

Masseure und medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 3
Mitarbeiter in der Tatigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern.

Entgeltgruppe 5
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben er-
fullen.

(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensaure- und Sauerstoffbadern bei
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Baderbehandlung nach Schlaganfallen
oder bei Kinderlahmung, Massagebehandlung von Frischoperierten).

Medizinisch-technische Assistenten
Vorbemerkung

Medizinisch-technische Assistenten im Sinne dieses Abschnitts sind Medizinisch-technische
Assistenten fur Funktionsdiagnostik, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten und
Medizinisch-technische Radiologieassistenten.

Entgeltgruppe 7
Staatlich geprifte Medizinisch-technische Assistenten sowie Zytologisch-technische Assis-
tenten mit jeweils entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben er-
fullen.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)
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Entgeltgruppe 9a

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfllen.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maf} von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der fol-
genden Aufgaben erfillen:

Wartung und Kalibrierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden Mess-
geraten (z.B. Autoanalyzern),

Virusisolierungen oder ahnlich schwierige mikrobiologische Verfahren, Gewebe-
zlchtungen, schwierige Antikérperbestimmungen (z.B. Coombs-Test),

schwierige intraoperative Rontgenaufnahmen,

interoperatives Monitoring, Mitwirkung bei der prachirurgischen Epilepsiediagnos-
tik und -OP, Mitwirkung bei der Implantation von Hirnelektroden, Mitwirkung bei
der Komadiagnostik,

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Protonentherapie.

Anmerkungen:

1.

Schwierige Aufgaben sind z.B.

der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei selbststandiger Ver-
fahrenswahl auf histologischem, mikrobiologischem, hamatologischem, sero-
logischem, molekularbiologischem oder quantitativ klinisch- chemischem Ge-
biet;

die Durchflhrung von Untersuchungsverfahren zur rontgenologischen Funkti-
onsdiagnostik;

messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung von radioak-
tiven Stoffen;

schwierige medizinisch radiologische Verfahren;

Tatigkeiten in der radiologischen Untersuchung von Kindern bis zum sechsten
Lebensjahr;

Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Praparate fir
Elektronenmikroskopie;

Durchfiihrung schwieriger molekularbiologischer Untersuchungsverfahren
(z.B. Hybridisierung oder Blot), schwierige Hormonbestimmungen, schwierige
Fermentaktivitatsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische Unter-
suchungen);

Vorbereitung und Durchfuhrung von réntgenologischen Gefaluntersuchun-
gen in der Schadel-, Brust- und Bauchhdhle, Mitwirkung bei Herzkatheterisie-
rungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezialgeraten (CT,
MRT, SPECT, etc.), Arbeiten an Linearbeschleunigern, Durchflihrung von
Szintigraphien unter Belastung (z.B. Myokardszintigraphie), szintigraphische
Spezialuntersuchungen (z.B. Sentinelszintigraphie);
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- Durchfiihrung von Untersuchungsverfahren, bei denen mehrere Untersu-
chungsmethoden kombiniert werden, z.B. SPECT-CT;

- Vorbereitung und Mitwirkung von réntgenologisch gestitzten Gewebeentnah-
men;

- Tétigkeiten in der Telemedizin oder Teleradiologie;
- Mitwirkung bei der Hirntodbestimmung oder
- invasive Eingriffe mit z.B. kryostatischen MaRnahmen im EPU-Labor.

2. Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwortlichkeit ta-
tig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Ta-
tigkeit Aufgaben erfullen, die in der Anmerkung Nr. 1 genannt sind.

Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwendung.

Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwendung.

Orthoptistinnen und Orthoptisten
Entgeltgruppe 5
Mitarbeiter in der Tatigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptisten.

Entgeltgruppe 7
Orthoptisten mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfil-
len.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erftllen.
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Mal von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der fol-
genden Aufgaben erfillen:
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- orthoptische Untersuchungen bei Sauglingen, Kleinkindern oder geistig behinderten
Patienten mit Schielerkrankungen oder Nystagmus,

- diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf Schieloperationen und Mitwir-
ken bei der Dosierung der Operationsstrecken,

- Durchfuhrung und Auswertung von VEP-Messungen,

- Untersuchung von komplizierten infra- und supranuklearen Mobilitatsstérungen so-
wie nystagmusbedingten Kopfzwangshaltungen an z.B. Tangentenskalen oder Sy-
noptometern,

- neuroophthalmologische Untersuchungen bei Orbitaerkrankungen (z.B. Tumorer-
krankungen).

Anmerkungen:
1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

- Behandlung eingefahrener beidaugiger Anomalien, exzentrischer Fixationen
oder Kleinstanomalien,

- Messungen bei Doppelbildern,
- Anpassung von Prismenbrillen,

- Kontaktlinsenanpassung bei komplizierten Hornhautsituationen (z.B. Ausdin-
nung der Hornhaut, Hornhautnarben, Zustand nach der operativen Entfernung
der Hornhaut),

- Durchfiuihrung orthoptistischer oder plebtischer Schulungen.

2. Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig
sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tatigkeit
Aufgaben erflllen, die in der Anmerkung Nr. 1 genannt sind.

Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte
Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwendung.

Pharmazeutisch-technische Assistenten
Entgeltgruppe 7

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit staatlicher Erlaubnis und entsprechender Tatig-
keit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erful-
len.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfiillen.
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)
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Entgeltgruppe 9b

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung als Spezialistin oder Spezialist fir Kran-
kenhaus- und krankenhausversorgende Apotheken und entsprechender Tatigkeit.

Anmerkungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B. Tatigkeiten unter Reinraumluftbedingungen wie die ste-
rile Herstellung von Zytostatikazubereitungen, Mischbeuteln zur parenteralen Anwen-
dung und applikationsfertigen Spritzen, Infusionen und Injektionen oder Augensalben
und —tropfen; schwierige Identitats- und Reinheitsprifungen nach Deutschem Arznei-
buch, gravimetrische, titrimetrische oder fotometrische Bestimmungen, Komplexomet-
rie, Leitfahigkeitsmessungen oder chromatografische Analysen.

2. Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen For-

schungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind,
sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tatigkeit Aufgaben
erfullen, die in der Anmerkung Nr. 1 genannt sind.

Physiotherapeuten
Entgeltgruppe 5
Mitarbeiter in der Tatigkeit von Physiotherapeuten.

Entgeltgruppe 7
Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfil-
len.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9a
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfillen.

(Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe 9b

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der folgenden
Aufgaben erflllen:

- Physiotherapie bei Patienten mit Demenz oder auf einer Intensivstation nach einem Po-
lytrauma.
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Anmerkung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperationen, nach
Herzinfarkten, bei Querschnittslahmungen, in Kinderlahmungsfallen, mit spastisch Gelahm-
ten, in Fallen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endopro-
thesen, nach Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder bei Kleinkindern bis sechs
Jahren.

[nicht besetzt]

Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten

Entgeltgruppe 14

Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
jeweils mit Approbation und entsprechender Tatigkeit.

[nicht besetzt]
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Leitende Mitarbeiter
Vorbemerkungen

1. Diese Tatigkeitsmerkmale finden in den Bereichen der vorstehenden Ziffern 4 bis 10,
13, 15, 16 und 19 Anwendung.

2. Dem Aufbau der Tatigkeitsmerkmale fur Abteilungs-, Gruppen- bzw. Teamleitung (or-

ganisatorische Einheiten) folgende werden folgende regelmaRige Organisationsstruk-
tur zu Grunde gelegt:

a. Der Leitung einer kleineren organisatorischen Einheit sind in der Regel nicht
mehr als neun Mitarbeiter unterstellt.

b. Der Leitung einer grofieren organisatorischen Einheit sind in der Regel nicht
mehr als 16 Mitarbeiter unterstellt.

c. Der Leitung einer besonders grof3en organisatorischen Einheit sind in der Regel
mehr als 24 Mitarbeiter unterstellt.

3. Soweit fur vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Bezeich-
nungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich.

Entgeltgruppe 9b
Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit.

Entgeltgruppe 9c
Standige Vertreter von Leitern der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 10
1. Leiter einer gréleren organisatorischen Einheit.
2. Standige Vertreter von Leitern der Entgeltgruppe 11.

Entgeltgruppe 11
Leiter einer besonders grof3en organisatorischen Einheit.

Entgeltgruppe 12

Mitarbeiter, deren Tatigkeit sich durch das Mafl} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

[nicht besetz]

XIl. — XV.
[nicht besetzt]
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XVI.
Laboranten
Vorbemerkung

Den Laboranten mit Abschlussprifung werden milchwirtschaftliche Laboranten mit verwal-
tungseigener Abschlussprifung gleichgestellt, wenn die nach der Ausbildungs- und Pri-
fungsordnung vorgesehene Ausbildungszeit mindestens drei Jahre betragt.

Entgeltgruppe 3

Mitarbeiter ohne Abschlussprifung in der Tatigkeit von Laboranten.

Entgeltgruppe 5
1. Laboranten mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 3, die sich durch schwierigere Tatigkeiten aus der Ent-
geltgruppe 3 herausheben.

Entgeltgruppe 6

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 5 heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 6 heraushebt, dass sie selbststandige Leistungen erfordert.

XVIL.
[nicht besetzt]
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XVIIL.
Mitarbeiter in Leitstellen
Vorbemerkungen

1. Schichtflhrer sind Mitarbeiter, denen die Verantwortung in der jeweiligen Schicht einer
Leitstelle Ubertragen ist.

2. Lagedienstleiter sowie Schichtleiter sind Mitarbeiter, denen die Steuerung der Be-
triebsablaufe in dem gesamten Schichtbetrieb einer Leitstelle tbertragen ist.

Entgeltgruppe 9a

Disponenten in Leitstellen mit der nach Landesrecht jeweils geforderten Qualifikation mit ent-
sprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b
1. Schichtfuhrer.

2. Standige Vertreter von Leitern von Leitstellen.

3. Standige Vertreter von Lagedienstleitern oder Schichtleitern.

Entgeltgruppe 9c

1. Leiter von Leitstellen.

2. Standige Vertreter von Leitern von Leitstellen, denen mindestens zwalf Mitarbeiter
durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Lagedienstleiter sowie Schichtleiter.

Standige Vertreter von Lagedienstleitern oder Schichtleitern, denen mindestens zwolf
Mitarbeiter durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Leitstellen, denen mindestens zwolf Mitarbeiter durch ausdriickliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

2. Standige Vertreter von Leitern von Leitstellen, denen mindestens 20 Mitarbeiter durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

3. Lagedienstleiter sowie Schichtleiter, denen mindestens zwolf Mitarbeiter durch aus-
drickliche Anordnung standig unterstellt sind.

4. Standige Vertreter von Lagedienstleitern oder Schichtleitern, denen mindestens 20 Mit-
arbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 11

1. Leiter von Leitstellen, denen mindestens 20 Mitarbeiter durch ausdrickliche An-ordnung
standig unterstellt sind.

2. Standige Vertreter von Leitern von Leitstellen, denen mindestens 25 Mitarbeiter durch
ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.
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3. Lagedienstleiter sowie Schichtleiter, denen mindestens 20 Mitarbeiter durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

4. Standige Vertreter von Lagedienstleitern oder Schichtleitern, denen mindestens 25 Mit-
arbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 12

1. Leiter von Leitstellen, denen mindestens 25 Mitarbeiter durch ausdriickliche Anordnung
standig unterstellt sind.

2. Standige Vertreter von Leitern von Leitstellen, denen mindestens 35 Mitarbeiter durch
ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

3. Lagedienstleiter sowie Schichtleiter, denen mindestens 25 Mitarbeiter durch ausdrtckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13

Leiter von Leitstellen, denen mindestens 35 Mitarbeiter durch ausdrtckliche Anordnung stan-
dig unterstellt sind.

XIX. = XXI.
[nicht besetzt]
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XXIL.
Mitarbeiter im Rettungsdienst

Mitarbeiter im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 3
Rettungshelfer mit entsprechenden Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe 4
Rettungssanitater mit entsprechenden Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 6
Rettungsassistenten mit entsprechenden Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkung Nr. 1)

Entgeltgruppe N
Notfallsanitater mit entsprechenden Tatigkeiten.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 2 und 4)

Entgeltgruppe 9a
Standige Vertreter von Leitern von Rettungswachen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 9b
1. Leiter von Rettungswachen.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

2. Standige Vertreter von Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 20 Mit-
arbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 9c

1. Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 20 Mitarbeiter durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

2. Standige Vertreter von Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 40 Mit-
arbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)
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Entgeltgruppe 10

Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 40 Mitarbeiter durch ausdruckliche
Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)

Anmerkungen:

1.

"Mitarbeiter, die durch ausdriickliche Anordnung zu einer der in Satz 2 beispiel-
haft aufgefuhrten Tatigkeiten schriftlich bestellt sind, erhalten fur die Dauer die-
ser Tatigkeit eine monatliche Funktionszulage in Héhe von 100,00 Euro. ?Dies
sind insbesondere folgende Tatigkeiten:

- Qualitatsbeauftragte

- Medizinproduktebeauftragte (MPG-Beauftragte) bzw. als Beauftragte fur Me-
dizinproduktesicherheit

- Desinfektoren/Hygienebeauftragte

- Arzneimittelbeauftragte

- Lagerverantwortliche

- Fuhrparkverantwortliche

- (nur RK Bayern) Beauftragte der elektronischen Einsatzdokumentation.

3Die Funktionszulage ist eine dynamische Zulage und nimmt an allgemeinen
Entgelterhéhungen teil.

Mitarbeiter, die schriftlich als Praxisanleiter bestellt sind, erhalten fiir die Dauer
der Tatigkeit eine nach dem Anteil der fur die Tatigkeit erteilten Freistellung ge-
staffelte monatliche Zulage:

Anteil der Praxisanleitertatigkeit Hdhe der Zulage
bis 25 Prozent 100,00 Euro
bis 50 Prozent 150,00 Euro
bis 75 Prozent 200,00 Euro
bis 100 Prozent 250,00 Euro

Mitarbeiter in der Entgeltgruppe 4 erhalten eine Entgeltgruppenzulage in Hohe
von 2,3 Prozent ihres jeweiligen Tabellenentgelts.

(1) "Abweichend von § 28 Abs. 2 gelten flr diese Mitarbeiter folgende Tabellen-
werte der Entgeltgruppe N:

Stufe 2

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

gultig ab

1. Februar 2026 3.701,21

3.862,80 | 4.075,58 | 4.247,92 | 4.488,98

’Diese Tabellenwerte verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen
um denselben Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die Tabellenwerte
der Entgeltgruppe P 8. 3Soweit in den AVR auf bestimmte Entgeltgruppen
Bezug genommen wird, entspricht die Entgeltgruppe N der Entgeltgruppe 8.
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(2) Abweichend von § 29 Abs. 5 wird bei Notfallsanitatern in der Entgeltgruppe N
die Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2 erreicht.

(3) Mitarbeiter in der Entgeltgruppe N erhalten ab dem 1. Januar 2028 zuztglich
zur Regelvergutung eine Zulage gemaf Absatz 4.

(4) 'Die Hohe der Zulage betragt unter Anrechnung bisheriger Tatigkeiten beim
selben Dienstgeber monatlich:

ab dem 3. Tatigkeitsjahr 150,00 Euro
ab dem 5. Tatigkeitsjahr 250,00 Euro
ab dem 7. Tatigkeitsjahr 400,00 Euro

2Far die Berechnung der fir die Zulage relevanten Tatigkeitsjahre werden al-
le ununterbrochen zurlickgelegten Zeiten in der Tatigkeit als Rettungsassis-
tent und Notfallsanitater beim selben Dienstgeber sowie die Zeiten der Aus-
bildung zum Notfallsanitater berticksichtigt. 3Den Zeiten einer ununterbroche-
nen Tatigkeit stehen gleich:

a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz so-
wie Elternzeiten bis zu drei Jahren nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 37 AVR bis zu 26 Wochen,

c) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung der Tétigkeit von weniger als
einem Monat im Kalenderjahr.

“Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, sind bei Neu-
einstellung Zeiten in der Tatigkeit als Notfallsanitater und Rettungsassistent
auch bei anderen Dienst- oder Dienstgebern anzurechnen. *Soweit es zur
Bindung von Mitarbeitern erforderlich ist, sind im bestehenden Dienstverhalt-
nis Zeiten in der Tatigkeit als Notfallsanitater und Rettungsassistent auch bei
anderen Dienst- oder Dienstgebern anzurechnen. %Zeiten der Tatigkeit als
Notfallsanitater und Rettungsassistent bei anderen Dienst- oder Dienstge-
bern mussen zur Anrechnung nachgewiesen werden.

(5) "Abweichend von der Regelung in Absatz 3 ist die Zulage gemaR Absatz 4
bei Neuausschreibungen schon ab dem Zeitpunkt des Auftragsbeginns zu
zahlen. 2Satz 1 gilt entsprechend flr den Fall, dass ein vertraglicher An-
spruch auf Anpassung der Vergltung fir die rettungsdienstliche Leistung ge-
genuber dem Auftraggeber vorliegt, in deren Bereich der Notfallsanitater ein-
gesetzt ist, oder wenn unabhangig davon eine neue Vergutung vereinbart
wird.

(6) Abweichend von der Regelung in Absatz 3 kann die Zulage gem. Absatz 4
zur Deckung des Personalbedarfs in einer Rettungswache allen Mitarbeitern
in Entgeltgruppe N auch vor dem 1. Januar 2028 gezahlt werden.

Mitarbeiter in Rettungsdienstschulen
(nicht besetzt)

Anmerkung:
In Teil Il. Anhang Lehrkrafte AVR geregelt.
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XXIII.
Schulhausmeister
Vorbemerkungen
1. Schulhausmeister sind Hausmeister in Schulen auf3er Akademien, Kunsthochschu-

len, Musikhochschulen, Musikschulen und verwaltungseigenen Schulen.

2. 'Eine einschlagige Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die in der Berufsausbildung
vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen Zusammen-
hang mit den wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkten von Schulhausmeistern aufwei-
sen. 2Dies ist insbesondere bei Berufsausbildungen in den Berufsfeldern Metallbau,
Anlagenbau, Installation, Montierer, Elektroberufe, Bauberufe und Holzverarbeitung
der Fall.

Entgeltgruppe 5

Schulhausmeister, die eine einschlagige mindestens dreijahrige Berufsausbildung abge-
schlossen haben.

Entgeltgruppe 6

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 in Tagesschulen flr gehérgeschadigte, sprachge-
schadigte, sehbehinderte oder anderweitig kdrperbehinderte oder fur entwicklungsge-
storte oder geistig behinderte Schiiler.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens ein Schulhausmeister durch aus-
druckliche Anordnung standig unterstellt ist.

Entgeltgruppe 7
Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich aufgrund erhdhter technischer
Anforderungen erheblich aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

(Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhéhter technischer Anforderungen liegt vor,
wenn der Schulhausmeister elektronische Schliel3-, Alarm-, Brandmeldeanlagen oder Anla-
gen der Gebaudeleittechnik mit erheblich erweiterten Moglichkeiten zur Steuerung eigen-
verantwortlich zu bedienen, zu Uberwachen und zu konfigurieren hat.)

Entgeltgruppe 8

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, deren Tatigkeit sich dadurch erheblich aus der Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass ihnen die eigenverantwortliche Entscheidung uber die Verwen-
dung der Mittel eines Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in einer Grélienordnung von min-
destens 30.000 Euro je Kalenderjahr Ubertragen ist.
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XXIV.
Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppe S 2

Mitarbeiter in der Tatigkeit von Kinderpflegern, Sozialassistenten und Heilerziehungs-
(pflege)helfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prifung.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 3b)

Entgeltgruppe S 3

Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter,
die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausuben.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 3b)

Entgeltgruppe S 4

1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatlicher Aner-
kennung oder mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Mit-
arbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausiben, mit schwierigen fachlichen Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 2 und 3b)

2. Mitarbeiter in der Tatigkeit von Erziehern, Heilerziehungspflegern, Heilerziehern mit
staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 3a)

3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruflichen Ausbildung/Anlei-
tung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen-
oder Straffalligenhilfe 21

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 21)

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Handwerker oder Facharbeiter
oder entsprechender abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiter in einer
Werkstatt fur behinderte Menschen.

Entgeltgruppe S 5
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 6
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 7
1. (weggefallen)
2. (weggefallen)

3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruflichen Ausbildung/Anlei-
tung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen-
oder Straffalligenhilfe.
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(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 21, 26 und 27)

Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Handwerker oder Facharbeiter
oder entsprechender abgeschlossener Berufsausbildung und mit sonderpadagogischer
Zusatzqualifikation als Gruppenleiter in einer Werkstatt fir behinderte Menschen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 14)
(weggefallen)
(weggefallen)

(weggefallen)

Entgeltgruppe S 8a

1.

Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austiben.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 3a und 5)

Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen Weiter-
bildung als geprifte Fachkraft fir Arbeits- und Berufsforderung als Gruppenleite-
rin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsforderungswerkstatten oder in Werkstatten
fur behinderte Menschen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 1a)
Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 1a)

Mitarbeiter mit Meisterprifung in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen
der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffalligenhilfe.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 21 und 22)

Mitarbeiter mit Meisterprifung/Techniker als Gruppenleiter in einer Werkstatt fir behin-
derte Menschen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 20)

Entgeltgruppe S 8b

1.

Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben, mit besonders schwierigen
fachlichen Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 3a, 5 und 6)

Mitarbeiter in der Tatigkeit von Sozialarbeitern bzw. Sozialpaddagogen mit staatlicher An-
erkennung.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 1a)

Mitarbeiter mit Meisterprufung/Techniker und mit sonderpadagogischer Zusatzqualifika-
tion oder Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung als Gruppenleiter in einer Werk-
statt fur behinderte Menschen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 14 und 20)

Mitarbeiter mit Meisterprifung/Erzieher am Arbeitsplatz in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken, Woh-
nungslosen- oder Straffalligenhilfe.
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(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 21, 22, 26 und 27)

Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit als verant-
wortlicher Leiter eines Arbeitsbereiches, wenn ihnen mindestens zwei Mitarbeiter durch
ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 1a)

Entgeltgruppe S 9

1.

Erzieher/Heilerziehungspfleger/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit mit besonders schwierigen fachlichen Tatigkeiten und mit fachlichen
koordinierenden Aufgaben flr mindestens zwei Mitarbeiter im Erziehungsdienst.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 3a, 5, 6 und 30)
(weggefallen)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 8)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen bestellt
sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8 und 9)
Heilpaddagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 7)

Entgeltgruppe S 10

1.
2.
3.

(weggefallen)
(weggefallen)

Handwerksmeister, Industriemeister oder Gartnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von grof3en Ausbildungs- oder Berufsférderungswerkstatten oder
Werkstatten fur behinderte Menschen

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 1a)
Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt fir behinderte Menschen.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 16)

Mitarbeiter mit Meisterprifung/Techniker und mit sonderpadagogischer Zusatzqualifika-
tion oder Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung in einer Werkstatt fur behinderte
Menschen als Leiter einer Abteilung.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 14, 19 und 20)

Mitarbeiter als Leiter eines Teilbereiches in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in Ein-
richtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straf-
falligenhilfe.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 21 und 23)

Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und
mit sonderpadagogischer Zusatzausbildung mit entsprechender Tatigkeit in Sonder-
schulen und Einrichtungen, die der Vorbereitung auf den Sonderschulbesuch dienen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 7 und 18)
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8. Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Téatigkeit

a) in der Erziehungsberatung, der psychosozialen Beratung, der Frihférderung, der
Pflegeelternberatung

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 7)

b) in gruppenergadnzenden Diensten in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-
oder Gefahrdetenhilfe

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 7)

c) als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahr-
detenhilfe

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 7)
b) in entsprechenden eigenverantwortlichen Tatigkeiten

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 7)

Entgeltgruppe S 11a

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von Kin-
dertagesstatten fur Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir Kinder
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fir er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4 und 8)

Entgeltgruppe S 11b

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen mit
abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 13)

Entgeltgruppe S 12

1. Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben, mit schwierigen Tatigkeiten.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 11, 13 und 28)
2. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt fir behinderte Menschen.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 15 und 32)

3. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt fir behinderte Menschen mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 17 und 32)

4. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 60 Platzen oder mindestens sechs Gruppen in
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder
Straffalligenhilfe.
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(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 21, 24, 25 und 32)

5. Mitarbeiter als Leiter von mindestens drei Teilbereichen in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh-
nungslosen- oder Straffalligenhilfe.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 21, 23 und 32)

Entgeltgruppe S 13
(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)

(weggefallen)

o g bk w N =

Handwerksmeister, Industriemeister oder Gartnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsférderungswerkstatten oder Werk-
statten fur behinderte Menschen, die sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres
Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgeltgruppe S 10 Fallgruppe 3 herausheben

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a und 32)

7. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Platzen

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

8. Mitarbeiter, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen bestellt
sind

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Entgeltgruppe S 14

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen mit
abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausliben, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefahrdung des Kindes-
wohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht MaR3-
nahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Ta-
tigkeiten, die fur die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psy-
chischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der ortlichen Stel-
len der Stadte, Gemeinden und Landkreise).

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 12 und 13)

Entgeltgruppe S 15
1. (weggefallen)
weggefallen)
weggefallen)

weggefallen)
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(weggefallen)

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten austiben, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

(Hierzu Anmerkung Nr. 13)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Platzen be-
stellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder fiur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten oder von Tagesstatten fir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von
§ 2 SGB IX.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tages-
statten fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 10 und 32)

Entgeltgruppe S 16

1.

ok~ 0D

(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 100 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Platzen be-
stellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
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Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit Behin-
derung im Sinne von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40
Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fiir
Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tages-
statten fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)
Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe.
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 10 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 50 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 32)

Entgeltgruppe S 17

1.

2
3.
4

(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 90 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 32)

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausliben, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 13)

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Psychagogen mit staatlicher Anerken-
nung oder staatlich anerkannter Prifung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 29)

Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 120 Platzen oder mindestens zwdlf Gruppen in
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder
Straffalligenhilfe.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 9, 21, 24, 25 und 32)

Mitarbeiter als technischer Leiter einer Werkstatt fir behinderte Menschen mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 300 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 16, 17 und 32)

Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt fir behinderte Menschen mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 120 Platzen.
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(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 15, 17 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 130 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

. Mitarbeiter, die durch ausdrtickliche Anordnung als stéandige Vertreter von Leitern von

Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Platzen be-
stellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder flr Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten oder von Tagesstatten fir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von
§ 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter von Leitern von
Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir
Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tages-
statten fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 4, 8, 9 und 32)

Entgeltgruppe S 18

1.
2.

(weggefallen)

Sozialarbeiter und Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagogen
mit abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben, deren Tatigkeit sich durch das Maf} der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 heraushebt.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 13)

Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 180 Platzen in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-,
Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffalligenhilfe.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 9, 24 und 32)

Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung in der Tatigkeit als Leiter/in-
nen einer Werkstatt fur behinderte Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 180 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 15, 17 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 180 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)

Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstatten fir Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder fur Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten oder von Tagesstatten flir erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von
§ 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 8, 9 und 32)
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Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Platzen.

(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 1a, 9, 10 und 32)

Anmerkungen:

1.

1a.

a) '"Mitarbeiter erhalten fiir die Dauer der Tatigkeit in einer besonderen Wohnform (ins-
besondere stationare Einrichtungen, Wohngruppen fir Menschen mit Behinderung im
Sinne von SGB X, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen
[Heim]) oder in der ambulant unterstitzten Einzel- oder Gruppenbetreuung, wenn diese
als Prasenzleistung durchgangig flr 24 Stunden taglich erfolgt, oder in der Heimerzie-
hung nach § 34 SGB VIl eine Zulage in Héhe von 100,00 Euro monatlich, wenn dort ein
Uberwiegender Teil der Menschen mit durchgangigem Unterstitzungs- oder Betreu-
ungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird. 2Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter
in der Pflege, Betreuung, Erziehung oder heilpadagogisch-therapeutischen Behandlung
tatig sind. Uberwiegt der Teil der Menschen mit durchgéngigem Unterstiitzungs- oder
Betreuungsbedarf nicht, betragt die Zulage 50,00 Euro monatlich.

b) 'Mitarbeiter
1. in Ausbildungs- oder Berufsbildungsstatten oder Berufsférderungswerkstatten
2. oder in Werkstatten fur Menschen mit Behinderung

erhalten fir die Dauer ihrer Tatigkeit in der beruflichen Anleitung/Ausbildung oder im be-
gleitenden sozialen Dienst eine monatliche Zulage von 65,00 Euro.

2Die Zulage erhalten auch Mitarbeiter in Versorgungsbetrieben fiir die Dauer ihrer Tatig-
keit, wenn sie in der beruflichen Anleitung/Ausbildung von Menschen mit Behinderungen
tatig sind.

c) 'Die Zulage wird nur fiir Zeitraume gezahlt, fir die Entgelt, Urlaubsvergiitung oder
Krankenbezlige zustehen. ?Sie ist bei der Bemessung der Zuwendungen im Todesfall
(§ 41 AVR) zu berucksichtigen.

"Mitarbeiter, denen entsprechende Tatigkeiten als Praxisanleiter in der Ausbildung von
Erziehern, von Kinderpflegern, von Sozialassistenten, von Heilerziehungspflegern oder
von Heilerziehungspflegehelfern Ubertragen sind und die die Ubertragene Tatigkeit mit
einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 v.H. an ihrer Gesamttatigkeit austben, erhal-
ten ab dem 1. Januar 2023 fur die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage in Héhe von 70,00
Euro monatlich. 2Die Zulage wird nur firr Zeitraume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen
Anspruch auf Dienstbezige (§ 27 AVR) oder Fortzahlung der Dienstbezulge (§§ 15 Abs.
4 Satz 1, 36, 37 Abs. 1 und 2, 47 und 49 AVR) haben.

Schwierige fachliche Tatigkeiten sind z.B.

a) Tatigkeiten in Einrichtungen fiur behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, in
Einrichtungen fur Personen, die Hilfen nach § 67 SGB XII erhalten und in psychiatri-
schen Kiliniken,

b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Randzeiten,

c) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben
in der gemeinsamen Forderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewie-
sen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen
im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

d) Téatigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, in
Gruppen von Personen, die Hilfen nach § 67 SGB Xl erhalten oder in Gruppen von
Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

e) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.
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3a. 'Als entsprechende Tatigkeit von Erziehern gilt auch die Tatigkeit in Schulkindergarten,

3b.

Ganztagsangeboten flr Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen fur nicht
schulpflichtige Kinder und die Betreuung von tber 18jahrigen Personen (z.B. in Einrich-
tungen fur behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Einrichtungen der
Gefahrdetenhilfe).

Als entsprechende Tatigkeit von Kinderpflegern gilt auch die Tatigkeit in Schulkindergar-
ten, Ganztagsangeboten fiir Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen fir nicht
schulpflichtige Kinder und die Betreuung von uber 18jahrigen Personen (z.B. in Einrich-
tungen fur behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Einrichtungen der Ge-
fahrdetenhilfe).

Standige Vertreter sind nicht Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfallen.
2Je Kindertagesstatte soll ein standiger Vertreter des Leiters bestellt werden.

Nach diesem Tatigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergartner und Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prifung,
b) Kinderkrankenschwester/-pfleger, die in Kinderkrippen téatig sind,

¢) Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Altenpfleger mit
staatlicher Anerkennung in Einrichtungen der Behindertenhilfe,

d) Arbeitserzieher, sofern ihnen die im Tatigkeitsmerkmal beschriebenen Aufgaben
Ubertragen sind und keine speziellere Eingruppierungsziffer zutrifft, eingruppiert.

Besonders schwierige fachliche Tatigkeiten sind z.B. die

a) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben
in der gemeinsamen Forderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewie-
sen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen
im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

b) Tatigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, von
Personen, die Hilfen nach § 67 SGB XII erhalten oder von Kindern und Jugendlichen
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

c) Tatigkeiten in Jugendzentren/Hausern der offenen Tir,
d) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstatigkeiten fir mindestens vier Mitarbeiter mindestens der
Entgeltgruppe S 6,

f) Tatigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender abge-
schlossener Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 Stunden,

g) Tatigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kindern und
Jugendlichen mit einem erhéhten Férderbedarf,

h) Téatigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft
nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind,

i) Tatigkeiten in Abteilungen oder Stationen psychiatrischer Kliniken.

Unter Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung sind Mitarbeiter zu verstehen, die ei-
nen nach Maligabe der Rahmenvereinbarung tber die Ausbildung und Priifung an
Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalte-
ten Ausbildungsgang flir Heilpddagogen mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich
abgeschlossen und die Berechtigung zur Fihrung der Berufsbezeichnung ,staatlich an-
erkannter Heilpadagoge® erworben haben.

Kindertagesstatten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergarten, Horte,
Kinderbetreuungsstuben, Kinderhauser und Kindertageseinrichtungen der 6értlichen Kin-
dererholungsfirsorge.
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'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist fiir das jeweilige Kalenderjahr grundsatz-
lich die Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres
vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Platze zugrunde zu legen. 2Eine Unter-
schreitung der mafigeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Platze von nicht mehr als
7,5 v.H. fihrt nicht zur Herabgruppierung. *Eine Unterschreitung um mehr als 7,5 v.H.
fuhrt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maf3gebliche Platzzahl drei Jahre hin-
tereinander unterschritten wird. “Die Unterschreitung der maRgeblich je Tag gleichzeitig
belegbaren Platze fihrt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von
zu betreuenden Kindern mit erhdhtem oder wesentlich erhohtem Forderungsbedarf ent-
sprechende Betreuungsanforderungen festgestellt werden. °Eine Unterschreitung auf
Grund vom Dienstgeber verantworteter Ma3nahmen (z.B. Qualitatsverbesserungen)
flhrt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. ®Hiervon bleiben organisatorische MaRnah-
men infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberihrt.

Heime der Erziehungs-, Behinderten- oder Jugendhilfe sind Heime, in denen tberwie-
gend Personen standig leben, die Hilfen nach den §§ 53ff. SGB XlI oder § 67 SGB XII
erhalten, oder in denen Uberwiegend Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten standig leben.

Schwierige Tatigkeiten sind z.B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhangigen,

b) begleitende Firsorge fiir Heimbewohner und nachgehende Firsorge flir ehemalige
Heimbewohner,

c) begleitende Flrsorge fir Strafgefangene und nachgehende Firsorge fur ehemalige
Strafgefangene,

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe S 9,

e) Tatigkeiten in der Unterstlitzung/Assistenz von behinderten Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX, bei denen in mindestens vier der neun Lebensbereiche im Sinne von
§ 118 SGB IX nicht nur vortibergehende Beeintrachtigungen der Aktivitat und Teil-
habe vorliegen,

f) Tatigkeiten in der Schulsozialarbeit,

g) Tatigkeiten in der Unterstutzung/Assistenz von Menschen mit multiplen psychosozi-
alen Beeintrachtigungen,

h) Tatigkeit in gruppenerganzenden Diensten oder als Leiter einer Gruppe in Einrich-
tungen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefahrdetenhilfe oder eine dem entspre-
chende eigenverantwortliche Tatigkeit,

i) schwierige Fachberatung,
j) schwierige fachlich koordinierende Tatigkeit,
k) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen.

Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Mitarbeiter mit dem Abschluss Diplompada-
goge, Erziehungswissenschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspadagoge (Ba-
chelor/Master), die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten von Sozialarbeitern bzw. Sozialpadagogen mit staatlicher Anerken-
nung ausltben, denen Tatigkeiten der Entgeltgruppe S 14 Gbertragen sind.

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen Hoch-
schule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hoch-
schule ein Diplomgrad mit dem Zusatz ,Fachhochschule® (,FH®), ein anderer nach § 18
HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. ?Die Ab-
schlussprifung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche
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Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und fir den Ab-
schluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern — ohne etwaige Praxis-
semester, Prifungssemester 0.A. — vorschreibt. *Der Bachelorstudiengang muss nach
den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. *Dem gleichgestellt sind Ab-
schlisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgangen an Berufsakademien. °Ein Ab-
schluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss
vergleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Voraussetzung fur die Eingruppierung ist, dass der Mitarbeiter Gber eine sonderpadago-
gische Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstattenverordnung nach dem Neunten
Buch des Sozialgesetzbuches oder liber eine der sonderpadagogischen Zusatzqualifi-
kation gleichgestellte Qualifikation verfugt.

'Der Werkstattleiter soll in der Regel liber einen Fachhochschulabschluss im kaufmanni-
schen oder technischen Bereich oder einen gleichwertigen Bildungsstand, Uber ausrei-
chende Berufserfahrung und eine sonderpadagogische Zusatzqualifikation verfiigen.
2Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem sozialen Bereich reichen aus, wenn die
zur Leitung einer Werkstatt erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten im kaufmanni-
schen und technischen Bereich anderweitig erworben worden sind. 3lhm muss die tech-
nische, kaufmannische, verwaltungs- und personalmaRige Leitung der Werkstatt oblie-
gen.

Nach diesem Tatigkeitsmerkmal ist nur der Mitarbeiter eingruppiert, dem die Verantwor-
tung fur den technischen Bereich der Werkstatt nach Weisung des Leiters der Werkstatt
fur behinderte Menschen obliegt.

'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die Zahl der tatsachlich belegten, nicht
jedoch die Zahl der vorhandenen Platze zugrunde zu legen. ?Vortibergehend oder fiir
kurze Zeit, z.B. wegen Erkrankung, nicht belegte Platze sind mitzurechnen. *Der Ermitt-
lung der Durchschnittsbelegung ist ein langerer Zeitraum zugrunde zu legen. Zeiten, in
denen die Einrichtung voribergehend nicht oder nur gering belegt ist, sind aul3er Be-
tracht zu lassen. “Bei der Feststellung der Durchschnittsbelegung ist von der taglichen
Hoéchstbelegung auszugehen.

Die sonderpadagogische Zusatzqualifikation verlangt, dass sie durch einen mindestens
einjahrigen Lehrgang oder in einer mindestens zweijahrigen berufsbegleitenden Ausbil-
dung vermittelt worden ist; die Ausbildung muss mit einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Prifung abgeschlossen werden.

Nach diesem Tatigkeitsmerkmal ist der Gruppenleiter eingruppiert, dem die Leitung ei-
nes Arbeitsbereichs (z.B. Holz, Metall) Gbertragen ist und dem zuséatzlich mindestens
zwei weitere Gruppen zugeordnet sind.

Unter Techniker im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind Mitarbeiter zu verstehen, die

a) einen nach Malgabe der Rahmenordnung fur die Ausbildung von Technikern (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 27. April 1964 bzw. vom 18. Januar 1973)
gestalteten Ausbildungsgang mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich abge-
schlossen und die Berechtigung zur Fuhrung der Berufsbezeichnung ,Staatlich ge-
prifter Techniker bzw. ,Techniker mit staatlicher Abschlussprifung” mit einem die
Fachrichtung bezeichnenden Zusatz erworben haben, oder

b) einem nach MalRgabe Uber Fachschulen mit zweijahriger Ausbildungsdauer (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 27. Oktober 1980) gestalteten Ausbil-
dungsgang mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich abgeschlossen und die
Berechtigung zur Fuhrung der ihrer Fachrichtung/Schwerpunkt zugeordneten Be-
rufsbezeichnung ,Staatlich geprufter Techniker erworben haben.
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Berufliche Anleitung umfasst im Wesentlichen Arbeitstraining, Arbeitsanleitung und Ar-
beitstherapie im Rahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation so-
wie der Resozialisierung.

Dem Mitarbeiter mit Meisterprifung sind gleichgestellt Techniker im Sinne der Anmer-
kung 20 sowie Mitarbeiter, die einen vergleichbaren Ausbildungsgang mit vorgeschrie-
bener Prifung erfolgreich abgeschlossen haben (z.B. staatlich geprifte Betriebswirte,
staatlich geprifte Okotrophologen).

'Ein Teilbereich ist die Zusammenfassung von mehreren Ausbildungs- oder Anleitungs-

gruppen. 2Eine Gruppe ist eine Organisationseinheit, in der mehrere auszubildende oder
anzuleitende Personen zusammengefasst sind und fir die ein Ausbilder/Anleiter verant-

wortlich ist.

Die Leitung des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung umfasst im Wesentli-
chen die Verantwortung fir Organisation, Koordination, Uberwachung und Planung der
beruflichen Ausbildung/Anleitung in einer Einrichtung.

Eine Gruppe ist eine Organisationseinheit, in der mehrere auszubildende oder anzulei-
tende Personen zusammengefasst sind und fir die ein Ausbilder/Anleiter verantwortlich
ist.

Voraussetzung flr die Eingruppierung von Mitarbeitern mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung/Meisterprufung ist

a) in Einrichtungen der Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffalligenhilfe, dass
der Mitarbeiter Uber eine sonderpadagogische Zusatzqualifikation verfligt, die der
sonderpadagogischen Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstattenverordnung nach
dem Neunten Sozialgesetzbuch entspricht,

b) in Einrichtungen der Erziehungshilfe, dass der Mitarbeiter lber eine sonderpadago-
gische Zusatzqualifikation verfugt, die den Richtlinien Uber die Ausbilder-Fortbildung
des Bundesverbandes katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe
(BVKE) entspricht.

Voraussetzung fur die Eingruppierung ist in Einrichtungen der Behindertenhilfe, dass der
Mitarbeiter anstelle der sonderpadagogischen Zusatzqualifikation Uber die Ausbildereig-
nungsprufung verflugt.

'Fir Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttreten der Anlage 33 AVR durch Beschluss
der jeweiligen Regionalkommission in einem Dienstverhaltnis gestanden haben, das am
Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkom-
mission im Geltungsbereich der AVR fortbesteht und die bis zum Tag vor dem Inkrafttre-
ten der Anlage 33 AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission in Vergu-
tungsgruppe 4b der Anlage 2d eingruppiert waren, ohne dass der Bewahrungsaufstieg
von Vergutungsgruppe 4b in 4a der Anlage 2d vollzogen wurde, wird innerhalb eines
Zeitraumes von langstens 4 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 AVR
durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission zum Zeitpunkt des fiktiven Bewah-
rungsaufstiegs eine entsprechende Neuberechnung des Besitzstandes vorgenommen.
2Hierbei ist der Mitarbeiter so zu stellen, als hatte er den Bewahrungsaufstieg erreicht.
3Die Satze 1 und 2 beziehen sich auf die AVR in der am 31. Dezember 2026 geltenden
Fassung.

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen nicht Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit.

'Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs eine monatliche Zulage an
den Mitarbeiter zahlen, deren Hohe mindestens 180,00 Euro betragen soll. ?Hat der
Dienstgeber bereits vor dem 1. April 2020 eine solche Zulage an den Mitarbeiter ge-
zahlt, kann er an diesen Mitarbeiter weiterhin eine monatliche Zulage zahlen, deren
Hoéhe mindestens 80,00 Euro betragen soll.
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31. Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs an Mitarbeiter mit koordinie-
render Tatigkeit (Anmerkung 11, Buchstabe e oder als Leiter einer Gruppe (Anmerkung
11, Buchstabe h, 2. Alternative) eine monatliche Zulage zahlen, deren Héhe mindestens
180,00 Euro betragen soll.

32. 'Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs eine monatliche Zulage an
den Mitarbeiter zahlen, deren Hohe mindestens 180,00 Euro betragen soll. ?Die Rege-
lung ist befristet bis zum 31. Dezember 2027.

XXV. - XXXII.
[nicht besetzt]
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Tabellenentgelt fur Mitarbeiter in den Entgeltgruppen (in Euro)

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen

gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EG 17 6.585,48 7.016,12 7.496,48 8.152,27 8.826,85| 9.270,64
EG 16 6.119,25 6.519,40 6.965,76 7.575,12 8.201,94 8.614,31
EG 15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11
EG 14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78
EG 13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87
EG 12 4.415,70| 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18
EG 11 4.269,64| 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77
EG 10 412453 4.438,16| 4.794,69 5.181,37 5.611,95| 5.753,35
EG 9c 4.010,72 4.290,50| 4.594,76| 4.922,61 5.275,05| 5.527,70
EG 9b 3.779,84| 4.039,01 4.203,56| 4.690,55| 4.979,11 5.313,37
EG 9a 3.658,61 3.877,94| 4.097,67| 4.586,77| 4.697,43| 4.979,97
EG 8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40| 4.153,50| 4.230,97
EG7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05| 4.045,24
EG 6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20
EG 5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33
EG 4 2.994 17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20
EG 3 2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81
EG 2 2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49
EG 1 2.534,55 2.568,83| 2.611,69 2.651,64 2.754,50
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Tabellenentgelt fiir Mitarbeiter in den S-Gruppen (in Euro)

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18 4.720,52 4.840,79 5.436,63 5.883,46 6.553,73 6.963,31
S 17 4.352,39 4.654,62 5.138,69 5.436,63 6.032,40 6.382,42
S 16 4.263,29 4.557,82 4.885,49 5.287,64 5.734,48 6.002,61
S 15 4.112,68 4.393,93 4.691,87 5.034,44 5.585,57 5.823,86
S14 4.073,39 4.351,17 4.682,24 5.019,00 5.391,41 5.652,06
S$13 3.978,03 4.248,70 4.617,39 4.915,26 5.287,64 5.473,83
S$12 3.967,57 4.237,49 4.590,75 4.903,53 5.290,81 5.454,65
S 11b 3.915,12 4.181,19 4.368,13 4.844,78 5.217,14 5.440,57
S 11a 3.846,25 4.106,12 4.291,48 4.766,33 5.138,69 5.362,12
S$10 3.602,94 3.937,02 4.108,27 4.619,86 5.037,17 5.379,92
S$9 3.648,68 3.887,42 4.166,69 4.580,02 4.970,99 5.272,60
S 8b 3.578,87 3.812,64 4.091,94 4.503,48 4.892,59 5.190,90
S 8a 3.509,44 3.738,13 3.976,82 4.207,08 4.432,16 4.668,84
S7 3.426,93 3.649,60 3.871,14 4.098,95 4.270,11 4.528,02
S6 nicht besetzt
S5 nicht besetzt
S4 3.291,46 3.504,21 3.698,06 3.829,61 3.956,37 4.156,33
S3 3.119,87 3.320,05 3.506,28 3.677,28 3.755,52 3.848,98
S2 2.908,36 3.030,97 3.121,67 3.220,16 3.330,92 3.441,69
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Tabellenentgelt fiir Mitarbeiter in P-Gruppen (in Euro)

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen

gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P16 5.240,04 5.415,90 5.983,76 6.645,71 6.937,70
P15 5.132,29 5.293,23 5.695,60 6.177,16 6.361,06
P14 5.013,53 5.170,59 5.563,22 6.096,68 6.194,02
P13 4.894,78 5.047,94 5.430,82 5.707,28 5.778,68
P12 4.657,22 4.802,61 5.166,04 5.389,29 5.493,13
P11 4.419,71 4.557,30 4.901,27 5.129,69 5.233,54
P10 4.184,40 4.312,38 4.675,42 4.850,63 4.960,96
P9 3.992,39 4.184,40 4.312,38 4.558,59 4.662,42
P8 3.701,21 3.862,80 4.075,58 4.247,92 4.488,98
P7 3.510,30 3.701,21 3.998,33 4.149,59 4.305,40
P6 3.012,49 3.187,41 3.363,47 3.737,95 3.833,41 4.013,41
P4 2.941,25 3.003,12 3.048,99 3.083,60 3.111,77 3.154,01
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Bereitschaftsdienstentgelt (§ 17 AVR)

Entgeltgruppe Stundenentgelte

in Euro
EG 17 49,14
EG 16 45,66
EG 15 43,49
EG 14 40,14
EG 13 36,80
EG 12 36,08
EG 11 35,60
EG 10 32,33
EG 9c 28,36
EG 9b 27,68
EG 9a 26,99
EG 8 25,76
EG7 24,80
EG 6 23,94
EG5 22,47
EG 4 21,76
EG 3 21,14
EG 2 20,49
EG 1 16,55

Stundenentgelte

Entgeltgruppe el
P16 38,77
P15 35,90
P 14 33,84
P13 31,84
P12 30,31
P11 29,49
P10 27,98
P9 27,37
P8 26,82
P7 25,81
P 6 23,60

P4 19,95
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Bereitschaftsdienstentgelt fur Mitarbeiter in Krankenhausern (§ 17a AVR)

Entgeltgruppe Stundenentgelte

in Euro
EG 17 42.09
EG 16 39,12
EG 15 37,24
EG 14 34,35
EG 13 32,85
EG 12 31,07
EG 11 28,42
EG 10 26,18
EG 9c 26,10
EG 9 24,74
EG 9a 23,93
EG 8 23,45
EG7 22,46
EG 6 21,52
EG 5 20,67
EG 4 19,70
EG3 18,93
EG 2 17,79
EG 1 14,77

Stundenentgelte

Entgeltgruppe el
P16 33,77
P15 31,54
P14 29,80
P13 27,93
P12 26,89
P11 25,93
P10 24,75
P9 24,36
P8 23,29
P7 22,31
P6 20,67

P4 17,47
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Tabellenentgelt fur Mitarbeiter in Verglitungsgruppen (in Euro)

Anzuwenden fur Mitarbeiter, die vor dem 1. Januar 2027 nach Anlage 2 Teil lll. Anhang

Uberleitung eingruppiert und nicht auf Antrag Ubergeleitet wurden.
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Grundsatz der Versorgung fiir Alter und Invaliditat

(1) 'Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Versorgung der Mitarbeiter fiir Alter und Invaliditat
gemal dieser Bestimmungen (Versorgungsordnung A/Versorgungsordnung B) zu veranlas-
sen. 2Grundsatzlich findet Versorgungsordnung A Anwendung. 3Versorgungsordnung C ist
anzuwenden, sofern der Dienstgeber nicht Beteiligter einer offentlich-rechtlichen Zusatzver-
sorgungseinrichtung ist; flr Versicherungsverhaltnisse die vor dem 31. Dezember 2018 be-
grindet wurden, gilt die Versorgungsordnung B.

(2) 'Die aus der Anwendung dieser Anlage und dem Beschluss der Zentral-KODA zur Ent-
geltumwandlung vom 15. April 2002 in der jeweils geltenden Fassung entstehenden Versor-
gungsanspriche gegen die die Versorgung durchflihrenden Versorgungstrager und den
Dienstgeber konnen nicht abgetreten werden. 2Sehen die Regelungen nach Satz 1 oder die
den Versorgungsverhaltnissen durch die Versorgungstrager zugrunde gelegten Vertragsbe-
dingungen ausdrticklich eine Abtretbarkeit der Versorgungsanspriche vor, gelten fur die Ab-
tretbarkeit die dort getroffenen Regelungen.

Versorgungsordnung A (VersO A)

§1 Versorgungszusage

(1) Mitarbeiter und die zur ihrer Ausbildung Beschaftigten (Anhang Auszubildende), fur die
nach der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diézesen
Deutschlands (im Folgenden Zusatzversorgungskasse genannt) Versicherungspflicht be-
steht, sind durch ihren Dienstgeber bei der Zusatzversorgungskasse zum Zwecke der
Alters-, Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunfahigkeitsversorgung sowie der Versorgung ihrer
Hinterbliebenen zu versichern.

(2) Der Versorgungsanspruch des Mitarbeiters und des zu seiner Ausbildung Beschaftig-
ten sowie der Versorgungsanspruch eines ihrer Hinterbliebenen richten sich ausschliel3lich
nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse und ihrer Ausfiihrungsbestimmungen und
kénnen nur gegenilber der Zusatzversorgungskasse geltend gemacht werden.

§1a Beitragssatz

(1)  'Der Dienstgeber tragt die von der Zusatzversorgungskasse nach § 62 der Satzung der
Zusatzversorgungskasse festgesetzten Beitréage bis zu einer Hohe von 5,2 v.H. des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts des Mitarbeiters allein. 2An dem dariiber hinausgehenden
Beitrag des Dienstgebers zur Pflichtversicherung beteiligt sich der Mitarbeiter zur Halfte mit
einem Eigenbeitrag im Sinne des § 61 Abs. 2 der Satzung der Zusatzversorgungskasse.

(2) 'Der Dienstgeber fiihrt die Beitrage als Schuldner nach § 61 Abs. 1 Buchst. a der Sat-
zung der Zusatzversorgungskasse ab. 2Dies umfasst auch die Eigenbeitrdge der Beschaftig-
ten. 3Der Dienstgeber behalt den Eigenbeitrag des Beschaftigten vom Arbeitsentgelt des Be-
schaftigten ein. *Die Beteiligung erfolgt flr jeden Kalendermonat, fir den der Beschaftigte ei-
nen Anspruch auf Bezlge (Entgelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbezuige) oder einen An-
spruch auf Krankengeldzuschuss hat, auch wenn dieser wegen der Hohe der Barleistungen
des Sozialversicherungstragers nicht gezahlt wird.

(3) 'Dem Beschaftigten wird unter Bezug auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das Recht, nach § 1b
Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Pflichtversicherung nach Ausscheiden aus dem Beschéaftigungs-
verhaltnis mit eigenen Beitragen fortzusetzen, nicht eingeraumt, sofern die Satzung der Zu-
satzversorgungskasse dies nicht ausdriicklich vorsieht. ?Ist die personliche Beteiligung des
Beschaftigten und die Ubernahme der Pflichtbeitragsschuld nach der Satzung der Zusatzver-
sorgungskasse vorgesehen, richten sich alle weiteren Anspriiche, die aus diesen Beitragen
entstehen, ausschliellich nach deren Satzung, ohne dass Anspriche gegeniuber dem
Dienstgeber entstehen.
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(4) Der Anspruch des Beschaftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in

Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG, zu verlangen, dass die Voraussetzungen fur eine For-
derung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erflillt werden, ist ausgeschlossen, wenn die Sat-
zung der Zusatzversorgungskasse diese Férderungsmaglichkeit nicht ausdricklich vorsieht

(5) 'Der Anspruch des Beschaftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in

Verbindung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortflihrung der Versicherung mit eigenen Beitra-
gen in entgeltlosen Zeiten wahrend des Beschaftigungsverhaltnisses ist flr die Pflichtversi-
cherung ausgeschlossen, sofern die Satzung der Zusatzversorgungskasse dies nicht aus-

driicklich vorsieht. 2Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) 'Soweit die Zusatzversorgungskasse einen Beitrag im Sinne von Absatz 1 ab dem

1. Januar 2024 von mehr als 7,1 v.H. erhebt, ist der Eigenbeitrag des Mitarbeiters nach Ab-
satz 1 Satz 2 auf die jeweilige Halfte der Differenz zwischen 5,2 v.H. und 7,1 v.H. des zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelts beschrankt. 2Erhebt die Zusatzversorgungskasse einen
geringeren Beitrag als 7,1 v.H., verbleibt es bei der Anwendung von Absatz 1 Satz 2.

(7) 'Die Regelungen des Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satze 2 bis 4 und Absatz 6 treten mit
Ablauf des Tages vor dem Tag aulRer Kraft, an dem ein Leistungsrecht der Zusatzversor-
gungskasse i.S.d. § 1 Abs. 2 wirksam wird, das nicht dem in dem Tarifvertrag tber die zu-
satzliche Altersvorsorge der Beschéftigten des 6ffentlichen Dienstes — Altersvorsorge-TV-
Kommunal (ATV-K), abgeschlossen zwischen der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberver-
bande und u.a. ver.di — Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, in der jeweils geltenden
Fassung festgelegten Versorgungsanspruch entspricht. 2Sie treten auRerdem mit dem Ablauf
des Tages vor dem Tag aulRer Kraft, an dem eine Satzungsbestimmung der Zusatzversor-
gungskasse wirksam wird, nach der nicht mindestens 50 Prozent der Mitglieder der Organe
der Zusatzversorgungskasse ausgenommen deren Vorstand Versicherte oder ihre Vertreter
sein sollen. ®*Bei der Zahl der Organmitglieder im Sinne des Satzes 2 bleiben neutrale Vorsit-
zende unbertcksichtigt.

§2 Ausnahmeregelung

(1) 'Die Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse entféllt fir die Mitarbeiter, die bei
einem Dienstgeber beschéftigt sind, der Beteiligter ist bei einer Zusatzversorgungseinrich-
tung, mit der die Zusatzversorgungskasse ein Uberleitungsabkommen abgeschlossen hat
oder ein solches abschliel3en kann, fur die Dauer der Versicherung bei dieser Zusatzversor-
gungseinrichtung. 2Die Anspriiche dieser Mitarbeiter bestimmen sich ausschlieflich nach der
Satzung der jeweiligen Zusatzversorgungseinrichtung.

(2) 'Soweit ein Dienstgeber die Versorgung der Mitarbeiter fir Alter und Invaliditat abwei-
chend von § 1 Uber eine kommunale oder andere Zusatzversorgungseinrichtung i.S.d. Ab-
satzes 1 veranlasst, findet § 1a mit Ausnahme von dessen Absatzen 6 und 7 entsprechende
Anwendung. ?Dies gilt auch, wenn diese Zusatzversorgungseinrichtung durch Umlagen oder
im Kombinationsmodell dazu zusatzlich kapitalgedeckt durch Zusatzbeitrage finanziert ist.
3Die Hohe und Art des Eigenbetrages richten sich nach der Satzung und den dazu ergange-
nen Ausfuhrungsbestimmungen der jeweiligen Zusatzversorgungeinrichtung sowie den ihnen
jeweils zugrunde liegenden Regelungen des Tarifvertrages uber die betriebliche Altersver-
sorgung der Beschaftigten des offentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung — ATV),
des Tarifvertrages Uber die zusatzliche Altersvorsorge der Beschaftigten des offentlichen
Dienstes — Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) — und entsprechender arbeitsrechtlicher
Regelungen und Tarifvertrage nach dem Arbeitsrechtsregelungsgrundsatzegesetz — ARGG-
EKD.

§3 Versteuerung der Umlage

Die auf die Umlage (§ 62 Abs. 1 Satzung der Zusatzversorgungskasse) entfallende Lohn-
steuer tragt der Dienstgeber, solange die rechtliche Mdglichkeit der Pauschalierung der
Lohnsteuer gegeben ist.
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§4 Freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung

(1)  'Der bei der Zusatzversorgungskasse pflichtversicherte Mitarbeiter, der in der Renten-
versicherung der Angestellten aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG von der Versicherungs-
pflicht befreit ist, aber die Mdglichkeit der freiwilligen Versicherung nach § 10 AVG, § 1233
RVO oder der Fortsetzung der Selbstversicherung oder Weiterversicherung nach Artikel 2

§ 5 Abs. 1 AnVNG oder Artikel 2 § 4 Abs. 1 AnVNG (freiwillige Versicherung) hat, hat sich fir
jeden Kalendermonat, fir den ihm Dienstbezlige (§ 27 AVR), Urlaubsvergltung (§ 36 AVR)
oder Krankenbezlige (§ 37 AVR) zustehen, freiwillig zu versichern. ?Als Beitrag zur freiwilli-
gen Versicherung ist der Betrag zu entrichten, der als Beitrag zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu zahlen ware, wenn der Mitarbeiter dort pflichtversichert ware, mindestens jedoch
der Betrag, der als Mindestbeitrag fur die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung jeweils festgelegt ist. 3§ 2 Abs. 3 der Verordnung Uiber das Entrichten von Bei-
tragen zu den Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten ist anzuwenden. *Fiir die
Bestimmung der Beitragsklasse gilt § 114 AVG sinngemaR. °Der Dienstgeber tragt die Halfte
des Beitrages zu dieser Versicherung.

(2) Der Dienstgeber behalt den vom Mitarbeiter zu tragenden Teil des Beitrages von des-
sen Bezligen ein und fuhrt den Beitrag nach der Verordnung tber das Entrichten von Beitra-
gen zu den Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten ab.

(3) Absatz 1 gilt nicht, solange der Mitarbeiter einen Zuschuss nach § 5 oder § 6 erhalt.

§5 Lebensversicherung anstelle der Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung

(1)  'Der bei der Versorgungskasse pflichtversicherte Mitarbeiter, der in der Rentenversi-
cherung der Angestellten aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG von der Versicherungspflicht
befreit ist und der fur sich und seine Hinterbliebenen einen Lebensversicherungsvertrag ab-
geschlossen hat, erhalt auf seinen Antrag fur die Zeit, fur die ihm Dienstbezuge (§ 27 AVR),
Urlaubsvergitung (§ 36 AVR) oder Krankenbeziige (§ 37 AVR) zustehen, einen Zuschuss in
Hohe der Halfte des Beitrages zu dieser Versicherung: 2Er erhalt jedoch nicht mehr als den
Betrag, den der Dienstgeber bei einer freiwilligen Versicherung des Mitarbeiters nach § 4 zu
tragen hatte.

(2) Der Zuschuss nach Abs. 1 wird nicht gewahrt, wenn der Mitarbeiter Uber die Lebens-
versicherung ohne vorherige Zustimmung des Dienstgebers durch Abtretung oder Verpfan-
dung verflgt.

§6 Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG

(1) Der bei der Zusatzversorgungskasse pflichtversicherte Mitarbeiter, der Mitglied einer
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG ist und

a) nach § 7 Abs. 2 AVG von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung der
Angestellten befreit ist oder

b) in der Rentenversicherung der Angestellten aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG von
der Versicherungspflicht befreit ist,

erhalt auf seinen Antrag fur die Zeit, fir die ihm Dienstbezlge (§ 27 AVR), Urlaubsvergttung
(§ 36 AVR) oder Krankenbezlge (§ 37 AVR) zustehen, einen Zuschuss zu den Beitrédgen zu
dieser Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung.

(2) Der Zuschuss betragt die Halfte des monatlichen Beitrages, jedoch nicht mehr als den
Betrag, den der Dienstgeber bei einer freiwilligen Versicherung des Mitarbeiters nach § 4 zu
tragen hatte.

(3) Solange ein Zuschuss nach Abs. 1 Satz 1 gewahrt wird, ist § 5 nicht anzuwenden.
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§7 Erganzende freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung

'Erreicht der Zuschuss des Dienstgebers nach § 5 oder § 6 nicht den Betrag, den der Dienst-
geber bei einer freiwilligen Versicherung nach § 4 zu entrichten hatte, erhalt der Mitarbeiter
auf Antrag einen Zuschuss zu dem Beitrag zu einer freiwilligen Versicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung in Hohe des Differenzbetrages, hdchstens jedoch in Héhe der
Halfte des Beitrages. 2§ 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

§8 Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG

(1) Der nach § 17 Abs. 1 Satzung der Zusatzversorgungskasse bei der Zusatzversor-
gungskasse nicht zu versichernde Mitarbeiter, der

a) nach § 7 Abs. 2 AVG von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung der
Angestellten befreit ist oder

b)  in der Rentenversicherung der Angestellten aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG von
der Versicherungspflicht befreit ist,

erhalt auf seinen Antrag fur die Zeit, fur die ihm Dienstbezulge (§ 27 AVR), Urlaubsvergtitung
(§ 36 AVR) oder Krankenbezlige (§ 37 AVR) zustehen, einen Zuschuss zu den Beitragen zu
der Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG.

(2) Der Zuschuss betragt die Halfte des monatlichen Beitrages, jedoch nicht mehr als den
Betrag, den der Dienstgeber bei einer freiwilligen Versicherung des Mitarbeiters nach § 4 zu
tragen hatte.

§9 Berufsstandische Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen

(1) Der nach § 17 Abs. 5 Satzung der Zusatzversorgungskasse bei der Zusatzversor-
gungskasse nicht zu versichernde Mitarbeiter, der in der Rentenversicherung der Angestell-
ten aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG von der Versicherungspflicht befreit ist, kann auf sei-
nen Antrag fir die Zeit, flr die er ohne Befreiung bei der Zusatzversorgungskasse zu versi-
chern ware und fir die ihm Dienstbeziige (§27 AVR), Urlaubsvergitung (§ 36 AVR) oder
Krankenbezuge (§ 37 AVR) zustehen, einen Zuschuss zu den Beitragen zu dieser Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung erhalten.

(2) Der Zuschuss betragt die Halfte des monatlichen Beitrages, jedoch nicht mehr als den
Betrag, den der Dienstgeber bei einer freiwilligen Versicherung des Mitarbeiters nach § 4 zu
tragen hatte.

§10 Weitere Regelungen

Diese Bestimmungen finden im Gebiet der Bundeslander Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt, Thiringen und Sachsen sowie in dem Teil des Landes Berlin, fur
den das Grundgesetz bis einschlieRlich 2. Oktober 1990 nicht galt, ab 1. Januar 1997 An-
wendung.

Versorgungsordnung B (VersO B)

'Die ,Standige Arbeitsrechtliche Kommission“ hat am 15. Oktober 1965 die nachstehende
Versorgungsordnung fur die Mitarbeiter im Geltungsbereich der AVR beschlossen und mit
Wirkung vom 1. April 1966 in Kraft gesetzt. 2Diese bezweckt eine Alters-, Invaliden- und Hin-
terbliebenenversorgung fur Mitarbeiter durch Entrichtung von Versicherungsbeitragen.

§1 Geltungsbereich

(1) Der Versicherungspflicht unterliegt vom Beginn des Dienst- und Ausbildungsverhaltnis-
ses an der Mitarbeiter bzw. der gemafR Buchstabe A, B und E der Anlage 7 zu seiner Ausbil-
dung Beschattigte,

a) derdas 17. Lebensjahr vollendet hat und
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b)  auf dessen Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnis die AVR Anwendung finden (§ 2
AVR).

Anmerkung zu Absatz 1:

'Der Verweis auf die Buchstaben A, B und E der Anlage 7 bezieht sich auf die am

20. September 2018 geltende Fassung der Anlage 7 AVR. ?Die genannten Regelun-
gen der Versorgungsordnung B gelten auch, soweit auf ein solches Ausbildungsver-
haltnis nach dem 1. April 2022 die Regelungen der ab 1. August 2021 geltenden Fas-
sung der Anlage 7 AVR Anwendung finden.

(2) Ausgenommen von der Versicherungspflicht ist ein Mitarbeiter,

a) der aus der gesetzlichen Rentenversicherung Altersruhegeld oder Renten wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit erhalt,

b)  der fur nicht mehr als sechs Monate eingestellt wird, es sei denn, dass er bis zum
Beginn des Dienstverhaltnisses bei der Selbsthilfe zusatzversichert gewesen ist,

c) der nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern ist.

§2 Versicherung

'Die Zusatzversorgung erfolgt durch Abschluss einer Zusatzrentenversicherung bei der ,Pen-
sionskasse der Caritas VVaG“ nach Malgabe dieser Versorgungsordnung. ?Die Anspriiche
der Versicherten bestimmen sich nach der Satzung der Pensionskasse der Caritas.

§3 Anmeldung und Abmeldung

(1)  'Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Beginn des versicherungspflichtigen
Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnisses bei der Pensionskasse der Caritas an. ?Die Aufnahme
des Mitarbeiters in die Pensionskasse der Caritas wird diesem durch Zustellung eines Mit-
gliedsausweises, dem Dienstgeber durch eine entsprechende Bestatigung nachgewiesen.

(2) 'Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Ende des versicherungspflichtigen Dienst-
bzw. Ausbildungsverhaltnisses bei der Pensionskasse der Caritas ab. 2Die vollzogene Ab-
meldung wird dem Versicherten von der Pensionskasse der Caritas bestatigt; gleichzeitig
wird der Versicherte unter Angabe der erreichten Rentenanwartschaft davon in Kenntnis ge-
setzt, welche Moéglichkeiten zur Fortsetzung des Versicherungsverhaltnisses durch Beitrags-
freistellung (§ 5) oder durch Begriindung einer freiwilligen Mitgliedschaft (§ 6) bestehen.

§4 Beitrage

(1) 'Die Beitrage zur Zusatzversicherung tragt der Dienstgeber. 2Er tragt des Weiteren die
auf die Beitrage entfallende Lohnsteuer, solange die rechtliche Méglichkeit der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer gegeben ist. *Beitragspflicht besteht fiir den Zeitraum, fiir den dem Mit-
arbeiter ein Anspruch auf Dienstbezlge (§ 27 AVR), Urlaubsvergitung (§ 36 AVR) oder
Krankenbezuge (§ 37 AVR) oder auf Sozialbezige nach §§ 15 bis 49 AVR zusteht.

(2) 'Der Beitrag der Zusatzversicherung (Pflichtversicherung) ist vom versicherungspflichti-
gen Beschaftigungsentgelt mit einem Beitragssatz von 7,5 v.H. zu berechnen. ?Als versiche-
rungspflichtiges Beschaftigungsentgelt ist zu berlcksichtigen:

a) Dienstbezige (§ 27 AVR), Urlaubsvergutung (§ 36 AVR) oder Krankenbeziige (§ 37
AVR),

b) tarifliche monatliche Zulagen fur besondere Tatigkeiten (z.B. Wechselschicht- und
Schichtzulage, Wohn- und Werkstattzulage, Pflegezulage), )

c)  Vergutung fur Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdienste sowie Zuschlage fur Uber-
stunden.

(3) Uberschreitet das versicherungspflichtige Beschaftigungsentgelt die jeweils giltige Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, ist fur den Ubersteigenden
Anteil des Beschaftigungsentgelts ein zusatzlicher Beitrag in Hoéhe von 9 v.H. zu entrichten.
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(3a) Fur Versicherungsverhaltnisse, die vor dem 1. Januar 1997 begriindet wurden, seither
ununterbrochen bestehen und in denen bereits vor diesem Zeitpunkt das versicherungs-
pflichtige Beschaftigungsentgelt die jeweils gliltige Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung tberschritten hat oder bis zum 31. Dezember 2006 noch Uber-
schreiten wird, ist fur den Ubersteigenden Anteil des Beschaftigungsentgelts ein zusatzlicher
Beitrag in der Hohe zu entrichten, der sich aus der Multiplikation dieses Anteils mit dem je-
weils gliltigen Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung ergibt.

(4) 'Dem Mitarbeiter steht es frei, eine hthere Rentenanwartschaft durch zusatzliche Bei-
trage oder einen zweiten Rentenvertrag (freiwillige Versicherung) sicherzustellen. 2Die hierfir
erforderlichen Beitrage hat er selbst zu tragen.

(5) Die Pflichtbeitrage sind der Pensionskasse der Caritas monatlich durch den Dienstge-
ber fur jeden einzelnen Versicherten nachzuweisen; die Beitréage sind unverziglich nach Er-
stellung der monatlichen Gehaltsabrechnung in einer Summe an die Pensionskasse der
Caritas abzufthren.

§5 Beitragsfreie Zeiten

(1) Beitragspflicht besteht nicht flr Zeiten, fur die der Mitarbeiter keinen Anspruch auf
Dienstbeziige (§ 27 AVR) oder auf Sozialbezlige nach §§ 15 bis 49 AVR hat.

(2) 'Entfallt wegen Beendigung des Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnisses die Beitrags-
pflicht des Dienstgebers flr ein bestehendes Versicherungsverhaltnis, ohne dass der Versi-
cherte von der Mdglichkeit der freiwilligen Beitragsentrichtung gemaf § 6 Gebrauch macht,
wird das Versicherungsverhaltnis beitragsfrei fortgesetzt. ?2In diesem Fall wird eine Rentenan-
wartschaft nach Malligabe des zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung vorhandenen De-
ckungskapitals berechnet. *Der Anspruch des Versicherten auf Teilnahme an kiinftigen Leis-
tungserhéhungen aus der satzungsmaRigen Uberschussverwendung bleibt von der Beitrags-
freistellung unberuhrt.

(3) Wird die versicherungspflichtige Tatigkeit wegen des Eintritts einer verminderten Er-
werbsfahigkeit beendet, so wird das Versicherungsverhaltnis bis zur Vorlage des Rentenbe-
scheides der gesetzlichen Rentenversicherung, héchstens jedoch fiir die Dauer von drei Mo-
naten, ohne Beitragsleistung fortgesetzt; das Versicherungsverhaltnis wird beitragsfrei ge-
stellt, wenn der Rentenbescheid binnen der vorgenannten Frist nicht vorgelegt wird.

§6 Freiwillige Versicherung

'Entfallt die Beitragspflicht des Dienstgebers fiir eine bestehende Versicherung, so kann der
Versicherte die bisherige Pflichtversicherung nach MalRgabe der Satzung der Pensionskasse
der Caritas mit eigener Beitragsleistung als freiwillige Versicherung fortfiihren. 2Hinsichtlich
der Beitragshohe kann der Versicherte jeden Beitrag wahlen zwischen dem tariflichen Min-
destbeitrag und dem vom Dienstgeber fur den letzten vollen Beschaftigungsmonat abgefihr-
ten Pflichtbeitrag.

§7 Arbeitsplatzwechsel

Scheidet ein bei der Pensionskasse der Caritas pflichtversicherter Mitarbeiter aus dem
Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnis aus und nimmt er eine Tatigkeit bei einem Dienstgeber
auf, der die Versorgungsordnung B anwendet, so ist die begonnene Pflichtversicherung fort-
zusetzen.

§8 Schlussbestimmungen

'Soweit Dienstgeber vor Inkrafttreten dieser Versorgungsordnung B fiir inre Mitarbeiter
gleichwertige MaRnahmen zur Alterssicherung getroffen haben, werden diese als Ersatzre-
gelung durch die ,Arbeitsrechtliche Kommission“ auf Antrag dann anerkannt, wenn die
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 2Sofern Gleichwertigkeit nicht vorliegt, ist der Differenz-
anspruch zu ermitteln und durch eine Zusatzrente nach MalRgabe der Versorgungsordnung
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B zu decken. Die vorstehende Versorgungsordnung ist unter Wahrung des Grundsatzes von
Treu und Glauben auszulegen und veranderten Verhaltnissen in diesem Sinn anzupassen.

§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungseinrichtung

(1) Ist abweichend von § 2 der Abschluss einer Zusatzrentenversicherung bei der ,Pensi-
onskasse der Caritas VVaG* aus auf deren Seite liegenden rechtlichen Griinden ausge-
schlossen, erfolgt statt dessen die Zusatzversorgung durch Abschluss einer Zusatzrenten-
versicherung bei der ,Kdlner Pensionskasse VVaG*, sofern diese fiir die Versicherung einen
identischen Tarif anbietet, wie er mit Stand vom 30. April 2018 von der Pensionskasse der
Caritas VVaG fiir das Versicherungsverhaltnis angeboten worden wére. 2Soweit die Voraus-
setzungen vorliegen, kann eine solche Zusatzrentenversicherung durch den Dienstgeber auf
die ,Pensionskasse der Caritas VVaG* ohne Anderung der Anwartschaft ibergeleitet wer-
den.

(2) 'Die Ubrigen Bestimmungen dieser Versorgungsordnung finden fiir eine Versorgung
nach dem Absatz 1 entsprechende Anwendung. 2§ 9 findet mit der MaRgabe Anwendung,
dass dessen Absatz 6 im Falle einer Versorgung nach Absatz 2 entsprechend auch fir den
Fall gilt, dass das Versicherungsunternehmen keine Eigenbeitrage zulasst. *Die entspre-
chende Anwendung des § 9 Abs. 6 erfolgt auch fur am 30. April 2018 bestehende Zusatzver-
sicherungen, solange eine Hoherversicherung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG aus
rechtlichen Grunden, die auch den Abschluss einer Zusatzversicherung i.S.d. Absatzes 1
hindern, ausgeschlossen ist. “Wendet der Mitarbeiter im Fall des Satzes 3 zu denin § 9
Abs. 6 Satz 1 genannten Terminen zusatzlich die dort genannten Mindest-Entgeltumwand-
lungen auf, wird der Dienstgeber diese im Rahmen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG,
der Mdglichkeit der pauschalen Versteuerung nach § 40b EStG in der am 31. Dezember
2004 geltenden Fassung und der Sozialversicherungsfreiheit § 1 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 6
SvEV mit demselben Vomhundertsatz des versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts
abzglich 15 v.H. des sich aus der Entgeltumwandlung ergebenden Beitrags bezuschussen.

(3) § 8aist befristet bis zum 30. Juni 2019.

§9 Weitere Regelungen

(1) Die Bestimmungen dieser Versorgungsordnung finden im Gebiet der Bundeslander
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thiringen und Sachsen sowie in
dem Teil des Landes Berlin, fir den das Grundgesetz bis einschlief3lich 2. Oktober 1990
nicht galt, ab 1. Januar 1997 Anwendung.

(2) Abweichend von § 4 Abs. 2 Satz 1 und erganzend zu § 4 Abs. 1 Satz 1 wird der Bei-
tragssatz nach § 4 Abs. 2 Satz 1 fur Einrichtungen in dem in Absatz 1 genannten Gebiet mit
1,5 v.H., ab dem 1. April 2018 mit 2,5 v.H., ab dem 1. April 2019 mit 4,5 v.H. und ab dem

1. April 2020 mit 5,5 v.H. gerechnet.

(3) 'In diesem Gebiet beteiligen sich die Mitarbeiter an diesen Beitragen mit einem Eigen-
beitrag im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG ab dem 1. April 2019 mit 1 v.H. und ab dem
1. April 2020 mit 1,5 v.H. des versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts. 2§ 1a Abs. 2
bis 5 der Versorgungsordnung A finden entsprechende Anwendung.

(4) 'Der Dienstgeber fiihrt die Beitrage als Schuldner nach § 4 Abs. 5 an die Kasse ab.
2Dies umfasst auch die Eigenbeitrage der Beschaftigten. *Der Dienstgeber behalt den Eigen-
beitrag des Beschaftigten vom Arbeitsentgelt des Beschaftigten ein. “Die Beteiligung erfolgt
fur jeden Kalendermonat des Zeitraums der Beitragspflicht, fir den der Beschéftigte einen
Anspruch auf Bezige (Entgelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbezlige) oder einen An-
spruch auf Krankengeldzuschuss hat, auch wenn dieser wegen der Héhe der Barleistungen
des Sozialversicherungstragers nicht gezahlt wird.

(5) Der Anspruch des Beschaftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in
Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG, zu verlangen, dass die Voraussetzungen fir eine For-
derung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erfullt werden, ist fir die Pflichtversicherung
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ausgeschlossen, wenn die Versicherungsbedingungen der Kasse diese Forderungsmaoglich-
keit nicht ausdrtcklich vorsehen.

(6) 'Der Eigenbeitrag nach Absatz 3 entfallt, wenn der Mitarbeiter fiir eine Entgeltumwand-
lung i.S.d. Beschlusses der Zentral-KODA vom 15. April 2002 in seiner jeweiligen Fassung
ab dem 1. April 2019 von mindestens 1 v.H., ab dem 1. April 2020 von mindestens 1,5 v.H.
des versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts im Kalenderjahr aufwendet. 2In diesem
Fall vermindert sich der dem vom Dienstgeber abzufiihrenden Beitrag zugrunde liegende
Beitragssatz um den jeweils geltenden Beitragssatz des Eigenbeitrags des Mitarbeiters.

§10 Geltung der Versorgungsordnung B

Abweichend von § 1 besteht eine Versicherungspflicht nur, wenn das Dienst- und Ausbil-
dungsverhaltnis des Mitarbeiters bzw. des gemal} Buchstabe A, B und E der Anlage 7 AVR
zu seiner Ausbildung Beschaftigten vor dem 20. September 2018 begonnen wurde und die
Zusatzrentenversicherung des betreffenden Mitarbeiters bei der Pensionskasse der Caritas
VVaG (§ 2) oder der Kdlner Pensionskasse VVaG (§ 8a) vor dem 20. September 2018 wirk-
sam abgeschlossen war.

Anmerkung:

Der Verweis auf die Buchstaben A, B und E der Anlage 7 bezieht sich auf die am

20. September 2018 geltende Fassung der Anlage 7 AVR. Die genannten Regelungen
der Versorgungsordnung B gelten auch, soweit auf ein solches Ausbildungsverhaltnis
nach dem 1. April 2022 die Regelungen der ab 1. August 2021 geltenden Fassung der
Anlage 7 AVR Anwendung finden.

Versorgungsordnung C (VersO C)

'Die ,Standige Arbeitsrechtliche Kommission“ hat am 15. Oktober 1965 die Versorgungsord-
nung B fir die Mitarbeiter im Geltungsbereich der AVR beschlossen und mit Wirkung vom

1. April 1966 in Kraft gesetzt. ?Diese bezweckt eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung
fir Mitarbeiter durch Entrichtung von Versicherungsbeitragen. 3Die Bundeskommission der
Arbeitsrechtlichen Kommission hat mit der nachstehenden Versorgungsordnung C die Ver-
sorgungsordnung B mit Wirkung vom 1. Juli 2019 fir ab dem 1. Januar 2019 erfolgende
neue Zusagen zur Zusatzversorgung angepasst.

§1 Geltungsbereich

(1) Der Versicherungspflicht unterliegt vom Beginn des Dienst- und Ausbildungsverhaltnis-
ses an der Mitarbeiter bzw. der gemafl Anhang Auszubildende zu seiner Ausbildung Be-
schaftigte,

a) derdas 15. Lebensjahr vollendet hat und
b)  auf dessen Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnis die AVR Anwendung finden (§ 2
AVR).

(2) 'Ausgenommen von der Versicherungspflicht ist ein Mitarbeiter oder zu seiner Ausbil-
dung Beschaftigter,

a) der aus der gesetzlichen Rentenversicherung Altersruhegeld oder Renten wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit erhalt,

b)  der fur nicht mehr als sechs Monate eingestellt wird und wegen dieser Befristung
eine Wartezeit oder Aufschubzeit des Versicherungsvertrages nach § 2 nicht erful-
len kann oder

c) der nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern ist.

2Erfolgt im Falle des Satzes 1 Buchst. b eine Weiterbeschéftigung nach Ablauf der urspriing-
lichen Beschaftigung, besteht ab dem Weiterbeschaftigungsbeginn eine Versicherungspflicht
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mit einer Beitragspflicht auch fir den Zeitraum der urspriinglich vorgesehenen Beschafti-
gung.

§2 Versicherung

(1) 'Die Zusatzversorgung erfolgt durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages
durch den Dienstgeber nach Maligabe einer zwischen dem Versicherungsunternehmen
(Versicherer) und dem Deutschen Caritasverband e.V. mit Zustimmung der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission abgeschlossenen Rahmenvereinbarung. 2 Die Aus-
wahl des Versicherers zu einer solchen Rahmenvereinbarung erfolgt durch die Arbeitsrechtli-
che Kommission unter Beteiligung des Deutschen Caritasverbandes e.V.

(2) 'Die Rahmenvereinbarung kann nach Bestimmung durch die Arbeitsrechtliche Kom-
mission einen oder mehrere Angebotsvertrage enthalten. 2Mindestens ein Angebotsvertrag
muss zu einer beitragsorientierten Leistungszusage (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) filhren. 3So-
weit mehr als ein Angebotsvertrag enthalten ist, kdnnen in der Rahmenvereinbarung der
oder die weiteren Angebotsvertrage auf die Nutzung fir die Sicherstellung zusatzlicher An-
wartschaften durch Entgeltumwandlung nach § 4 Abs. 3 beschrankt oder Altersgrenzen zur
Bestimmung des fiir den Mitarbeiter geltenden Angebotsvertrages vorgesehen werden. “Er-
folgt keine solche Bestimmung, erfolgt die Auswahl durch den Mitarbeiter zu Beginn des ver-
sicherungspflichtigen Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnisses.

§3 Anmeldung und Abmeldung

(1)  'Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Beginn des versicherungspflichtigen
Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnisses bei dem Versicherer an und teilt dem Mitarbeiter die-
ses in geeigneter Weise mit. 2Das Versicherungsverhaltnis wird vom Dienstgeber nach sei-
nem Zustandekommen dem Mitarbeiter in geeigneter Weise in Textform unverziiglich, spa-
testens mit der darauf folgenden Entgeltabrechnung, nachgewiesen. 3Der Dienstgeber wird
Versicherungsnehmer, der Mitarbeiter Versicherter.

(2) 'Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Ende des versicherungspflichtigen Dienst-
bzw. Ausbildungsverhaltnisses bei dem Versicherer ab. ?Die vollzogene Abmeldung wird
dem Versicherten durch den Dienstgeber unverzuglich in geeigneter Weise in Textform
nachgewiesen; gleichzeitig wird der Versicherte unter Angabe der erreichten Rentenanwart-
schaft davon in Kenntnis gesetzt, welche Mdglichkeiten zur Fortsetzung des Versicherungs-
verhaltnisses bestehen.

§4 Beitrage

(1) 'Die Beitrage zur Zusatzversicherung (Pflichtversicherung) tragt der Dienstgeber. ?Bei-
tragspflicht besteht fur den Zeitraum, fur den dem Mitarbeiter ein Anspruch auf Dienstbezlge
(§ 27 AVR) oder auf Sozialbezuge nach §§ 15 bis 49 AVR zusteht.

(2) 'Der Beitrag der Zusatzversicherung ist vom versicherungspflichtigen Beschaftigungs-
entgelt mit einem Beitragssatz von 7,5 v.H. zu berechnen. ?Als versicherungspflichtiges Be-
schaftigungsentgelt ist zu berlcksichtigen

a) Dienstbezuge (§ 27 AVR),

b) tarifliche monatliche Zulagen fir besondere Téatigkeiten (z.B. Wechselschicht- und
Schichtzulage, Wohn- und Werkstattzulage, Pflegezulage),

c)  Vergitung fur Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdienste sowie Zuschlage fiir Uber-
stunden.

(3) Dem Mitarbeiter steht es frei, eine zusatzliche Anwartschaft durch eine Entgeltum-
wandlung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG) in einem weiteren Versicherungsvertrag sicherzustel-
len.

(4) 'Der Dienstgeber erbringt die Beitrage an den Versicherer monatlich nach MaRgabe
des sich aus der jeweiligen monatlichen Entgeltabrechnung ergebenden versicherungspflich-
tigen Beschaftigungsentgelts. 2Unregelmafig oder einmalig anfallende Entgeltbestandteile
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werden auch bei einem zwischenzeitlich erfolgenden Jahreswechsel in dem Kalendermonat
berlicksichtigt, in dem sie endgliltig in der Entgeltabrechnung berechnet werden. 3Soweit
sich durch steuer- und sozialversicherungsrechtlich zuléssige Riickrechnung eine Anderung
des kalenderjahrlichen versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts ergibt, wird die sich
daraus ergebende Anderung des Beitrags bei der Beitragshéhe des Kalenderjahres beriick-
sichtigt, in dem die Rickrechnung erfolgt.

(5) 'Die Steuer- und Sozialversicherungspflicht fir die Beitrage richtet sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften. 2Der Dienstgeber tragt eine auf die Beitrage entfallende pauscha-
lierte Lohnsteuer, solange die rechtliche Méglichkeit der Pauschalierung gegeben ist.

§5 Beitragsfreie Zeiten

(1) Beitragspflicht besteht nicht flr Zeiten, fur die der Mitarbeiter keinen Anspruch auf
Dienstbezuge (§ 27 AVR) oder auf Sozialbezige nach §§ 15 bis 49 AVR hat.

(2) 'Sofern die Versicherungsbedingungen des Versicherungsvertrages dies zulassen,
kann der Mitarbeiter in den Zeiten, in denen nach Absatz 1 keine Beitragspflicht besteht, die-
sen mit eigenen Beitragen fortflihren. 2Die hieraus entstehenden Anwartschaften und An-
spriche des Mitarbeiters sind keine solchen nach § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, soweit die eige-
nen Beitrage nicht durch eine Entgeltumwandlung im Anschluss an diese Zeiten erbracht
wurden.

(3) 'Entfallt wegen Beendigung des Dienst- bzw. Ausbildungsverhaltnisses die Beitrags-
pflicht des Dienstgebers flr ein bestehendes Versicherungsverhaltnis, ohne dass der Versi-
cherte von der Moglichkeit der Fortfihrung der Versicherung gemaf § 6 Gebrauch macht,
wird das Versicherungsverhaltnis beitragsfrei fortgesetzt. ?2In diesem Fall wird eine Anwart-
schaft nach MaRRgabe des zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung vorhandenen Deckungska-
pitals berechnet. *Der Anspruch des Versicherten auf Teilnahme an kiinftigen Leistungserho-
hungen aus der satzungsmaRigen Uberschussverwendung bleibt von der Beitragsfreistellung
unberthrt.

§6 Fortfiihrung durch den Versicherten

'Entfallt die Beitragspflicht des Dienstgebers fiir eine bestehende Versicherung wegen des
Endes des Dienstverhaltnisses, so kann der Versicherte nach MalRgabe des Versicherungs-
vertrages die Versicherung als eigene Versicherung mit eigenen Beitragen fortfiihren. ?Dieje-
nigen Anwartschaften, die nach dem Ausscheiden in einer so fortgeflhrten Versicherung ent-
stehen, fuhren nicht zu einer betriebsrentenrechtlichen Verpflichtung des Dienstgebers, so-
weit sie nicht die aus den Pflichtbeitragen entstehenden Uberschussanteile betreffen. *Bei
FortfUhrung als eigene Versicherung ist eine Kiindigung der Versicherung oder deren mit
dem Versicherer einvernehmliche Aufhebung ohne Zustimmung des Dienstgebers ausge-
schlossen.

§7 Dienstgeberwechsel

Scheidet ein bei dem Versicherer pflichtversicherter Mitarbeiter aus dem Dienst- bzw. Ausbil-
dungsverhaltnis aus und nimmt er eine Tatigkeit bei einem Dienstgeber auf, der ebenfalls die
Pflichtversicherung bei diesem Versicherer nach der Versorgungsordnung C anwendet, so
ist die begonnene Pflichtversicherung durch diesen Dienstgeber fortzusetzen, soweit die Ver-
sicherungsbedingungen dies zulassen.

§8 Weitere Regelungen

(1) Die Bestimmungen dieser Versorgungsordnung finden im Gebiet der Bundeslander
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thiringen und Sachsen sowie in
dem Teil des Landes Berlin, fir den das Grundgesetz bis einschlieBlich 2. Oktober 1990
nicht galt, mit den folgenden Mafligaben Anwendung.
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(2) Abweichend von § 4 Abs. 2 Satz 1 und erganzend zu § 4 Abs. 1 Satz 1 wird der Bei-
tragssatz nach § 4 Abs. 2 Satz 1 fur Einrichtungen in dem in Absatz 1 genannten Gebiet mit
2,5v.H., abdem 1. April 2019 mit 4,5 v.H. und ab dem 1. April 2020 mit 5,5 v.H. gerechnet.

(3) 'In diesem Gebiet beteiligen sich die Mitarbeiter an diesen Beitragen mit einem Eigen-
beitrag im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG ab dem 1. April 2019 mit 1 v.H. und ab dem

1. April 2020 mit 1,5 v.H. des versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts. 2§ 1a Absatze
2 bis 5 der Versorgungsordnung A finden entsprechende Anwendung.

(4) 'Der Dienstgeber fiihrt die Beitrage als Schuldner nach § 4 Abs. 4 an die Versicherung
ab. 2Dies umfasst auch die Eigenbeitrage der Beschéaftigten. Der Dienstgeber behalt den Ei-
genbeitrag des Beschéftigten vom Arbeitsentgelt des Beschéftigten ein. “Die Beteiligung er-
folgt fUr jeden Kalendermonat des Zeitraums der Beitragspflicht, fir den der Beschaftigte ei-
nen Anspruch auf Bezlge (Entgelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbezlge) oder einen An-
spruch auf Krankengeldzuschuss hat, auch wenn dieser wegen der Hohe der Barleistungen
des Sozialversicherungstragers nicht gezahlt wird.

(5) Der Anspruch des Beschaftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in
Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG, zu verlangen, dass die Voraussetzungen fur eine For-
derung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erflillt werden, ist fir die Pflichtversicherung aus-
geschlossen, wenn die Versicherungsbedingungen der Versicherung diese Férderungsmdg-
lichkeit nicht ausdricklich vorsehen.

(6) 'Der Eigenbeitrag nach Absatz 3 entfallt, wenn der Mitarbeiter fiir eine Entgeltumwand-
lung i.S.d. Beschlusses der Zentral-KODA vom 15. April 2002 in seiner jeweiligen Fassung
ab dem 1. April 2019 von mindestens 1 v.H., ab dem 1. April 2020 von mindestens 1,5 v.H.
des versicherungspflichtigen Beschaftigungsentgelts im Kalenderjahr aufwendet. 2In diesem
Fall vermindert sich der dem vom Dienstgeber abzufiihrenden Beitrag zugrunde liegende
Beitragssatz um den jeweils geltenden Beitragssatz des Eigenbeitrags des Mitarbeiters.

§9 Inkrafttreten und Ubergangsregelung
(1) Diese Regelung tritt am 1. Juli 2019 in Kraft.

(2) 'Soweit bei Inkrafttreten dieser Versorgungsordnung C bestehende Dienstverhaltnisse
bereits am 1. Januar 2019 bestanden haben und fir diese keine Zusatzversorgung bei der
Pensionskasse der Caritas VVaG oder der Koélner Pensionskasse bewirkt wurde, entrichtet
der Dienstgeber auch Beitrage fur die Beschaftigungszeiten des Jahres 2019, die vor dem
Versicherungsbeginn lagen. 2Fir im Laufe des Kalenderjahres 2019 begonnene, bei Inkraft-
treten dieser Versorgungsordnung C noch bestehende Dienstverhaltnisse gilt dies entspre-
chend fur Beitrage ab dem Beginn des Dienstverhaltnisses.

(3) ImJahr 2019 reicht es aus, wenn die Anmeldung zu der Versicherung und die Bei-
tragszahlung unter Beibehaltung des in dieser Ordnung vorgesehenen jeweiligen Beginns
der Versicherung erst zum Ende des Kalenderjahres mit Wirkung fur das Jahr 2019 erfolgt.

(4) 'Die Verzinsung der nach Absatz 2 fiir vor Versicherungsbeginn entrichtete Beitrage
und fir nach Absatz 3 bis zum Ende des Kalenderjahres 2019 erbrachte Beitrage richtet sich
nach den Bedingungen des Versicherungsvertrages. 2Ein darliber hinausgehender Anspruch
auf eine Verzinsung fur den Zeitraum vor der Beitragszahlung besteht insoweit nicht.

(5) Versorgungsordnung B findet weiterhin auf solche Mitarbeiter Anwendung, fur die die
Zusatzversorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG oder der Kolner Pensionskasse
VVaG bewirkt wird. ?Dies gilt auch fiir solche Mitarbeiter, fiir die eine Mainahme nach § 8
der Versorgungsordnung B Anwendung findet.

(6) 'Der Dienstgeber kann bis zum 1. Januar 2021 die Versicherungsvertrage der Mitarbei-
ter nach Absatz 5 per 1. Januar 2020 oder 1. Januar 2021 beitragsfrei stellen, soweit dies die
Versicherungsbedingungen der in Absatz 5 genannten Pensionskassen zulassen. 2Voraus-
setzung flr die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Dienstgeber zum selben Termin in
entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 1 eine Anmeldung des Mitarbeiters vornimmt und
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der Mitarbeiter der Beitragsfreistellung zugestimmt hatte. *Auf die Beitragsfreistellung findet
§ 5 Abs. 3 entsprechende Anwendung.

(7) 'Soweit nach Absatz 5 die Versorgungsordnung B Anwendung findet, kann fir die
Durchfiihrung der Entgeltumwandlung nach dem Beschluss der Zentral-KODA vom 15. April
2002 in der jeweils geltenden Fassung die Versicherung nach § 4 Abs. 3 genutzt werden, so-
weit der Versicherer dies in seinen Bedingungen zulasst. ?In diesem Fall gilt ein sachlicher
Grund i.S.d. Absatz 1 Satz 3 des Beschlusses der Zentral-KODA als gegeben.
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Anhang Beihilfen
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Teil I

Ordnung liber die Gewahrung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesféllen

(1) Der Mitarbeiter hat nach MalRgabe der nachstehenden Bestimmungen der Absatze 2
bis 7 Anspruch auf Beihilfe.

2Abweichend von Satz 1 hat keinen Anspruch auf Beihilfe:

a) der Mitarbeiter, der aufgrund seiner Tatigkeit im &ffentlichen Dienst eine Beihilfebe-
rechtigung hat,

b)  der krankenversicherungspflichtige Mitarbeiter, der aufgrund der Tatigkeit seines
Ehegatten im offentlichen Dienst im Beihilfefalle eine bertcksichtigungsfahige oder
selbst beihilfeberechtigte Person darstellt.

3Aufwendungen im Sinne des § 9 der Beihilfevorschriften (Bund) sind nicht beihilfefahig. 4In-
nerhalb eines Uber den 31. Dezember 1991 hinaus fortbestehenden Dienstverhaltnisses blei-
ben solche Aufwendungen jedoch bis zum 31. Dezember 1992 weiter beihilfefahig, wenn far
solche Aufwendungen fir dieselbe Person vor dem 1. Januar 1992 Beihilfe zu gewadhren
war. °Diese Regelung gilt, soweit eine didzesane Regelung nichts anderes bestimmt.

(2) In Dienststellen und Einrichtungen, die in einer Diézese ihren Sitz haben, in der eine
Beihilfeordnung (Beihilfevorschriften) rechtsverbindlich durch eine entsprechende Verdéffentli-
chung im Amtsblatt erlassen wurde, regelt sich der Anspruch des Mitarbeiters auf Beihilfe
nach dieser Ordnung, sofern Ziffer 4 nichts anderes bestimmt.

(3) Soweit in einer Didzese keine Beihilfeordnung im Sinne des Absatz 2 erlassen wurde,
regelt sich bis zum Inkrafttreten einer solchen der Anspruch des Mitarbeiters auf Beihilfe
nach den Beihilfevorschriften, die jeweils fur die Angestellten des Bundeslandes Anwendung
finden, in dem die Dienststelle oder Einrichtung ihren Sitz hat, sofern nicht Absatz 4 anzu-
wenden ist.

(4) Beihilfen werden nicht gewahrt zu Aufwendungen aus Anlass medizinischer Eingriffe
(z.B. Schwangerschaftsabbriiche und Sterilisationen), die gegen kirchliche Grundsatze ver-
stolRen.

(5) 'Die Beihilfen werden nur auf Antrag gewahrt. 2Der Antrag ist beim Dienstgeber zu
stellen. Die Beihilfe ist vom Dienstgeber zu zahlen.

(6) Beihilfen sind nicht zusatzversorgungspflichtig.

(7) Dieser Teil findet keine Anwendung im Gebiet der Bundeslander Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thiringen und Sachsen sowie in dem Teil des
Bundeslandes Berlin, fir den das Grundgesetz bis einschlielich 2. Oktober 1990 nicht galt.
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Teil Il.
Geburtsbeihilfe

'Der Mitarbeiter erhélt bei der Geburt eines Kindes auf Antrag eine Geburtsbeihilfe von 358
Euro je Kind. ?Die Geburtsbeihilfe erhalt auch der Mitarbeiter, der ein Kind, das das zweite
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, als Kind annimmt oder mit dem Ziel der Annahme in sei-
nen Haushalt aufnimmt und die zur Annahme erforderliche Einwilligung der Eltern (§§ 1747
und 1748 BGB) erteilt ist. *Die Geburtsbeihilfe ist nicht zusatzversorgungspflichtig. “Hat ein
Mitarbeiter aus mehreren Dienstverhaltnissen im Geltungsbereich der AVR Anspruch auf
Geburtsbeihilfe, erhalt er diese von den Dienstgebern zu gleichen Anteilen. °Haben beide El-
ternteile aus einem Dienstverhaltnis im Geltungsbereich der AVR Anspruch auf Geburtsbei-
hilfe, erhalt diese die Mutter. ®*Wird einem Elternteil in Geburtsfallen nach Teil |. oder aus ei-
nem Beschaftigungsverhaltnis im kirchlichen oder 6ffentlichen Dienst oder aus einer Beihilfe-
versicherung eine Beihilfe oder ahnliche Leistung gewahrt, so ist diese auf den Anspruch auf
Geburtsbeihilfe fur den Mitarbeiter anzurechnen.

Teil 1lI.
Bestimmungen iiber Umzugskostenverglitung und Trennungsgeld

(1) Der Mitarbeiter hat nach Maligabe der nachstehenden Bestimmungen Anspruch auf Um-
zugskostenverglitung und Trennungsgeld.

(2) In Dienststellen und Einrichtungen, die in einer Didzese ihren Sitz haben, in der Bestim-
mungen Uber Umzugskostenvergltung und Trennungsgeld rechtsverbindlich durch eine ent-
sprechende Veroffentlichung im Amtsblatt erlassen wurden, regelt sich der Anspruch des
Mitarbeiters auf Umzugskostenvergiitung und Trennungsgeld nach dieser Ordnung, sofern
Absatz 4 nichts anderes bestimmt.

(3) Soweit in einer Di6zese keine Bestimmungen tUber Umzugskostenverglitung und Tren-
nungsgeld im Sinne des Absatz 2 erlassen wurden, regelt sich bis zum Inkrafttreten solcher
Bestimmungen der Anspruch des Mitarbeiters auf Umzugskostenvergitung und Trennungs-
geld nach dem Umzugskostenrecht, das jeweils fur die Angestellten des Bundeslandes An-
wendung findet, in dem die Dienststelle oder Einrichtung ihren Sitz hat, sofern nicht Absatz 4
anzuwenden ist.

(4) 'Die Umzugskostenvergiitung und das Trennungsgeld werden nur auf Antrag ge-
wahrt. 2Der Antrag ist beim Dienstgeber zu stellen. *Umzugskostenvergiitung und Tren-
nungsgeld ist vom Dienstgeber zu zahlen.
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Teil I.
ALLGEMEINER TEIL
§1 Geltungsbereich

(1) 'Diese Anlage gilt fiir Schuler, Auszubildende, Praktikanten nach abgelegtem Exa-
men und Studenten*. 2Fiir die besonderen Regelungen finden die einschlagigen Abschnitte
des Teils Il. Anhang Auszubildende erganzend Anwendung.

* Nachfolgend einheitlich als Auszubildende bezeichnet.

(2) Soweit in den AVR nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlagigen ge-
setzlichen Vorschriften.

§2 Ausbildungsvertrag

(1) 'Die Einrichtung als Trager der praktischen Ausbildung schlieRt mit dem Auszubilden-
den vor Beginn der Ausbildung einen schriftlichen Ausbildungsvertrag. 2Zum Ausbildungsver-
trag wird von der Einrichtung der mit der Schule abgestimmte Ausbildungsplan nachgewie-
sen. ®Der Ausbildungsvertrag muss neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindes-
tens enthalten Angaben Uber

a) die malgebliche Ausbildungs- und Prifungsordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie Art, sachliche

b) und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

c) Beginn und Dauer der Ausbildung,

d) Dauer der regelmaRigen taglichen oder wochentlichen Ausbildungszeit,

e) Dauer der Probezeit,

f) Verpflichtung des Auszubildenden zur Teilnahme an der theoretischen Ausbildung,
g) Zahlung und Hohe des Ausbildungsentgelts,

h) Dauer des Urlaubs,

i) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gektindigt werden kann,

j) die Geltung der AVR sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf
das Ausbildungsverhaltnis anzuwendenden Dienstvereinbarungen.

(2) "Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kénnen ge-
sondert gekundigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§3 Ausbildungsvergiitung

(1) Der Auszubildende erhalt eine monatliche Ausbildungsvergiitung nach dem jeweili-
gen Abschnitt in Teil Il.

(2) 'Fir die Berechnung und Auszahlung der Beziige gilt § 42 AVR entsprechend. ?So-
weit nicht besonders geregelt gelten fir die Zulagen und Zuschlage sowie Bereitschafts-
dienst- und Rufbereitschaftsentgelte die Regelungen, die bei dem Trager der praktischen
Ausbildung fur den Mitarbeiter in dem Beruf gelten, zu dem die Ausbildung erfolgt, entspre-
chend. *Der Zeitzuschlag fiir Uberstunden betragt 30 v.H. des Stundenentgelts.

(3) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 AVR.

(4) 'Bei der Anwendung dieses Anhangs oder anderer Anhange auf der Grundlage gilt
als Stundenentgelt der auf die Stunde entfallende Anteil der jeweiligen Ausbildungsvergu-
tung. 2Zur Ermittlung dieses Anteils ist die jeweilige Ausbildungsvergiitung durch das
4,348fache der durchschnittlichen regelmafigen wochentlichen Ausbildungszeit zu teilen.
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§4 Wochentliche und tagliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmaRige durchschnittliche wochentliche Ausbildungszeit und die tagliche
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen,
richten sich nach den fir die beim Trager der praktischen Ausbildung in dem kinftigen Beruf
des Auszubildenden beschaftigten Mitarbeiter malRgebenden Vorschriften Uber die Arbeits-
zeit.

(2) Wird das Fuhren von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den Aus-
zubildenden dazu Gelegenheit wahrend der Ausbildungszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von
mindestens 270 tatsachlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dirfen sie nicht zur prakti-
schen Ausbildung herangezogen werden.

(4) 'Unterrichtszeiten einschlieRlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt
auch fir die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstatte, sofern die
Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.

(5) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf der Auszubildende auch an Sonntagen und
Wochenfeiertagen sowie in der Nacht ausgebildet werden.

(6) Eine Uber die durchschnittliche regelmaflige wochentliche Ausbildungszeit hinausge-
hende Beschaftigung ist nur ausnahmsweise zulassig.

§5 Sonstige Ausbildungsbedingungen

(1) Fur Belohnungen und Geschenke, Nebentatigkeiten, fir die Ausbildung an Samsta-
gen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, fir den Bereitschaftsdienst und die Rufbereit-
schaft, fur die Uberstunden und fir die Zeitzuschlage gelten die Vorschriften sinngemaR, die
jeweils fur die beim Trager der Ausbildung in dem kuinftigen Beruf des Auszubildenden be-
schaftigten Mitarbeiter mafRgebend sind.

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalt der Auszubildende

a) die Zulagen nach § 32 AVR und die Zulagen nach den Anmerkungen Nr. 1 zu den Ta-
tigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 nach Abschnitt XI, 1.
(Mitarbeiter in der Pflege) Anhang Entgeltordnung zur Halfte,

b)  die Wechselschicht- und Schichtzulage nach den fir in dem kiinftigen Beruf des Aus-
zubildenden beschéftigten Mitarbeiter malRgebenden Vorschriften zu drei Vierteln.

(3) 'Sachbeziige sind in Hohe der durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV
bestimmten Werte anzurechnen, jedoch nicht Gber 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergutung
hinaus. 2Kann der Auszubildende wahrend der Zeit, fir die die Ausbildungsvergltung bei Ar-
beitsunfahigkeit oder bei Erholungsurlaub fortzuzahlen ist, Sachbezlige aus berechtigtem
Grund nicht abnehmen, sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten, jedoch nicht
Uber 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergitung hinaus.

§6 Arztliche Untersuchung

(1) Auszubildende haben auf Verlangen des Tragers der Ausbildung vor ihrer Einstellung
ihre korperliche Eignung (Gesundheits- und Entwicklungsstand, korperliche Beschaffenheit
und Arbeitsfahigkeit) durch das Zeugnis einer Betriebsarztin/eines Betriebsarztes, nachzu-
weisen, soweit sich Trager der praktischen Ausbildung und Auszubildender nicht auf eine an-
dere Arztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.

(2) "Der Trager der praktischen Ausbildung ist bei begriindeter Veranlassung berechtigt,
Auszubildende zu verpflichten, durch arztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der
Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag ibernommenen Verpflichtungen zu erfillen.
2Bei der beauftragten Arztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsarztin/einen
Betriebsarzt handeln, soweit sich der Trager der praktischen Ausbildung und Auszubildender
nicht auf eine andere Arztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.
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(3) Der Trager der praktischen Ausbildung hat den Auszubildenden, der besonderen Anste-
ckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsgefahrdenden Tatigkeiten beschaftigt oder mit
der Zubereitung von Speisen beauftragt ist, in regelmafigen Zeitabstanden oder auf Antrag
des Auszubildenden bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses arztlich zu untersuchen.

(4) 'Die Kosten der Untersuchung tragt der Trager der praktischen Ausbildung. ?Das Ergeb-
nis der arztlichen Untersuchung ist dem Auszubildenden bekanntzugeben.

§7 Schweigepflicht

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Mitar-
beiter des Tragers der praktischen Ausbildung.

(2) Ohne Genehmigung des Tragers der praktischen Ausbildung darf der Auszubildende

- von Schriftsticken, Zeichnungen oder bildlichen Darstellungen
- von chemischen Stoffen oder Werkstoffen

- von Herstellungsverfahren oder

- von Maschinenteilen oder anderen geformten Korpern

zu aulRerdienstlichen Zwecken weder sich noch einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab-
oder Nachbildungen verschaffen.

(3) Der Auszubildende hat auf Verlangen des Tragers der praktischen Ausbildung
Schriftstlicke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. sowie Aufzeichnungen Gber Vor-
gange der Einrichtung herauszugeben.

(4) Der Auszubildende hat auch nach Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses uber
Angelegenheiten, die der Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§8 Entschadigung bei Ausbildungsfahrten

'Abweichend von der bei Dienstreisen und Abordnungen maRgeblichen Reisekostenrege-
lung (§ 23 AVR) werden bei Reisen zur voriibergehenden Ausbildung an einer anderen Ein-
richtung auRRerhalb des Beschaftigungsortes (politische Gemeinde) sowie zur Teilnahme am
Unterricht, an Vortragen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Ubungen zum Zwecke der Aus-
bildung die notwendigen Fahrtkosten bis zur Hohe der Kosten fir die Fahrkarte der jeweils
niedrigsten Klasse des billigsten regelmaRig verkehrenden Beférderungsmittels (im Eisen-
bahnverkehr ohne Zuschlage) erstattet. 2Mdglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermafi-
gungen (z.B. Schulerfahrkarten oder Fahrkarten fur Berufstatige) sind auszunutzen.

§9 Familienheimfahrten

'Fir Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des Er-
ziehungsberechtigten oder des Ehegatten und zurick werden dem Auszubildenden monat-
lich einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur Héhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils
niedrigsten Klasse des billigsten regelmaRig verkehrenden Beférderungsmittels (im Eisen-
bahnverkehr ohne Zuschlage) - fur Familienheimfahrten in das Ausland héchstens die ent-
sprechenden Kosten fir die Fahrt bis zum inlandischen Grenzort - erstattet, wenn der Woh-
nort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten so weit vom Ort der Ausbil-
dungsanstalt entfernt ist, dass der Auszubildende nicht taglich zu diesem Wohnort zurtick-
kehren kann und daher auBerhalb wohnen muss. 2Mdglichkeiten zur Erlangung von Fahr-
preisermafiigungen (z.B. Schilerfahrkarten oder Fahrkarten fiir Berufstatige) sind auszunut-
zen.

§10 Krankenbeziige

'Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit erhalt der Auszubildende bis zur Dauer von sechs
Wochen Krankenbeziige in Héhe des Entgeltes, das ihm wahrend des Erholungsurlaubs zu-
steht. 2Bei der jeweils ersten Arbeitsunfahigkeit, die durch einen bei dem Trager der prakti-
schen Ausbildung erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Trager der praktischen
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Ausbildung zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalt der Auszubildende nach Ab-
lauf des nach Satz 1 mallgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn
der Arbeitsunfahigkeit als Krankenbezlige einen Krankengeldzuschuss in Hohe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Nettoentgelt und der um die gesetzlichen Beitragsanteile des
Auszubildenden zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und sozialen Pflegeversicherung
verminderten Leistungen des Sozialleistungstragers gezahlt, wenn der zustandige Unfallver-
sicherungstrager den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 3Im Ubrigen gelten

§ 37 Abs. 1 Satze 2 und 3 AVR (Regelungen zur MalRnahme der medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation und Wiederholungserkrankung) und § 38 AVR (Anzeige- und Nachweis-
pflichten).

§11 Urlaub

'Der Auszubildende erhalt Urlaub gemaR AVR, soweit nicht eine fiir den Auszubildenden
gunstigere gesetzliche Regelung besteht. 2Der Erholungsurlaub ist nach Mdglichkeit zusam-
menhangend wahrend der unterrichtsfreien Zeit der beruflichen Schule bzw. Hochschule zu
erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§12 Freistellung vor der Priifung

'Dem Auszubildenden ist vor der in der Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Abschluss-
prifung an funf Ausbildungstagen, bei der Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen Ge-
legenheit zu geben, sich ohne Bindung an die planmafige Ausbildung auf die Abschlusspru-
fung vorzubereiten. 2Der Anspruch nach Satz 1 verkirzt sich um die Zeit, fir die Auszubil-
dende zur Vorbereitung auf die Abschlussprifung besonders zusammengefasst werden; der
Auszubildende erhélt jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage. *Dem Auszubildenden
ist fur diese Freistellung zur Prifungsvorbereitung sowie zu der Freistellung zur Teilnahme
an der Abschlusspriifung die Ausbildungsvergtitung fortzuzahlen.

§13 Ausbildungsmittel

Der Trager der praktischen Ausbildung hat dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungs-
mittel, Instrumente und Apparate zur Verfigung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Able-
gen der in der Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Prifungen (Zwischenprifungen und
Abschlussprifung) erforderlich sind.

§14 Schutzkleidung

Fir die Gewahrung von Schutzkleidung gelten die fur die in dem Beruf beim Trager der prak-
tischen Ausbildung tatigen Mitarbeiter jeweils mafltigebenden Bestimmungen, in dem die Aus-
zubildenden ausgebildet werden.

§15 Beendigung des Ausbildungsverhiltnisses

(1) 'Das Ausbildungsverhaltnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende ge-
setzliche Regelungen bleiben unberihrt. 2lm Falle des Nichtbestehens der Abschlusspriifung
verlangert sich das Ausbildungsverhaltnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nachst-
moglichen Wiederholungspriifung, héchstens um ein Jahr. *Wahrend des Zeitraumes der
Verlangerung wird das Entgelt des letzten regelmafligen Ausbildungsabschnittes gezahilt.
“Das Ausbildungsverhaltnis endet im Falle des endglltigen Nichtbestehens spatestens mit
der das Ausbildungsverhaltnis abschlieBenden Prifung.

(2) Kdénnen Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprifung erst nach
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Nach der Probezeit (§ 6 Abs. 4 AVR) kann das Ausbildungsverhaltnis unbeschadet der
gesetzlichen Kiindigungsgrinde nur gekindigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b)  von Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von vier Wochen.
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(4) 'Eine Klndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde
liegenden Tatsachen der kiindigungsberechtigten Person langer als 14 Tage bekannt sind.
2Ist ein vorgesehenes Guteverfahren vor einer auergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird
bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 16 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit

(1) 'Beabsichtigt der Trager der praktischen Ausbildung, den Auszubildenden nach Ab-
schluss der Ausbildung in ein Dienstverhaltnis zu ibernehmen, hat er dies dem Auszubilden-
den drei Monate vor dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 2In der Mitteilung
kann der Trager der praktischen Ausbildung die Ubernahme von dem Ergebnis der in der
Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Abschlusspriifung abhéangig machen. 3Innerhalb von
vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat der Auszubildende schriftlich zu erklaren, ob er
beabsichtigt, in ein Dienstverhaltnis zu dem Trager der praktischen Ausbildung zu treten.
4Beabsichtigt der Trager der praktischen Ausbildung, den Auszubildenden nicht in ein Dienst-
verhaltnis zu Ubernehmen, hat er ihm dies drei Monate vor dem Ende der Ausbildungszeit
schriftlich mitzuteilen.

(2) Wird der Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne
dass hierliber ausdrticklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Dienstverhaltnis auf unbe-
stimmte Zeit als begriindet.

§ 17 Sonstige Bestimmungen

(1) Soweit in diesem Anhang flr Auszubildende keine abweichenden Regelungen vorge-
sehen sind, finden die AVR entsprechend Anwendung.

(2) Die Ausbildungszeit des Auszubildenden wird auf die Beschaftigungszeit (§ 10 AVR)
und die Dienstzeit (§ 11 AVR) nicht angerechnet.

(3) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an ihre jeweilige Ausbildung von ih-
rem Trager der praktischen Ausbildung in ein Dienstverhaltnis Gbernommen werden und An-
spruch auf eine Jahressonderzahlung oder eine Weihnachtszuwendung haben, erhalten ein-
malig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung oder Weihnachtszuwendung aus
dem Dienstverhaltnis die anteilige Jahressonderzahlung oder Weihnachtszuwendung aus
dem Ausbildungsverhaltnis.

Teil Il. BESONDERER TEIL

A. Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt fir Auszubildende, die eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegfachmann im Sinne des Gesetzes Uber die Pflegeberufe vom 17. Juli 2017 (Pflegeberu-
fegesetz — PfIBG) absolvieren.

(2) "Der Auszubildende muss die Voraussetzung fiir den Zugang zur Ausbildung nach § 11
PfIBG erflillen. 2Vor Beginn des Ausbildungsverhaltnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsver-
trag zwischen dem Dienstgeber als Trager der praktischen Ausbildung im Sinne des § 8
PfIBG und dem Auszubildenden zu schlieRen. *Der Ausbildungsvertrag muss die Angaben
nach § 2 des Teils I. sowie den Mindestinhalt nach § 16 Abs. 2 PfIBG enthalten.

(3) Soweit in diesem Anhang und in gesetzlichen Regelungen fir den Auszubildenden keine
besonderen Vorschriften vorgesehen sind, finden die Vorschriften entsprechend Anwendung,
die jeweils flr die beim Trager der praktischen Ausbildung in dem kiinftigen Beruf des Aus-
zubildenden beschéaftigten Mitarbeiter maflgebend sind.
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§ 2 Ausbildungsdauer

'Die Ausbildungsdauer betragt in Vollzeit drei Jahre. 2In Teilzeit betragt die Ausbildungs-
dauer hochstens funf Jahre. *Sie kann durch Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen im
Sinne des § 12 PfIBG um bis zu zwei Drittel verkurzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergutung

(1) "Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergiitung. 2Sie betragt:

im ersten Ausbildungsjahr 1.490,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.552,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.653,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit (iber insgesamt vier Jahre betragt abweichend von Satz 2
das Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. “Bei einer Ausbildung in Teilzeit Gber insgesamt fiinf
Jahre betragt abweichend von Satz 2 das Ausbildungsjahr jeweils 20 Monate.

(2) 'Erfolgt eine Verkiirzung der Ausbildungszeit durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts A des Teils Il., wird zur Bestimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz 1 die ange-
rechnete Ausbildungszeit ebenfalls berlicksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit geman § 21
Abs. 2 PfIBG verlangert, erhalt der Auszubildende wahrend der verlangerten Ausbildungszeit
die Ausbildungsvergiitung mit der MaRgabe, dass nach dem dritten Jahr der Ausbildung die
Ausbildungsvergitung des dritten Ausbildungsjahres anzuwenden ist.

(3) Fur die Berechnung und Auszahlung der Bezlge gilt § 42 AVR entsprechend mit der
Maligabe, dass abhangig davon, unter welchen Geltungsbereich (§ 2 AVR) die Einrichtung
des Tragers der praktischen Ausbildung fallt, in der der Auszubildende im malRgeblichen
Zeitraum die Ausbildung absolviert, abgesehen der Ausbildungsvergitung nach Absatz 1.

(4) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsverglitung eine monatliche Zulage in
Hohe von 11,11 Euro.

(5) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.

§ 4 Beendigung der Ausbildung

(1) 'Bei einer Klindigung durch den Trager der praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Pflegeschule herzustellen. ?In den Fallen des § 15 Abs. 3 Buchst. a des Teils I. sind die
Kindigungsgrinde anzugeben.

(2) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne
dass hierlber ausdrticklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Dienstverhaltnis auf unbe-
stimmte Zeit als begrindet.

B. Ausbildung zum Anédsthesietechnischen, zum Operationstechnischen Assistenten
oder zum Notfallsanitater

§ 1 Anwendungsbereich

(1) 'Dieser Abschnitt gilt fiir Auszubildende, die eine Ausbildung zur Anasthesietechnischen
Assistentin oder zum Anasthesietechnischen Assistenten oder zur Operationstechnischen
Assistentin oder zum Operationstechnischen Assistenten nach dem Gesetz Uber den Beruf
der Anasthesietechnischen Assistentin und des Anasthesietechnischen Assistenten und Gber
den Beruf der Operationstechnischen Assistentin und des Operationstechnischen Assisten-
ten (Anasthesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz - ATAOTA- G)
vom 14. Dezember 2019 sowie flir Auszubildende, die eine Ausbildung zum Notfallsanitater
nach dem Notfallsanitatergesetz vom 22. Mai 2013 (NotSanG) absolvieren. ?Hierunter fallen
auch Auszubildende, die bis zum 31. Dezember 2021 eine Ausbildung nach der Empfehlung
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) begonnen haben.



152

(2) "Woraussetzung der Anwendung ist, dass die Einrichtung der praktischen Ausbildung
oder die mit ihr in Tragerschaft verbundene Schule Ausbildungstrager ist. 2Ist die Schule
Ausbildungstrager, gilt sie fur die Anwendung der Regelungen dieses Anhangs zusammen
mit der mit ihr in Tragerschaft verbundene Einrichtung der praktischen Ausbildung als Trager
der praktischen Ausbildung im Sinne des § 2 des Teils I.

§ 2 Ausbildungsdauer

'Die Ausbildungsdauer betragt in Vollzeit drei Jahre. ?In Teilzeit betragt die Ausbildungs-
dauer hochstens finf Jahre. 3Sie kann durch Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen um
bis zu zwei Drittel verklrzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergiitung

(1) 'Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergiitung. 2Sie betragt:

im ersten Ausbildungsjahr 1.490,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.552,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.653,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit (iber insgesamt vier Jahre betragt abweichend von Satz 2
das Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. “Bei einer Ausbildung in Teilzeit Gber insgesamt fiinf
Jahre betragt abweichend von Satz 2 das Ausbildungsjahr jeweils 20 Monate.

(2) 'Erfolgt eine Verkiirzung der Ausbildungszeit durch Anrechnung nach § 2 Satz 3, wird zur
Bestimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz 1 die angerechnete Ausbildungszeit eben-
falls berticksichtigt. Wird die Ausbildungszeit verlangert, erhalt der Auszubildende wahrend
der verlangerten Ausbildungszeit die Ausbildungsvergltung mit der MaRgabe, dass nach
dem dritten Jahr der Ausbildung die Ausbildungsvergltung des dritten Ausbildungsjahres an-
zuwenden ist.

(3) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsverglitung eine monatliche Zulage in
Hohe von 11,11 Euro.

(4) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.
§ 4 Beendigung der Ausbildung

'Bei einer Kiindigung durch die Einrichtung der praktischen Ausbildung ist das Benehmen
mit der Schule herzustellen. ?In den Fallen des § 15 Abs. 3 Buchst. a des Teils I. sind die
Kindigungsgrinde anzugeben.

C. Ausbildung zum Pflegehelfer und zum Pflegeassistent

§ 1 Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt gilt fir Auszubildende, die eine nach Landesrecht geregelte Ausbildung
zum Pflegehelfer oder zum Pflegeassistent absolvieren.

§ 2 Ausbildungsdauer

'Die Ausbildungsdauer betragt in Vollzeitform mindestens ein Jahr und héchstens zwei
Jahre. 2In Teilzeitform betragt die Ausbildungsdauer vorbehaltlich anderer landesrechtlicher
Regelung hichstens das Zweifache der Ausbildungsdauer in Vollzeitform. Die landesrecht-
lich vorgesehene Regeldauer kann durch Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen im lan-
desrechtlich zulassigen Rahmen verkirzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergutung

(1) "Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergtitung. 2Sie betragt:
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im ersten Ausbildungsjahr 1.414,91 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.473,21 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit (iber insgesamt drei Jahre betragt abweichend von Satz 2
das Ausbildungsjahr 18 Monate, bei insgesamt Gber vier Jahre 24 Monate.

(2) 'Erfolgt eine Verkiirzung der Ausbildungszeit durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts C des Teils Il., wird zur Bestimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz 1 die ange-
rechnete Ausbildungszeit ebenfalls berticksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit verlangert, er-
halt der Auszubildende wahrend der verlangerten Ausbildungszeit die Ausbildungsvergitung
mit der Maldgabe, dass nach dem zweiten Jahr der Ausbildung die Ausbildungsvergitung
des zweiten Ausbildungsjahres anzuwenden ist.

(3) Fir die Berechnung und Auszahlung der Bezuge gilt § 42 AVR entsprechend mit der
Maligabe, dass die Werte fur Mitarbeiter in Krankenhdusern (§ 2 Abs. 3 AVR) zugrunde ge-
legt werden, abgesehen von der Ausbildungsvergitung nach Absatz 1.

(4) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 31 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.

§ 4 Anzuwendende Regelungen

Im Ubrigen finden die Regelungen des Abschnitts A des Teils Il. entsprechende Anwendung,
soweit hier dazu nichts geregelt ist.

D. Ausbildung in praxisintegrierten Ausbildungsgangen zum Erzieher
und in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt fir Auszubildende, die in praxisintegrierten Ausbildungsgangen zum
Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen ausgebildet werden sowie flir Auszubildende in
den Gesundheitsberufen Diatassistent, Ergotherapeut, Logopade, Medizinisch-technischer
Laboratoriumsassistent, Medizinisch-technischer Radiologieassistent, Medizinisch-techni-
scher Assistent flir Funktionsdiagnostik, Orthoptist oder Physiotherapeut, flr ab dem 1. Ja-
nuar 2023 begonnene Ausbildungsgange: Medizinischer Technologe flr Laboratoriumsana-
lytik, Medizinischer Technologe fur Radiologie, Medizinischer Technologe fur Funktionsdiag-
nostik, deren praktische Ausbildung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich der AVR (§ 2
Abs. 1 AVR) erfolgt, die entweder vom selben Trager wie die die theoretische Ausbildung er-
bringende Schule getragen ist oder die eine Kooperationsvereinbarung mit dieser Schule ge-
troffen hat.

(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Absatzes 1 liegen folgende Vorschriften zu
Grunde:

Ausbildungen

1. Orthoptisten Orthoptistengesetz vom 28. November
1989 (BGBI. | S. 2061)

Ausbildungs- und Prifungsverordnung fir
Orthoptistinnen und Orthoptisten vom
21. Marz 1990 (BGBI. | S. 563)

2. Logopaden Gesetz Uber den Beruf des Logopaden vom
7. Mai 1980 (BGBI. | S. 529)
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Ausbildungs- und Prifungsordnung fir Lo-
gopaden vom 1. Oktober 1980 (BGBI. | S.
1892)

3a. a) Medizinisch-technische Labo-
ratoriumsassistenten

b) Medizinisch-technische Radio-
logieassistenten

¢) Medizinisch-technische Assis-
tenten fur Funktionsdiagnostik

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBI. |
S. 1402)

Ausbildungs- und Prifungsverordnung far
technische Assistenten in der Medizin vom
25. April 1994 (BGBI. | S. 922)

3b. Fur ab dem 1. Januar 2023 be-
gonnene Ausbildungsgange:

a) Medizinischer Technologe fur
Laboratoriumsanalytik

b) Medizinischer Technologe fur
Radiologie

¢) Medizinischer Technologe fur
Funktionsdiagnostik

MT-Berufe-Gesetz vom 1. Februar 2021
(BGBI. 1 S. 274)

Ausbildungs- und Prifungsverordnung far
Medizinische Technologinnen und Medizini-
sche Technologen (MT-Ausbildungs- und
Prifungsverordnung - MTAPrV) vom 24.
September 2021 (BGBI. I. S. 4467)

4. Ergotherapeuten

Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976
(BGBI. | S. 1246)

Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Pru-
fungsverordnung vom 2. August 1999
(BGBI. 1'S.1731)

5. Physiotherapeuten

Masseur- und Physiotherapeutengesetz
vom 26. Mai 1994 (BGBI. | S. 1084)

Ausbildungs- und Prifungsverordnung fr
Physiotherapeuten vom 6. Dezember 1994
(BGBI. | S. 3786)

6. Diatassistenten

Diatassistentengesetz vom 8. Marz 1994
(BGBI. | S. 446)

Ausbildungs- und Prifungsverordnung fir
Diatassistentinnen und Diatassistenten vom
1. August 1994 (BGBI. | S. 2088)

§ 2 Ausbildungsvergiitung

(1) "Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergiitung. 2Sie betragt fur Auszu-
bildende in den Gesundheitsberufen im Sinne dieses Abschnittes

im ersten Ausbildungsjahr
im zweiten Ausbildungsjahr

im dritten Ausbildungsjahr

1.365,24 Euro
1.425,30 Euro
1.522,03 Euro

3Fiur Auszubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgangen im Sinne dieses Abschnittes fin-
den die Ausbildungsvergutungshdhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des Teils Il. An-

wendung.

(2) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsverglitung eine monatliche Zulage in

Hoéhe von 11,11 Euro.



155

(3) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.
§ 3 Anzuwendende Regelungen

Im Ubrigen finden die Regelungen des Abschnitts A des Teils Il. entsprechende Anwendung,
soweit hier dazu nichts geregelt ist.

E. Auszubildende in der dualen Berufsausbildung

§ 1 Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt gilt fir betrieblich Auszubildende in den Einrichtungen im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AVR) fir die Dauer der Ausbildungszeit.

§ 2 Ausbildungsvergiitung

(1) Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergitung. Sie betragt:

im ersten Ausbildungsjahr 1.368,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.418,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.464,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.527,59 Euro

(2) Wird aufgrund der Ausbildungsbestimmungen (Berufsbild usw.) ein erfolgreicher Han-
delsschulabschluss oder eine andere Vorbildung auf die Ausbildungszeit angerechnet, so gilt
fur die Hohe des Entgeltes der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verklrzt wird, als abge-
leistete Ausbildungszeit.

(3) Hat der Auszubildende vor der Beendigung der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprifung bestanden, so erhalt er, wenn er weiterbeschaftigt wird, von dem Tage an,
der auf den Tag der bestandenen Abschlussprifung folgt, die seiner Tatigkeit entsprechen-
den Bezige nach den Bestimmungen der AVR.

(4) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.

F. Studieren in ausbildungsintegrierten dualen Studiengdangen

§ 1 Anwendungsbereich

'Dieser Abschnitt gilt fiir Auszubildende, die mit Einrichtungen einen Vertrag fiir die Teil-
nahme an einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang abschlieRen. ?Voraussetzung
dafir, dass dieser Abschnitt auf Auszubildende Anwendung findet, ist auch, dass die Auszu-
bildenden in einem staatlich anerkannten beziehungsweise als staatlich anerkannt geltenden
Ausbildungsberuf nach den Abschnitten A, B, D oder E des Teils Il. ausgebildet werden.
3Das ausbildungsintegrierte Studium verbindet auf der Grundlage des Ausbildungsvertrages
die Ausbildung in diesen Berufen mit einem Studium, das in einem vom Trager der prakti-
schen Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer Hochschule absolviert wird. 4Es glie-
dert sich in einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die beide jeweils dem Erreichen der
entsprechenden Abschlussqualifikation dienen.

§ 2 Ausbildungsvertrag und Kiindigungsfristen

'Die Form des Ausbildungsnachweises erfolgt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) fir
Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt E des Teils Il. 2Bei Auszubildenden
mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt A des Teils Il. mit einer integrierten Ausbildung
nach dem Pflegeberufegesetz (PfIBG) muss der Ausbildungs- und Studienvertrag darlber
hinaus folgende Angaben enthalten:
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a) den gewahlten Vertiefungseinsatz einschliellich einer Ausrichtung nach § 7 Abs. 4
Satz 2 PfIBG,

b) Verpflichtung der Auszubildenden zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der
Pflegeschule,

¢c) Umfang etwaiger Sachbezlige nach § 19 Abs. 2 PfIBG,

d) Hinweis auf die Rechte als Mitarbeiter im Sinne von § 3 MAVO.

3Unbertihrt bleiben weitere zwingende Anforderungen an den Inhalt des Ausbildungsvertra-
ges in gesetzlichen Ausbildungsregelungen.

§ 3 Nachweispflichten

(1) 'Die Leistungsnachweise aus dem jeweiligen Ausbildungsteil sind Bestandteil der Perso-
nalakte der Auszubildenden. ?Hierzu haben die Auszubildenden die von den Hochschulen
auszustellenden Leistungsubersichten nach den jeweiligen Studien- und Prufungsordnungen
sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses beziehungsweise nach den Berufs- oder Pfle-
geschulen unverziglich nach Aushandigung dem Trager der praktischen Ausbildung vorzule-
gen.

(2) 'Beurteilungen sind Auszubildenden unverziiglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe
ist aktenkundig zu machen.

§ 4 Wochentliche und tagliche Ausbildungs- und Studienzeit

(1) 'Die regelmaRBige durchschnittliche wochentliche Ausbildungs- und Studienzeit und tagli-
che Ausbildungs- und Studienzeit der Auszubildenden richten sich wahrend der fachtheoreti-
schen Abschnitte nach der jeweiligen Ausbildungs-, Studien- und Priifungsordnung. ?Die re-
gelmafige durchschnittliche woéchentliche Ausbildungs- und Studienzeit der Auszubildenden,
die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richtet sich wahrend der berufsprakti-
schen Abschnitte beim Trager der praktischen Ausbildung nach den fir die Mitarbeiter des
Tragers der praktischen Ausbildung maRgebenden Vorschriften iber die Arbeitszeit. *Die
Satze 1 und 2 gelten auch bei der Durchflihrung von berufspraktischen Abschnitten ein-
schlieBlich der praktischen Ausbildung des Ausbildungsteils bei einem Dritten. *In dem Aus-
bildungs- und Studienvertrag nach § 2 Abschnitt F des Teils Il. werden die berufspraktischen
Abschnitte verbindlich in einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart.

(2) An Tagen, an denen Auszubildende fachtheoretische Studienabschnitte an der Hoch-
schule absolvieren, gilt die tagliche Ausbildungs- und Studienzeit als erfullt.

§ 5 Ausbildungsvergutung

(1) 'Auszubildende erhalten bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprii-
fung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wird, ein Studienentgelt, das sich aus einem
monatlichen Entgelt und einer monatlichen Zulage zusammensetzt. 2Das monatliche Entgelt
betragt fur Auszubildende in einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach

a) Abschnitt A und Abschnitt B sowie der praxisintegrierten Erzieherausbildung nach Ab-
schnitt D des Teils Il.

im ersten Ausbildungsjahr 1.490,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.552,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.653,38 Euro

b) nach Abschnitt E des Teils Il. Anhang Auszubildende
im ersten Ausbildungsjahr 1.368,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.418,20 Euro
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im dritten Ausbildungsjahr 1.464,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.527,59 Euro

c¢) nach Abschnitt D des Teils Il. (betrieblich-schulische Gesundheitsberufe)

im ersten Ausbildungsjahr 1.365,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.425,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.522,03 Euro

3Die monatliche Zulage betragt 150 Euro. “Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale und
damit unabhangig von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Studienanteile.

(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprifung des Ausbil-
dungsteils erfolgreich abgelegt wurde, erhalten die Auszubildenden anstelle des Studienent-
gelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein
monatliches Ausbildungsentgelt in Hohe von fir Auszubildende in einem ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil

a) nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. a 1.815,00 Euro
b) nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. b 1.625,00 Euro
c) nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. ¢ 1.685,00 Euro

(3) Der Trager der praktischen Ausbildung Gbernimmt die notwendigen Studiengebihren.

(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterfihrenden oder einer berufsbildenden Schule oder
wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit des Ausbil-
dungsteils verkirzt, gilt fur die Héhe des Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum, um
den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils verklrzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(5) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil
nach MalRgabe des Abschnitts E des Teils Il. die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils

a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprifung auf Verlangen der Auszubilden-
den bis zur nachstméglichen Wiederholungsprifung, héchstens um ein Jahr, verlan-
gert oder

b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zustandigen Stelle oder
nach § 27c Abs. 2 HwO von der Handwerkskammer verlangert,

wird wahrend des Zeitraums der Verlangerung das Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in
Verbindung mit Satz 2 Buchst. b des letzten regelmafigen Ausbildungsabschnitts des Aus-
bildungsteils gezahilt.

(6) 'Kénnen Auszubildende bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E des Teils Il. ohne eigenes Verschulden die Abschluss-
prifung des Ausbildungsteils erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten die Aus-
zubildenden bis zur Ablegung der Abschlussprifung des Ausbildungsteils ein Studienentgelt
nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchst. b fir den letzten regelmaRigen Aus-
bildungsabschnitt. 2Im Falle des Bestehens der Priifung erhalten die Auszubildenden dariiber
hinaus rickwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil geendet hat, den Un-
terschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem fur das
vierte Ausbildungsjahr maRgebenden Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 2 Buchst. b.

(7) 'Fur Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt A oder Abschnitt D des
Teils Il. betragt der Zeitzuschlag fiir Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde. 2Auszu-
bildende mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils Il. erhalten
die Wechselschicht- und Schichtzulage nach den fur in dem kinftigen Beruf des Auszubil-
denden beschéftigten Mitarbeiter maRgebenden Vorschriften zu 75 v.H.
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(8) "Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt E des Teils Il. erhalten bis zum
Abschluss des Ausbildungsteils einmal jahrlich einen Lernmittelzuschuss in Héhe von 50
Euro brutto. 2§ 13 Teil |. bleibt unberiihrt. *Der Lernmittelzuschuss ist moglichst mit dem Aus-
bildungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu zahlen; er ist spates-
tens im Zahlungsmonat September des betreffenden Ausbildungsjahres fallig.

(9) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsverglitung eine monatliche Zulage in
Hohe von 11,11 Euro.

§ 6 Zusatzurlaub

Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils Il., die
im Ausbildungsteil im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten und dritten Jahr
des Ausbildungsteils pauschal jeweils einen Tag Zusatzurlaub.

§ 7 Ausbildungs- und StudienmafRnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte

(1) "Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswartigen Ort (auRer-
halb der politischen Gemeinde) werden, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Ver-
figung steht, erstattet soweit der durch § 2 SvEV festgelegte Rahmen nicht Uberschritten
wird. 2Zu den Auslagen des bei notwendiger auswartiger Unterbringung entstehenden Ver-
pflegungsmehraufwands wird fiir volle Kalendertage der Anwesenheit am auswartigen Aus-
bildungsort ein Verpflegungszuschuss in Hohe der nach der Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung mafigebenden Sachbezugswerte flr Frihstlck, Mittagessen und Abendessen ge-
wahrt. *Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. “Bei
einer Uber ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmalf3-
nahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten fur Unterkunft und Verpflegungsmehr-
aufwand nach MaRgabe der Satze 1 bis 3 erstattet. °Die Satze 1 bis 4 gelten auch fiir Reisen
im Rahmen der fachtheoretischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Studien- und Pri-
fungsordnungen sind, wenn die Hochschule auf3erhalb der politischen Gemeindegrenze der
Ausbildungsstéatte liegt.

Anmerkung zu Absatz 1:

Als ,notwendig“ sind im Allgemeinen diejenigen Kosten anzusehen, die entstehen,
wenn dem Auszubildenden die tagliche Heimkehr nicht moglich bzw. unzumutbar (i.S.v.
§ 140 Abs. 4 Satze 1 bis 3 SGB Ill) ist. 2Diese notwendigen Kosten werden fiir die Ge-
samtdauer der Ausbildung an der auswartigen Hochschule erstattet.

(2) 'Bei Reisen von Auszubildenden mit einem Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E des
Teils II., die im Rahmen des Ausbildungsteils fir den Besuch einer auswartigen Berufsschule
erfolgen, werden die notwendigen Fahrtkosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v.H. des Stu-
dienentgelts nach § 5 Abs. 1 Abschnitt F des Teils Il. fur das erste Studienjahr Ubersteigen.
2Satz 1 gilt nicht, soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Kor-
perschaft des 6ffentlichen Rechts getragen werden. ®Die notwendigen Auslagen fiir Unter-
kunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch der regularen auswartigen Berufs-
schule im Blockunterricht entsprechend Absatz 1 Satze 1 bis 4 erstattet. “Leistungen Dritter
sind anzurechnen.

(3) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Auszubildenden mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt E des Teils Il. die im Rahmen des Ausbildungsteils erfolgen, werden die Kosten
nach MalRgabe des Absatzes 1 erstattet.

§ 8 Jahressonderzahlung

Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden Be-
messungssatz von 90 v.H.
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§ 9 Beendigung, Verkiirzung und Verlangerung des Vertragsverhaltnisses

(1) Das Ausbildungs- und Studienverhaltnis endet mit dem Ablauf der im Ausbildungs- und
Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit.

(2) Das Ausbildungs- und Studienverhaltnis endet zudem:

a) bei wirksamer Kiindigung (§ 15 des Teils I.) oder

b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- und Prifungs-
ordnung oder

c) bei endgiltigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungsprifung des Ausbil-
dungsteils; dies gilt nicht, wenn sich im Falle des Nichtbestehens der Abschlusspru-
fung der Ausbildungsteil auf Verlangen der Auszubildenden bis zur ndchstmdglichen
Wiederholungsprifung, héchstens um ein Jahr, verlangert oder die Abschlussprifung
ohne eigenes Verschulden erst nach beendeter Ausbildungszeit des Ausbildungsteils
abgelegt wird.

(3) "Eine Verkirzung des Studienteils (Regelstudienzeit) kann in Abstimmung mit dem Tra-
ger der praktischen Ausbildung beantragt werden, sofern eine Verklirzung nach der Studien-
und Prafungsordnung fir den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang zulassig ist und
die Vereinbarkeit mit dem gleichzeitig zu absolvierenden Ausbildungsteil gewahrleistet ist.
2Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist entsprechend anzupassen.

§ 10 Zeugnis

'Der Trager der praktischen Ausbildung hat den Auszubildenden bei Beendigung des Ausbil-
dungsteils nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Abschnitts F des Teils Il. ein Zeugnis gemal § 16
BBIG auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben Uber Art, Dauer und Ziel der Ausbildung so-
wie Uber die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3Auf
deren Verlangen sind auch Angaben Uber Fiihrung, Leistung und besondere fachliche Fahig-
keiten aufzunehmen.

§ 11 Riickzahlungsgrundsatze

(1) Werden die Auszubildenden oder die ehemals Auszubildenden beim Trager der prakti-
schen Ausbildung nach Beendigung ihres ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein
Dienstverhaltnis entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation Gbernommen, sind
sie verpflichtet, dort fur die Dauer von funf Jahren beruflich tatig zu sein.

(2) Der vom Trager der praktischen Ausbildung bis zur Beendigung oder zum Abbruch des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus der monat-
lichen Zulage nach § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 Abschnitt F des Teils Il., dem
Studienentgelt nach § 5 Abs. 2 Abschnitt F des Teils Il. und den Studiengebuhren (§ 5 Abs. 3
Abschnitt F des Teils Il.), ist von den Auszubildenden oder den ehemals Auszubildenden zu-
ruckzuerstatten:

a) bei endgultigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungs- oder Studienprufung,
wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der Auszubildenden fallt, weil
sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Abschluss des ausbildungsin-
tegrierten dualen Studiums im Rahmen des ihnen Mdglichen zielstrebig zu verfolgen,

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums durch Kiindigung vom
Trager der praktischen Ausbildung aus einem von den Auszubildenden zu vertreten
den Grund oder durch eine Eigenkiindigung der Auszubildenden nach Ende der Pro-
bezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemaf § 626 BGB gerechtfertigt ist,

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Trager der praktischen Ausbildung im Anschluss
an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrierte duale Studium entsprechend
der erworbenen Abschlussqualifikation ein Dienstverhaltnis zu begriinden,

d) soweit das Dienstverhaltnis, das beim Trager der praktischen Ausbildung im An-
schluss an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrierte duale Studium entspre-
chend der erworbenen Abschlussqualifikation begriindet wurde, aus einem von den
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ehemals Auszubildenden zu vertretenden Grund innerhalb der ersten funf Jahre sei-
nes Bestehens endet.

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Trager der praktischen Ausbildung ab-
solviert wurden, verringert sich der Rickzahlungsbetrag auf 75 v.H. des Gesamtbetrages
nach Absatz 2.

(4) Der zurtickzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. 3 wird fir jeden vollen Mo-
nat, in dem nacherfolgreicher Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein
Dienstverhaltnis bestand, um 1/60 vermindert.

(5) 'Die Riickzahlungspflicht in den Fallen des Absatzes 2 Buchst. a oder b entfallt, wenn die
Auszubildenden nach endgiiltigem Nichtbestehen der notwendigen Studienprifung oder
nach Kiandigung infolge des Abbruchs des Studiums in ein Dienstverhaltnis entsprechend
der im Ausbildungsverhaltnis erworbenen Qualifikation Gbernommen werden und dieses fur
die nach Satz 3 festgelegte Bindungsdauer fortbesteht. 2Die Riickzahlungspflicht entfallt
nicht, wenn das Dienstverhaltnis innerhalb der Bindungsdauer gemaf Satz 3 aus einem vom
Mitarbeiter zu vertretenden Grunde endet. *Abweichend zu Absatz 1 bemisst sich die Bin-
dungsdauer nach der Dauer des Ausbildungs- und Studienverhaltnisses, wobei jeder volle
Monat des Ausbildungs- und Studienverhaltnisses einem Monat Bindungsdauer entspricht.
4Zur Berechnung der Riickzahlungspflicht gilt Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemaf anzuwen-
den.

(6) Auf die Rickzahlungspflicht kann ganz oder teilweise verzichtet werden, soweit sie fir die
Auszubildenden oder die ehemals Auszubildenden eine besondere Harte bedeuten wirde.

§ 12 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet bis zum 31. Juli 2026.

G. Studieren in praxisintegrierten dualen Studiengangen

§ 1 Anwendungsbereich

'Dieser Abschnitt gilt fiir Auszubildende, die mit Einrichtungen einen Vertrag fiir die Teil-
nahme an einem praxisintegrierten dualen Studiengang abschlieRen. ?Das praxisintegrierte
duale Studium verbindet fachtheoretische Studienabschnitte in einem vom Trager der prakti-
schen Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer Hochschule mit berufspraktischen
Studienabschnitten beim Trager der praktischen Ausbildung oder einem von dem Trager der
praktischen Ausbildung zu bestimmenden Dritten. ®Die berufspraktischen Studienabschnitte
umfassen dabei mindestens ein Drittel der im Studienplan festgelegten Studienzeit. *Soweit
dies erfullt ist, gelten Studiengange, die neben dem Hochschulabschluss ohne zusatzliche
berufspraktische Zeit eine staatliche Anerkennung nach den jeweiligen landes- oder bundes-
rechtlichen gesetzlichen Ausbildungsordnungen vermitteln, als praxisintegriertes duales Stu-
dium.

§ 2 Entsprechende Anwendung des Abschnitts F des Teils II.

'Die Regelungen des Abschnitts F des Teils Il. finden entsprechende Anwendung. ?Dabei
gelten fir die Auszubildenden in praxisintegrierten Studiengangen des Gesundheits- und
Pflegewesens die im Abschnitt F des Teils Il. vorgenommenen Verweise auf die Ausbil-
dungsbedingungen des Abschnittes A und des Abschnittes B. des Teils Il., fir Studiengange
der sozialen Arbeit diejenigen Verweise auf den Abschnitt D des Teils Il. und fir die Ubrigen
Studiengange auf den Abschnitt E des Teils Il. *Keine Anwendung finden diejenigen Rege-
lungen des Abschnittes F des Teils Il., die unmittelbar den Ausbildungsteil des ausbildungs-
integrierten dualen Studiums regeln oder daraus rechtliche Folgen ableiten.
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§ 3 Studienvertrag

'Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Trager der praktischen Ausbildung und dem
Auszubildenden geschlossen. 2Er muss zusatzlich folgende Angaben enthalten:

a) Beginn, Dauer und Verteilung der Studienzeiten einschliellich der berufspraktischen
Studienzeiten sowie der Teilnahmepflicht (Studienplan),

b) Zahlung und Hoéhe der Ausbildungsvergttung, von Studiengebiihren sowie die Bin-
dungs- und Rickzahlungsbedingungen.

§ 4 Ausbildungsvergiitung

(1) 'Auszubildende erhalten eine Ausbildungsverglitung in einem praxisintegrierten dualen
Studium

- im Gesundheits- und Pflegewesen sowie der sozialen Arbeit in HOhe von

im ersten Ausbildungsjahr 1.490,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.552,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.653,38 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr 1.815,00 Euro
- in sonstigen Berufen
im ersten Ausbildungsjahr 1.368,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.418,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.464,02 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr 1.625,00 Euro

2Auszubildende erhalten in den ersten drei Ausbildungsjahren zusétzlich eine monatliche Zu-
lage. *Die monatliche Zulage betragt 100 Euro. *Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale
und damit unabhangig von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Studienanteile.

(2) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsvergutung eine monatliche Zulage in
Hoéhe von 11,11 Euro.

§ 5 Akademische Hebammenausbildung

(1) Die akademische Hebammenausbildung nach dem Hebammengesetz (HebG) ist ein pra-
xisintegriertes Studium im Gesundheits- und Pflegewesen im Sinne dieses Abschnittes.

(2) 'Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Trager der praktischen Ausbildung als Tra-
ger der verantwortlichen Praxiseinrichtung (§ 15 HebG) und dem Auszubildenden in Schrift-
form fur die Dauer des Studiums geschlossen. 2Er enthalt mindestens die nach § 28 Abs. 1

HebG erforderlichen Angaben.

(3) Das Studium dauert in Vollzeit mindestens sechs Semester und héchstens acht Semes-
ter (§ 11 Abs. 1 HebG) und richtet sich nach landes- und hochschulrechtlichen Regelungen.

(4) 'Das Vertragsverhaltnis endet mit Ablauf des letzten im akkreditierten Konzept des Studi-
engangs festgelegten Semesters (§ 37 Abs. 1 HebG). ?Besteht der Auszubildende die staatli-
che Prifung nicht oder kann die staatliche Prufung ohne eigenes Verschulden nicht vor Ab-
lauf des letzten Studiensemesters abgelegt werden, so verlangert sich das Vertragsverhalt-
nis auf schriftlichen Antrag gegenuber der verantwortlichen Praxiseinrichtung bis zur nachst-
moglichen Wiederholungsprufung, héchstens jedoch um ein Jahr (§ 37 Abs. 2 HebG).

(5) Fur eine Kindigung durch den Trager der praktischen Ausbildung auch wahrend der Pro-
bezeit ist zuvor das Benehmen mit der Hochschule herzustellen.
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§ 6 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet bis zum 31. Juli 2026.

H. Praktikum nach abgelegtem Examen oder Praktische Ausbildung nach abgelegter
theoretischer schulischer Teilpriifung

§ 1 Anwendungsbereich

(1) "'Soweit nach den Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vorgeschrieben ist, gilt fir die zu ihrer Ausbil-
dung Beschéftigten dieser Abschnitt. 2Dieser Abschnitt gilt auch fir die Auszubildenden in
solchen Ausbildungen, die im Rahmen einer in einen theoretischen schulischen Teil und ei-
nem berufspraktischen Teil flir den nach einer den theoretischen Teil abschlielienden Pri-
fung den berufspraktischen Teil bei einem Trager der praktischen Ausbildung absolvieren.
3Dieser Abschnitt gilt nicht fiir solche Ausbildungen, die eine staatliche Anerkennung nach
einer praxisintegrierten Ausbildung oder einem praxisintegrierten dualen Studium im Sinne
des Teils Il. erhalten.

(2) "Mit Auszubildenden, die unter diesen Abschnitt fallen, ist fir die Ausbildungszeit eine
Vereinbarung nach diesen Bestimmungen zu treffen. 2Eine hiervon abweichende Vertragsre-
gelung ist grundsatzlich nicht moéglich. 3Wird ein Auszubildender aufgrund der Personalsitua-
tion ausnahmsweise wahrend des Praktikums bereits mit der Wahrnehmung der Aufgaben
eines entsprechend ausgebildeten Mitarbeiters betraut, so unterliegt er weiterhin den Vor-
schriften dieses Abschnitts. “Diese Tatigkeit ist daher nicht auf die Dauer der Berufstatigkeit
anzurechnen, die nach bestimmten Tatigkeitsmerkmalen fur eine Hohergruppierung zurtick-
gelegt sein muss. °Fur die Dauer der Ubertragung der Aufgabe eines entsprechend ausgebil-
deten Mitarbeiters erhalt der Auszubildende zu dem Entgelt gemal dieses Abschnitts eine
Zulage in Hohe des Differenzbetrages zwischen dem Entgelt und den Dienstbeziligen (§ 27
AVR) der Eingangsgruppe des Berufes, zu dem der Praktikant ausgebildet wird.

(3) Bis zu einer endguiltigen Regelung ist dieser Abschnitt, soweit nicht ein praxisintegriertes
duales Studium nach Abschnitt G des Teils Il. gegeben ist, fiir die Absolventen der Fach-
hochschulen fir Sozialarbeit und Sozialpadagogik weiterhin anzuwenden, soweit das Prakti-
kum nach Beendigung des 6. Fachhochschulsemesters abgeleistet wird.

§ 2 Ausbildungsvergiitung

(1) "Der Auszubildende erhalt monatlich eine Ausbildungsvergitung. 2Sie betragt:

1. Pharmazeutisch-technische Assistent(inn)en 1.952,02 Euro
2. Masseure und med. Bademeister/-innen 1.895,36 Euro
3. Sozialarbeiter/-innen 2.176,21 Euro
4. Sozialpadagog(inn)en 2.176,21 Euro
5. Erzieher/-innen 1.952,02 Euro
6. Kinderpfleger/-innen 1.895,36 Euro
7. Altenpfleger/-innen 1.952,02 Euro
8. Haus- und Familienpfleger/-innen 1.952,02 Euro
9. Heilerziehungshelfer/-innen 1.895,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/-innen 2.013,76 Euro

11. Arbeitserzieher/-innen 2.013,76 Euro
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(2) Auf die Entgelte werden alle Zuschisse und gewahrten Stipendien in voller Hohe ange-
rechnet.

(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhalten eine Wohn- und Werkstattzulage in dersel-
ben Héhe, wie sie in Anmerkung 1 zu Abschnitt XXIV Anhang Entgeltordnung angegeben ist,
unter den dort genannten Bedingungen.

(4) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.

(5) (unbesetzt)

(6) (RK Bayern): 'Im Geltungsbereich der AVR in Bayern finden die Regelungen dieses Ab-
schnittes fir Berufe nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Abschnitt H des Teils II. Anwendung auf die Prak-
tika der Berufspraktikanten innerhalb der Ausbildung/Fortbildung zum Betriebswirt, zur Be-
triebswirtin fur Erndhrungs- und Versorgungsmanagement nach § 3 Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 in
Verbindung mit Anlage 2 der bayerischen Schulordnung fir Fachakademien (Fachakademie-
ordnung — FakQ) vom 9. Mai 2017 in der jeweils aktuellen Fassung. ?Die Vergitungen betra-
gen fur diese Berufspraktikanten 100 v.H. der fur den jeweils geltenden Zeitraum in § 2

Abs. 1 Nr. 8 des Abschnitts H des Teils Il. benannten monatlichen Vergiitungen. *Dieser Ab-
satz tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember 2029. “Er findet
auf am 31. Dezember 2021 bereits bestehende Praktikumsverhaltnisse nur durch besondere
Vereinbarung zwischen dem Praktikanten und dem Dienstgeber Anwendung. 5Fiir am

31. Dezember 2029 bestehende Praktikumsverhaltnisse gilt er bis zu deren Abschluss fort.

(7) (RK Bayern): 'Im Geltungsbereich der AVR in Bayern finden die Regelungen dieses Ab-
schnittes fur Berufe nach § 2 Absatz 1 Nr. 5 Abschnitt H des Teils Il. Anwendung auf die
Praktika der Berufspraktikanten innerhalb der Ausbildung/Fortbildung zur Padagogischen
Fachkraft zur Grundschulkindbetreuung im Rahmen des bayerischen Schulversuchs zu die-
sem Berufsbild (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fir Unterricht und
Kultus Gber den Schulversuch ,Padagogische Fachkraft fir Grundschulkindbetreuung® vom
5. November 2019 (BayMBI. Nr. 496) in der jeweils aktuellen Fassung). 2Dieser Absatz tritt
zum 1. Januar 2022 in Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember 2029. 3Er findet auf am
31. Dezember 2021 bereits bestehende Praktikumsverhaltnisse nur durch besondere Verein-
barung zwischen dem Praktikanten und dem Dienstgeber Anwendung. *Fir am 31. Dezem-
ber 2029 bestehende Praktikumsverhaltnisse gilt er bis zu deren Abschluss fort.

I. Ausbildung zum Heilerziehungspfleger

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf Auszubildende, die eine Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger nach landesrechtlichen Regelungen absolvieren.

(2) 'Die Ausbildung kann in konsekutiver Form mit einem fachpraktischen Teil am Ende der
Ausbildung oder in praxisintegrierter Form erfolgen. 2Bei einer Ausbildung in konsekutiver
Form findet Abschnitt H des Teils Il. Anwendung, soweit nicht durch die zustandige Regio-
nalkommission eine Vergitung flr die gesamte Dauer der Ausbildung festgesetzt ist. *Bei ei-
ner Ausbildung in der praxisintegrierten Form finden vorbehaltlich der weiteren Regelungen
dieses Abschnittes die Regelungen des Abschnittes A des Teils Il. entsprechende Anwen-
dung.

§ 2 Ausbildungsdauer

'Die Ausbildungsdauer betragt in Vollzeit drei Jahre. 2In Teilzeit betragt die Ausbildungs-
dauer vorbehaltlich einer anderen landesgesetzlichen Regelung hochstens fiinf Jahre. *Sie
kann durch Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen um bis zu zwei Drittel verkirzt werden,
soweit keine andere landesgesetzliche Regelung besteht.
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§ 3 Ausbildungsvergiitung

(1) 'Die Regionalkommissionen setzen die Anwendung dieses Abschnittes fest. 2Sie setzen
dabei fest, ob die Regelung fiir die praxisintegrierte Ausbildungsform oder die konsekutive
Ausbildungsform fur deren gesamte Dauer gilt. *Die Festsetzung der Ausbildungsvergiitung
erfolgt nach Ausbildungsjahren einer Ausbildung in Vollzeit.

(1) (RK NRW): 'Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte Form der Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger fir den Bereich der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen Anwen-
dung. 2Fir Auszubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgangen im Sinne dieses Ab-
schnittes finden die Ausbildungsvergutungshéhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des
Teils Il. Anwendung.

(1) (RK Mitte): 'Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte Form der Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger fir den Bereich der Regionalkommission Mitte Anwendung. 2Fir Aus-
zubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgéangen im Sinne dieses Abschnittes finden die
Ausbildungsverglitungshéhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des Teils Il. Anwendung.

(1) (RK BW): 'Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte Form der Ausbildung Anwen-
dung. 2Fur Auszubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgangen im Sinne dieses Ab-
schnittes finden die Ausbildungsvergitungshéhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des
Teils II. Anwendung.

(1) (RK Bayern): 'Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte Form der Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger flr den Bereich der Regionalkommission Bayern Anwendung. 2Fur
Auszubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgangen im Sinne dieses Abschnittes finden
die Ausbildungsvergltungshéhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des Teils Il. Anwen-
dung.

(1) (RK Nord): Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte Form der Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger fur den Bereich der Regionalkommission Nord Anwendung. Fur Aus-
zubildende in praxisintegrierten Ausbildungsgéngen im Sinne dieses Abschnittes finden die
Ausbildungsverglitungshéhen nach § 3 Abs. 1 des Abschnittes A des Teils Il. AVR Anwen-
dung.

(2) 'Bei einer Ausbildung in Teilzeit Uber insgesamt vier Jahre betragt bei der Anwendung
der Regelung der Regionalkommission nach Absatz 1 abweichend das Ausbildungsjahr je-
weils 16 Monate. ?Bei einer Ausbildung in Teilzeit (iber insgesamt fiinf Jahre betragt es ab-
weichend jeweils 20 Monate.

(3) 'Erfolgt eine Verkiirzung der Ausbildungszeit durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 Ab-
schnitt | des Teils Il., wird zur Bestimmung des anzuwendenden Ausbildungsjahres der Fest-
setzung nach Abs. 1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls beriicksichtigt. ?Wird die
Ausbildungszeit gemaf landesgesetzlicher Regelung verlangert, erhalt der Auszubildende
wahrend der verlangerten Ausbildungszeit die Ausbildungsvergitung mit der MaRgabe, dass
nach dem dritten Jahr der Ausbildung die Ausbildungsvergutung des dritten Ausbildungsjah-
res anzuwenden ist.

(4) Fir die Berechnung und Auszahlung der Bezulge gilt § 42 AVR entsprechend mit der
MalRgabe, dass abhangig davon, unter welchen Geltungsbereich (§ 2 AVR) die Einrichtung
des Tragers der praktischen Ausbildung fallt, in der der Auszubildende im mafigeblichen
Zeitraum die Ausbildung absolviert, abgesehen der Ausbildungsvergitung nach Absatz 1.

(5) Der Auszubildende erhalt zusatzlich zur Ausbildungsvergitung eine monatliche Zulage in
Ho6he von 11,11 Euro.

(6) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.
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§ 4 Sonstige Ausbildungsbedingungen

Zulagen, Zeitzuschlage, Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelt bestimmen sich
abhangig davon, unter welchen Geltungsbereich (§ 2 AVR) die Einrichtung des Tragers der
praktischen Ausbildung fallt, in der der Auszubildende im malfigeblichen Zeitraum die Ausbil-
dung absolviert. 2Dabei gilt als Stundenentgelt der auf die Stunde entfallende Anteil der Aus-
bildungsvergtitung (§ 3 Abschnitt | des Teils Il.). *Zur Ermittlung dieses Anteils ist die jewei-
lige Ausbildungsvergltung durch das 4,348fache der durchschnittlichen regelmafRigen woé-
chentlichen Ausbildungszeit zu teilen. *Der Zeitzuschlag fir Uberstunden betragt 30 v.H. des
Stundenentgelts.

§ 5 Befristung der Regelung und Kompetenziibertragung

(1) 'Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet bis zum 31. Juli 2027. Sie gelten fir bis
dahin begonnene Ausbildungsverhaltnisse bis zu deren Beendigung fort.

(2) 'Die Bundeskommission Ubertragt nach § 13 Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31. Juli 2027
den Regionalkommissionen die Kompetenz zur Festsetzung der Anwendung dieses Ab-
schnitts und der Ausbildungsvergitungen im Sinne der § 1 und § 3 Abs. 1 Abschnitt | des
Teils 1l. 2Die von den Regionalkommissionen vorgenommenen Festsetzungen gelten nach
dem 31. Juli 2027 fir bis dahin begonnene Ausbildungsverhaltnisse bis zu deren Beendi-
gung fort. 3Soweit am 31. Juli 2021 bereits aufgrund bis dahin bestehender Kompetenziiber-
tragung zur Regelung der Ausbildungsverhaltnisse der Ausbildung zum Heilerziehungspfle-
ger Regelungen und Festsetzungen durch einzelne Regionalkommissionen vorgenommen
wurden, gelten deren Regelungen bis zu einer neuerlichen Festsetzung fort, auch soweit sie
von den Regelungen dieses Abschnittes abweichen.

§ 6 (RK NRW): Anwendungsbeginn und Ubergangsregelung im Bereich der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen

'Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft. 2Der im Be-
reich der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen geltende Abschnitt J tritt mit Ablauf des
31. Juli 2022 auRer Kraft. 3Fir Ausbildungsverhaltnisse zur praxisintegrierten Ausbildung der
Erzieher, die am 31. Juli 2022 bestanden haben und fiir die bislang der Abschnitt J oder der
fur den Bereich der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen zuvor geltenden Abschnitt F
angewendet wurde, gilt Abschnitt J bis zum Abschluss der Ausbildung fort.

§ 6 (RK BW): Anwendungsbeginn und Ubergangsregelung im Bereich der
Regionalkommission Baden-Wiirttemberg

'Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit Wirkung vom 01. September 2022 in Kraft. 2Fir
Ausbildungsverhaltnisse der praxisintegrierten Ausbildung der Heilerziehungspfleger, die be-
reits am 31. August 2022 bestanden haben, finden die Regelungen des Abschnittes | des
Teils Il. ab dem 01. September 2022 Anwendung. 3Dies gilt auch fiir Ausbildungsverhaltnisse
in der konsekutiven Ausbildungsform, wenn bis zum 31. August 2022 im Ausbildungsvertrag
die Anwendung der Regelung fur Auszubildende in der Heilerziehungspflegeausbildung ge-
maf den Beschlissen der Regionalkommission Baden-Wurttemberg vom 19. Oktober 2018
und vom 24. Juli 2019 vom Beginn an auch fur den schulischen Teil der Ausbildung erfolgte.
“Die Regelungen fiir Auszubildende in der Heilerziehungspflegeausbildung geman den Be-
schlussen der Regionalkommission Baden-Wurttemberg vom 19. Oktober 2018 und 24. Juli
2019 treten damit zum 01. September 2022 aul3er Kraft.

§ 6 (RK Mitte): Anwendungsbeginn und Ubergangsregelung im Bereich der
Regionalkommission Mitte

'Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft. 2Fir Ausbil-
dungsverhaltnisse zur praxisintegrierten Ausbildung der Heilerziehungspfleger, die am
31. Juli 2022 bestanden haben, finden die Regelungen des Abschnittes | des Teils Il. ab dem
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1.August 2022 Anwendung, in begriindeten Ausnahmefallen spatestens aber ab dem 1. Au-
gust 2023. *Mit den begriindeten Ausnahmefallen sind nur Falle gemeint, in denen

a) wegen der unterschiedlichen Ausbildungsbedingungen in den Bundeslandern im Be-
reich der Regionalkommission Mitte unterschiedliche Anstellungsbedingungen verein-
bart wurden und

b) fir das jeweilige Ausbildungsverhaltnis als Folge daraus ein Grund flr eine spatere
Anwendung der Regelungen des Abschnittes | des Teils Il. besteht.

§ 6 (RK Bayern): Anwendungsbeginn und Geltung im Bereich der
Regionalkommission Bayern

'Die Anwendung des § 3 Absatz 1 tritt mit Wirkung vom 1. August 2024 in Kraft. 2Sie gilt fir
Auszubildende in Ausbildungen in der praxisintegrierten Ausbildungsform auf der Grundlage
der Bestimmungen des mit dem Schuljahr 2024/2025 beginnenden Schulversuches ,Moder-
nisierung der Heilerziehungspflegeausbildung“ (Erlass des Bayerischen Staatsministeriums
fur Unterricht und Kultus vom 29. Juli 2024 -Az. V1.8-BS9641.0-5/45/3-, BayMBI. 2024 Nr.
371 vom 14.08.2024) in der jeweils giltigen Fassung. *Erfolgt nach dem in Satz 2 genannten
Schulversuch die Ausbildung in gegliederter (konsekutiver) Ausbildungsform, gilt fir die Zeit-
dauer des Berufspraktikums Abschnitt H des Teils II. *Fiir das Heilerziehungspflegerische
Einfuhrungsjahr (HEJ), das mit dem in Satz 2 genannten Schulversuch als Mdglichkeit zur
Erfullung der Aufnahmevoraussetzungen der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger einge-
fuhrt wird, findet Abschnitt C der Anlage 7b der AVR entsprechende Anwendung.

§ 6 (RK Nord): Anwendungsbeginn und Ubergangsregelung im Bereich der
Regionalkommission Nord

(1) Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit Wirkung zum 1. August 2025 in Kraft.

(2) Fur Ausbildungsverhaltnisse zur praxisintegrierten Ausbildung der Heilerziehungspfleger,
die am 30. Juli 2025 bestanden haben, finden die Regelungen des Abschnittes | des Teils II.
zum Beginn des jeweiligen nachsten Ausbildungsjahres Anwendung.

(3) Die oberen Absatze finden auch Anwendung, soweit eine Refinanzierung durch die Ver-
anderung in den entsprechenden Landesrahmenvertragen in Niedersachsen bzw. Bremen
zu einem friheren Zeitpunkt méglich ist.

J. (RK NRW) Praktikanten in der praxisintegrierten Fachschulbildung zum Erzieher
oder zum Heilerziehungspfleger nach § 31 der Anlage 3 zur APO-BK NRW

Far Praktikanten in den Einrichtungen im Geltungsbereich der AVR in NRW, die ihr Berufs-
praktikum nach § 31 der Anlage E zur Ausbildungs- und Prifungsordnung Berufskolleg NRW
im Rahmen der praxisintegrierten Form der Ausbildung absolvieren, gelten die folgenden Re-
gelungen.

§ 1 Kooperationsvereinbarung

Die Anwendung dieses Anhangs setzt voraus, dass zwischen dem Trager der Einrichtung
und der ausbildenden Fachschule eine Kooperationsvereinbarung besteht und fiir den Be-
rufspraktikanten ein individueller Ausbildungsplan im Sinne des § 31 Abs. 3 der Anlage E zur
APO-BK NRW mit dieser Fachschule abgestimmt wurde.

§ 2 Praktikantenvergiitung

'Die Praktikanten erhalten wahrend der praktischen Ausbildung eine monatliche Vergitung.
2Diese betragt:

im ersten Ausbildungsjahr 1.490,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.553,07 Euro
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im dritten Ausbildungsjahr 1.655,38 Euro

§ 3 Sonstige Regelungen

Im Ubrigen finden die Regelungen der § 1 Abs. 2 Satz 1 und § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil Il.,
des § 4 Abschnitt | Teil Il. und der §§ 2, 4 Abs. 1, 10, 11, 17 Abs. 1 und 17 Abs. 2 Teil I. ent-
sprechende Anwendung mit der MalRgabe, dass hinsichtlich der Dauer und Lage der Prakti-
kumszeit in der Kooperationsvereinbarung getroffene Bestimmungen vorgehen.

§ 4 Inkrafttreten und Geltung

'Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember
2022. 2Sie gilt fir am 31. Dezember 2022 bestehende Praktikantenverhaltnisse tiber den

31. Dezember 2022 hinaus bis zu deren Ende fort. 3Fir Praktikanten in der Ausbildung zum
Erzieher, deren Ausbildungsverhaltnisse bis zum 31. Dezember 2018 begonnen wurden, gilt
diese Regelung; fur Praktikanten in der Ausbildung zum Erzieher, deren Ausbildungsverhalt-
nisse ab dem 1. Januar 2019 begonnen wurden, gilt ab 1. Januar 2019 die Schiler-Rege-
lung in Abschnitt G Anlage 7 Teil Il. in der bis zum 31. Juli 2021 geltenden Fassung der AVR
und ab 1. August 2021 des Abschnittes D der Anlage 7 Teil Il. in der ab 1. August 2021 gel-
tenden Fassung der AVR.

K. (RK NRW) Praxisintegrierte Ausbildung zum Kinderpfleger

§ 1 Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt findet Anwendung auf Auszubildene in den Einrichtungen im Geltungsbe-
reich der AVR in NRW, die eine praxisintegrierte Ausbildung zum Kinderpfleger nach landes-
rechtlichen Regelungen absolvieren.

§ 2 Ausbildungsdauer

Die Ausbildungsdauer betragt zwei Jahre in Vollzeit.

§ 3 Ausbildungsvergiitung
(1) 'Der Auszubildene erhalt wahrend der praxisintegrierten Ausbildung eine monatliche Ver-
gutung. 2Sie betragt:

im ersten Ausbildungsjahr 1.564,91 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr 1.623,21 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit (iber insgesamt drei Jahre betragt abweichend von Satz 2
das Ausbildungsjahr 18 Monate, bei insgesamt Uber vier Jahre 24 Monate.

(2) Auszubildende erhalten eine Jahressonderzahlung nach § 35 mit einem abweichenden
Bemessungssatz von 90 v.H.

§ 4 Sonstige Ausbildungsbedingungen

Zulagen, Zeitzuschlage, Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelt bestimmen sich in
entsprechender Anwendung der Regelungen fir Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst.
2Dabei gilt als Stundenentgelt der auf die Stunde entfallende Anteil der Ausbildungsvergu-
tung (§ 3). 3Zur Ermittlung dieses Anteils ist die jeweilige Ausbildungsvergltung durch das
4,348fache der durchschnittlichen regelmafigen wochentlichen Ausbildungszeit zu teilen.
“Der Zeitzuschlag fir Uberstunden betragt 30 v.H. des Stundenentgelts.

§ 5 Beendigung der Ausbildung

(1) 'Bei einer Kiindigung durch den Trager der praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Schule herzustellen. 2In den Fallen des § 15 Abs. 3 Buchst. a des Teils I. sind die Kiindi-
gungsgrinde anzugeben.
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(2) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne
dass hierUber ausdrtcklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Dienstverhaltnis auf unbe-
stimmte Zeit als begriindet.

§ 6 Inkrafttreten und Geltung

'Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember
2028. ?Sie gilt fur Ausbildungsverhaltnisse zur praxisintegrierten Ausbildung der Kinderpfle-
ger, die im Jahr 2025 begonnen haben. 3Flr die Ausbildungsverhaltnisse, die vor dem 1. Ja-
nuar 2025 bestanden haben, finden die Regelungen zum Beginn des jeweiligen nachsten
Ausbildungsjahres Anwendung. “Statt der Anwendung von Satz 3 kénnen der Trager der
praktischen Ausbildung und der Auszubildende durch schriftliche Vereinbarung die Weiter-
fuhrung der zum Ausbildungsbeginn vereinbarten Ausbildungsvergutungen bestimmen.

Teil lll. Ubergangsregelung

(1) 'Fur alle bis zum 31. Juli 2021 begonnenen Ausbildungsverhaltnisse finden vorlaufig die
Regelungen der Anlage 7 AVR in der Fassung vom 31. Juli 2021 Anwendung. 2Erst mit Be-
ginn des nachsten Ausbildungsjahres, fruhestens jedoch ab dem 1. April 2022, finden fur das
jeweilige Ausbildungsverhaltnis die Regelungen dieses Anhangs in der Fassung ab dem

1. August 2021 Anwendung.

(2) Far alle ab dem 1. August 2021 begonnenen Ausbildungsverhaltnisse finden die Rege-
lungen dieses Anhangs in der Fassung ab dem 1. August 2021 Anwendung.
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Abschnitt A

§ 1 Geltungsbereich

(1) 'Abschnitt A gilt fir Praktikanten, die unter den Geltungsbereich des Berufsbildungsge-
setzes (BBIiG) fallen und deren Rechtsverhaltnisse nicht durch Anhang Auszubildende gere-
gelt sind. ?Praktikanten, die unter den Geltungsbereich des BBIG fallen, sind nach § 26 BBIiG
Personen, die eingestellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fahigkeiten oder
berufliche Erfahrungen zu erwerben, soweit keine Berufsausbildungsverhaltnis im Sinne des
BBiG und kein Dienstverhaltnis besteht und das Praktikum nicht Bestandteil eines den
Schulgesetzen der Lander unterliegenden Schulverhaltnisses ist (Praktikanten als Schiler
bzw. Studierende von Haupt-, Fach-, Berufsfach-, Fachober-, Fachhoch- und Hochschulen).

(2) 'Die Regelung dieses Abschnitts gilt fiir Praktikanten, die in die Einrichtung eingegliedert
sind. 2Das ist nur dann der Fall, wenn der Praktikant wahrend seiner gesamten taglichen Ar-
beitszeit in der Einrichtung praktisch tatig ist. *Die praktische Tatigkeit begleitende Unter-
richtsveranstaltungen sind unschadlich.

§ 2 Vergiitung

(1) Praktikanten, die nach § 22 Abs. 1 Satz 2 MiLoG als Arbeithehmer gelten, erhalten eine
Vergutung in Héhe des Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG.

(2) "Praktikanten, die nach § 22 Abs. 1 Satz 2 MiLoG nicht als Arbeitnehmer gelten, haben
Anspruch auf eine angemessene Vergutung. ?Der Dienstgeber hat bei der Entscheidung der
Angemessenheit der Vergltung einen Ermessensspielraum. *Bei der Ausiibung des Ermes-
sens sind die Vorbildung des Praktikanten sowie die Art und Dauer des Praktikums zu be-
ricksichtigen. “Ist die Vergitung nicht fiir einen ganzen Monat zu zahlen, gilt § 18 Abs. 1
Satz 2 BBiG entsprechend.
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§ 3 Wochentliche und téagliche Arbeitszeit

(1) Die durchschnittliche regelmafige wochentliche Ausbildungszeit und die tagliche Ausbil-
dungszeit des Praktikanten, der nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallt, richten sich
nach den Bestimmungen, die fir die Arbeitszeit der beim Trager des Praktikums in dem Be-
ruf beschaftigten Mitarbeiter gelten, flr den er ein Praktikum ableistet.

(2) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf der Praktikant, der nicht unter das Jugendar-
beitsschutzgesetz fallt, innerhalb des gesetzlich zulassigen Rahmens auch an Sonntagen
und Wochenfeiertagen sowie in der Nacht beschaftigt werden.

(3) Eine Uber die durchschnittliche regelmafige wochentliche Arbeitszeit hinausgehende Be-
schaftigung ist nur ausnahmsweise zulassig.

§ 4 Erholungsurlaub

Es besteht ein Anspruch auf Gewahrung von Erholungsurlaub in entsprechender Anwen-
dung der AVR.

§ 5 Sonstige Falle der Fortzahlung der Vergiitung
Im Ubrigen gilt fur die Fortzahlung der Vergiitung § 19 BBiG entsprechend.

§ 6 Reisekostenerstattung

(1) Bei Dienstreisen erhalten Praktikanten eine Entschadigung in entsprechender Anwen-
dung des § 23 AVR.

(2) Abweichend von der bei Dienstreisen und Abordnungen malfgeblichen Reisekostenrege-
lung (§ 23 AVR) kénnen bei Reisen zur voriibergehenden Ausbildung an einer anderen Ein-
richtung auRerhalb des Beschaftigungsortes (politische Gemeinde) sowie zur Teilnahme am
Unterricht, an Vortragen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Ubungen zum Zwecke der Aus-
bildung die notwendigen Fahrtkosten erstattet werden.

(3) Fur Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsstatte zum Wohnort der Eltern, des Er-
ziehungsberechtigten oder des Ehegatten und zurtick kbnnen monatlich einmal die notwen-
digen Fahrtkosten erstattet werden.

§ 7 Sonstige Bestimmungen
(1) § 49 AVR findet entsprechend Anwendung.

(2) Soweit vorstehend fir Praktikanten keine abweichende Regelung vorgesehen ist, gelten
die §§ 10 bis 23 und 25 BBiG mit der Mal3gabe, dass die gesetzliche Probezeit abgekirzt
und bei vorzeitiger Losung des Vertragsverhaltnisses nach Ablauf der Probezeit abweichend
von § 23 Abs. 1 Satz 1 BBiG Schadensersatz nicht verlangt werden kann.

(3) Zwischen dem Rechtstrager der Einrichtung oder durch dessen Bevollmachtigten und
dem Praktikanten ist vor Beginn des Praktikums eine Praktikumsvereinbarung schriftlich ab-
zuschlieRen.

Abschnitt B

§ 1 Geltungsbereich

(1) 'Abschnitt B gilt fiir Praktikanten, die nicht unter den Geltungsbereich des BBIG fallen und
deren Rechtsverhaltnisse nicht durch Anhang Auszubildende geregelt sind. ?Praktikanten,
die nicht unter den Geltungsbereich des BBiG fallen, sind insbesondere solche, die ein Prak-
tikum ableisten, das Bestandteil einer Schul- oder Hochschulausbildung ist. *Dazu gehéren
z.B. Praktika von Studierenden der Fachhochschulen wahrend der Praxissemester, Praktika
von Fachoberschiilern, Praktika, die Schiler von Hauptschulen, von Fachschulen oder von
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Berufsfachschulen (Erzieher, Kinderpfleger usw.) abzuleisten haben, sowie Zwischen- oder
Blockpraktika von Studierenden der Fachhochschulen und der Hochschulen, die in Studien-
oder Priifungsordnungen vorgeschrieben sind. “Dies gilt auch fiir die praktische Ausbildung
der Studierenden der Medizin in Krankenhausern.

(2) 'Die Regelung dieses Abschnitts gilt fiir Praktikanten, die in die Einrichtung eingegliedert
sind. 2Das ist nur dann der Fall, wenn der Praktikant wahrend seiner gesamten taglichen Ar-
beitszeit in der Einrichtung praktisch tatig ist. 3Gelegentliche, die praktische Tatigkeit beglei-
tende Unterrichtsveranstaltungen sind unschadlich.

§ 2 Vergiitung

'Eine Verpflichtung zur Zahlung einer Vergltung besteht nicht. 2In Anerkennung der Arbeits-
leistung kann wahrend des Praktikums eine Vergiitung gezahlt werden. *Die Hohe der Ver-
gutung kann durch Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung gemaf} § 38 Abs. 1 Zif-
fer 1 MAVO geregelt werden.

§ 3 Sonstige Bestimmungen
Im Ubrigen finden die §§ 6 und 7 Abs. 1 und 3 des Abschnitts A Anwendung.

(RK Bayern) Abschnitt C

§ 1 Geltungsbereich

TAbschnitt C gilt im Geltungsbereich der AVR in Bayern fiir Praktikanten, die ein Sozialpada-
gogisches Einflihrungsjahr (SEJ) nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. ¢ 2. Alternative in Verbindung
mit Anlage 3 der bayerischen Schulordnung fir Fachakademien (Fachakademieordnung —
FakO) vom 9. Mai 2017 in der jeweils aktuellen Fassung ableisten. 2Die Anwendung setzt vo-
raus, dass die Praktikanten in die Einrichtung eingegliedert sind. 3Das ist nur der Fall, wenn
die Praktikanten wahrend ihrer gesamten Arbeitszeit in der Einrichtung praktisch tatig sind.
“Die praktische Tatigkeit begleitende Unterrichtsveranstaltungen sind unschadlich.

§ 2 Vergiitung

'Die Praktikanten erhalten eine Verglitung. ?Diese betragt mindestens 50 v.H. der in § 2
Abs. 1 des Abschnittes E des Teils Il. Anhang Auszubildende festgelegten Vergutung fur das
zweite Ausbildungsjahr.

§ 3 Sonstige Bestimmungen
Im Ubrigen finden die Bestimmungen des Abschnittes A entsprechende Anwendung.

§ 4 Inkrafttreten und Geltung

'Die Regelungen dieses Abschnitts treten zum 1. Januar 2022 in Kraft und sind befristet bis
zum 31. Dezember 2029. 2Sie finden auf am 31. Dezember 2021 bereits bestehende Prakti-
kumsverhaltnisse nur durch besondere Vereinbarung zwischen dem Praktikanten und dem
Dienstgeber Anwendung. 3Fir am 31. Dezember 2029 bestehende Praktikumsverhaltnisse
gelten sie bis zu deren Abschluss fort.
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Teil I. Besondere Regelungen fiir Lehrkrafte

§1 Geltungsbereich

(1) 'Teil . findet Anwendung fiir Lehrkrafte in Schulen und fiir sonstige padagogische, thera-
peutische und pflegerische Mitarbeiter in diesen Schulen, die nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Bestimmungen Uber die Férderung von Privatschulen refinanziert werden. ?Da-
von ausgenommen sind Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter an Altenpflege-, Krankenpflege-,
Krankenpflegehilfe-, Kinderkrankenpflege-, und Hebammenschulen.

(2) Die Regelung gilt far Mitarbeiter im Sinne des Absatzes 1, deren Dienstverhaltnis nach
dem 31. Juli 2007 erstmals bei diesem Dienstgeber neu beginnt oder die am 31. Dezember
2010 nach Anhang C AVR in der Fassung vom 31. Dezember 2010 eingruppiert bzw. vergu-
tet waren.

Anmerkung 1 Absatz 1 Satz 1:

Dies sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im
Rahmen eines Schulbetriebs der Tatigkeit das Geprage gibt.

Anmerkung 2 Absatz 2:

'Die Verlangerung eines befristeten Dienstverhaltnisses ist keine Neueinstellung. 2Be-
steht mit einem Mitarbeiter lediglich fur die Dauer der Schulferien kein Dienstverhaltnis,
liegt keine Neueinstellung vor.

§2 Eingruppierung

Fir die Eingruppierung gelten in Abweichung zu den AVR die fir vergleichbare Beschaftigte
des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen.

§3 Vergitung

(1) "Fur die Vergiitung gelten in Abweichung zu den AVR die flr vergleichbare Beschéftigte
des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen. 2Fiir das Leistungsentgelt gelten die fur
vergleichbare Beschéftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen.

(2) Soweit diese Regelungen hinsichtlich der Stufenzuordnung auf die Berufserfahrung ab-
stellen, sind die Zeiten einschlagiger Berufserfahrung bei anderen Dienstgebern im Gel-
tungsbereich der AVR sowie im sonstigen Téatigkeitsbereich der katholischen Kirche, der
evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die dem Diako-
nischen Werk angeschlossen ist, der Berufserfahrung beim selben Dienstgeber gleichge-
stellt.

§4 Jahressonderzahlung

Fir die Jahressonderzahlung gelten in Abweichung zu den AVR die fur vergleichbare Be-
schaftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen.

§5 Arbeitszeit

Flr die Arbeitszeit, die Kurzarbeit, die Uberstundenregelung, die Zeitzuschlage und die
Uberstundenvergitung gelten in Abweichung zu den AVR die fur vergleichbare Beschéaftigte
des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen.

§6 Urlaub

Far den Urlaub gelten in Abweichung zu § 36 AVR und §§ 44 bis 47 AVR die fir vergleich-
bare Beschaftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen.
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Teil Il. Besondere Regelungen Lehrkréfte in der Altenpflege
sowie im Gesundheits- und Sozialwesen
§1 Geltungsbereich
(1) Teil Il. gilt fur Lehrkrafte, die in

a) Altenpflege-, Krankenpflege-, Krankenpflegehilfe-, Kinderkrankenpflege- und Heb-
ammenschulen sowie
b) sonstigen Schulen, soweit sie nicht unter Teil I. fallen,

beschaftigt sind.

Anmerkung zu Absatz 1:

Teil Il. findet keine Anwendung auf Lehrkrafte an Schulen, die nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Bestimmungen uber die Férderung von Privatschulen refinanziert wer-
den und deren Dienstverhaltnis bereits vor dem 1. August 2007 bei dem Dienstgeber
begonnen hat.

(2) 'Soweit fur diese Mitarbeiter nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, finden die Vor-
schriften der AVR und ihrer Anhange Anwendung. 2§ 31 AVR findet keine Anwendung.

§2 Eingruppierung

Die Eingruppierung der Mitarbeiter im Sinne des § 1 Abs. 1 richtet sich nach den Tatigkeits-
merkmalen der Anlage.

§3 Tabellenentgelt

(1) "Der Mitarbeiter erhalt monatlich ein Tabellenentgelt. ?Die Hohe bestimmt sich nach der
Entgeltgruppe, in die der Mitarbeiter eingruppiert ist, und nach der fir ihn geltenden Stufe.

(2) Fur das Tabellenentgelt gelten die jeweils aktuell gliltigen Werte des Tabellenentgelts in
Anlage B des Tarifvertrags fur den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L).

§4 Stufen der Entgelttabelle
(1) Die Entgeltgruppen 9b bis 15 umfassen sechs Stufen.

(2) 'Bei Einstellung werden die Mitarbeiter der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlagige
Berufserfahrung vorliegt. 2Verfugt der Mitarbeiter tiber eine einschlagige Berufserfahrung von
mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfiigt er Uber eine einschla-
gige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur
Stufe 3. 3Unabhéangig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tatigkeit ganz oder teilweise fur die Stu-
fenzuordnung berlcksichtigen, wenn diese Tatigkeit fur die vorgesehene Tatigkeit forderlich
ist.

Anmerkung zu Absatz 2:

Einschlagige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der tUbertragenen oder ei-
ner auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tatigkeit.

(3) Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhaltnis im Geltungsbe-
reich der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, so er-
halt er

a) wenn sein bisheriges Entgelt nach Teil Il. oder einer entsprechenden Regelung be-
messen war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhaltnis-
ses am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hatte,

b)  wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften des Teil Il. oder
einer entsprechenden Reglung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am
Einstellungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten wirde, wenn sein
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Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR
oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche tatig ist, nach Teil Il.
oder einer entsprechenden Regelung bemessen worden ware.

Anmerkungen zu Absatz 3:

1. Der Tétigkeit im Bereich der katholischen Kirche steht gleich eine Tatigkeit in der
evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer Einrichtung, die
dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

2. 'Ein unmittelbarer Anschluss liegt auch vor bei Verlangerung eines befristeten
Dienstvertrages. 2Unterbrechungen fiir die Dauer der Schulferien, in denen das
Dienstverhéltnis nicht bestand, sind unschadlich. 3Es ist auch unschadlich, wenn
der Mitarbeiter in dem gesamten zwischen den Dienstverhaltnissen liegenden Zeit-
raum dienstunfahig erkrankt war oder die Zeit zur Ausfihrung eines Umzuges an
einen anderen Ort bendtigt hat. #Von der Voraussetzung des unmittelbaren An-
schlusses kann abgewichen werden, wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des
bisherigen Dienstverhaltnisses und dem Beginn des neuen Dienstverhaltnisses ein
Jahr nicht Ubersteigt.

(4) 'Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nachste Stufe — von Stufe 3 an in Abhangigkeit von
ihrer Leistung gemafi § 5 Abs. 2 — nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit
innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
-  Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,
- Stufe 6 nach funf Jahren in Stufe 5.

2Die bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 verbrachte Zeit wird berticksichtigt.

Anmerkung zu Absatz 4:

[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der
AVR]

§5 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe erreicht
wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 'Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich tiber dem Durchschnitt liegen, kann die
erforderliche Zeit fir das Erreichen der Stufen 4 bis 5 jeweils verkiirzt werden. ?Bei Leistun-
gen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit fir das Errei-
chen der Stufen 4 bis 5 jeweils verlangert werden. Bei einer Verlangerung der Stufenlaufzeit
hat der Dienstgeber jahrlich zu prifen, ob die Voraussetzungen fir die Verlangerung noch
vorliegen. “FUr die Beratung von schriftlich begriindeten Beschwerden von Mitarbeitern ge-
gen eine Verlangerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zustandig. °Die
Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Halfte vom Dienstgeber und von der
Mitarbeitervertretung benannt; sie miissen der Einrichtung angehoren. ®Der Dienstgeber ent-
scheidet auf Vorschlag der Kommission darlber, ob und in welchem Umfang der Be-
schwerde abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:

Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstitzen insbesondere die Anliegen der Perso-
nalentwicklung.
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Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit gemaf §§ 8 und 9 SGB VIl beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise
zu bertcksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung tber die leistungsbezo-
gene Stufenzuordnung.

(3) 'Den Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz 1 stehen
gleich:

a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 37 AVR bis zu 26 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem Antritt schriftlich
ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalender-
jahr,

f)  Zeiten der voriibergehenden Ubertragung einer hdherwertigen Tatigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils flinf Jahren sind unschadlich, werden aber nicht
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei
Elternzeit von mehr als flinf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Un-
terbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung;
die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. “Zeiten, in denen Mitarbeiter
mit einer kirzeren als der regelmaligen wochentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden
vollzeitbeschaftigten Mitarbeiters beschaftigt waren, werden voll angerechnet.

(4) 'Bei Eingruppierung in eine hohere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter derjenigen Stufe
zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch
der Stufe 2; bei Eingruppierung tUber mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den
Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgelt-
gruppen stattgefunden hatte. 2Betragt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Ta-
bellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 50 Euro in den Entgeltgrup-
pen 10 bis 15, so erhalt der Mitarbeiter wahrend der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des
Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag; steht dem Mitarbeiter neben dem bisherigen
und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgruppenzulage oder eine Besitzstandszulage
nach Anhang B Anlage 21a in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR zu,
wird flr die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgruppenzulage bzw. Besitzstandszu-
lage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschliefend der Unterschiedsbe-
trag ermittelt. °Die Stufenlaufzeit in der héheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Ho-
hergruppierung. “Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter
der in der héheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. °Der Mitarbeiter erhalt vom
Beginn des Monats an, in dem die Veranderung wirksam wird, das entsprechende Tabellen-
entgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufen der betreffenden Entgeltgruppe,
ggaf. einschlieRlich des Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:

'Der Garantiebetrag nimmt an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 2Flr den Garantie-
betrag gilt der jeweils aktuell glltige Wert des TV-L.

(5) 'Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur
Bindung von qualifizierten Fachkraften erforderlich ist, kann Mitarbeitern im Einzelfall, abwei-
chend von dem sich aus der nach § 4, § 5 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen hdheres Entgelt ganz oder teilweise
vorweggewahrt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Endstufe ihrer jeweiligen
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Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu
20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe hoheres Entgelt gezahlt werden. *Im Ubri-
gen bleibt § 5 unberthrt.

§6 Jahressonderzahlung

(1) Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienstverhaltnis stehen, haben Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung.

(2) Fur die Hohe des Prozentsatzes der Jahressonderzahlung gilt die jeweils aktuell gultige
Regelung des TV-L.

(3) 'Bemessungsgrundlage fiir die Jahressonderzahlung ist das monatliche Entgelt, das den
Mitarbeitern in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt
wird; unberticksichtigt bleiben hierbei das zusatzlich fiir Uberstunden und Mehrarbeit ge-
zahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Uberstun-
den), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgspramien sowie Besitzstandszulagen nach § 3
Anhang B Anlage 21a in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR. ?Der Be-
messungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. *Bei Mitarbeitern,
deren Dienstverhaltnis nach dem 31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemes-
sungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Dienstverhaltnisses; anstelle des Bemes-
sungssatzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungsta-
ges. 4In den Fallen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes wahrend des Bemes-
sungszeitraums eine elterngeldunschadliche Teilzeitbeschaftigung ausgelbt wird, bemisst
sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschéaftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der
Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 3:

'Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei ei-
ner Anderung des Beschéftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht fiir alle
Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate
addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 muilti-
pliziert. 3Zeitraume, flr die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei
unberiicksichtigt. “Besteht wahrend des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Ka-
lendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem fur alle Kalen-
dertage Anspruch auf Entgelt bestand, mal3geblich.

(4) "Der Anspruch nach den Absétzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwolftel flr jeden Ka-
lendermonat, in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts
haben. 2Die Verminderung unterbleibt fir Kalendermonate,

1. flOr die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn
am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;

2. in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Hohe
des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss oder eine entsprechende
gesetzliche Leistung nicht gezahlt worden ist.

(5) 'Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt fir November ausgezahit. 2Ein
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem friheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
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Anlage zu § 2 — Entgeltgruppen fiir Lehrkrafte in der Altenpflege sowie im
Gesundheits- und Sozialwesen

Entgelt- Tatigkeitsmerkmal
gruppen
E 9b Mitarbeiter ohne abgeschlossene Hochschulbildung in der Tatigkeit von
Lehrkraften
E 10 Mitarbeiter ohne abgeschlossene Hochschulausbildung mit entsprechender

Zusatzqualifikation in der Tatigkeit von Lehrkraften (z.B. Unterrichtspfleger)

EN Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender
Qualifikation in der Tatigkeit von Lehrkraften (z.B. hauptamtliche Dozenten
an Fachschulen); Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung (Ba-
chelorabschluss) und entsprechender Tatigkeit

E 12 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung (Mas-
terabschluss bzw. Diplompflegepadagogen) und entsprechender Tatigkeit

E 13 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung
und erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) und ent-
sprechender Téatigkeit; Stellvertretende Schulleitung bis 150 Schiler

E 14 Mitarbeiter als Schulleitung bis 150 Schiler; Stellvertretende Schulleitung
ab 151 Schler

E 15 Mitarbeiter als Schulleitung bis 150 Schiler; Stellvertretende Schulleitung
ab 151 Schiler

Anmerkungen zu den Tatigkeitsmerkmalen

Entsprechende Zusatzqualifikation

'Eine entsprechende Zusatzqualifikation liegt vor, wenn eine Weiterbildung zum/zur Unter-
richtspfleger/in, Lehrhebamme/-entbindungspfleger erfolgreich abgeschlossen wurde. ?Bei
Lehrkraften, die nicht von Satz 1 erfasst sind, liegt eine entsprechende Zusatzqualifikation
vor, wenn mindestens 720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten theoretischer
Unterricht innerhalb von zwei Jahren und bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von
langstens drei Jahren vermittelt worden sind.

Wissenschaftliche Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium an
einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich an-
erkannten Hochschule

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprifung, Magister-
prifung oder Diplomprifung oder

b) mit einer Magisterprifung

beendet worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion oder die Akademische Ab-
schlussprufung (Magisterprifung) einer Philosophischen Fakultat nur in den Fallen gleich, in
denen die Ablegung einer ersten Staatsprufung, einer Masterprifung oder einer Diplompru-
fung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. *Eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt vo-
raus, dass die Abschlussprifung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fach-
gebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche
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Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und fir den Abschluss
eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern — ohne etwaige Praxissemester, Pru-
fungssemester 0.A. — vorschreibt. “Ein Bachelorstudiengang erfiillt diese Voraussetzung
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester fiir den Abschluss vorgeschrieben sind.
Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. ®Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 5:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen Hochschule im
Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule ein Diplom-
grad mit dem Zusatz ,Fachhochschule® (,FH®), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. ?Die Abschlusspriifung muss in ei-
nem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife)
oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvorausset-
zung erfordert, und fur den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semes-
tern — ohne etwaige Praxissemester, Prifungssemester o.A. — vorschreibt. *Der Bachelorstu-
diengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. “Dem gleich-
gestellt sind Abschlusse in akkreditierten Bachelorausbildungsgéangen an Berufsakademien.
SEin Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbil-
dung, wenn er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss vergleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Vorbereitungsdienst (Referendariat)

'Die konkreten Voraussetzungen sowie der Ablauf und die Dauer des Vorbereitungsdienstes
werden von den einzelnen Bundeslandern geregelt. ?2In der Regel ist eine bestandene erste
Staatsprufung fur ein Lehramt oder ein Lehramt bezogener Masterabschluss (Master of Edu-
cation) einer Hochschule die wesentliche Voraussetzung, um den Vorbereitungsdienst fur
das entsprechende Lehramt absolvieren zu konnen. *Der Vorbereitungsdienst dauert zwi-
schen 18 und 24 Monaten. “Er endet mit der zweiten Staatspriifung. Nur mit Referendariat
werden in der Regel die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Ubernahme in das
Beamtenverhaltnis erfiillt. °Man nennt diese Lehrkrafte daher ,Erfiiller”. "Lehrkrafte ohne Re-
ferendariat sind sogenannte ,Nicht-Erfiiller“. 8Da sich die Eingruppierung von Lehrkraften
stark am Beamtenrecht orientiert hat diese Unterscheidung Auswirkungen auf die Zuordnung
der Lehrkrafte zu den Entgeltgruppen.



180

Anhang Arztlicher Dienst (AD)

§1  GeltUNGSDErEICH ..ot 180
§ 2  Einsatzzuschlag fir Arztinnen und Arzte im Rettungsdienst...............c............. 180
§ 3 RegelmaBige ArbeitSZeit .........oovvueiiiiii e 181
§4  Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an Wochenenden............................. 182
§5 Sonderformen der Arbeit ..........oovuiiiiiiiii e 182
§ 6 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Dienstplanung..............cccccooiiiiiiii s 183
§ 7 Ausgleich fir Sonderformen der Arbeit...........ccooooiiiiiiiii e 186
§ 8 Bereitschaftsdienstentgelt ... 188
§9 TeilzeitbesChaftiguNg......cooo i 189
§ 10 Arbeitszeitdokumentation ..o 189
§ 11 Allgemeine Eingruppierungsregelungen ... 190
§ 12 EINGrUPPIEIUNG .. .ooiiiiiiieii it e e e e e e e e ettt a e e e e e e e s eettb e e eeaaaeeennees 190
§ 13 Tabellenentgelt.......ccooo oo 191
§ 13a Berechnung und Auszahlung des Entgelts ............coooviiiiiiiiiiiiiicce e, 191
§ 14 Stufen der Entgelttabelle ... 191
§ 15 Allgemeine Regelungen zu den Stufen .........ccoooooiiiiiiiiii e, 192
§ 16 Leistungsentgelt bzw. Sozialkomponente ... 193
§ 17 ZUSALZUIIAUD ... 193
§ 18 FUhrung auf Probe .........cooo oo 194
§ 19  (WeGQEfallen).. oo 194
§ 20 Kosten des HeilberufSausweiSes.........ooooeeeiiiiiieeiieei 194
Anlage zu § 13: Tabellenentgelt fir Arztinnen und Arzte ...........c.coceevevieeceeeeeeenee, 195

§1 Geltungsbereich

(1) Dieser Anhang gilt fiir Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnérzte, sofern sie
eine arztliche Tatigkeit ausuben.

(2) 'Soweit fiir diese Arztinnen und Arzte nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, finden die
Vorschriften der AVR und ihrer Anhange Anwendung. 2Die §§ 19, 20, 35 und 51 AVR finden
keine Anwendung.

§2 Einsatzzuschlag fiir Arztinnen und Arzte im Rettungsdienst

Zu den aus der Haupttatigkeit obliegenden Pflichten der Arztinnen und Arzte gehort es ferner,
am Rettungsdienst im Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. ?Flr jeden Einsatz in
diesem Rettungsdienst erhalten Arztinnen und Arzte einen nicht zusatzversorgungspflichtigen
Einsatzzuschlag ab 1. Marz 2026 in Hohe von 33,96 Euro. *Dieser Betrag verandert sich zu
demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmal} wie das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe
Il Stufe 1.



181

Anmerkungen zu § 2:

1. Eine Arztin/ein Arzt, die/der nach der Approbation noch nicht mindestens 1 Jahr
klinisch tatig war, ist grundsatzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heranzu-
ziehen.

2. Eine Arztin/ein Arzt, der/dem aus persdnlichen oder fachlichen Griinden (z.B.: Vor-
liegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfahigkeit, die dem Einsatz im Ret-
tungsdienst entgegensteht, Flugunvertraglichkeit, langjahrige Tatigkeit als Bakteri-
ologin/Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar ist, darf
grundsatzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen werden.

3. Arztinnen und Arzte, die originar fir den Rettungsdienst eingestellt und aus-
schlief3lich im Rettungsdienst tatig sind, erhalten keinen Einsatzzuschlag.

§3 Regelmalige Arbeitszeit

(1) 'Die regelmaBige Arbeitszeit betragt ausschlieflich der Pausen durchschnittlich 40 Stun-
den wochentlich. ?Die regelmaRige Arbeitszeit kann auf 5 Tage, aus notwendigen dienstlichen
oder betrieblichen Grinden auch auf sechs Tage, verteilt werden.

(2) 'Fir die Berechnung des Durchschnitts der regelmaRigen wochentlichen Arbeitszeit ist ein
Zeitraum von einem Jahr zu Grunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Arztinnen
und Arzten, die standig Wechselschicht oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein langerer Zeit-
raum zu Grunde gelegt werden.

(3) 'Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse zulassen, wird die Arztin/der
Arzt am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit
freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus dienstlichen oder betrieblichen Griinden
nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewahren.
3Die regelmaRige Arbeitszeit vermindert sich fiir den 24. Dezember und 31. Dezember, soweit
sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmafig ausgefallenen Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:

Die Verminderung der regelméaRigen Arbeitszeit betrifft die Arztinnen und Arzte, die we-
gen des Dienstplanes frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten
mussten.

(4) Aus dringenden dienstlichen oder betrieblichen Grinden kann auf der Grundlage einer
Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften
des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

(5) 'Die tagliche Arbeitszeit kann im Schichtdienst auf bis zu zwolf Stunden ausschlieBlich der
Pausen ausgedehnt werden. ?In unmittelbarer Folge dirfen nicht mehr als vier Gber zehn Stun-
den dauernde Schichten und in einem Zeitraum von zwei Kalenderwochen nicht mehr als ins-
gesamt acht Uber zehn Stunden dauernde Schichten geleistet werden. *Zwischen der Ableis-
tung von Bereitschaftsdienst und einer Schicht i.S.d. Satz 1 muss jeweils ein Zeitraum von 72
Stunden liegen.

(6) Arztinnen und Arzte sind im Rahmen begriindeter dienstlicher oder betrieblicher Notwen-
digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht- und Schichtarbeit
sowie — bei Teilzeitbeschaftigung aufgrund dienstvertraglicher Regelungen oder mit ihrer Zu-
stimmung — zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Uberstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(7) "Durch Dienstvereinbarung kann ein wochentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stun-
den eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusatzlichen Ar-
beitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgegli-
chen.

(8) 'Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr eine tagliche Rahmenzeit
von bis zu zwolf Stunden eingefiihrt werden. 2Die innerhalb der taglichen Rahmenzeit
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geleisteten zusatzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festge-
legten Zeitraums ausgeglichen.

Anmerkung zu § 3:

Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhangig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absatze 7 und
8) mdglich.

§4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an Wochenenden
In Erganzung zu § 3 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 6 gilt fir Sonn- und Feiertage Folgendes:

(1) 'Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fallt, wird durch
eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats — moglichst aber schon bis zum Ende des nachsten Kalendermonats — ausgegli-
chen, wenn es die betrieblichen Verhaltnisse zulassen. ?Kann ein Freizeitausgleich nicht ge-
wahrt werden, erhalt die Arztin/der Arzt je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden
Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Malkgabe der
Entgelttabelle. *§ 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unber(hrt.

(2) 'Fur Arztinnen und Arzte, die regelmaRig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der
Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermindert sich
die regelmalige Wochenarbeitszeit um ein Funftel der dienstvertraglich vereinbarten durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen
Werktag fallt,

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder

b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmalfig nicht zur Arbeit eingeteilt sind
und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmaRige Arbeitszeit erbringen
mussen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fallen nicht. *§ 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberiihrt.

(3) "Arztinnen und Arzte, die regelmaRig an Sonn- und Feiertagen arbeiten miissen, erhalten
innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonn-
tag fallen.

(4) 'Arbeitsleistungen (regelmafige Arbeit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) am Wochen-
ende (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5 Uhr) durfen an héchstens zwei Wochenenden im Ka-
lendermonat angeordnet werden. 2Abweichend davon darf je Kalendervierteljahr fiir ein weite-
res Wochenende Arbeitsleistung angeordnet werden. 3Die Arbeitsleistung an einem Wochen-
ende wird jeweils dem Kalendermonat zugeordnet, in dem sie begonnen hat. “Dariiber hinaus
durfen weitere Arbeitsleistungen (regelmafige Arbeit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) nur
angeordnet werden, wenn andernfalls eine Gefahrdung der Patientensicherheit droht. Wo-
chenenden, an denen gemaR Satz 4 weitere Arbeitsleistung angeordnet wurde, sind innerhalb
der nachsten drei Kalendermonate als zusatzliche Wochenenden ohne Arbeitsleistung zu ge-
wahren. ®Dies gilt nicht fur Arbeitsleistungen, die an dem ersten weiteren Wochenende im
Kalendervierteljahr (Satz 2) erbracht worden sind. ’Sind nach Satz 5 zu gewahrende freie Wo-
chenenden nicht innerhalb der Frist nach Satz 5 gewahrt worden, erhoht sich fur die in dieser
Zeit erbrachte Arbeitsleistung bei Vollarbeit das Entgelt je Stunde um 10 Prozent, bei Bereit-
schaftsdienst die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemaR § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10 Pro-
zentpunkte bzw. wird zusatzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10 Prozent des
Entgelts geman § 7 Abs. 3 gezahlt. 8Jedenfalls ein freies Wochenende pro Kalendermonat ist
zu gewahrleisten. °Gewahrte freie Wochenenden werden jeweils dem Kalendermonat ihres
Beginns zugeordnet.

§5 Sonderformen der Arbeit

(1) "Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan, der einen regel-
maRigen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen die
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Arztin/der Arzt Iangstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten
herangezogen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununter-
brochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmaRigen Wechsel des
Beginns der taglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von langs-
tens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden
geleistet wird.

(3) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

(4) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die teilzeitbeschaftigte Arztinnen und Arzte Uber die
vereinbarte regelmaliige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit
von vollzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(5) Uberstunden sind die auf Anordnung des Dienstgebers geleisteten Arbeitsstunden, die
Uber die im Rahmen der regelmaRigen Arbeitszeit von vollzeitbeschéftigten Arztinnen und Arz-
ten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) fir die Woche dienstplanmalig bzw. betriebsiblich festgesetzten Ar-
beitsstunden hinaus gehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgegli-
chen werden.

(6) Abweichend von Absatz 5 sind nur die Arbeitsstunden Uberstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 3 Abs. 7 Uber 45 Stunden
oder Uber die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einflihrung einer taglichen Rahmenzeit nach § 3 Abs. 8 aulierhalb der
Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit Gber die im Schichtplan festgelegten
taglichen Arbeitsstunden einschlieRlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeits-
stunden, die bezogen auf die regelmaRige wéchentliche Arbeitszeit im Schichtplan-
turnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§6 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Dienstplanung

(1) 'Die Arztin/Der Arzt ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Dienstgebers auBerhalb der
regelmafigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Be-
darfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 2Der Dienstgeber darf Bereitschafts-
dienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfallt, erfahrungsgeman aber
die Zeit ohne Arbeitsleistung Uberwiegt.

(2) Wenn in die Arbeitszeit regelmalig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fallt,
kann unter den Voraussetzungen einer

- Prifung alternativer Arbeitszeitmodelle unter Einbeziehung des Betriebsarztes und
- ggf. daraus resultierender Ma3nahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschut-
zes

im Rahmen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 2 Nr. 3 ArbZG die tagliche Arbeitszeit im Sinne
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und 2 und 6 Abs. 2 ArbZG Uber
acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden verlangert werden, wenn mindestens die acht
Stunden Uberschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird.

(3) 'Die Verlangerung der werktéaglichen Arbeitszeit im Sinne von Absatz 2 ist auf Falle be-
schrankt, in denen sich die Leistung von Bereitschaftsdienst an einen maximal acht Stunden
dauernden Arbeitsabschnitt im Rahmen der regelmafRigen Arbeitszeit anschlieftt. 2Ein sich un-
mittelbar an den Bereitschaftsdienst anschlieRender Arbeitsabschnitt im Rahmen der regel-
maRigen Arbeitszeit ist beispielsweise zum Zwecke der Ubergabe zuldssig, sofern dieser nicht
langer als 60 Minuten dauert und sich der dem Bereitschaftsdienst vorangegangene Arbeits-
abschnitt entsprechend verkirzt.
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(4) Die tagliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschliel3lich von Bereitschaftsdienst an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen max. 24 Stunden betragen, wenn dadurch fur die einzelne Arz-
tin/den einzelnen Arzt mehr Wochenenden und Feiertage frei sind.

(5) "Wenn in die Arbeitszeit regelmafRig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fallt,
kann im Rahmen des § 7 Abs. 2a ArbZG und innerhalb der Grenzwerte nach Absatz 2 eine
Verlangerung der taglichen Arbeitszeit iber acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfol-
gen. ?Die wochentliche Arbeitszeit darf dabei durchschnittlich bis zu 56 Stunden betragen.

Anmerkung zu den Absatzen 1 bis 5:

Ubergaben kdnnen auch im Bereitschaftsdienst erfolgen.

(6) Fur die Berechnung des Durchschnitts der wochentlichen Arbeitszeit nach den Absatzen 2
bis 5 ist ein Zeitraum von sechs Monaten zugrunde zu legen.

(7) 'Soweit Arztinnen und Arzte Teilzeitarbeit gemaR § 9 vereinbart haben, verringern sich die
Hochstgrenzen der wochentlichen Arbeitszeit nach den Absatzen 2 bis 5 in demselben Ver-
haltnis, wie die Arbeitszeit dieser Arztinnen und Arzte zu der regelmaRigen Arbeitszeit vollzeit-
beschéftigter Arztinnen und Arzte. 2Mit Zustimmung der Arztin/des Arztes oder aufgrund von
dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.

(8) "Die Arztin/Der Arzt hat sich auf Anordnung des Dienstgebers auRerhalb der regelmaBigen
Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Ar-
beit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass
die Arztin/der Arzt vom Dienstgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren techni-
schen Hilfsmittel zur Gewahrleistung der Erreichbarkeit ausgestattet wird. *Der Dienstgeber
darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemaf lediglich in Ausnahmefallen Arbeit
anfallt. lIm Kalendermonat sind nicht mehr als 13 Rufbereitschaften zu leisten. *Darlber hin-
ausgehende Rufbereitschaften sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefahrdung der Pa-
tientensicherheit droht. ®Bei teilzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten ist die Hochstgrenze
nach Satz 4 entsprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen re-
gelmaRigen Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Arz-
tinnen und Arzte zu kiirzen. "Verbleibt bei der Berechnung nach Satz 6 ein Bruchteil, der min-
destens einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von
weniger als einem halben Dienst bleiben unberticksichtigt. 8Durch tatsachliche Arbeitsleistung
innerhalb der Rufbereitschaft kann die tagliche Hochstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 Ar-
bZG) Uberschritten werden (§ 7 ArbZG).

Anmerkung zu § 6 Abs. 8 Satz 4:
Eine Rufbereitschaft umfasst maximal die Zeitspanne von 24 Stunden.
(9) § 3 Abs. 4 bleibt im Ubrigen unberhrt.

(10) 'Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten gemaR der Absétze 2 bis 5 hat die Arz-
tin/der Arzt grundsatzlich innerhalb eines Kalendermonats nur bis zu vier Bereitschaftsdienste
zu leisten. 2Abweichend davon diirfen in einem Kalendermonat pro Kalendervierteljahr finf
Bereitschaftsdienste angeordnet werden, die von der Arztin/dem Arzt zu leisten sind. *Darliber
hinausgehende Bereitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefahrdung
der Patientensicherheit droht. “Bei teilzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten ist die Hochst-
grenze nach Satz 1 entsprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittli-
chen regelmaRigen Arbeitszeit zur regelmafRigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftig-
ter Arztinnen und Arzte zu kiirzen. Verbleibt bei der Berechnung nach Satz 4 ein Bruchteil,
der mindestens einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerundet; Bruch-
teile von weniger als einem halben Dienst bleiben unbertcksichtigt.

Anmerkungen zu Absatz 10:

1. 'Bereitschaftsdienste bis zu vier Stunden von Montag 5 Uhr bis Freitag 21 Uhr
werden mit 0,5 eines Dienstes gewertet. 2Bei der Teilung von Wochenenddiensten
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werden Bereitschaftsdienste bis zu maximal zwolf Stunden mit 0,5 eines Dienstes
gewertet.

2. 'Der Beginn des Ausgleichszeitraumes nach Satz 1 kann innerhalb des Jahres
durch Dienstvereinbarung abweichend festgelegt werden. 2Der Beginn der sich da-
ran anschlielenden Ausgleichszeitraume verandert sich entsprechend.

(11) 'Die Lage der Dienste (regelmaRige Arbeit einschlieRlich Schicht- und Wechselschichtar-
beit, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft) der Arztinnen und Arzte wird in einem Dienstplan
geregelt, der spatestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Planungszeitraumes aufge-
stellt wird. 2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, so

- wird fur die regelmaRige Arbeit (einschliefldlich Schicht- und Wechselschichtarbeit)
ein Zuschlag in Héhe von 10 Prozent des Tabellenentgelts fur den zu planenden
Folgemonat gezahlt und/oder

- erhoht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 fur
jeden Dienst des zu planenden Folgemonats um 17,5 Prozentpunkte bzw.

- wird zusatzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent des
Entgelts gemal § 7 Abs. 3 auf jeden Dienst des zu planenden Folgemonats ge-
zahlt.

3Ergeben sich nach der Aufstellung des Dienstplanes Griinde fiir eine Anderung des Dienst-
planes, die in der Person einer Arztin / eines Arztes begriindet sind oder die auf nicht vorher-
sehbaren Umstanden beruhen, kann der Dienstplan nach Aufstellung geédndert werden. “Die
Mitbestimmung nach der Aufstellung des Dienstplanes bleibt unber(hrt. °Liegen bei einer not-
wendigen Dienstplananderung nach Satz 3 zwischen der Dienstplananderung und dem Antritt
des Dienstes weniger als drei Tage,

- wird fur regelmaflige Arbeit (einschlie3lich Schicht- und Wechselschichtarbeit) je
Arbeitsstunde ein Zuschlag in Hohe von 10 Prozent des auf eine Stunde entfallen-
den Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und -stufe der Arz-
tin/ des Arztes gezahlt und / oder

- erhdht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 um
17,5 Prozentpunkte bzw.

- wird zusatzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent des
Entgelts gemal § 7 Abs. 3 gezahlt.

®Eine notwendige Dienstplananderung i.S.d. Satzes 5 liegt z.B. vor, wenn die Anderung auf-
grund Arbeitsunfahigkeit oder Beschaftigungsverbot erfolgt. "Satz 5 gilt nicht, wenn die Ande-
rung allein aufgrund persdnlichen Wunsches der Arztin / des Arztes erfolgt.

(12) 'Bei volizeitbeschéftigten Arztinnen und Arzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als auch
Rufbereitschaft leisten, gilt, dass diese im Kalendermonat

- bei einem Bereitschaftsdienst hochstens noch zu zehn Rufbereitschaften,

- bei zwei Bereitschaftsdiensten hochstens noch zu sieben Rufbereitschaften,
- bei drei Bereitschaftsdiensten hdéchstens noch zu vier Rufbereitschaften und
- bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner Rufbereitschaft

- bei bis zu vier Rufbereitschaften hochstens noch zu drei Bereitschaftsdiensten,

- bei mehr als vier bis zu sieben Rufbereitschaften hochstens noch zu zwei Bereit-
schaftsdiensten,

- bei mehr als sieben bis zu zehn Rufbereitschaften hochstens noch zu einem Be-
reitschaftsdienst und

- bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu keinem Bereitschaftsdienst

herangezogen werden diirfen. 2Bei teilzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten ist das Verhalt-
nis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmaBigen Arbeitszeit zur regelmafigen
Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Arztinnen und Arzten zu berlicksichtigen. 3§ 6
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Abs. 10 Satze 2 und 3 sowie § 6 Abs. 8 Satz 5 gelten entsprechend. *Flr liber die Anzahl nach
den Satzen 1 oder 2 hinaus angeordnete Bereitschaftsdienste oder Rufbereitschaften gelten
die jeweils einschlagige Bewertungsregelung (§ 8 Abs. 3 Satze 4 bis 6) oder Zuschlagsrege-
lung (§ 7 Abs. 3 Satze 10 bis 12).

Anmerkungen zu Absatz 12 Satz 2:

1. Bei teilzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als
auch Rufbereitschaft leisten, wird ein Bereitschaftsdienst mit 13 Punkten und eine
Rufbereitschaft mit 4 Punkten gewertet.

2. 'Die zulassige Anzahl gemaR § 6 Abs. 8 Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann
als erreicht, sofern die gegenseitige Anrechnung der Dienste einen Punktwert ent-
sprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regel-
mafigen Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftig-
ter Arztinnen und Arzten (52 Punkte) erreicht. 2Ergibt sich bei Berechnungen nach
Satz 1 ein Bruchteil von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; Bruchteile von weni-
ger als 0,5 werden abgerundet.

3. Ein Rest von bis zu 3 Punkten bleibt hierbei unbericksichtigt.

§7 Ausgleich fiir Sonderformen der Arbeit

(1) 'Die Arztin/Der Arzt erhalt neben dem Entgelt fur die tatsachliche Arbeitsleistung Zeitzu-
schlage. ?Die Zeitzuschlage betragen — auch bei teilzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten —
je Stunde

a) fur Uberstunden 15 v.H.
b)  fiur Nachtarbeit 20 v.H.
c) fir Sonntagsarbeit 25 v.H.
d) bei Feiertagsarbeit
- ohne Freizeitausgleich 135 v.H.
- mit Freizeitausgleich 35 v.H.
e) fur Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.

des auf eine Stunde anfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Ent-
geltgruppe; bei Arztinnen und Arzten gemaR § 12 Buchst. ¢ und d der héchsten tariflichen
Stufe. 3Fur Arbeit an Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von
Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfallt, betragt der Zeitzuschlag 20 v.H. des auf eine
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, bei
Arztinnen und Arzten gem. § 12 Buchst. ¢ und d der héchsten tariflichen Stufe. “Beim Zusam-
mentreffen von Zeitzuschlagen nach Satz 2 Buchst. ¢ bis e sowie Satz 3 wird nur der hdchste
Zeitzuschlag gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:

Bei Uberstunden richtet sich das Entgelt fiir die tatséchliche Arbeitsleistung nach der
individuellen Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe, héchstens jedoch nach der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:

'Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewahrt wird, werden als Entgelt einschlieflich
des Zeitzuschlages und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts héchstens
235 v.H. gezahlt.

(2) Fur Arbeitsstunden, die keine Uberstunden sind und die aus dienstlichen oder betrieblichen
Grunden nicht innerhalb des nach § 3 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit
ausgeglichen werden, erhalt die Arztin/der Arzt je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.
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Anmerkung zu Absatz 2 Satz 1:

Mit dem Begriff Arbeitsstunden sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von
Gleitzeitregelungen im Sinne der Anmerkungen zu § 3 anfallen, es sei denn, sie sind
angeordnet worden.

(3) "Fur die Rufbereitschaft wird eine tagliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie betragt
fur die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, fir Samstag, Sonntag sowie flir Feiertage das
Vierfache des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Ent-
geltgruppe und Stufe. *Mafkgebend fiir die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag,
an dem die Rufbereitschaft beginnt. *Hinsichtlich der Arbeitsleistung wird jede einzelne Inan-
spruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz im Krankenhaus einschlief3lich
der hierfir erforderlichen Wegezeiten auf eine volle Stunde gerundet. °Fir die Inanspruch-
nahme wird das Entgelt fir Uberstunden sowie etwaige Zeitzuschlage nach Absatz 1 gezahilt.
5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 6
Abs. 8 telefonisch (z.B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen er-
bracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nachste volle
Stunde gerundet und mit dem Entgelt fir Uberstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlagen
nach Absatz 1 bezahlt. “Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine
Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von we-
niger als zwolf Stunden vor. °In diesem Fall wird abweichend zu den Satzen 2 und 3 fiir jede
angefangene Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils
des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe gezahlt. '°Ab der vierzehnten
Rufbereitschaft im Kalendermonat erhalt die Arztin/der Arzt zusétzlich zum Rufbereitschafts-
entgelt einen Zuschlag von 10 v.H. des Entgelts gemaR § 7 Abs. 3. ""Der Zuschlag nach Satz
10 erhoht sich nach jeder weiteren dritten Rufbereitschaft um jeweils weitere 10 Prozent-
punkte. ?Teilzeitbeschaftigte Arztinnen und Arzte erhalten den Zuschlag nach Satz 10 ab
Uberschreitung der sich aus § 6 Abs. 8 Satze 6 und 7 ergebenden Anzahl an Rufbereitschaf-
ten.

Anmerkungen zu Absatz 3:

1. Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, fir die eine Pauschale gezahlt wird,
ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

2. Die Regelung in Satz 11 fUhrt dazu, dass der Zuschlag fur die vierzehnte bis sech-
zehnte Rufbereitschaft in einem Kalendermonat 10 v.H., die siebzehnte bis neun-
zehnte Rufbereitschaft 20 v.H. usw. betragt.

(4) 'Fur Inanspruchnahmen innerhalb der Rufbereitschaft in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr
erhalt die Arztin/der Arzt zuséatzlich zu dem Entgelt fiir Uberstunden sowie etwaigen Zeitzu-
schlagen (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Satze 4 bis 6) einen gesonderten Zuschlag.
2Dieser betragt 50 v.H. des Rufbereitschaftsentgelts nach § 7 Abs. 3 Satz 5. 3Zur Berechnung
des Zuschlags nach Satz 1 sind Inanspruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr
von unter einer Stunde auf eine Stunde zu runden; Gberschreitet die Addition der Inanspruch-
nahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr die Zeitspanne von einer Stunde, findet
keine Rundung statt. “Der Zuschlag nach Satz 1 ist auf die im Folgemonat geduRerte Erklarung
der Arztin/des Arztes hin im Verhaltnis 1:1 bis zum Ende des dritten Kalendermonats, der auf
seine Entstehung folgt, in Freizeit auszugleichen; Satz 1 der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2
Buchst. d findet entsprechend Anwendung.

(5) Arztinnen und Arzte, die Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage
von 315 Euro monatlich.

(6) Arztinnen und Arzte, die Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 315 Euro
monatlich.
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§8 Bereitschaftsdienstentgelt

(1) 'Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschlieRlich
der geleisteten Arbeit nach dem Mal der wahrend des Bereitschaftsdienstes erfahrungsge-
mal} durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe  Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes Bewertung als Arbeitszeit

I bis zu 25 v.H. 70 v.H.
1 mehr als 25 v.H. bis 40 v.H. 85 v.H.
" mehr als 40 v.H. bis 49 v.H. 100 v.H.

2Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Nebenabrede
zum Dienstvertrag. *Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende
eines Kalenderhalbjahres kindbar.

(2) 'Fur die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes wird das nachstehende
Entgelt je Stunde in Euro gezahlt:

ab dem 1. Marz 2026

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 36,86 36,86 38,26 38,26 39,66 39,66

|| 43,83 43,83 45,23 45,23 46,64 46,64
]| 47,33 47,33 48,72

v 51,50 51,50

2§ 14 Abs. 1 gilt entsprechend. 3Die Bereitschaftsdienstentgelte nach Satz 1 verandern sich
bei nach dem 31. Dezember 2026 wirksam werdenden allgemeinen Entgeltanpassungen um
den fir die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz.

(3) 'Die Arztin / Der Arzt erhalt zusatzlich zum Stundenentgelt gemaR Absatz 2 Satz 1 fir die
Zeit des Bereitschaftsdienstes je Stunde einen Zuschlag in H6he von 15 v.H. des Stundenent-
gelts gemal Absatz 2 Satz 1. ?Dieser Zuschlag kann nicht in Freizeit abgegolten werden. 3Ab
mehr als monatlich vier Diensten im Sinne von § 6 Abs. 10 Satz 1 erhdht sich die Bewertung
des Bereitschaftsdienstes gem. Absatz 1 um 10 Prozentpunkte; dieser Zuschlag erhéht sich
bei jedem weiteren Bereitschaftsdienst um weitere 10 Prozentpunkte. *Ist erstmals in einem
Kalendervierteljahr in einem Kalendermonat ein flinfter Bereitschaftsdienst (§ 6 Abs. 10 Satz
2) angeordnet worden, erhoéht sich die Bewertung fur diesen Bereitschaftsdienst gemaR Ab-
satz 1 Satz 1 um 10 Prozentpunkte; flr weitere Bereitschaftsdienste in diesem Kalendermonat
gilt Satz 3 2. Halbsatz entsprechend mit der MalRgabe, dass sich die Bewertung gemal’ Absatz
1 Satz 1 ab dem sechsten Bereitschaftsdienst um 10 Prozentpunkte erhdht; dieser Zuschlag
erhoht sich bei jedem weiteren Bereitschaftsdienst um weitere 10 Prozentpunkte. °Bei teilzeit-
beschéftigten Arztinnen und Arzten verringert sich die Zahl der Bereitschaftsdienste nach den
Satzen 3 und 4 entsprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen
regelmalligen Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftigter
Arztinnen und Arzte. Verbleibt bei der Berechnung nach Satz 5 ein Bruchteil, der mindestens
einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von weniger
als einem halben Dienst bleiben unbericksichtigt.

(4) 'Die Arztin/Der Arzt erhalt zusatzlich zu dem Entgelt nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1
fur jede nach Absatz 1 als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feiertag geleistet wor-
den ist, einen Zeitzuschlag in Hohe von 25 v.H. des Stundenentgelts nach Absatz 2. 2Weiter-
gehende Anspriiche auf Zeitzuschlage bestehen nicht.

(5) "Die Arztin/Der Arzt erhalt zusatzlich zu dem Stundenentgelt gemak der Tabelle in Absatz
2 Satz 1 fur die Zeit des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 5 Abs. 3) je Stunde
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einen Zeitzuschlag in Hohe von 15 v.H. des Stundenentgelts gemal der Tabelle in Absatz 2
Satz 1. ?Dieser Zeitzuschlag kann nicht in Freizeit abgegolten werden. *Absatz 4 Satz 2 gilt
entsprechend.

(6) 'Firr die nach Absatz 1 firr einen Dienst errechnete Arbeitszeit kann bei Arztinnen und
Arzten zum Zweck der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes anstelle der Auszahlung der sich
nach den Absatzen 1 und 2 ergebenden Vergutung dieses Dienstes zum Zwecke der Gewah-
rung der gesetzlichen Ruhezeit fir diesen Dienst in dem erforderlichen Umfang Freizeit (Frei-
zeitausgleich) gewahrt werden. 2lm Einvernehmen mit der Arztin/dem Arzt kann weitergehen-
der Freizeitausgleich fur Bereitschaftsdienste gewahrt werden, soweit dies nicht aufgrund an-
derer Bestimmungen dieses Anhangs ausgeschlossen ist.

§9 Teilzeitbeschaftigung

(1) "Mit Arztinnen und Arzten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Ar-
beitszeit vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach arztlichem Gutachten pflegebedurftigen sonstigen Angehérigen

tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht
entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschaftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu finf Jahre zu
befristen. 3Sie kann verlangert werden; der Antrag ist spatestens sechs Monate vor Ablauf der
vereinbarten Teilzeitbeschaftigung zu stellen. “Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der
Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen Moéglichkeiten der besonderen personlichen Situa-
tion der Arztin/des Arztes nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Arztinnen und Arzte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fallen eine Teilzeitbe-
schaftigung vereinbaren wollen, kdnnen von ihrem Dienstgeber verlangen, dass er mit ihnen
die Mdglichkeit einer Teilzeitbeschaftigung mit dem Ziel erértert, zu einer entsprechenden Ver-
einbarung zu gelangen.

(3) Ist mit friiher vollzeitbeschaftigten Arztinnen und Arzten auf ihren Wunsch eine nicht befris-
tete Teilzeitbeschaftigung vereinbart worden, sollen sie bei spaterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen Méglichkeiten bevorzugt be-
ricksichtigt werden.

§10 Arbeitszeitdokumentation

'Die Arbeitszeiten der Arztinnen und Arzte sind durch elektronische Verfahren oder auf andere
Art mit gleicher Genauigkeit so zu erfassen, dass die gesamte Anwesenheit am Arbeitsplatz
dokumentiert ist. 2Dabei gilt die gesamte Anwesenheit der Arztinnen und Arzte abziiglich der
tatsachlich gewahrten Pausen als Arbeitszeit. *Eine abweichende Bewertung ist nur bei Ne-
bentatigkeiten zulassig, die keine Dienstaufgaben sind, und bei privaten Téatigkeiten der Arztin
und Arzt. “Die Arztin/Der Arzt hat insbesondere zur Uberpriifung der dokumentierten Anwe-
senheitszeiten nach Satz 1 ein personliches Einsichtsrecht in die Arbeitszeitdokumentation.
°Die Einsicht ist unverzliglich zu gewahren.

Anmerkungen zu Absatz 10:

1. Bei einer auBerplanmaRigen Uberschrei_t_ung der taglichen Hochstarbeitszeit von
zehn Stunden haben die Arztinnen und Arzte dem Dienstgeber auf dessen Verlan-
gen den Grund der Uberschreitung mitzuteilen.

2. Fur die private Veranlassung gemaf Satz 3 tragt der Dienstgeber nach den allge-
meinen Regeln des Arbeitsrechts die Darlegungs- und Beweislast.

Anmerkung zu §8§ 2 bis 10:

Bei Inkrafttreten dieses Anhangs bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unbertihrt.
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§11 Allgemeine Eingruppierungsregelungen

(1) 'Die Eingruppierungen der Arztinnen und Arzte richtet sich nach den Tatigkeitsmerkmalen
des § 12. ?Die Arztin/Der Arzt erhalt das Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingrup-
piert ist.

(2) 'Die Arztin/Der Arzt ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tatigkeitsmerkmalen die
gesamte von ihr/ihm nicht nur voriibergehend auszutibende Tatigkeit entspricht. 2Die gesamte
auszulbende Tatigkeit entspricht den Tatigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich
mindestens zur Halfte Arbeitsvorgange anfallen, die fur sich genommen die Anforderungen
eines Tatigkeitsmerkmals oder mehrerer Tatigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erflllen.
3Kann die Erfiillung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeits-
vorgange festgestellt werden, sind diese Arbeitsvorgange fur die Feststellung, ob diese Anfor-
derung erfillt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. #Ist in einem Tatigkeitsmerkmal als Anfor-
derung eine Voraussetzung der Person des Mitarbeiters bestimmt, muss auch diese Anforde-
rung erfullt sein.

Anmerkungen zu Absatz 2:

1. 'Arbeitsvorgange sind Arbeitsleistungen (einschlieRlich Zusammenhangsarbeiten)
die, bezogen auf den Aufgabenkreis der Arztin/des Arztes, zu einem bei natiirli-
cher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis fihren (z.B. Erstellung eines
EKG). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei
hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespaltet werden.

2. Eine Anforderung im Sinne des Satz 2 ist auch das in einem Tatigkeitsmerkmal
geforderte Herausheben der Tatigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.

(3) Die Entgeltgruppe der Arztin/des Arztes ist im Dienstvertrag anzugeben.

§12 Eingruppierung
Arztinnen und Arzte sind wie folgt eingruppiert:
a) Entgeltgruppe |
Arztin/Arzt mit entsprechender Tétigkeit.
b) Entgeltgruppe I
Facharztin/Facharzt mit entsprechender Tatigkeit.

Anmerkung zu Buchstabe b:

Facharztin/Facharzt ist diejenige Arztin/derjenige Arzt, die/der aufgrund abgeschlosse-
ner Facharztweiterbildung in ihrem/seinem Fachgebiet tatig ist.

c) Entgeltgruppe lll
Oberarztin/Oberarzt

Anmerkung zu Buchstabe c:

Oberarztin/Oberarzt ist diejenige Arztin/derjenige Arzt, der/dem die medizinische Ver-
antwortung fur selbststandige Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik bzw. der Abtei-
lung vom Dienstgeber ausdricklich Ubertragen worden ist.

d) Entgeltgruppe IV

Leitende Oberarztin/Leitender Oberarzt ist diejenige Arztin/derjenige Arzt, der/dem die
standige Vertretung der leitenden Arztin/des leitenden Arztes (Chefarztin/Chefarzt) vom
Dienstgeber ausdriicklich Gbertragen worden ist.

Anmerkung zu Buchstabe d:

'Leitende Oberarztin/Leitender Oberarzt ist nur diejenige Arztin/derjenige Arzt, die/der
die leitende Arztin/den leitenden Arzt in der Gesamtheit ihrer/seiner Dienstaufgaben
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vertritt. ’Das Tatigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik in der Regel nur von
einer Arztin/einem Arzt erfullt werden.
§13 Tabellenentgelt

(1) 'Die Arztin/Der Arzt erhalt monatlich ein Tabellenentgelt nach der Anlage. ?Die Hbhe be-
stimmt sich nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist, und nach der fir sie/ihn gel-
tenden Stufe.

(2) Fur Arztinnen und Arzte gemaR § 12 Buchst. ¢ und d ist die Vereinbarung eines auRerta-
riflichen Entgelts jeweils nach Ablauf einer angemessenen, in der letzten tariflich ausgewiese-
nen Stufe verbrachten Zeit zulassig.

§ 13a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschaftigte Arztinnen und Arzte erhalten das Tabellenentgelt und alle sonstigen Ent-
geltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittli-
chen Arbeitszeit an der regelmaBigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Arztinnen
und Arzte entspricht.

§14 Stufen der Entgelttabelle

(1) Arztinnen und Arzte erreichen die jeweils nachste Stufe — in Abhangigkeit von ihrer Leis-
tung geman § 15 Abs. 2 — nach den Zeiten einer Tatigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe
bei ihrem Dienstgeber (Stufenlaufzeit) und zwar in

a) Entgeltgruppe |
Stufe 2: nach einjahriger arztlicher Tatigkeit,
Stufe 3: nach zweijahriger arztlicher Tatigkeit,
Stufe 4: nach dreijahriger arztlicher Tatigkeit,
Stufe 5: nach vierjahriger arztlicher Tatigkeit,
Stufe 6: nach funfjahriger arztlicher Tatigkeit.
b) Entgeltgruppe I
Stufe 2: nach dreijahriger facharztlicher Tatigkeit,
Stufe 3: nach sechsjahriger facharztlicher Tatigkeit,
Stufe 4: nach achtjahriger facharztlicher Tatigkeit,
Stufe 5: nach zehnjahriger facharztlicher Tatigkeit,
Stufe 6: nach zwolfjahriger facharztlicher Tatigkeit,
c) Entgeltgruppe lll
Stufe 2: nach dreijahriger oberarztlicher Tatigkeit.
Stufe 3: nach sechsjahriger oberarztlicher Tatigkeit.
d) Entgeltgruppe IV
Stufe 2: nach dreijahriger Tatigkeit als leitende Oberarztin/leitender Oberarzt.

(2) 'Bei der Anrechnung von Vorbeschaftigungen werden in der Entgeltgruppe | Zeiten arztli-
cher Téatigkeit angerechnet. 2Eine Tatigkeit als Arztin/Arzt im Praktikum gilt als &arztliche Tétig-
keit. 3In der Entgeltgruppe |l werden Zeiten facharztlicher Tatigkeit in der Regel angerechnet.
4Zeiten einer vorhergehenden beruflichen Tatigkeit konnen angerechnet werden, wenn sie flr
die vorgesehene Tatigkeit forderlich sind.
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Anmerkung zu Absatz 2:

Zeiten arztlicher Tatigkeit im Sinne der Satze 1 bis 3, die im Ausland abgeleistet wor-
den sind, sind nur solche, die von einer Arztekammer im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland als der inlandischen arztlichen Tatigkeit gleichwertig anerkannt werden.

§15 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Arztinnen und Arzte erhalten von Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe erreicht
wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 'Bei Leistungen der Arztin/des Arztes, die erheblich (ber dem Durchschnitt liegen, kann
die erforderliche Zeit flir das Erreichen der Stufen 2 bis 5 jeweils verkirzt werden. ?Bei Leis-
tungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit fiir das Errei-
chen der Stufe 2 bis 5 jeweils verlangert werden. *Bei einer Verlangerung der Stufenlaufzeit
hat der Dienstgeber jahrlich zu prifen, ob die Voraussetzungen fur die Verlangerung noch
vorliegen. *Fiir die Beratung von schriftlich begriindeten Beschwerden von Arztinnen und Arz-
ten gegen eine Verlangerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zustandig.
Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Halfte vom Dienstgeber und von
der Mitarbeitervertretung benannt; sie mussen der Einrichtung angehoren und, soweit sie von
der Mitarbeitervertretung benannt werden, unter diese Regelung fallen. ®Der Dienstgeber ent-
scheidet auf Vorlage der Kommission dariber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde
abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:

Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstlitzen insbesondere die Anliegen der Perso-
nalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit gemaf § 8 und § 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise
zu berucksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung tber die leistungsbezo-
gene Stufenzuordnung.

(3) 'Den Zeiten in einer arztlichen Tatigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 stehen gleich:
a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,
b)  Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 37 AVR bis zu 26 Wochen,
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem Antritt schriftlich
ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten der voriibergehenden Ubertragung einer héherwertigen Tatigkeit.

2Zeiten, in denen Arztinnen und Arzte mit einer kiirzeren als der regelmaBigen wochentlichen
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeitbeschaftigten beschaftigt waren, werden voll ange-
rechnet.

(4) 'Bei einer Eingruppierung in eine hohere oder eine niedrigere Entgeltgruppe erhalt die Arz-
tin/der Arzt vom Beginn des Monats an, in dem die Veranderung wirksam wird, das Tabellen-
entgelt der sich aus § 14 Abs. 1 ergebenden Stufe. 2Ist eine Arztin/ein Arzt, die/der in der Ent-
geltgruppe Il eingruppiert und der Stufe 6 zugeordnet ist (§ 14 Abs. 1 Buchst. b, in die Entgelt-
gruppe Il héhergruppiert und dort der Stufe 1 zugeordnet (§ 12 Buchst. ¢, § 14 Abs. 1) wor-
den, erhalt die Arztin/der Arzt so lange das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Il Stufe 6, bis
sie/er Anspruch auf ein Entgelt hat, das das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Il Stufe 6 Gber-
steigt.
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(5) 'Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bin-
dung von qualifizierten Fachkraften erforderlich ist, kann Arztinnen und Arzten im Einzelfall,
abweichend von dem sich aus der nach § 14 und § 15 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer/seiner
jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelts, ein um bis zu zwei Stufen héheres Entgelt
ganz oder teilweise vorweg gewahrt werden. 2Haben Arztinnen und Arzte bereits die Endstufe
ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1
ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe hdheres Entgelt gezahlt werden.

§ 16 Leistungsentgelt bzw. Sozialkomponente

(1) Das Leistungsentgelt bzw. die Sozialkomponente sollen dazu beitragen, die caritativen
Dienstleistungen zu verbessern.

(2) 'Ein Leistungsentgelt bzw. eine Sozialkomponente kénnen nur durch eine erganzende
Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung nach § 38 MAVO eingefiihrt werden. 2Der
personliche Geltungsbereich einer solchen ergadnzenden Dienstvereinbarung ist auf Mitarbei-
ter im Sinne von § 3 MAVO beschrankt. 3Fir Mitarbeiter in leitender Stellung im Sinne von § 3
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 MAVO kann ein Leistungsentgelt bzw. eine Sozialkomponente durch indivi-
duelle Vereinbarung mit dem Dienstgeber eingefiihrt werden. “Der Abschluss einer Dienstver-
einbarung bzw. einer individuellen Vereinbarung ist freiwillig. °Die Arztin/Der Arzt hat hierauf
auch nach mehrmaliger Gewahrung eines Leistungsentgeltes bzw. einer Sozialkomponente
keinen Rechtsanspruch fir die Zukunft.

§17 Zusatzurlaub

(1) Arztinnen und Arzte, die Wechselschicht nach § 5 Abs. 1 oder Schichtarbeit nach § 5
Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 7 Abs. 5 oder 6 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit fir je zwei Monate und
b) bei Schichtarbeit fur je vier Monate
einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(3) 'Arztinnen und Arzte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens

- 150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag
- 300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage
- 450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage
- 600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeitraumen geleistet werden, fiir
die Zusatzurlaub fir Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unbertcksichtigt.

(4) 'Die Arztin/Der Arzt erhalt fir die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 5
Abs. 3) einen Zusatzurlaub in H6he von einem Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern mindestens
144 Stunden der Bereitschaftsdienste kalenderjahrlich in die Zeit zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr
fallen, sowie von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Be-
reitschaftsdienste kalenderjahrlich in die Zeit zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr fallen. 2Absatz 3 Satz
2 gilt entsprechend. *Bei Teilzeitkraften ist die Zahl der nach Satz 1 geforderten Bereitschafts-
dienststunden entsprechend dem Verhaltnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen
regelmafigen Arbeitszeit zur regelmalligen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschaftigter
Arztinnen und Arzte zu kiirzen. “Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjah-
res auf weniger als funf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in ent-
sprechender Anwendung des § 4544 Abs. 5 Satze 3, 4 und 6 AVR zu ermitteln.

(5) "Vollzeitbeschéftigte Arztinnen und Arzte, die mehr als 29 Bereitschaftsdienste im Kalen-
derhalbjahr geleistet haben, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub. ?Absatz 4 Satze 3 und 4
gelten entsprechend.

(6) 'Zusatzurlaub nach dieser Regelung und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme des ge-
setzlichen zusatzlichen Urlaubs fur schwerbehinderte Menschen wird nur bis zu insgesamt
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acht Arbeitstagen im Kalenderjahr gewahrt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamtur-
laub) durfen im Kalenderjahr zusammen 38 Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechsel-
schichtarbeit 39 Arbeitstage nicht Uberschreiten. *Bei Arztinnen und Arzten, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Héchstgrenze von 39 Arbeitstagen;
malfigebend fur die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Ka-
lenderjahres vollendet wird.

(7) Im Ubrigen gelten die §§ 36, 44 und 45 AVR mit Ausnahme von § 44 Abs. 7 Satz 1 AVR
entsprechend.

Anmerkung zu Absatz 1:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen
nach Absatz 1 erfllt sind.

§18 Fihrung auf Probe

(1) "FUhrungspositionen konnen als befristetes Dienstverhaltnis bis zur Gesamtdauer von zwei
Jahren vereinbart werden. ?Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine hochstens zweimalige Ver-
langerung des Dienstvertrages zulassig. *Die beiderseitigen Kiindigungsrechte bleiben unbe-
rahrt.

(2) Fihrungspositionen sind die zugewiesenen Tatigkeiten mit Weisungsbefugnis.

(3) 'Besteht bereits ein Dienstverhaltnis mit demselben Dienstgeber, kann der Arztin/dem Arzt
vorubergehend eine Flihrungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer Uber-
tragen werden. 2Der Arztin/dem Arzt wird fir die Dauer der Ubertragung eine Zulage in Hohe
des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe
und dem sich bei Héhergruppierung nach § 15 Abs. 4 ergebenden Tabellenentgelt gewahrt.
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. “Bei Bewahrung wird die Fiihrungsfunktion auf Dauer
Ubertragen; ansonsten erhalt die Arztin/der Arzt eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tatigkeit.

§19 (weggefallen)

§20 Kosten des Heilberufsausweises

Der Dienstgeber Ubernimmt fur die Dauer des Dienstverhaltnisses die Kosten fur den elektro-
nischen Heilberufsausweis (eHBA) fur Arztinnen und Arzte.
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Anlage zu § 13: Tabellenentgelt fiir Arztinnen und Arzte

gultig ab 1. Marz 2026 (in Euro)

Entgelt- Grund- Entgeltstufen
gruppe entgelt

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
| 5.722,05 6.046,42 6.278,07 6.679,58 7.158,37 7.355,29
| 7.552,19 8.185,40 8.741,40 9.065,74 9.382,33 9.698,91
]| 9.459,56 10.015,53 | 10.810,95
v 11.127,50 | 11.922,95
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Anhang Fahrdienste

PrAambel ... ..o 196
§1  GeltungsbereiCh ........cooo oo 196
§2  DEfiNItiON .o e 196
§ 3 VrQUEUNG. ..o 196
§4  Sonstige BesStimmUNGEN ... 196
§ 5 Besitzstandsregelung ... 196

§ 6 Neuausschreibungen flir Beférderungsleistungen; Anwendung von
TarfVETAGEN .o e 197

Praambel

'Durch die wettbewerbsbedingte Lohnspirale nach unten und die gleichzeitig nicht ausrei-
chende Refinanzierung ist es zur Sicherung der Arbeitsplatze im Bereich der Fahrdienste
notwendig, eine Sonderregelung der Vergutung fur den Bereich Fahrdienste in den AVR zu
schaffen. ?Die Arbeitsrechtliche Kommission wird sich fiir die Einflihrung eines Mindestlohns
in diesem Bereich einsetzen. *Die Arbeitsrechtliche Kommission beauftragt die Leitungsaus-
schisse der beiden Seiten, zu einem geeigneten Zeitpunkt gemeinsam einen Antrag auf
Festsetzung eines Mindestlohns in diesem Bereich beim zustandigen Bundesministerium zu
stellen.

§1 Geltungsbereich
Diese Regelung gilt flr Mitarbeiter in Fahrdiensten.

§2 Definition

Fahrdienste im Sinne dieser Regelung umfassen den Transport von Menschen mit Mobili-
tatseinschrankungen, Menschen mit Behinderung und Kranken im Linien- oder Individual-
fahrdienst sowie Essen auf Radern.

§3 Vergiitung

(1) Der Mitarbeiter erhalt eine Vergutung nach Vergitungsgruppe 11 Stufe 1 der Regelvergu-
tungstabelle Anhang Tabellen.

(2) 'Zeitzuschlage werden nach § 18 Abs. 1 bis 2 AVR gezahlt. ?2In Abweichung von § 18
Abs. 1 Satz 2 AVR richtet sich die Stundenvergltung nach der in Absatz 1 festgelegten Mo-
natsvergitung. 3Die Zeitzuschlage fiir Uberstunden betragen je Stunde 25 v.H.

§4 Sonstige Bestimmungen

'Die Bestimmungen der Anhange Entgeltordnung, Auszubildende, besondere Regelungen
fur Praktikanten, Lehrkréafte, Arztlicher Dienst, Inklusionsbetriebe, Modellprojekte und Uber-
leitung sowie die §§ 18 Abs. 4 bis 5, 27, 30, 31, 32, 33 und 35 AVR finden keine Anwendung
auf Mitarbeiter in Fahrdiensten. 2Ansonsten finden die AVR und ihre Anhange entsprechende
Anwendung, soweit vorstehend keine abweichende Regelung vorgesehen ist.

§5 Besitzstandsregelung

(1) Far Mitarbeiter, denen bis zum 31.12.2013 eine Vergltung nach der damals gtltigen An-
lage 2 AVR schriftlich zugesagt worden ist oder die bis zum 31.12.2013 eine VerglUtung nach
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der damals gultigen Anlage 2 AVR erhalten haben, finden die vorstehenden Regelungen
keine Anwendung.

(2) Mitarbeitern, denen bis zum 31.12.2013 eine hohere als die unter § 3 genannte Vergu-
tung zugesagt worden ist oder die bis zum 31.12.2013 eine héhere als die unter § 3 ge-
nannte Vergutung erhalten haben, wird die hohere Vergutung fortgezahlt.

Anmerkung zu § 5:

Im Zustandigkeitsbereich der Regionalkommission Ost gilt § 5 mit der Maligabe, dass
statt des 31.12.2013 jeweils der 31.12.2014 als mafigeblicher Zeitpunkt fur die Prufung
von Besitzstanden anzunehmen ist.

§6 Neuausschreibungen fiir Beférderungsleistungen; Anwendung von
Tarifvertragen

(1) Dienstgeber, die ab dem 15. Juni 2018 an einem Zuschlagsverfahren fur Beférderungs-
leistungen teilnehmen, kénnen abweichend von § 3 den Dienstvertragen ihrer Mitarbeiter
nach § 1 als Mindestinhalt das Entgelt nach § 2 der Anlage 5 des DRK-Reformtarifvertra-
ges in der jeweils aktuell glltigen Fassung zugrunde legen.

(2) Auf Mitarbeiter, die bis zum 14. Juni 2018 eine Vergutung nach § 3 erhalten haben, findet
Absatz 1 fur die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Dienstverhaltnisses keine An-
wendung. Unterbrechungen des Dienstverhaltnisses von bis zu einem Monat sind unschad-
lich.
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Anhang Inklusionsbetriebe

§1  GeltUNGSDErEICH ..ot 198
§2 Anwendung von Tarifvertragen ... 198
§3  InformationspfliCht........ccoooiiiii e 199

Besondere Regelungen fiir Mitarbeiter in Inklusionsbetrieben

§1 Geltungsbereich

(1) 'Diese Anlage findet auf nach §§ 215ff. SGB IX anerkannte Inklusionsbetriebe Anwen-
dung. 2Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich selbststandige Unternehmen oder
unternehmensinterne oder von o6ffentlichen Arbeitgebern im Sinne des § 154 Abs. 2 SGB IX
geflihrte Betriebe oder Abteilungen zur Beschaftigung schwerbehinderter Menschen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschaftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonsti-
ger Umstande voraussichtlich trotz Ausschopfens aller Fordermoglichkeiten und des Einsat-
zes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stoft.

(2) Diese Regelung gilt fur Mitarbeiter im Anwendungsbereich des Abs. 1 Satz 1, die in
den Geltungsbereich der AVR fallen und in der Produktion bzw. Dienstleistung auch fir Dritte
tatig sind.

§2 Anwendung von Tarifvertragen

(1) (RK Nord, NRW, Ost und Bayern): Abweichend von den Bestimmungen der AVR kon-
nen den Dienstvertragen der Mitarbeiter nach § 1 Abs. 2 als Mindestinhalt die branchentbli-
chen, regional geltenden tarifvertraglichen Regelungen, die mit einer dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund angehoérigen Gewerkschaft abgeschlossen wurden, in ihrer jeweils aktuell
gultigen Fassung zugrunde gelegt werden.

(1) (RK BW und Mitte):'Abweichend von den Bestimmungen der AVR koénnen den Dienst-
vertragen der Mitarbeiter nach § 1 Abs. 2 als Mindestinhalt die branchenlblichen, regional
geltenden tarifvertraglichen Regelungen, die mit einer dem Deutschen Gewerkschaftsbund
angehdrigen Gewerkschaft abgeschlossen wurden, in ihrer jeweils aktuell giltigen Fassung
zugrunde gelegt werden. ?Besteht keine tarifvertragliche Regelung nach Satz 1, kénnen den
Dienstvertragen als Mindestinhalt auch die branchenublichen, regional geltenden Arbeitsbe-
dingungen bzw. Verglitungsregelungen zu Grunde gelegt werden. 3Hierzu ist vom Dienstge-
ber bei der zustadndigen Regionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes ein in Textform zu begriindender Antrag zu stellen. “Die Regional-
kommission kann vom Dienstgeber geeignete Unterlagen anfordern. Uber einen Antrag
nach Satz 3 entscheidet die Regionalkommission innerhalb von sechs Monaten durch Be-
schluss. 8Soweit die Regionalkommission Abweichungen von den Bestimmungen der AVR
zulasst, sind diese zeitlich zu befristen. "Die Frist nach Satz 5 beginnt mit der Feststellung
des Eingangs der Antragsunterlagen durch die Kommissionsgeschaftsstelle. 8Bis zu einer
Entscheidung der Regionalkommission nach Satz 5 gelten die ursprunglichen dienstvertragli-
chen Regelungen weiter. °Die Regelung der Satze 2 bis 8 ist befristet bis zum 31. Dezember
2030.

(2) 'Ausgenommen von Absatz 1 sind die Bestimmungen Uber die betriebliche Altersver-
sorgung. Anstelle der tariflichen Bestimmungen Uber die betriebliche Altersversorgung findet
§ 43 AVR i.V.m. Anhang Zusatzliche Altersversorgung entsprechend Anwendung. *Ferner
von Absatz 1 ausgenommen ist der Anhang Kurzarbeit; er findet Anwendung.



199

§3 Informationspflicht

'"Wendet ein Trager die Regelungen dieses Anhangs an, hat er unverziiglich eine entspre-
chende Information an die Geschaftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes zu tGbersenden. ?Die Information muss die Bezeichnung des Inklusi-
onsbetriebes und seiner Arbeitsfelder, die Anzahl und den Beschaftigungsumfang der dort
angestellten Mitarbeiter sowie die Angabe des den Dienstverhaltnissen zugrunde gelegten
Tarifvertrages enthalten. 3Die Angaben sind zum 31. Dezember jeden Jahres zu aktualisie-
ren. “Die Geschéftsstelle leitet diese Informationen an die Mitglieder der zustandigen Regio-
nalkommission weiter.
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Anhang Modellprojekte

§ 1  Erprobung veranderter Vergutungsstrukturen...........ccccccoeeiiiiiiiiiiie e, 200
§2  VOrSCRIAG ... 200
§ 3  ProJeKIgrUPPE. ... 200

"Mit veranderten Vergltungsstrukturen kann das Entgelt der Mitarbeiter flexibler gestaltet
werden als bisher. ?Ziel ist es, die wirtschaftlichen Grundlagen einer Einrichtung und damit
die Arbeitsplatze der Mitarbeiter zu sichern. *Die veranderten Vergutungsstrukturen haben
aullerdem zu berlcksichtigen, dass alle Mitarbeiter trotz unterschiedlichen Leistungsvermo-
gens in den Einrichtungen integriert bleiben.

§1 Erprobung veranderter Vergiitungsstrukturen

Zur Erprobung veranderter Vergutungsstrukturen kann durch einen Beschluss der Arbeits-
rechtlichen Kommission in einzelnen Einrichtungen von verglUtungsrelevanten Bestimmun-
gen der AVR abgewichen werden.

§2 Vorschlag

"Woraussetzung fiir ein Modellprojekt ist ein gemeinsamer Vorschlag von Dienstgeber und
Mitarbeitervertretung bzw. Gesamtmitarbeitervertretung einer Einrichtung bzw. eines Tragers
an den Geschaftsfiihrer der Arbeitsrechtlichen Kommission. 2In den Vorschlag sind unter an-
derem eine Zielbeschreibung, die abweichenden Bestimmungen, die Klarung der Besitz-
stande, die Bildung einer Projektgruppe, ein Evaluationskonzept und die Befristung des Mo-
dellprojektes aufzunehmen. 3Nahere Voraussetzungen regelt die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion.

§3 Projektgruppe

'Die Projektgruppe besteht zu gleichen Teilen aus Mitgliedern, die von der Mitarbeitervertre-
tung benannt werden, und Vertretern des Dienstgebers der Einrichtung bzw. des Tra-

gers. 2Sie begleitet die Entwicklung des Modellprojekts und unterrichtet regelmaRig die Ar-
beitsrechtliche Kommission. 3Der Projektgruppe sind die zur Begleitung des Modellprojektes
erforderlichen Unterlagen durch den Dienstgeber rechtzeitig und umfassend zur Verfliigung
zu stellen und zu erlautern.
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Anhang TVoD-Anwender

§1  GeltUNGSDErEICH ..ot 201
§2 Anwendung von Tarifvertragen ... 201
§3  InformationspfliCht........ccoooiiiii e 201

Ubergangsregelungen fiir caritative Tréger, die das Tarifrecht des 6ffentlichen
Dienstes anwenden

§1 Geltungsbereich
Diese Regelung gilt fUr caritative Trager, die

- die Grundordnung des kirchlichen Dienstes (GrO) in ihr Statut Gbernommen haben
und

- spatestens seit dem 1. Oktober 2005 durchgehend die Tarifvertrage flr die kommu-
nalen Arbeitgeber (TV6D-VKA bzw. TV-Arzte-VKA und diese erganzende Tarifver-
trdge) anwenden.

§2 Anwendung von Tarifvertragen

Abweichend von den Bestimmungen der AVR werden den Dienstvertragen der Mitarbeiter im
Geltungsbereich nach § 1 die tarifvertraglichen Regelungen fur die kommunalen Arbeitgeber
(TVSD-VKA bzw. TV-Arzte-VKA und diese erganzende Tarifvertrage) in ihrer jeweils giiltigen
Fassung zugrunde gelegt.

§3 Informationspflicht

Vom Geltungsbereich nach § 1 erfasste Trager haben eine schriftliche Information Uber die
Anwendung der Anlage an die Geschaftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission zu sen-
den.
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Anhang Kurzarbeit

§ 1 KUIZADEI. ... e 202
§ 2 Voraussetzungen der Einfuhrung und Ausgestaltung der Kurzarbeit ................ 202
§3 Umfang der Kurzarbeit ............oouuuiiiiiiiicc e 202
§4  Anzeige und Antrag bei der Agentur fur Arbeit — Information durch

den DIenNSIgEDET........e e 203
§ 5 Aufstockung des Kurzarbeitergeldes ............ccoooiiiiiiiiiiiiiii e, 203
§ 6 Zahlung des Kurzarbeitergeldes und des Aufstockungsbetrages ..................... 203
§7 Urlaub und Altersteilzeit..........ooovnneeiiiii e 203
§ 8  Veranderung der KUrzarbeit ..........ooooooiiiiiiioieeee 203

§1 Kurzarbeit

(1) Dieser Anhang gilt-fur Mitarbeiter, die in einem ungekindigten Dienstverhaltnis zu ei-
nem Dienstgeber stehen.

(2) 'Fur die Berechnung der Dienstbezlige gemaR § 27 AVR und der Krankenbeziige ge-
maR § 37 AVR gilt § 42 Abs. 2 AVR entsprechend. ?Fiir die Anwendung sonstiger Bestim-
mungen der AVR bleibt die Kirzung der dienstvertraglich vereinbarten Arbeitszeit und die
sich daraus ergebende Minderung der Bezlge aul3er Betracht.

(3) Mitarbeiter, deren Arbeitszeit langer als drei zusammenhangende Wochen verkuirzt
worden ist, kdnnen ihr Dienstverhaltnis mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende
kindigen.

§2 Voraussetzungen der Einflihrung und Ausgestaltung der Kurzarbeit

(1) 'Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gemaR SGB Il und der Kurzarbeiter-
geldverordnung kann der Dienstgeber nach Abschluss einer Dienstvereinbarung Kurzarbeit
anordnen. ?Die Dienstvereinbarung legt ein Datum des Beginns der Kurzarbeit oder einen
Zeitraum, in dem die Kurzarbeit beginnt, fest. *Dieser Zeitraum betragt hochstens zwei Mo-
nate ab Abschluss der Dienstvereinbarung. “Die Mitarbeitervertretung ist Giber die beabsich-
tigte Einflihrung von Kurzarbeit unverziiglich und umfassend zu informieren. °Die gesetzli-
chen Rechte der Mitarbeitervertretung bleiben dariber hinaus bestehen, soweit durch diesen
Anhang keine abschlieRende Regelung getroffen wird. In Einrichtungen ohne Mitarbeiterver-
tretung ist die Kurzarbeit mit jedem betroffenen Mitarbeiter gesondert zu vereinbaren.

(2) 'Der Beginn der Kurzarbeit ist den von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern mit einer
Frist von fiinf Kalendertagen anzukindigen. 2Sieht die Dienstvereinbarung einen konkreten
Beginn vor, gilt als Ankindigung die Bekanntgabe der Dienstvereinbarung i.S.d. Absatz 1.
3Sieht die Dienstvereinbarung einen Zeitraum fiir den Beginn der Kurzarbeit im Sinne des
Absatzes 1 vor, so ist der Beginn den Mitarbeitern auf betriebsiiblichem Wege bekannt zu
machen.

§3 Umfang der Kurzarbeit

'Die Kurzarbeit kann in Einrichtungen sowie Teilen derselben, nicht jedoch fiir einzelne Mit-
arbeiter, eingefiihrt werden. 2Die Kurzarbeit kann bis zu einer Herabsetzung der Arbeitszeit
auf null Stunden eingefuhrt werden.
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§4 Anzeige und Antrag bei der Agentur fiir Arbeit — Information durch den
Dienstgeber

(1) Der Dienstgeber zeigt im Falle der Notwendigkeit von Kurzarbeit den Arbeitsausfall un-
verziglich bei der zustandigen Agentur fur Arbeit an und stellt die Antrage zur Gewahrung
von Kurzarbeitergeld.

(2) Die Mitarbeitervertretung erhalt Kopien der Anzeige, des Erstantrags mit Anlagen und
der Bescheide der Agentur fiir Arbeit.

(3) Im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 6 hat der Dienstgeber den Mitarbeitern die fur sie erforder-
lichen Informationen zur Verfigung zu stellen.

§5 Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

(1) 'Die Mitarbeiter, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten vom Dienstgeber zu-
satzlich zum verkirzten Entgelt und dem von der Agentur fur Arbeit zu erwartenden Kurzar-
beitergeld eine Aufstockungszahlung. ?Mitarbeiter, die mindestens fir ein Kind unterhalts-
pflichtig sind, erhalten eine Aufstockung auf 87 v.H., die sonstigen Mitarbeiter auf 80 v.H. des
nach § 106 SGB Il berechneten pauschalierten Nettoentgelts aus dem Soll-Entgelt. *Durch
Dienstvereinbarung kann diese Aufstockung erhéht oder verringert werden.

(2) Ungekurzt weitergezahlt werden Urlaubsentgelt, vermdgenswirksame Leistungen so-
wie Jahressonderzahlung.

(3) Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches Entgelt und wird deshalb bei tariflichen
Leistungen, deren Hohe vom Entgelt abhangig ist, nicht bertcksichtigt.

(4) 'Werden wahrend der Kurzarbeit betriebsbedingte Kiindigungen gegeniber Mitarbei-
tern ausgesprochen, die sich in Kurzarbeit befinden, endet die Kurzarbeit. 2Im Fall einer sol-
chen betriebsbedingten Kiindigung erhéht sich fir die zweite Halfte der in Kurzarbeit ver-
brachten Zeit, mindestens jedoch fiir die letzten zwei Monate der Kurzarbeit vor dem Aus-
spruch der betriebsbedingten Kindigung die Aufstockung nach § 5 Abs. 1 auf 100 v.H. des
nach § 106 SGB Il berechneten pauschalierten Nettoentgelts aus dem Soll-Entgelt. *Hiervon
kann durch Dienstvereinbarung nicht abgewichen werden.

§6 Zahlung des Kurzarbeitergeldes und des Aufstockungsbetrages

'Das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag werden zum Zeitpunkt der monatlichen
Entgeltzahlung § 42 AVR durch den Dienstgeber gezahlt. 2Dies gilt unabhéngig von dem
Zahlungszeitpunkt durch die Agentur fur Arbeit.

§7 Urlaub und Altersteilzeit

(1) Eine aus der Kurzarbeit resultierende Minderung des Umfanges des Anspruches auf
Erholungsurlaub nach § 45 AVR kann durch Dienstvereinbarung ganz oder teilweise ausge-
schlossen werden.

(2) 'Fur Mitarbeiter in der Arbeitsphase des Altersteilzeitblockmodells kann § 10 der An-
lage 17a in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR entsprechend angewen-
det werden. 2Die Aufstockung geman § 1 Abs. 1 ist kein Regelarbeitsentgelt im Sinne von

§ 7 Abs. 3 Satz 2 der Anlage 17a in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der
AVR.

§8 Veranderung der Kurzarbeit

'Bei Unterbrechung, Ausweitung, Verlangerung oder Beendigung der Kurzarbeit ist die Mitar-
beitervertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte einzubeziehen. 2Die Anderungen mis-
sen mit einer Frist von mindestens funf Arbeitstagen angekiindigt werden.
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Teil I. Uberleitungs- und Zuordnungsregelungen fiir Bestandsmitarbeiter

§1 Geltungsbereich

'Diese Uberleitungs- und Zuordnungsregelungen gelten fiir alle Mitarbeiter, die nach Anla-
gen 2, 2d und 2e in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR eingruppiert
sind und die am 31. Dezember 2026 in einem Dienstverhaltnis gestanden haben, das am
1. Januar 2027 fortbesteht. 2Ein Dienstverhaltnis besteht auch fort bei der Verlangerung ei-
nes befristeten Dienstvertrages. *Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschad-

lich.

§2 Zuordnungstabellen

Die Zuordnung der Vergltungsgruppen zu den Entgeltgruppen erfolgt gemaf dieser Zuord-

nungstabellen:

Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Vergitungsgruppe 1

Ziffer 3 Teil B, Abschnitt |, EG 15

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 6 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15
Vergitungsgruppe 1a

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt |, EG 15

Ziffer 1a Teil B, Abschnitt |, EG 14

Ziffer 7a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 7b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 10 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 11 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 14a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 14b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 14c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 15

Ziffer 17 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14
Vergutungsgruppe 1b

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt |, EG 14

Ziffer 2 Teil B, Abschnitt |, EG 14

Ziffer 9 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 9a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 9d Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 10a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 15 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 17 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 17a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 20 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 2
Vergutungsgruppe 2

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt |, EG 14

Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1

Ziffer 7a

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 10a

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 10b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 11 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 15 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 18 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12
Vergitungsgruppe 3

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 2a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 15 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 15a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 20 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 20a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 12

Ziffer 21 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11
Vergitungsgruppe 4a

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 4a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9¢

Ziffer 6 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 10 Fallgruppe 1
Ziffer 7 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 10 Fallgruppe 1
Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 8a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 25 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 25a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9¢

Ziffer 39 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 11

Ziffer 40 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 10
Vergutungsgruppe 4b

Ziffer 2 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 4 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 7 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 9b

mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 11

Ziffer 7
mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 8

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 7a

Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 9d Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 11 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 11b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9c

Ziffer 11c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 11d Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 12 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 10 Fallgruppe 1
Ziffer 13 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 10 Fallgruppe 1
Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 14a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 17 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 20 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 38

Ziffer 20
mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 39

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 9b Fallgruppe 1

Ziffer 21

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2

Ziffer 23

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2 Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 24 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 33 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9¢

Ziffer 34 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 35 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 37 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 62

Ziffer 37 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 9b Fallgruppe 1
mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 59

Ziffer 39 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 64

Ziffer 39 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 15, EG 9b Fallgruppen 1
mit Bewdhrung aus VG 5b Ziffer 65

Ziffer 52 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 1
Vergutungsgruppe 5b

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 3 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 9a

Ziffer 5 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 9a

Ziffer 6 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 8 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 10 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

mit Bewédhrung aus VG 5c Ziffer 9

Ziffer 10 Teil A, Abschnitt I, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
mit Bewédhrung aus VG 5c Ziffer 10

Ziffer 10 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 9a

mit Bewdhrung aus VG 5c Ziffer 13

Ziffer 11 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 9b

Ziffer 11a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 3, EG 10

Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 17 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 17a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 2
Ziffer 19 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 19a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 19b Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 23 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 9a

Ziffer 24 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 25 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 25a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 25b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a Fallgruppe 2
Ziffer 25¢ Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 26 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 28 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 29 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 31 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 9a

Ziffer 34 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 37 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 9a

Ziffer 38 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 39 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 41 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 1, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 43 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 44 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 45 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 46 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 55 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 56 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 57 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 58 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 59 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 61 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 9a
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 62

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 64 Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 65 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 15, EG 9b Fallgruppe 1
Ziffer 66 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 69a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 5, EG 9a

Ziffer 70 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 70a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 71 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Vergitungsgruppe 5c

Ziffer 2 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 8

Ziffer 3 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 9a

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 5 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 8

Ziffer 6 Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 6, EG 9a

Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 9 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 10 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 11 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

mit Bewdhrung aus VG 6b Ziffern 14 und 15

Ziffer 11
mit Bewdhrung aus VG 6b Ziffer 16

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2

Ziffer 11
mit Bewédhrung aus VG 6b Ziffer 17

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5 EG 8

Ziffer 12

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 7

Ziffer 13 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 9a

Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 21 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 22 Teil A, Abschnitt I, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 2
Ziffer 22a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8

Ziffer 23 Teil A, Abschnitt I, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 23a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8

Ziffer 25 Teil A, Abschnitt I, Ziffer 4, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 26 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 26a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8

Ziffer 30 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 8

Ziffer 31 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 9a

Ziffer 32 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 32a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 32b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 32c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 34 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 7

Ziffer 35 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 8

Ziffer 37 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 38 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 39 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 8

Ziffer 40 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 7

Ziffer 41 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 9a

Ziffer 41a Teil A, Abschnitt 1l, Ziffer 1, EG 7 Fallgruppe 1
Ziffer 42 Teil A, Abschnitt I, Ziffer 1, EG 9a Fallgruppe 1
Ziffer 42a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7

Ziffer 48 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 48a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 48b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 48c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 48d Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 49 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a

Ziffer 50

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 8
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 51

Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 13, EG 9a

Ziffer 52 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 15, EG 8
Ziffer 53 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 54 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 55a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 5, EG 9a
Ziffer 56 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 56a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 57 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 57a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 58 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Vergutungsgruppe 6b

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 5 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 8
Ziffer 6 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 7
Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 9 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 8
Ziffer 10 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 7
Ziffer 11 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3 EG 9a
Ziffer 14 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b
Ziffer 15 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b
Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9b Fallgruppe 2
Ziffer 17 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 8
Ziffer 18 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 7
Ziffer 19 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 23 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 5, EG 8
Ziffer 24 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 24a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 25 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 25a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 25b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 6

Ziffer 25¢ Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 6

Ziffer 26 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 26a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 26b Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 26¢ Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 26d Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 28 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 8
Ziffer 29 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 7
Ziffer 30 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 31 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 31a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 32 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 32a Teil B, Abschnitt X, EG 6 Fallgruppe 2
Ziffer 34 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 35 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 8
Ziffer 36 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 7

mit Bewdhrungsaufstieg nach VG 5c Ziffer 34

Ziffer 36
mit Bewédhrungsaufstieg lber VG 5c¢ Ziffer 35
nach VG 5b Ziffer 31

Teil B, Abschnitt X, Ziffer 8, EG 9a

Ziffer 38
mit Bewé&hrung aus
VG 7 Ziffer 30, 32

Teil B, Abschnitt X, Ziffer 9, EG 6

Ziffer 38

Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

mit Bew&hrung aus
VG 7 Ziffer 29

Ziffer 39 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b
Ziffer 40 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 20, EG 9b
Ziffer 41 Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 10, EG 7
Ziffer 42 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 10, EG 8

mit Bewdhrungsaufstieg nach VG 5c Ziffer 39

Ziffer 42
mit Bewdhrungsaufstieg tber VG 5c Ziffer 41
nach VG 5b Ziffer 37

Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 10, EG 9a

Ziffer 43 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 44 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 1, EG 7 Fallgruppe 1
Ziffer 44a Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 1, EG 5
Ziffer 45 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 46 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 48 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 48a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 48b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 57 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 58 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 59 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 60 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 8
Ziffer 61 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 7
Ziffer 61 Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 13, EG 9a

mit Bewédhrungsaufstieg iber VG 5c Ziffer 51
nach VG 5b Ziffer 61

Ziffer 62 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 15, EG 8
Ziffer 63 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 15, EG 7
Ziffer 64 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 65 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 66 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 67 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 67a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 68 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 69 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 7
Ziffer 70 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 70b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 72 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Vergutungsgruppe 7

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 1
Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 1
Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 9 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3 EG 9a
Ziffer 10 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 11 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 9a
Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8
Ziffer 16 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 17 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8
Ziffer 18 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 6
Ziffer 18a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5
Ziffer 19 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 6
Ziffer 19a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5
Ziffer 20a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5
Ziffer 20b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6
Ziffer 20c Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 4, EG 8

Ziffer 23a

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 25

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 26 Teil B, Abschnitt X, EG 6 Fallgruppe 2

Ziffer 26a Teil B, Abschnitt X, EG 5

Ziffer 29 Teil B, Abschnitt Xl, Ziffer 20, EG 9b

Ziffer 30 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 6

Ziffer 31 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 5

Ziffer 32 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 6

Ziffer 33 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 5

Ziffer 35 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 1

mit Bewdhrungsaufstieg aus VG 8 Ziffer 18

Ziffer 35
mit Bewdhrungsaufstieg aus VG 8 Ziffer 18 (iber
VG 7 Ziffer 35 nach VG 6b Ziffer 43

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 36 Teil A, Abschnitt Il, Ziffer 1, EG 5

Ziffer 37 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 42 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 42a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 2
Ziffer 42b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 42c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 47 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 49 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 52 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 53 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 5

Ziffer 54 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 5

Ziffer 55 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 5

Ziffer 56 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 5

Ziffer 57 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 5

Ziffer 58 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 5

Ziffer 61 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 63 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 63a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 64 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 64a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 65 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5

Ziffer 66 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 66a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5

Ziffer 69 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5
Vergitungsgruppe 8

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 1
Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 1
Ziffer 3 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 5

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 1
Ziffer 6 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 1
Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 8

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5

Ziffer 9 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5

Ziffer 9a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5

Ziffer 15 Teil B, Abschnitt X, EG 5

Ziffer 16 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 5

mit Bewdhrungsaufstieg nach VG 7 Ziffer 31

Ziffer 16
mit Bewé&hrungsaufstieg lber VG 7 Ziffer 30
nach VG 6b Ziffer 36

Teil B, Abschnitt X, Ziffer 9, EG 6

Ziffer 17

Teil B, Abschnitt X, Ziffer 9, EG 5

Ziffer 18
mit Bewdhrungsaufstieg nach VG 7 Ziffer 35

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 1
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 18
mit Bewdhrungsaufstieg tiber VG 7 Ziffer 35
nach VG 6b Ziffer 43

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 6

Ziffer 20a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 20b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 2
Ziffer 20c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 25 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 27 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 2
Ziffer 28 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 2
Ziffer 29 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4

Ziffer 30 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 31 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 7, EG 5

Ziffer 32 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 6, EG 5

Ziffer 33 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 5, EG 5

Ziffer 34 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 16, EG 5

Ziffer 35 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 8, EG 5

Ziffer 36 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 3

Ziffer 37 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 13, EG 5

Ziffer 38 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 5

Ziffer 41 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4

Ziffer 42 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 43 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5 Fallgruppe 2
Ziffer 44 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 5

Ziffer 46 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Vergitungsgruppe 9a

Ziffer 1b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 1c Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 2a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 4 Fallgruppe 1
Ziffer 2b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 4a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 4b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 6 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 3
Vergutungsgruppe 9

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 3

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2

Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2

Ziffer 4 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2

Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4 Fallgruppe 1
Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2

Ziffer 9 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2

Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2

Ziffer 14a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 17 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2

Ziffer 17a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2 EG 4 Fallgruppe 1
Ziffer 18 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 19 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2

Ziffer 20 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 21 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2

Ziffer 23 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3

Ziffer 24

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
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Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Ziffer 25

Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 4

Ziffer 26 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Ziffer 27 Teil B, Abschnitt XI, Ziffer 9, EG 3
Ziffer 30 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Ziffer 31 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 33 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Ziffer 34 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Ziffer 35 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 3
Ziffer 38 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Vergitungsgruppe 10

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 6 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 6a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 7 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 8 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 9 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 10 Teil B, Abschnitt XVI, EG 3

Ziffer 12 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 13 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 14 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 16 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 3, EG 2
Ziffer 17 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Ziffer 18 Teil B, Abschnitt XI. Ziffer 4a, EG 2
Ziffer 19 Teil B, Abschnitt XI. Ziffer 4a, EG 2
Vergutungsgruppe 11

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 2, EG 2
Vergitungsgruppe 12

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 1 EG 1

Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2d

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Vergitungsgruppe 1a

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14
Vergutungsgruppe 1b

Ziffer 1 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 1a Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 1b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 14

Ziffer 2 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Vergitungsgruppe 2

Ziffer 1b Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 3 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1
Ziffer 5 Teil A, Abschnitt |, Ziffer 4, EG 13 Fallgruppe 1




214

Vergiitungsgruppe Teil lll. Anlage 2e

Entgeltgruppe Anhang Entgeltordnung

Vergutungsgruppe 4b

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 10
Vergutungsgruppe 5b

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 9c
Ziffer 4 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 6
Vergitungsgruppe 5c

Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 9b
Ziffer 3 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 6
Ziffer 4 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG N

Mitarbeiter als Rettungsassistent, die aufgrund
vorangegangener Uberleitung entsprechend der
Regelung der AVR in der Fassung vom 30. Sep-
tember 2017 der Vergltungsgruppe 5¢ zugeord-
net sind.

Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 6

Vergutungsgruppe 6b
Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 6
Vergiutungsgruppe 7
Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 4
Vergiutungsgruppe 8
Ziffer 1 Teil B, Abschnitt XXII., Ziffer 1, EG 3

§3 Uberleitung in den Anhang Entgeltordnung auf Antrag (Uberleitungsantrag)

(1) "Mitarbeiter nach § 1 sind nur auf ihren Antrag hin in den Anhang Entgeltordnung tberzu-
leiten und einzugruppieren. 2Der Uberleitungsantrag kann friihestens mit Wirkung zum 1. Ja-

nuar 2027 gestellt werden.

(2) 'Der Uberleitungsantrag kann in den Jahren 2027 und 2028 mit Wirkung zum 1. Januar,
1. April, 1. Juli oder 1. Oktober gestellt werden. 2In den Jahren 2029 bis 2031 kann der Uber-
leitungsantrag mit Wirkung zum 1. Januar oder 1. Juli gestellt werden. *Ab dem Jahr 2032
kann der Uberleitungsantrag mit Wirkung zum 1. Januar gestellt werden, letztmalig mit Wir-

kung zum 1. Januar 2036.

(3) "Der Uberleitungsantrag muss spatestens acht Wochen vor dem jeweiligen Stichtag in
Textform gestellt werden. 2Kann der Antrag mit Wirkung zum 1. Januar 2036 aufgrund Ru-
hens des Dienstverhaltnisses oder Arbeitsunfahigkeit aufgrund Krankheit nicht fristgerecht
gestellt werden, kann der Antrag spatestens acht Wochen vor dem tibernachsten Quartals-
beginn nach Wiederaufnahme der Tatigkeit gestellt werden.

(4) 'Vor einem Uberleitungsantrag hat der Dienstgeber dem Mitarbeiter auf Verlangen, das in
Textform erfolgen muss, verbindlich die Eingruppierung nach dem Anhang Entgeltordnung
nach MaRgabe von §§ 2 ff. in Textform mitzuteilen. Die Auskunft durch den Dienstgeber hat
innerhalb von vier Wochen ab dem Verlangen des Mitarbeiters zu erfolgen. 3Die Auskunft
durch den Dienstgeber ist verbindlich, solange die gesamte vom Mitarbeiter nicht nur vo-
ribergehend auszulbende Téatigkeit unverandert bleibt.

(5) "Mitarbeiter, die von ihnrem Antragsrecht nach Absatz 1 Gebrauch machen, erhalten Ent-
gelt nach der Entgeltgruppe und Stufe, in die sie mindestens nach § 2, §§ 4 und 5 eingrup-

piert sind. 2Ist eine abweichende hohere Entgeltgruppe vom Dienstgeber verbindlich zuge-

sagt worden, erfolgt die Eingruppierung mindestens nach diesem Tatigkeitsmerkmal.

§4

Allgemeine Regelungen zur Zuordnung

(1) 'Die Zuordnung des Mitarbeiters erfolgt mindestens nach der Zuordnungstabelle gemafn

§ 2.

(2) Die Stufenzuordnung richtet sich nach § 5.
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(3) Ubt der Mitarbeiter eine IT-Tatigkeit aus, ist er in der Entgeltgruppe des Teils A Ab-
schnitt Il Ziffer 2 Anhang Entgeltordnung eingruppiert, die sich geman §§ 24 ff. AVR i.V.m.
den grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) des Anhangs Entgelt-
ordnung ergibt.

(4) Ubt der Mitarbeiter eine Téatigkeit als Schulhausmeister aus, ist er in der Entgeltgruppe
des Teils B Abschnitt XXIIl Anhang Entgeltordnung eingruppiert, die sich geman §§ 24 ff.
AVR i.V.m. den grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) des An-
hangs Entgeltordnung ergibt.

§5 Uberleitung / Stufenzuordnung

"Mitarbeiter gemaB § 1 werden so in das neue System Ubergeleitet, als ob sie seit dem Zeit-
punkt, seit dem sie ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Bereich
der katholischen Kirche tatig waren nach Anhang Entgeltordnung eingruppiert und eingestuft
worden waren. ?Dabei wird der Mitarbeiter aus den Regelvergitungsstufen gem. § 1 Ab-
schnitt Il A der Anlage 1 der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR so Uber-
geleitet, dass die erreichte Regelvergltungsstufe zunachst mit 2 multipliziert wird. *Die sich
hieraus ergebende (Jahres-)Zahl wird nachfolgend um die seit dem letzten Stufenaufstieg
zurtickgelegte Zeit erhdht und als Zeiten im Sinne von § 29 AVR festgelegt.

§6 Hdéhergruppierung

(1) 'Ergibt sich aufgrund der neuen Entgeltordnung eine hohere Entgeltgruppe als nach der
Zuordnungstabelle gemal § 2 oder nach der Auskunft des Dienstgebers nach § 2 Abs. 3,
Abs. 4 Satz 2 sind die Mitarbeiter auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach
§§ 24 ff. AVR i.V.m. den grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) des
Anhangs Entgeltordnung ergibt. 2Wird der Hohergruppierungsantrag innerhalb eines Jahres
ab dem Tag der Uberleitung des Mitarbeiters (§ 3) gestellt, wirkt er auf den Tag der Uberlei-
tung zuriick (abweichend von § 57 AVR). *Ruht das Dienstverhaltnis innerhalb des Jahres-
zeitraums der Ausschlussfrist, verlangert sich die Frist mit der Wiederaufnahme der Tatigkeit
um die Zeit des Ruhens; der Antrag wirkt auf den Tag der Uberleitung des Mitarbeiters (§ 3)
zuruck.

(2) 'Die Stufenzuordnung in der héheren Entgeltgruppe richten sich nach den Regelungen
fur Hohergruppierungen. 2Fallen am Tag der Uberleitung (§ 3) ein Stufenaufstieg und die Ho-
hergruppierung zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschlie3end die Héhergrup-
pierung.

Teil Il. Regelungen fiir Mitarbeiter nach Teil lll. (Anlagen 2 bis 2e)

Die Regelungen dieses Teils geben die fur die in § 1 benannten Mitarbeiter weitergeltenden
Regelungen der AVR in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung wieder. Diese wur-
den zur Anwendung ab dem 1. Januar 2027 redaktionell angepasst. Eine Anwendung auf ab
dem 1. Januar 2027 beginnende Dienstverhaltnisse ist ausgeschlossen, es sei denn es han-
delt sich um eine Verlangerung eines befristeten Dienstverhaltnisses oder einer Unterbre-
chung gemaf § 1 Abs. 1 Satze 2 und 3.

§1 Geltungsbereich

(1) 'Teil 1. gilt fur alle Mitarbeiter,

a) die am 31. Dezember 2026 nach Anlagen 2, 2d und 2e AVR eingruppiert sind,
b)  deren Dienstverhaltnis am 1. Januar 2027 fortbesteht und
c) die nicht nach Teil I. Ubergeleitet sind.

2Ein Dienstverhaltnis besteht auch fort bei der Verlangerung eines befristeten Dienstvertra-
ges. *Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschadlich.
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(2) 'Soweit flr Mitarbeiter nach Absatz 1 nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, finden die
Vorschriften der AVR und ihrer ubrigen Anhange Anwendung; der Anhang Entgeltordnung
findet keine Anwendung. 2Soweit in den AVR von Mitarbeitern im Rettungsdienst gesprochen
wird, umfasst dies auch Mitarbeiter, die nach Teil lll. Anlage 2e eingruppiert sind. 3Mitarbei-
ter, die nach Teil Ill. Anlage 2d eingruppiert sind, sind keine Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-
hungsdienst im Sinne des § 2 Abs. 5 AVR.

§2 Eingruppierung

'Abweichend von § 24 Abs. 1 AVR richtet sich die Eingruppierung des Mitarbeiters nach den
Tatigkeitsmerkmalen des Teils I1l. 2Der Mitarbeiter erhalt Vergiitung nach der Vergiitungs-
gruppe, in die er eingruppiert ist.

§3 Anrechnung von Zeiten auf die Zeit einer Bewahrung, Tatigkeit, Berufstatigkeit
oder Berufsausiibung auf die in den Tatigkeitsmerkmalen des Teil lll. (Anlagen
2 bis 2d) geforderten Zeiten

(1) Ist in einem Tatigkeitsmerkmal die Eingruppierung oder die Zahlung einer Vergultungs-
gruppenzulage bzw. Zulage von der Zuricklegung einer Zeit der Bewahrung, Tatigkeit, Be-
rufstatigkeit oder Berufsausiibung abhangig, erfolgt die Anrechnung der Zeit nach den in den
Absatzen 2 bis 10 genannten Grundsatzen.

(2) Zeiten einer Teilzeitbeschaftigung werden auf die im Tatigkeitsmerkmal geforderten Zei-
ten entsprechend ihrer Bezeichnung voll angerechnet.

(3) 'Zeiten einer Bewahrung, Tatigkeit, Berufstatigkeit oder Berufsaustibung miissen nicht
ununterbrochen zuriickgelegt sein. 2Die Zeiten einer Unterbrechung sind jedoch nicht auf die
im Tatigkeitsmerkmal geforderten Zeiten der Bewahrung, Tatigkeit, Berufstatigkeit oder Be-
rufsaustibung anzurechnen.

(4) Folgende Zeiten einer Unterbrechung sind auf die im Tatigkeitsmerkmal geforderten Zei-
ten anzurechnen: Zeiten eines Urlaubs nach den §§ 45 und 47 AVR, Zeiten einer unver-
schuldeten Arbeitsunfahigkeit nach § 37 Abs. 1 Satze 2 und 3 AVR, Zeiten einer Dienstbe-
freiung nach § 49 Abs. 2 und 3 AVR, Zeiten einer Freistellung zur Qualifizierung nach § 14
AVR, Zeiten einer Dienstunfahigkeit nach § 37 Abs. 2 AVR bis zu 26 Wochen, in den Fallen
des Abschnitts § 37 Abs. 4 Satz 3 AVR bis zu 28 Wochen und Zeiten der Beschaftigungsver-
bote nach dem Mutterschutzgesetz.

(5) "Ist in einem Tatigkeitsmerkmal die Eingruppierung von der Erfiillung einer Bewahrungs-
zeit abhangig, so ist das Erfordernis der Bewahrung erflillt, wenn sich der Mitarbeiter wah-
rend der vorgeschriebenen Bewahrungszeit den in der ihm Ubertragenen Tatigkeit auftreten-
den Anforderungen gewachsen gezeigt hat. 2Die Anforderungen ergeben sich aus dem Ta-
tigkeitsmerkmal, dessen Voraussetzungen die dem Mitarbeiter Ubertragene Tatigkeit erfullt
und die der Vergutungsgruppe entspricht, in die der Mitarbeiter eingruppiert ist.

(6) Auf die im Tatigkeitsmerkmal geforderten Zeiten der Bewahrung, Tatigkeit, Berufstatigkeit
oder Berufsausubung sind alle im Geltungsbereich der AVR verbrachten Zeiten in dem fur
das Aufriicken jeweils malRgebenden Tatigkeitsmerkmal zusammenzurechnen.

(7) Dies gilt auch fir Zeiten, die bei vergleichbarer Tatigkeit und entsprechender Eingruppie-
rung in einem den AVR vergleichbaren Vergutungssystem im sonstigen Tatigkeitsbereich der
katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer
Einrichtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist, verbracht worden sind.

(8) AuRRerhalb der genannten Bereiche verbrachte Berufsjahre kénnen bei vergleichbarer Ta-
tigkeit und entsprechender Eingruppierung auf die vorgenannten Zeiten entsprechend ihrer
Benennung angerechnet werden.

(9) Eine anderweitige berufliche Tatigkeit kann ganz oder teilweise angerechnet werden,
wenn die Tatigkeit Voraussetzung fur die Einstellung war und dies im Dienstvertrag verein-
bart wird.
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(10) "Der Mitarbeiter ist nach Ablauf der im Tatigkeitsmerkmal geforderten Zeit einer Bewah-
rung, Tatigkeit, Berufstatigkeit oder Berufsausiibung hohergruppiert. 2Die sich aus der H6-
hergruppierung ergebende Vergtitung erhalt der Mitarbeiter vom Beginn des Monats an, in
dem die Héhergruppierung wirksam wird.

§4 Eingruppierung bei nicht erfullter Ausbildungsvoraussetzung

"Ist in einem Téatigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt,
sind Mitarbeiter, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen,

- wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist,

- wenn nicht auch ,sonstige Mitarbeiter von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst werden
oder

- wenn auch ,sonstige Mitarbeiter” von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst werden,
diese Mitarbeiter jedoch nicht die Voraussetzungen des ,sonstigen Mitarbeiters® erfll-
len,

bei Erflllung der sonstigen Anforderungen dieses Tatigkeitsmerkmals in der nachstniedrige-
ren Vergitungsgruppe eingruppiert. ?Satz 1 gilt entsprechend fiir Tatigkeitsmerkmale, die bei
Erflllung qualifizierter Anforderungen eine hohere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt
nicht, wenn das Vergutungsgruppenverzeichnis nach Teil Ill. fur diesen Fall ein Tatigkeits-
merkmal (z.B. ,in der Tatigkeit von ...") enthalt.

§ 4a Eingruppierung bei Veranderung der Tatigkeit

(1) 'Bei einer nicht nur voriibergehenden Veranderung der dienstvertraglich vereinbarten Ta-
tigkeit, die zu einer anderen als der dienstvertraglich vereinbarten Eingruppierung fihrt und
die mit Zustimmung des Mitarbeiters erfolgt, ist der Mitarbeiter ab dem Tag der veranderten
Tatigkeit nach § 24 AVR i.V.m. der Anlage Entgeltordnung eingruppiert. 2§§ 3 Abs. 3 und 5
des Teil |. gelten entsprechend. *Anhang Uberleitung findet ab diesem Zeitpunkt keine An-
wendung mehr.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir sonstige Anderungen der Eingruppierung wie z.B. Bewahrungsauf-
stieg, Korrektur der Eingruppierung.

§5 Anfangsregelvergiitung

(1) "Jeder neu eingestellte Mitarbeiter erhalt die Anfangsregelvergitung (1. Stufe) seiner Ver-
gutungsgruppe gemafl Anhang Tabellen in der Fassung der Region, unter deren Regelungs-
zustandigkeit seine Einrichtung fallt. 2Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhaltnis
bei demselben Dienstgeber wird der Mitarbeiter mit einschlagiger Berufserfahrung (horizon-
tale Wiedereinstellung) abweichend von Satz 1 der im vorhergehenden Dienstverhaltnis er-
worbenen Stufe zugeordnet und die im vorhergehenden Dienstverhaltnis erreichte Stufen-
laufzeit wird fortgefuhrt, soweit es zwischen den Dienstverhaltnissen zu keiner langeren als
einer sechsmonatigen rechtlichen Unterbrechung gekommen ist.

(2) Nach je zwei Jahren erhalt der Mitarbeiter bis zum Erreichen der Endregelvergitung
(letzte Stufe) die Regelverguitung der nachsthéheren Stufe seiner Vergutungsgruppe.

Anmerkung zu Absatz 2:

'Fir alle Mitarbeiter, die am 30. Juni 2008 in einem Dienstverhaltnis gestanden haben,
das am 1. Juli 2008 im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, findet die Anlage 1a der

am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR auch weiterhin Anwendung. ?Da-
nach richten sich abweichend von Absatz 2 die Stufensteigerungen nach den dort ge-

nannten Zeitpunkten.

(3) Der Mitarbeiter erhalt vom Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe erreicht wird,
die Tabellenvergitung nach der neuen Stufe.
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Anmerkung 1 zu § 5:

Werfligt der Mitarbeiter Uber eine einschlagige Berufserfahrung von mindestens zwei
Jahren, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verflgt er Gber eine einschlagige Berufser-
fahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3.
2Unabhangig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Per-
sonalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tatigkeit ganz oder teilweise fir die
Stufenzuordnung bericksichtigen, wenn diese Tatigkeit fir die vorgesehene Tatigkeit
forderlich ist. *Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) bleiben unberthrt.

Anmerkung 2 zu § 5:

Bei Mitarbeitern im Gebiet der Bundeslander Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Thiringen und Sachsen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem
das Grundgesetz bis einschliel3lich 2. Oktober 1990 nicht galt, die am 30. Juni 1991
schon und am 1. Juli 1991 noch im Dienstverhaltnis standen, ist fir die Zuordnung zur
zutreffenden Regelvergutungsstufe der Tag ihres Eintritts in den kirchlich-caritativen
Dienst zugrunde zu legen.

Anmerkung 3 zu § 5:

'Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur
Bindung von qualifizierten Fachkraften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von Mitar-
beitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von der sich aus § 5 Abs. 2 erge-
benden Stufe ihrer jeweiligen Vergutungsgruppe zustehenden Regelvergitung, eine
um bis zu drei Stufen hohere Regelverglitung ganz oder teilweise vorweggewahrt wer-
den. 2Haben Mitarbeiter bereits die vorletzte Stufe oder die Endstufe ihrer jeweiligen
Vergutungsgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein
bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Vergutungsgruppe héhere Regelvergitung
gezahlt werden. 3Die Gewahrung einer hoheren Regelvergiitung nach den Satzen 1
und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Ubrigen bleiben
§§ 5 bis 8 und § 30 Abs. 3 AVR unberihrt. °Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberthrt.

§6 Hoéhergruppierung

(1) Wird der Mitarbeiter héhergruppiert, erhalt er vom Beginn des Monats an, in dem die HO-
hergruppierung wirksam wird, in der Aufrickungsgruppe die Regelvergitung der Stufe, de-
ren Satz mindestens um den Differenzbetrag zwischen der Anfangsregelvergitung (1. Stufe)
der bisherigen Vergutungsgruppe und der Aufriickungsgruppe hoher ist als seine bisherige
Regelvergitung, hdchstens jedoch die Endregelvergitung (letzte Stufe) der Aufriickungs-
gruppe, bei einer Héhergruppierung in die Vergutungsgruppe 2 jedoch die Regelvergitung
der nachst niedrigeren Stufe, mindestens aber die Anfangsregelvergutung (1. Stufe).

(2) Wird der Mitarbeiter nicht in die nachsthdhere, sondern in eine dartber liegende Vergu-
tungsgruppe héhergruppiert, so ist die Regelvergltung fir jede dazwischen liegende Vergu-
tungsgruppe nach Absatz 1 zu berechnen.

(3) Fallt der Zeitpunkt einer Steigerung der Regelvergitung nach § 5 Abs. 2 mit dem einer
Hohergruppierung des Mitarbeiters zusammen, so ist zunachst die Steigerung in der bisheri-
gen Vergltungsgruppe vorzunehmen und danach die Héhergruppierung durchzufthren.

(4) Nach der Hohergruppierung erhalt der Mitarbeiter erstmals vom Beginn des Monats, in
dem er die zwei Jahre nach § 5 Abs. 2 gerechnet ab seiner Einstellung vollendet, bis zum Er-
reichen der Endregelvergitung (letzte Stufe) die Regelvergitung der nachsthéheren Stufe
seiner Vergutungsgruppe.

Anmerkung zu § 6:
§ 6 gilt nicht fir Falle nach § 4a Abs. 1.
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§7 Anschlussdienstverhiltnis

(1) Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhaltnis im Geltungsbe-
reich der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, so er-
halt er

a) Dbei Einstellung in derselben Vergitungsgruppe,

- wenn seine bisherige Regelvergltung nach diesem Abschnitt oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen war, die Regelverglitung der Stufe, die er beim Fortbe-
stehen des Dienstverhaltnisses am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber er-
halten hatte,

- wenn seine bisherige Regelverglitung in Abweichung von den Vorschriften dieses
Abschnittes oder einer entsprechenden Regelung bemessen war, die Regelvergl-
tung der Stufe, die er am Einstellungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten
wurde, wenn seine Regelvergitung ab dem Zeitpunkt, seit dem er ununterbrochen im
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kir-
che tatig ist, nach diesem Abschnitt oder einer entsprechenden Regelung bemessen
worden ware.

b)  bei Einstellung in einer hdheren Vergltungsgruppe die Regelvergutung der Stufe, die
ihm zustinde, wenn er in der bisherigen Verglitungsgruppe entsprechend Buchstabe
a eingestellt und er gleichzeitig hohergruppiert worden ware;

c) bei Einstellung in einer niedrigeren Verglitungsgruppe die Regelvergutung der Stufe,
die ihm zustiinde, wenn er in der bisherigen Vergitungsgruppe entsprechend Buch-
stabe a eingestellt und gleichzeitig herabgruppiert worden ware.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an eine Ta-
tigkeit im Rahmen eines Gestellungsvertrages eingestellt wird.

(3) 'Die im vorhergehenden Dienstverhaltnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschluss-
dienstverhaltnis fortgefiihrt. ?War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften dieser
Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte Stu-
fenlaufzeit so fortgefuihrt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche tatig ist,
nach Teil Il. oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden ware.

Anmerkung 1 zu § 7:

Der Tatigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt 11l A steht
gleich eine Tatigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in
einer Einrichtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

Anmerkung2 zu § 7:

'Ein unmittelbarer Anschluss liegt nicht vor, wenn zwischen den Dienstverhaltnissen
ein oder mehrere Werktage — mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier Werktage — liegen,
in denen das Dienstverhaltnis nicht bestand. ?Es ist jedoch unschadlich, wenn der Mit-
arbeiter in dem gesamten zwischen den Dienstverhaltnissen liegenden Zeitraum
dienstunfahig erkrankt war oder die Zeit zur Ausfiihrung eines Umzuges an einen ande-
ren Ort benétigt hat. *Von der Voraussetzung des unmittelbaren Anschlusses kann ab-
gewichen werden, wenn der Zeitraum zwischen dem Ende des bisherigen Dienstver-
haltnisses und dem Beginn des neuen Dienstverhaltnisses ein Jahr nicht Ubersteigt.

Anmerkung 3zu § 7:

§ 7 findet nur Anwendung auf Anschlussdienstverhaltnisse, die bis einschlieRlich
31. Dezember 2026 erfolgt sind.
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§8 Herabgruppierung

(1) "Wird der Mitarbeiter herabgruppiert, erhalt er in der Herabgruppierungsgruppe die Regel-
vergutung der Stufe, deren Satz mindestens um den Differenzbetrag zwischen der Anfangs-
regelvergutung (1. Stufe) der bisherigen Vergutungsgruppe und der Herabgruppierungs-
gruppe niedriger ist als seine bisherige Regelvergitung, bei einer Herabgruppierung in die
Vergltungsgruppe 3 jedoch die Regelvergutung der nachsthdéheren Stufe, hdchstens jedoch
die Endregelvergutung (letzte Stufe). 2Wird der Mitarbeiter nicht in die nachstniedrigere, son-
dern in eine darunter liegende Vergutungsgruppe herabgruppiert, so ist die Regelvergitung
fur jede dazwischen liegende Vergutungsgruppe nach Satz 1 zu berechnen.

(2) Nach der Herabgruppierung erhalt der Mitarbeiter erstmals vom Beginn des Monats, in
dem er die zwei Jahre nach § 5 Abs. 2 gerechnet ab seiner Einstellung vollendet, bis zum Er-
reichen der Endregelvergitung (letzte Stufe) die Regelvergutung der nachsthéheren Stufe
seiner Vergutungsgruppe.

Anmerkung zu § 8:
§ 8 gilt nicht fir Falle nach § 4a Abs. 1.

§9 Ubersetzungstabelle

'Soweit zur Bestimmung der Bemessungssatze der Jahressonderzahlung nach § 35 AVR
und des Uberstundenzeitzuschlags nach § 18 AVR sowie des Bereitschaftsdienstentgelts
nach Anhang Tabellen auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, entspricht

die Vergutungsgruppe der Entgeltgruppe

1 15
1a 14
1b 13
2 12
3 11
4a 10
4b 9b
5b 9a
5c 8
6b 6
7 5

8 bis 9a 3

9 bis 11 2
12 1

2Bei der Anwendung des § 18 AVR wird anstatt auf die Entgeltgruppe auf die jeweilige Ver-
glUtungsgruppe abgestellt.

§ 10 Wohn- und Werkstattzulage

(1)  'Mitarbeiter der Vergiitungsgruppen 3 bis 9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines Be-
wahrungsaufstieges aus Vergutungsgruppe 3 in Vergutungsgruppe 2 eingruppiert sind, er-
halten fur die Dauer der Tatigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere stationare
Einrichtungen, Wohngruppen fur Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder-
und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der ambulant un-
terstltzten Einzel- oder Gruppenbetreuung, wenn diese als Prasenzleistung durchgangig flr
24 Stunden taglich erfolgt, oder in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in
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Hohe von 100,00 Euro monatlich, wenn dort ein Uberwiegender Teil der Menschen mit
durchgangigem Unterstltzungs- oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird.
2Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter in der Pflege, Betreuung, Erziehung oder heilpada-
gogisch-therapeutischen Behandlung tétig sind. Uberwiegt der Teil der Menschen mit durch-
gangigem Unterstltzungs- oder Betreuungsbedarf nicht, betragt die Zulage 50,00 Euro mo-
natlich.

(2) 'Mitarbeiter der Vergiitungsgruppen 3 bis 9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines Be-
wahrungsaufstieges aus Vergutungsgruppe 3 in Vergitungsgruppe 2 eingruppiert sind

1. in Ausbildungs- oder Berufsbildungsstatten oder Berufsférderungswerkstatten
2. oder in Werkstatten flir Menschen mit Behinderung

erhalten fur die Dauer ihrer Tatigkeit in der beruflichen Anleitung/Ausbildung oder im beglei-
tenden sozialen Dienst eine monatliche Zulage von 65,00 Euro. ?Die Zulage erhalten auch
Mitarbeiter in Versorgungsbetrieben flr die Dauer ihrer Tatigkeit, wenn sie in der beruflichen
Anleitung/Ausbildung von Menschen mit Behinderungen tatig sind.

(3) 'Die Zulage wird nur fir Zeitraume gezahlt, fiir die Vergiitung, Urlaubsvergiitung oder
Krankenbezlige zustehen. ?Sie ist bei der Bemessung der Zuwendungen im Todesfall (§ 41
AVR) zu berlicksichtigen.

§11 Besitzstandsregelungen

(1) 'Die §§ 11a bis 11b gelten fir alle Mitarbeiter, die am 30. Juni 2008 (RK Ost: am 30.
Juni 2009) in einem Dienstverhaltnis gestanden haben, das am 1. Juli 2008 (RK Ost: am

1. Juli 2009) im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, fir die Dauer des ununterbrochen fort-
bestehenden Dienstverhaltnisses. 2Ein Dienstverhaltnis besteht auch ununterbrochen fort,
bei der Verlangerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei Dienstgeberwechsel inner-
halb des Geltungsbereichs der AVR. 3Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind un-
schadlich.

(2) Teilzeitbeschaftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Besitzstandszulage, die dem
Verhaltnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit eines entsprechenden
Vollzeitbeschaftigten entspricht.

§ 11a Zulage fiir die Verguitungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 des Teil lll.

(1) Mitarbeiter, die in die Vergutungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 des Teil lll. eingrup-
piert sind, erhalten ab 1. Januar 2008 (RK Ost: ab 1. Juli 2009) eine Zulage in Héhe von
50,00 Euro.

(2) Diese Zulage entfallt ab dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 1 genannten Mitarbeiter
in eine der VerglUtungsgruppen 9 bis 1 der Anlage 2 des Teil lll. h6hergruppiert werden.

§ 11b  Zulage aufgrund des Wegfalls des Ortszuschlages der Stufe 2 in Abschnitt V
der Anlage 1 AVR in der am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung der AVR

(1) Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2008 (RK Ost: bis zum 30. Juni 2009) einen Anspruch
auf Ortszuschlag der Stufe 2 gemaf Abschnitt V der Anlage 1 und Anlage 4 AVR in der am
31. Dezember 2007 geltenden Fassung der AVR gehabt haben, erhalten ab dem 1. Januar
2008 (RK Ost: ab dem 1. Juli 2009) stattdessen eine monatliche Besitzstandszulage.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 betragt monatlich:

Fur Mitarbeiter der Vergiitungsgruppen | ab 1. Februar 2026

1 bis 5b 178,83 Euro

5c bis 12 170,31 Euro

(3) Die Zulage entfallt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen fir die Gewahrung
des Ortszuschlages der Stufe 2 gemald Abschnitt V der Anlage 1 und Anlage 4 bzw. gemaf
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§ 2a Abs. 6 des Allgemeinen Teils und Anlage 4 (Ost) AVR in der am 31. Dezember 2007
geltenden Fassung der AVR entfallen.

(4) 'Bei der Bemessung der Zulage finden die Konkurrenzregelungen in Abschnitt VV Abs. h
der Anlage 1 AVR in der am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung der AVR sinngeman
Anwendung. ?Diese lauten wie folgt:

Sind beide Ehegatten im Geltungsbereich der AVR oder in einem anderen Tétigkeitsbe-
reich der katholischen Kirche vollbeschéftigt und stiinde ihnen der Ortszuschlag der Stufe
2 oder einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Hohe des Unter-
Schiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags der Tarifklasse
Ib zu, so erhélt der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der
Stufe 2 des Ortszuschlages zur Hélfte. Ist einer der Ehegatten vollbeschéftigt und der an-
dere teilzeitbeschéftigt, erhélt der vollbeschéftigte Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag
zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn malRgebenden Ortszuschlages unge-
kirzt; der teilzeitbeschéftigte Mitarbeiter erhélt den Ortszuschlag der Stufe 1. Sind beide
Ehegatten teilzeitbeschéftigt und betrdgt der gemeinsame Beschéftigungsumfang nicht
mehr als die durchschnittliche regelméf3ige wochentliche Arbeitszeit, so erhélt der Mitar-
beiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn mal3ge-
benden Ortszuschlages anteilig. Sind beide Ehegatten teilzeitbeschéftigt und betréagt der
gemeinsame Beschéftigungsumfang mehr als die durchschnittliche regelméige woé-
chentliche Arbeitszeit, so erhélt der Mitarbeiter abweichend von Abschnitt lla der Anlage
1 den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn mal3geben-
den Ortszuschlages in der Hohe, die dem Anteil seines Beschéftigungsumfangs an dem
Gesamtbeschéftigungsumfang beider Ehegatten entspricht. Einer Beschéftigung steht
eine Versorgungsberechtigung nach beamtenrechtlichen Grundsétzen gleich. Entspre-
chendes gilt auch fiir den Mitarbeiter, dem aus mehreren Rechtsverhéltnissen ein An-
spruch auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in
Héhe der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zusteht (Insichkonkurrenz).

Ist der Ehegatte des Mitarbeiters aulBerhalb der in Satz 3 genannten Bereiche tétig oder
nach beamtenrechtlichen Grundsétzen versorgungsberechtigt und hat er Anspruch auf
Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Héhe der
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder auf Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer
der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Héhe von mindestens dem
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags der Tarif-
klasse Ib, so erhélt der Mitarbeiter den Ortszuschlag der Stufe 1. Erreicht der Anspruch
des Ehegatten den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszu-
schlages der Tarifklasse Ib nicht, betragt er aber mindestens die Hélfte des Unterschieds-
betrags zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags der Tarifklasse Ib, so
erhélt der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des
fur ihn maf3gebenden Ortszuschlages zur Hélfte. Erreicht der Anspruch des Ehegatten
wegen Teilzeitbeschéftigung nicht die Héhe der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen,
so erhélt der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2
des fiir ihn malRgebenden Ortszuschlages in der Hohe gewéhrt, dass der Mitarbeiter und
sein Ehegatte den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 insgesamt
einmal erhalten. Dies gilt entsprechend Abschnitt VV Anlage 1 auch fiir den Mitarbeiter,
dem aus mehreren Rechtsverhéltnissen ein Anspruch auf Ortszuschlag oder entspre-
chende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in H6he der Stufe 2 oder einer der folgen-
den Stufen zusteht (Insichkonkurrenz). Ist der Ehegatte eines teilzeitbeschéftigten Mitar-
beiters auBBerhalb der in Satz 3 genannten Bereiche ebenfalls teilzeitbeschéftigt und er-
hélt er den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn malRge-
benden Ortszuschlages anteilig zu seiner Arbeitszeit gewéhrt, so erhélt der Mitarbeiter
den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn mal3gebenden
Ortszuschlags in der Hbhe, dass der Mitarbeiter und sein Ehegatte den Unterschiedsbe-
trag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 insgesamt in der Hbhe erhalten, als wenn
beide im Geltungsbereich der AVR teilzeitbeschéftigt wéren.

Anmerkung 1:
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Der Tétigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt V steht gleich
eine Tétigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer
Einrichtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

Anmerkung 2:

Sind beide Ehegatten in einem Tétigkeitsbereich der katholischen Kirche beschéftigt und
wendet der Dienstgeber des Ehegatten eine andere Konkurrenzregelung zum Ortszu-
schlag als die nach Abschnitt V an, so erhélt der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Stufe 1 und der Stufe 2 des fiir ihn mal3gebenden Ortszuschlages in der Héhe
gewéhrt, dass die Ehegatten den Unterschiedsbetrag in Héhe ihres Gesamtbeschétfti-
gungsumfangs, héchstens jedoch einmal erhalten.

§12 Kinderzulage

A Allgemeines

a) Mitarbeiter, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem
Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berlcksichtigung des § 64 oder § 65
EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG zustehen wirde, erhalten eine Kinderzulage
nach Abschnitt B oder nach Abschnitt C.

b)  Die Kinderzulage wird fur jeden Monat gezahlt, in dem mindestens fir einen Tag die
Voraussetzungen vorliegen.

B Mitarbeiter, deren Dienstverhaltnis nach dem 30. Juni 2008 (RK Ost: nach dem 30.
Juni 2009) begonnen hat

Mitarbeiter, deren Dienstverhaltnis nach dem 30. Juni 2008 (RK Ost: nach dem 30. Juni

2009) begonnen hat, erhalten fiir jedes bertcksichtigungsfahige Kind eine Kinderzulage in

Hohe von monatlich 90,00 Euro.

C Mitarbeiter, deren Dienstverhaltnis vor dem 1. Juli 2008 (RK Ost: vor dem 1. Juli
2009) bestanden hat (Besitzstandregelung)

a) Mitarbeiter, deren Dienstverhaltnis vor dem 1. Juli 2008 (RK Ost: vor dem 1. Juli 2009)
bestanden hat, erhalten fur jedes berucksichtigungsfahige Kind eine Kinderzulage in
Hoéhe von:

| ab 1. Februar 2026

| 151,52 Euro |

b)  'Die Kinderzulage erhoht sich
ab dem 1. Februar 2026 nach folgender Tabelle fir

Mitarbeiter nach den

fiir das erste zu beriick-

fiir jedes weitere zu be-

Vergiitungsgruppen | sichtigende Kind um riicksichtigende Kind
um

VG 12,11,10und 9 8,56 Euro 42,80 Euro

VG 9a 8,56 Euro 34,19 Euro

VG 8 8,56 Euro 25,66 Euro

c) (weggefallen)

d)  'Bei der Bemessung der Kinderzulage finden die Konkurrenzregelungen in Ab-
schnitt V Abs. i der Anlage 1 AVR in der am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
der AVR sinngemaR Anwendung. ?Diese lauten wie folgt:

Stiinde neben dem Mitarbeiter einer anderen Person, die im Geltungsbereich der AVR
oder in einem anderen Tétigkeitsbereich der katholischen Kirche tétig oder nach beam-
tenrechtlichen Grundsétzen versorgungsberechtigt ist, ein Anspruch auf Ortszuschlag
der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen oder auf Familienzuschlag der Stufe 2 oder
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einer der folgenden Stufen oder ein Sozialzuschlag oder eine entsprechende Leistung
wesentlich gleichen Inhalts zu, so wird der auf das Kind entfallende Unterschiedsbetrag
zwischen den Stufen des Ortszuschlags dem Mitarbeiter gewéhrt, wenn und soweit ihm
das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldge-
setz gewéhrt wird oder ohne Beriicksichtigung des § 65 EStG oder des § 4 BKGG vor-
rangig zu gewdahren wére. Auf das Kind entféllt derjenige Unterschiedsbetrag, der sich
aus der flir die Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeld-
gesetzes malRgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. Abschnitt lla der Anlage 1 findet
auf den Unterschiedsbetrag keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten
im Sinne des Satzes 1 vollbeschéftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsétzen ver-
sorgungsberechtigt ist; das gilt auch, wenn mehrere Anspruchsberechtigte teilzeitbe-
schéftigt sind, mit der Mal3gabe, dass dann der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe
2 und der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen in Héhe des Gesamtbeschéftigungs-
umfangs der Anspruchsberechtigten gewéhrt wird, héchstens jedoch der auf das Kind
entfallende Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen des Ortszuschlages. Entsprechen-
des qilt auch fiir den Mitarbeiter, dem aus mehreren Rechtsverhéltnissen ein Anspruch
auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Héhe
der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zusteht (Insichkonkurrenz).

Stiinde neben dem Mitarbeiter einer anderen Person, die aul3erhalb der in Unterabsatz 1
Satz 1 genannten Bereiche tétig oder nach beamtenrechtlichen Grundsétzen versor-
gungsberechtigt ist, ein Anspruch auf Ortszuschlag oder Familienzuschlag oder Sozial-
zuschlag oder entsprechende Leistungen wesentlich gleichen Inhalts in Hohe der Stufe
3 oder einer der folgenden Stufen zu, so erhélt der Mitarbeiter den Ortszuschlag der
Stufe 1; erreicht der Anspruch der anderen Person nicht die Héhe der Stufe 3 oder einer
der folgenden Stufen, so erhélt der Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der
Stufe 2 und der Stufe 3 bzw. einer der folgenden Stufen des fiir ihn malRgebenden Orts-
zuschlages in der Hohe gewéhrt, dass der Mitarbeiter und die andere Person den Unter-
Sschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 bzw. einer der folgenden Stufen ins-
gesamt einmal erhalten. Dies gilt entsprechend auch fiir den Mitarbeiter, dem aus meh-
reren Rechtsverhéltnissen ein Anspruch auf Ortszuschlag oder entsprechende Leistun-
gen wesentlich gleichen Inhalts in Héhe der Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zu-
steht (Insichkonkurrenz). Ist der Ehegatte eines teilzeitbeschéftigten Mitarbeiters aul3er-
halb der in Unterabsatz 1 Satz 1 genannten Bereiche ebenfalls teilzeitbeschéftigt und er-
hélt er den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder einer der fol-
genden Stufen des Ortszuschlages anteilig zu seiner Arbeitszeit gewéhrt, so erhélt der
Mitarbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder einer der
folgenden Stufen des Ortszuschlages in der Héhe, dass der Mitarbeiter und sein Ehe-
gatte den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe 3 oder einer der fol-
genden Stufen insgesamt in der Hohe erhalten, als wenn beide im Geltungsbereich der
AVR teilzeitbeschétftigt wéren.

Anmerkung:

Der Tétigkeit im Bereich der katholischen Kirche im Sinne von Abschnitt V steht gleich
eine Tétigkeit in der evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder in einer
Einrichtung, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist.

e) 'Der Mitarbeiter erhalt keine oder eine anteilige Kinderzulage nach Absatz a, soweit
eine andere Person fur dieses Kind eine kinderbezogene Besitzstandszulage nach
einem Uberleitungstarifvertrag des 6ffentlichen Dienstes oder einem Tarifvertrag
oder Vergiitungssystem wesentlich gleichen Inhalts erhalt. 2Die Hohe der anteiligen
Kinderzulage wird nach den Grundsatzen des Absatz d berechnet.

§13 Arbeitszeitverkiirzung durch freie Tage

(1) 'Der Mitarbeiter wird in den Kalenderjahren 2027 bis 2035 jeweils an einem Arbeitstag
(§ 45 Abs. 4 AVR) von der Arbeit freigestellt. ?Fr die Zeit der Freistellung erhalt der Mitarbei-
ter die Dienstbezige (§ 27 AVR) und die in Monatsbetragen festgelegten Zulagen
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fortgezahlt. *Die Dauer der Freistellung betragt hochstens ein Flinftel der fiir den Mitarbeiter
geltenden durchschnittlichen wdéchentlichen Arbeitszeit.

(2) Der neu eingestellte Mitarbeiter erwirbt den Anspruch auf die Freistellung erstmals,
wenn das Dienstverhaltnis finf Monate ununterbrochen bestanden hat.

(3) 'Wird der Mitarbeiter an dem fiir die Freistellung vorgesehenen Tag aus dienstlichen
bzw. betrieblichen Griinden zur Arbeit herangezogen, ist die Freistellung innerhalb dessel-
ben Kalenderjahres nachzuholen. ?Ist dies aus dienstlichen bzw. betrieblichen Griinden nicht
moglich, ist die Freistellung innerhalb des folgenden Kalenderjahres nachzuholen. 3Eine
Nachholung in anderen Fallen ist nicht zulassig.

(4) Der Anspruch auf Freistellung kann nicht abgegolten werden.

(5) Ist der Mitarbeiter in einem anderen Rechtsverhaltnis im Geltungsbereich der AVR
oder in einem anderen Tatigkeitsbereich der katholischen Kirche nach dieser oder einer ent-
sprechenden Vorschrift flir dasselbe Kalenderjahr bereits an einem Tag freigestellt worden,
gilt der Anspruch nach Absatz 1 als erfllt.
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Teil lll. Anlagen

Die Regelungen dieses Teils geben die fur die in § 1 des Teils Il. benannten Mitarbeiter wei-
tergeltenden Anlagen zur Eingruppierung der AVR in der am 31. Dezember 2026 geltenden
Fassung wieder. Diese wurden zur Anwendung ab dem 1. Januar 2027 redaktionell ange-
passt. Eine Anwendung auf ab dem 1. Januar 2027 beginnende Dienstverhaltnisse ist aus-
geschlossen, es sei denn es handelt sich um eine Verlangerung eines befristeten Dienstver-
haltnisses oder einer Unterbrechung gemal § 1 Abs. 1 Satze 2 und 3 des Teils II.

Anlage 2
Vergutungsgruppen fiir Mitarbeiter (allgemein)

Vergiitungsgruppe 1
1 bis 2 (weggefallen)

3 Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens flnf Apotheker durch ausdrickli-
che Anordnung standig unterstellt sind "2

4  Mitarbeiter im Verwaltungsdienst mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Dienststellen von zentraler
bzw. Uberregionaler Bedeutung, die aufgrund ausdricklicher Anordnung ein Aufgaben-
gebiet, das sich auf den gesamten Zustandigkeitsbereich der Dienststelle erstreckt, ab-
schlieffend bearbeiten und sich durch das Mal ihrer Verantwortung und den Umfang ih-
res Aufgabengebietes aus der Vergutungsgruppe 1b Ziffer 15 ausheben, nach zehnjahri-
ger Bewahrung in der Vergutungsgruppe 1a Ziffer 10 3 4. 103

5 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhausern mit mindestens 240
Betten und mindestens sieben Fachabteilungen, davon mindestens funf klinische Fach-
abteilungen nach zehnjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 1a Ziffer 14b 8 103. 114,115

6 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdusern mit mindestens 320
Betten nach zehnjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 1a Ziffer 14¢ & 103. 115

7 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdausern mit mindestens 320
Betten und mit mindestens zehn Fachabteilungen, davon mindestens sechs klinischen
Fachabteilungen 8 103 114,115

8 Geschéftsfihrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 300 Mitarbeitern nach zehnjahriger Bewahrung in
Vergiitungsgruppe 1a Ziffer 7a 77103, 119

Vergutungsgruppe 1a

1 Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens vier Apotheker durch ausdrickli-
che Anordnung standig unterstellt sind "2

1a Apotheker als Leiter von Apotheken nach sechsjahriger Bewahrung in Vergutungs-
gruppe 1b Ziffer 1

2 bis 7 (weggefallen)

7a Geschéaftsfuhrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 300 Mitarbeitern 77- 103 119
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7b Geschéftsflihrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 150 Mitarbeitern nach achtjahriger Bewahrung in
Vergitungsgruppe 1b Ziffer 9 77.103. 119

8 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Einrichtungen mit
mehr als 600 Betten '3

9 (weggefallen)

10 Mitarbeiter im Verwaltungsdienst mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Dienststellen von zentraler
bzw. Uberregionaler Bedeutung, die aufgrund ausdricklicher Anordnung ein Aufgaben-
gebiet, das sich auf den gesamten Zustandigkeitsbereich der Dienststelle erstreckt, ab-
schlielRend bearbeiten und sich durch das Mal} ihrer Verantwortung und den Umfang ih-

res Aufgabengebietes erheblich aus der Vergiitungsgruppe 1b Ziffer 15 herausheben * 4
103

11 Mitarbeiter im Verwaltungsdienst mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Dienststellen von zentraler
bzw. Uberregionaler Bedeutung, die aufgrund ausdricklicher Anordnung ein Aufgaben-
gebiet, das sich auf den gesamten Zustandigkeitsbereich der Dienststelle erstreckt, ab-

schlielRend bearbeiten, nach zehnjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 1b Ziffer 15
3,4,103

12 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, die sich aus der Vergltungsgruppe 1b mit Aus-
nahme der Ziffern 2, 6, 10, 13, 15, 19 und 20 durch hochwertige Leistungen in einem be-
sonders schwierigen Aufgabenkreis herausheben '3

13 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, denen mindestens finf Mitarbeiter mindestens
der Vergitungsgruppe 2 durch ausdriickliche Anordnung stéandig unterstellt sind 1% 77

14 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdusern mit mindestens 160
Betten und mit mindestens finf Fachabteilungen, davon mindestens drei klinische Fach-
abteilungen nach achtjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 1b Ziffer 17 8 103, 114,115

14a Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdusern mit mindestens 240
Betten nach achtjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 1b Ziffer 17a 8 103115

14b Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhausern mit mindestens 240
Betten und mit mindestens sieben Fachabteilungen, davon mindestens finf klinischen
Fachabteilungen 8 103. 114,115

14c Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhausern mit mindestens 320
Betten 8,103, 115

15 bis 16 (weggefallen)

17 Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und Erfahrungen hinsichtlich Aufga-
benbereich und Verantwortung den Mitarbeitern in Tatigkeitsmerkmalen dieser Vergu-
tungsgruppe vergleichbar sind % 103
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Vergitungsgruppe 1b

1 Apotheker als Leiter von Apotheken

2 Apotheker nach funfjahriger Tatigkeit als Apotheker
3 bis 8 (weggefallen)

9 Geschéftsfuhrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 150 Mitarbeitern 77: 103. 119

9a Geschéftsfuhrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 75 Mitarbeitern nach sechsjahriger Bewahrung in
Vergutungsgruppe 2 Ziffer 7 7. 103. 119

9b bis 9c (weggefallen)

9d Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 160 Platzen mit wis-
senschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen,
denen wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsflihrung tbertragen sind,
nach sechsjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 2 Ziffer 10b '+ 103

10 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

10a Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Einrichtungen mit
mehr als 400 Betten nach sechsjahriger Bewahrung in Verglitungsgruppe 2 Ziffer 3 '3

11 bis 11a (weggefallen)

12 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung nach achtjahriger
Bewahrung in Vergltungsgruppe 2 Ziffer 12

13 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, die sich durch hochwertige Leistungen in einem
besonders schwierigen Aufgabenkreis aus der Vergitungsgruppe 2 herausheben '3

14 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, deren Tatigkeit im Verwaltungsdienst hochwer-
tige Leistungen erfordert, nach sechsjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 2 Ziffer
13 103

15 Mitarbeiter im Verwaltungsdienst mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Dienststellen von zentraler
bzw. Gberregionaler Bedeutung, die aufgrund ausdricklicher Anordnung ein Aufgaben-
gebiet, das sich auf den gesamten Zustandigkeitsbereich der Dienststelle erstreckt, ab-
schlielend bearbeiten 34 103

16 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhausern mit mindestens 160
Betten nach sechsjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 2 Ziffer 16 8 103115

17 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdusern mit mindestens 160
Betten und mit mindestens finf Fachabteilungen, davon mindestens drei klinischen
Fachabteilungen 8 103 114. 115

17a Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhdusern mit mindestens 240
Betten 8,103, 115
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18 bis 19a (weggefallen)

20 Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und Erfahrungen hinsichtlich Aufga-
benbereich und Verantwortung den Mitarbeitern in Tatigkeitsmerkmalen dieser Vergu-
tungsgruppe vergleichbar sind % 103

Vergiitungsgruppe 2
1 Apotheker
2  (weggefallen)

3 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Einrichtungen mit
mehr als 400 Betten 19

4  (weggefallen)

5  (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

6 (weggefallen)

7  Geschéftsfuhrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit

abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkei-
ten und Erfahrungen mit mindestens 75 Mitarbeitern 77- 103. 119

7a Geschéaftsfuhrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener Fachhochschulausbildung mit mindestens zehn Mitarbeitern nach fiinf-
jahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 3 Ziffer 15 77 119

7b bis 10 (weggefallen)

10a Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 120 Platzen, denen
wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfuhrung Ubertragen sind, nach funf-
jahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 3 Ziffer 2a '

10b Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 160 Platzen mit wis-
senschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen,

denen wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung Ubertragen sind '
103

11 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Téatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 4a Ziffer 25 durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung erheblich her-
aushebt, nach achtjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 3 Ziffer 12 %7

12 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechen-
der Tatigkeit

13 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, deren Tatigkeit im Verwaltungsdienst hochwer-
tige Leistungen erfordert '3

14 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit gleich-
wertigen Fahigkeiten und Erfahrungen, die als Assistenten des Verwaltungsleiters in
Krankenh&usern mit mindestens 450 Betten berufen sind ' 103

15 Verwaltungsleiter in Krankenhausern mit mindestens 80 Betten nach sechsjahriger Be-
wahrung in Vergiitungsgruppe 3 Ziffer 20a - °

16 Verwaltungsleiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit
gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen in Krankenhausern mit mindestens 160
Betten 8,103, 115
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17 bis 17b (weggefallen)

18 Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und Erfahrungen hinsichtlich Aufga-
benbereich und Verantwortung den Mitarbeitern in Tatigkeitsmerkmalen dieser Vergu-
tungsgruppe vergleichbar sind % 103

Vergiitungsgruppe 3

1 Leiter des technischen Dienstes in Einrichtungen mit mindestens 450 Betten, die eine
Ausbildung als Ingenieur oder Techniker nachweisen

2 Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 80 Platzen, denen
wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung Ubertragen sind, nach vier-
jahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 4a Ziffer 8a 4

2a Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 120 Platzen, denen
wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung tbertragen sind ™

3 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)
4 bis 11 (weggefallen)

12 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 4a Ziffer 25 durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung erheblich her-
aushebt %

13 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Téatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 4b Ziffer 33 durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung heraushebt, nach
sechsjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 4a Ziffer 25 126

14 Mitarbeiter, die als Assistent des Verwaltungsleiters in Krankenhdausern mit mindestens
300 Betten berufen sind ’

15 Geschaftsfihrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener Fachhochschulausbildung mit mindestens zehn Mitarbeitern 77 119

15a Geschaftsfihrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener Fachhochschulausbildung nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungs-
gruppe 4a Ziffer 12 11°

15b bis 19a (weggefallen)

20 Verwaltungsleiter in Krankenhausern mit weniger als 80 Betten nach vierjahriger Bewah-
rung in Vergitungsgruppe 4a Ziffer 39 15

20a Verwaltungsleiter in Krankenh&ausern mit mindestens 80 Betten '°

21 Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist °

Vergiitungsgruppe 4a
1 bis 3 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)
3a (weggefallen)

4  Hauptamtliche Dozenten an Fachschulen nach einer zehnjahrigen Bewahrung in dieser
Tatigkeit

4a Kuchenleiter von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 500 Vollportionen

hergestellt werden, nach vierjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 4b Ziffer 11b 132
133

5  (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)
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6 Leitende Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer Tatigkeit der Vergitungsgruppe
4b Ziffer 12 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 43

7 Leitende medizinisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 4b
Ziffer 13 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 5

8 Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 40 Platzen, denen
wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung tbertragen sind, nach vier-
jahriger Bewahrung in Verglitungsgruppe 4b Ziffer 14a

8a Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 80 Platzen, denen
wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung tGbertragen sind ™

9 (weggefallen)
10 bis 11 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)
11a bis 11d (weggefallen)

12 Geschéaftsfihrer von Regional-, Kreis-, Ortscaritasverbanden und Fachverbanden mit
abgeschlossener Fachhochschulausbildung °

13 bis 24 (weggefallen)

25 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus Verglitungs-
gruppe 4b Ziffer 33 durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung heraushebt 26

25a Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 5b Ziffer 56 dadurch heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist,
nach sechsjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 4b Ziffer 33 12°

26 bis 27 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)
28 bis 38 (weggefallen)
39 Verwaltungsleiter in Krankenhausern mit weniger als 80 Betten °

40 Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist °

Vergiitungsgruppe 4b
1 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

2 Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien in einer Tatigkeit der Ver-
gutungsgruppe 5b Ziffer 1 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

3 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

4  Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5b Ziffer 6 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

5 (weggefallen)
6 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

7 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 5b
Ziffer 8 oder 11 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

7a Diplom-Ingenieure mit Fachhochschulausbildung in der Tatigkeit von Beauftragten fur
die Medizingerate-Verordnung nach vierjahriger Bewahrung in Vergttungsgruppe 5b Zif-
fer 11a

8 Hauptamtliche Dozenten an Fachschulen
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9 bis 9c (weggefallen)

9d

10
11

Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit in
Einrichtungen mit mehr als 300 Platzen nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungs-
gruppe 5b Ziffer 70 134

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer Tatigkeit der Vergltungsgruppe 5b Ziffer
24 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

11a (weggefallen)

11b Kichenleiter von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 500 Vollportionen

hergestellt werden 132 133

11c Kuchenleiter von Kuchen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 300 Vollportionen

hergestellt werden, nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 5b Ziffer 25 132 133

11d Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter der Kiichenleiter

12

13

14

von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt wer-

den, bestellt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 5b Ziffer 25¢ 48 132
133

Leitende Physiotherapeuten/Krankengymnasten, denen mindestens 16 Physiotherapeu-
ten/Krankengymnasten oder Mitarbeiter in der Tatigkeit von Physiotherapeuten/Kranken-
gymnasten durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 4377

Leitende medizinisch-technische Assistenten, denen mindestens 16 medizinisch-techni-
sche Assistenten, medizinisch-technische Gehilfen oder sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende Tatigkeiten ausi-
ben, durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 5 77

Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe, denen wesentliche Funktionen der
Betriebs- und Wirtschaftsflihrung Gbertragen sind, nach zweijahriger Bewahrung in Ver-
gutungsgruppe 5b Ziffer 26 '

14a Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe mit mindestens 40 Platzen, denen

15
16
17

wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung ibertragen sind 4
(weggefallen)
(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5b Ziffer 29 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

18 bis 19 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

20

Medizinisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 5b Ziffer 38
oder 39 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

20a bis 20d (weggefallen)

21

Mitarbeiter, die als Assistenten des Verwaltungsleiters in Krankenhdusern mit mindes-
tens 180 Betten berufen sind *

22 bis 22a (weggefallen)

23

Mitarbeiter, die in mehr als zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben und
sich aus Vergutungsgruppe 5c Ziffer 48a dadurch herausheben, dass sie Schriftstlicke in
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diesen Sprachen selbststandig abfassen, nach langjahriger Bewahrung in Vergutungs-
gruppe 5b Ziffer 43

Mitarbeiter in Archiven mit abgeschlossener Fachausbildung, denen mehrere Archivan-
gestellte oder gleichwertige Fachkrafte der Vergitungsgruppe 5b unterstellt sind 77

(weggefallen)

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

27 bis 32 (weggefallen)

33

34

35

36
37

38
39

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus der Vergutungs-
gruppe 5b Ziffer 56 dadurch heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist '

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche, umfassende
Fachkenntnisse und selbststandige Leistungen erfordert, nach vierjahriger Bewahrung in
Vergltungsgruppe 5b Ziffer 56 123 124

Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung nach vierjahriger entspre-
chender Berufstatigkeit nach abgeschlossener Ausbildung °

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Priifung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5b Ziffer 59 oder 62 nach zweijahriger Bewahrung in einer
dieser Tatigkeiten

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 5b Zif-
fer 64 oder 65 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

40 bis 51 (weggefallen)

52

Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Vergutungsgruppe vergleichbar ist °

Vergitungsgruppe 5b

1

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien, die als Hilfskrafte bei
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maf3 von Verant-
wortlichkeit tatig sind

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien in einer Tatigkeit der Ver-
gUtungsgruppe 5c¢ Ziffer 3 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5c Ziffer 6 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit, denen mindestens zwei Beschaftigungstherapeuten mit staatlicher
Anerkennung oder Mitarbeiter in der Tatigkeit von Beschaftigungstherapeuten/Ergo-
therapeuten durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 77

(weggefallen)
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8 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung als Leiter von Diatktchen, in denen durch-
schnittlich mindestens 400 Diatvollportionen taglich hergestellt werden

9  (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

10 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 5c
Ziffer 9, 10 oder 13 nach dreijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

11 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung sowie mit zusatzlicher Ausbildung als Er-
nahrungsberater und mit entsprechender Tatigkeit

11a Diplom-Ingenieure mit Fachhochschulausbildung in der Tatigkeit von Beauftragten fir
Medizingerate-Verordnung

12 bis 15a (weggefallen)
16 Gutsverwalter mit Fachausbildung und grof3iem Verantwortungsbereich

17 Gartnermeister, denen mehrere Gartnermeister durch ausdruckliche Anordnung standig
unterstellt sind " 77 141

17a Gartnermeister, die sich aus Vergltungsgruppe 6b dadurch herausheben, dass sie in ei-
nem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem héheren Mal an Verantwortlich-
keit beschaftigt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 5c Ziffer 22 41

18 bis 18a (weggefallen)

19 Handwerksmeister, Industriemeister und sonstige Meister, die sich durch den Umfang
und die Bedeutung ihres Aufgabenbereiches und durch grof3e Selbststandigkeit wesent-
lich aus der Vergiitungsgruppe 5c Ziffer 25 herausheben '#!

19a Handwerksmeister und Industriemeister, die sich aus Vergitungsgruppe 6b dadurch her-
ausheben, dass sie an einer besonders wichtigen Arbeitsstatte mit einem héheren Mal3
an Verantwortlichkeit beschaftigt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe
5c Ziffer 23 41

19b Handwerksmeister und Industriemeister, sofern sie groRe Arbeitsstatten (Bereiche,
Werkstatten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerker
oder Facharbeiter beschaftigt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 5c¢
Ziffer 25 41

20 bis 20c (weggefallen)
21 bis 22 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

23 Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer Tatigkeit der Vergltungsgruppe 5c Ziffer
31 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

24 Physiotherapeuten/Krankengymnasten mit entsprechender Tatigkeit, denen mindestens
zwei Physiotherapeuten/Krankengymnasten oder Mitarbeiter in der Tatigkeit von Physio-
therapeuten/Krankengymnasten durch ausdrtickliche Anordnung standig unterstellt sind
77

25 Kiuchenleiter von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 300 Vollportionen
hergestellt werden 132 133

25a Kuchenleiter von Kuchen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 120 Vollportionen

hergestellt werden, nach vierjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 5c Ziffer 32a 3>
133

25b Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter der Kiichenleiter
von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 300 Vollportionen hergestellt
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werden, bestellt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 5c Ziffer 32¢ 4%
132, 133

25c¢ Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als sténdige Vertreter der Kiichenleiter

26

27
28
29

30
31

32
33
34

von Kiichen, in denen durchschnittich taglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt wer-
den, bestellt sind 45 132 133

Leiter von Einrichtungen der stationaren Altenhilfe, denen wesentliche Funktionen der
Betriebs- und Wirtschaftsfiihrung ibertragen sind 4

(weggefallen)
Leiter von Registraturen von besonderer Bedeutung

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prafung und entspre-
chender Téatigkeit, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit ei-
nem besonders hohen Maf} von Verantwortlichkeit tatig sind

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5c Ziffer 35 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

(weggefallen)
(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer Tatigkeit der Vergutungs-
gruppe 5c Ziffer 38 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 4% 44

34b (weggefallen)
35 bis 36 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

37

38

39

40
41

42
43

Medizinisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 5c Ziffer 41
nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, denen mindestens
zwei medizinisch-technische Assistenten, medizinisch-technische Gehilfen oder sonstige
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende
Tatigkeiten ausliben, durch ausdriickliche Anordnung sténdig unterstellt sind 7*

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, die als Hilfskrafte bei
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} an Verant-
wortlichkeit tatig sind %3

(weggefallen)

Mitarbeiter als Berechner von Bezligen, deren Tatigkeit sich aus Vergltungsgruppe 6b
Ziffer 44 dadurch heraushebt, dass sie aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhalt-
nisse die Bezuge und Versorgungsbezuge selbststandig errechnen und die damit zu-
sammenhangenden Arbeiten (z.B. Feststellung der Versicherungspflicht in der Sozialver-
sicherung und der Zusatzversorgung, Bearbeitung von Abtretungen und Pfandungen)
selbststandig ausflihren sowie den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbst-
standig fuhren, nach sechsjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 5c Ziffer 42

(weggefallen)

Mitarbeiter, die in mehr als zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben und
sich aus Vergutungsgruppe 5c Ziffer 48a dadurch herausheben, dass sie Schriftstlicke in
diesen Sprachen selbststandig abfassen
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Mitarbeiter, die in zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben und sich aus
Vergutungsgruppe 6b Ziffer 45 dadurch herausheben, dass sie Schriftsticke in diesen
Sprachen selbststandig abfassen, nach langjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 5c¢
Ziffer 48

Mitarbeiter, die in mehr als zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben oder
einfache Ubersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen, nach langjahri-
ger Bewahrung in Vergltungsgruppe 5c Ziffer 48a %

Mitarbeiter in Archiven, mit abgeschlossener Fachausbildung sowie Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausu-
ben

47 bis 54 (weggefallen)

55

56

57

58

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 6b Ziffer 57 dadurch heraushebt, dass sie selbststandige Leistungen erfordert,
nach sechsjahriger Bewahrung in VergUtungsgruppe 5c Ziffer 49 2

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche, umfassende
Fachkenntnisse und selbststandige Leistungen erfordert 23 124

Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachausbildung flr den bibliothekarischen Dienst (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tatigkeit

Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulbildung und entsprechender Tatigkeit °

58a bis 58d (weggefallen)

59

60
61

62

63
64

65

66

Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mindestens zweijahriger Fachausbildung
an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung und entsprechender
Tatigkeit, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 5c Ziffer 51 nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung und entspre-
chender Tatigkeit, denen mindestens zwei Orthoptisten oder Mitarbeiter in der Tatigkeit
von Orthoptisten durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 77

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkrafte entfallen)

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, denen mindestens
zwei pharmazeutisch-technische Assistenten oder Apothekenhelfer mit Tatigkeiten min-

destens der Vergutungsgruppe 7 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind
49,77

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, die als Hilfskrafte
bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maf} von Ver-
antwortlichkeit tatig sind

Praparatoren in einer Tatigkeit der Vergltungsgruppe 5c Ziffer 53 oder 54 nach dreijahri-
ger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

67 bis 69 (weggefallen)
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69a Techniker mit staatlicher Anerkennung in der Tatigkeit von Beauftragten flr die Medizin-

gerate-Verordnung nach dreijahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 5c Ziffer 55a 2%
141

70 Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Priifung und entsprechender Tatigkeit in
Einrichtungen mit mehr als 300 Platzen '3

70a Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Priifung und entsprechender Tatigkeit in
Einrichtungen mit mehr als 200 Platzen nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungs-
gruppe 5c Ziffer 57 134

71 Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist °

Vergiitungsgruppe 5¢
1 (weggefallen)

2  Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien in einer Tatigkeit der Ver-
gUtungsgruppe 6b Ziffer 5 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

3  Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tatig-
keit nach sechsmonatiger Berufsausibung nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw.
nach Abschluss der genannten Fachausbildung, die Uberwiegend schwierige Aufgaben
im Sinne der Vergitungsgruppe 6b Ziffer 5 erfillen

4  Auswandererberater, sofern nicht aufgrund einer abgeschlossenen Ausbildung eine ho-
here Eingruppierung vorgesehen ist, nach vierjahriger Bewahrung in der Vergutungs-
gruppe 6b Ziffer 8

5 Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 9 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

6 Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit nach sechsmonatiger Berufsausibung nach erlangter staatlicher Aner-
kennung, die Uberwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergutungsgruppe 6b Zif-
fer 9 erflllen

7 Dermoplastiker (Moulageure) nach flnfjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

8 Desinfektoren mit Prufung in einer Tatigkeit der Verglitungsgruppe 6b Ziffer 12 nach
dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

9 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung als Leiter von Diatktichen, in denen durch-
schnittlich mindestens 200 Diatvollportionen taglich hergestellt werden

10 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung, die als sténdige Vertreter von Leiter von Di-
atkuchen, in denen durchschnittlich mindestens 400 Diatvollportionen taglich hergestellt
werden, durch ausdriickliche Anordnung bestellt sind 48 %1

11 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 6b
Ziffer 14, 15, 16 oder 17 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

12 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung nach sechsjahriger Bewahrung in dieser Ta-
tigkeit

13 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit nach sechs-
monatiger Berufsaustibung nach erlangter staatlicher Anerkennung, die Uberwiegend
schwierige Aufgaben im Sinne der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 17 erfillen
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14 Dorfhelfer mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit nach vierjahriger
Bewahrung in Vergitungsgruppe 6b Ziffer 19 %

15 bis 20b (weggefallen)
21 Gartenbauinspektoren mit Diplom

22 Gartnermeister, die sich aus der Vergutungsgruppe 6b dadurch herausheben, dass sie
in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem héheren Maf an Verantwort-
lichkeit beschaftigt sind 14!

22a Gartnermeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert, nach vierjahriger Bewahrung in
Vergltungsgruppe 6b Ziffer 24 141

23 Handwerksmeister und Industriemeister, die sich aus der Vergutungsgruppe 6b dadurch
herausheben, dass sie an einer besonders wichtigen Arbeitsstatte mit einem héheren
MaR an Verantwortlichkeit beschaftigt sind '’

23a Handwerksmeister und Industriemeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert, nach vier-
jahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 6b Ziffer 25 41

24 (weggefallen)

25 Handwerksmeister und Industriemeister, sofern sie grolie Arbeitsstatten (Bereiche,
Werkstatten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerker
oder Facharbeiter beschaftigt sind 4!

26 Familienpfleger mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit nach vierjahri-
ger Bewahrung in Vergitungsgruppe 6b Ziffer 26 %

26a Hauswirtschaftsmeister nach vierjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 6b Ziffer 26¢
27 bis 28a (weggefallen)
29 (durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

30 Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 6b Ziffer
28 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

31 Physiotherapeuten/Krankengymnasten mit entsprechender Tatigkeit nach sechsmonati-
ger Berufsaustbung nach erlangter staatlicher Erlaubnis, die Uberwiegend schwierige
Aufgaben im Sinne der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 28 erflllen

31a bis 31b (weggefallen)

32 Kichenleiter von Kiichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 60 Vollportionen
hergestellt werden, nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 6b Ziffer 31 132 133

32a Kuchenleiter von Kuchen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 120 Vollportionen
hergestellt werden 32 133

32b Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter der Kichenleiter
von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 120 Vollportionen hergestellt wer-

den, bestellt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 6b Ziffer 31a 48 132
133

32c Mitarbeiter, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreter der Kiichenleiter
von Kuchen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 300 Vollportionen hergestellt wer-
den, bestellt sind 48 132133

33 (weggefallen)
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36
37

38

39

40

41

41a

42

42a
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Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prufung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 36 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Priifung und entspre-
chender Tatigkeit nach sechsmonatiger Berufsausibung nach erlangter staatlicher Aner-
kennung bzw. nach Abschluss der genannten Fachausbildung, die Uberwiegend schwie-
rige Aufgaben im Sinne der Vergltungsgruppe 6b Ziffer 35 erfiillen

(durch Uberleitung in Teil Il. Anhang Lehrkréfte entfallen)

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer Tatigkeit der Vergltungs-
gruppe 6b Ziffer 39 oder 40 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit, de-
nen mindestens acht Masseure, Masseure und medizinische Bademeister oder Mitarbei-
ter in der Tatigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizinischen Bademeistern
durch ausdriickliche Anordnung stéandig unterstellt sind 4+ 77

Medizinisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Verglitungsgruppe 6b Ziffer 42
nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 7’

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit nach sechsjahriger Be-
wahrung in dieser Tatigkeit

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit nach sechsmonatiger
Berufsaustibung nach erlangter staatlicher Erlaubnis, die in nicht unerheblichem Um-
fange eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfiillen:

Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden Messgeraten
(z.B. Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehdrenden Eichkurven, Bedienung eines
Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Praparate flr Elektronenmikroskopie.
Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestimmung der Eisenbindungskapazi-
tat, schwierige Hormonbestimmungen, schwierige Fermentaktivitatsbestimmungen,
schwierige gerinnungsphysiologische Untersuchungen. Virusisolierungen oder ahnliche
schwierige mikrobiologische Verfahren, Gewebezlichtungen, schwierige Antikbrperbe-
stimmungen (z.B. Coombs-Test, Blutgruppen-Serologie). Vorbereitung und Durchflihrung
von rontgenologischen GefalRuntersuchungen in der Schadel-, Brust- oder Bauchhdhle.
Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen mit
Spezialgeraten, Encephalographien, Ventrikulographien, schwierigen intraoperativen
Rontgenaufnahmen 4633

Mitarbeiter als Berechner von Bezligen, deren Tatigkeit sich dadurch aus Vergltungs-
gruppe 7 Ziffer 36 heraushebt, dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale die Be-
zige selbststandig errechnen und die im Datenverarbeitungsverfahren erforderlichen Ar-
beiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen und den
damit verbundenen Schriftwechsel selbststandig fihren, nach vierjahriger Bewahrung in
Vergltungsgruppe 6b Ziffer 44

Mitarbeiter als Berechner von Bezugen, deren Tatigkeit sich aus Vergutungsgruppe 6b
Ziffer 44 dadurch heraushebt, dass sie aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhalt-
nisse die Bezlige und Versorgungsbezilge selbststandig errechnen und die damit zu-
sammenhangenden Arbeiten (z.B. Feststellung der Versicherungspflicht in der Sozialver-
sicherung und der Zusatzversorgung, Bearbeitung von Abtretungen und Pfandungen)
selbststandig ausfuhren sowie den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbst-
standig fuhren

Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit schwierigem Aufgabengebiet nach sechsjahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 6b Ziffer 48b 37: 139
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43 bis 47 (weggefallen)

48 Mitarbeiter, die in zwei fremden Sprachen geldufig nach Diktat schreiben und sich aus
Vergutungsgruppe 6b Ziffer 45 dadurch herausheben, dass sie Schriftsticke in diesen
Sprachen selbststandig abfassen

48a Mitarbeiter, die in mehr als zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben oder
einfache Ubersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen %

48b Mitarbeiter, die in zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben oder einfache
Ubersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen, nach mehrjahriger Be-
wahrung in Vergitungsgruppe 6b Ziffer 45 %

48c Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grundliche und vielseitige
Fachkenntnisse und mindestens zu einem Viertel selbststandige Leistungen erfordert,
nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 6b Ziffer 57 122123

48d Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit Verwaltungsaufgaben
umfasst, die griindliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Viertel
selbststandige Leistungen erfordern, oder solche in besonders verantwortlicher Stellung
nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 6b Ziffer 67 122123

49 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit sich aus Vergutungs-
gruppe 6b Ziffer 57 dadurch heraushebt, dass sie selbststandige Leistungen erfordert 123

49a bis 49c (weggefallen)

50 Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung in einer Tatig-
keit der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 60 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

51 Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Priifung und entspre-
chender Tatigkeit nach sechsmonatiger Berufsausibung nach erlangter staatlicher Aner-
kennung bzw. nach Abschluss der genannten Fachausbildung, die Gberwiegend schwie-
rige Aufgaben im Sinne der Vergltungsgruppe 6b Ziffer 60 erfillen

52 Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 6b Zif-
fer 62 nach zweijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

53 Praparatoren, denen mindestens zwei Praparatoren, davon mindestens einer mit Tatig-
keiten der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 65, durch ausdrtickliche Anordnung standig unter-
stellt sind 77

54 Praparatoren in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 64 oder 65 nach dreijahri-
ger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

55 (weggefallen)

55a Techniker mit staatlicher Anerkennung in der Tatigkeit von Beauftragten fur die Medizin-
gerate-Verordnung 2% 141

56 Verwalter von landwirtschaftlichen Betrieben mit einer dreijahrigen Ausbildung in einer
Ackerbauschule mit Fachprifung, die in einem bedeutenden Arbeitsbereich mit einem
hohen Malf3 von Verantwortlichkeit beschaftigt sind und durch den Umfang und die Be-
deutung ihres Aufgabengebietes aus der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 69 sich hervorhe-
ben

56a Waschereileiter in Einrichtungen mit mehr als 300 Betten nach vierjahriger Bewahrung in
Vergitungsgruppe 6b Ziffer 70 7135
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Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Priufung und entsprechender Tatigkeit in
Einrichtungen mit mehr als 200 Platzen '3

57a Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit

58

nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 6b Ziffer 26d 34

Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar sind °

Vergiitungsgruppe 6b

1
2

10

11

12

13

14

15

(weggefallen)

Apothekenhelfer mit Abschlusspriifung in Arzneimittelausgabestellen, denen mindestens
drei Apothekenhelfer oder Mitarbeiter in der Tatigkeit von Apothekenhelfern durch aus-
driickliche Anordnung sténdig unterstellt sind 49 30 77

Apothekenhelfer mit Abschlussprufung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 7 Ziffer 3
nach vierjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 4°

Arzthelfer mit Abschlussprifung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 7 Ziffer 5 nach
vierjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tatig-
keit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erflllen (als ,schwierige
Aufgaben® gelten z.B. Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen, Gehor-
prifung bei Kleinkindern und Patienten mit geistigen Behinderungen sowie Gehorgera-
teanpassung und Gehorerziehung — Hortraining — bei Kleinkindern) 46

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachaus-
bildung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien und entsprechender Ta-
tigkeit

(weggefallen)

Auswandererberater, sofern nicht aufgrund einer abgeschlossenen Ausbildung eine ho-
here Eingruppierung vorgesehen ist

Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Téatigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfullen (als
,Schwierige Aufgaben® gelten z.B. Beschaftigungstherapie bei Querschnittslahmungen,
in Kinderlahmungsfallen, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von Dysmelien, in der Psy-
chiatrie oder Geriatrie) 4

Beschaftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Téatigkeit

Dermoplastiker (Moulageure) nach einjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 7 Ziffer
8

Desinfektoren mit Prufung als Leiter des technischen Betriebs von Desinfektionsanstal-
ten, denen mindestens neun Desinfektoren mit Prifung durch ausdrickliche Anordnung
standig unterstellt sind 4777

Desinfektoren mit Prifung in einer Tatigkeit der Verglitungsgruppe 7 Ziffer 9, 10 oder 11
nach dreijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung als Diatkichenleiter (§ 19 RdErl. RuPr. MdI
vom 5. April 1937), die als Diatklichenleiterinnen tatig sind 2

Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung als Leiter von Diatktchen, in denen durch-
schnittlich mindestens 50 Diatvollportionen taglich hergestellt werden '
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16 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung, die als standige Vertreter von Leiter von Di-
atkuchen, in denen durchschnittlich mindestens 200 Diatvollportionen taglich hergestellt
werden, durch ausdrickliche Anordnung bestellt sind 48 %'

17 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Téatigkeit, die in nicht
unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfiillen (,schwierige Aufgaben® sind z.B.
Diatberatung von einzelnen Patienten, selbststandige Durchfiihrung von Erndhrungser-
hebungen, Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Erndhrungs-
lehre, Herstellung und Berechnung spezifischer Diatformen bei dekompensierten Leber-
zirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidamien, Stoffwechsel-Bilanz-Studien, Maldiges-
tion und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diaten, spezielle Anferti-
gung von Sonderernahrung fiir Patienten auf Intensiv- und Wachstationen) 46

18 Diatassistenten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit
19 Dorfhelfer mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit 8
20 bis 22a (weggefallen)

23 Gartenbautechniker mit Gartenbauschule und staatlicher Priifung

24 Gartnermeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert 41

24a Gartnermeister mit kleinerem Aufgabenbereich nach vierjahriger Bewahrung in Vergui-
tungsgruppe 7 Ziffer 16 '

25 Handwerksmeister und Industriemeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert '4'

25a Handwerksmeister und Industriemeister mit kleinerem Aufgabenbereich nach vierjahriger
Bewahrung in Vergiitungsgruppe 7 Ziffer 17 41

25b Handwerker mit abgeschlossener Fachausbildung in verantwortlicher und selbststandi-
ger Stellung nach vierjahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 7 Ziffer 18 42

25c Hausmeister mit abgeschlossener handwerklicher Fachausbildung und besonders
schwierigem oder besonders vielseitigem Tatigkeitsbereich nach vierjahriger Bewahrung
in Vergutungsgruppe 7 Ziffer 19

26 Familienpfleger mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tatigkeit %

26a Hauswirtschafter mit abgeschlossener Fachausbildung in besonders verantwortlicher
und selbststandiger Tatigkeit nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 7 Ziffer
20b

26b Hauswirtschaftsmeister, Wirtschafter mit staatlicher Prifung mit kleinerem Aufgabenbe-
reich nach vierjahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 7 Ziffer 20c

26¢ Hauswirtschaftsmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert

26d Hauswirtschaftliche Betriebsleiter mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit
134

27 bis 27a (weggefallen)

28 Physiotherapeuten/Krankengymnasten mit entsprechender Tatigkeit, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Aufgaben erfiillen 4

29 Physiotherapeuten/Krankengymnasten mit entsprechender Tatigkeit
29a (weggefallen)

30 Mitarbeiter, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreter der Klichenleiter
von Kilchen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 60 Vollportionen hergestellt wer-
den, bestellt sind, nach vierjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 7 Ziffer 25 48 132133
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Klchenleiter von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 60 Vollportionen
hergestellt werden 132 133

31a Mitarbeiter, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreter der Kiichenleiter

32

von Kiichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 120 Vollportionen hergestellt wer-
den, bestellt sind 48 132 133

Kursusleiter mit Lehrbefahigung zur handwerklichen, landwirtschaftlichen oder hauswirt-
schaftlichen Ausbildung

32a Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachausbil-

33
34

35

36

37
38

39

40

41
42

43

dung in besonders verantwortlicher und selbststandiger Tatigkeit nach vierjahriger Be-
wahrung in Vergutungsgruppe 7 Ziffer 26

(weggefallen)

Leiter von Kassen, denen mindestens ein Mitarbeiter der Vergiitungsgruppe 8 unterstellt
ist

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mindestens zweijahriger Fachausbildung
an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung und entsprechender
Tatigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erflllen (als ,schwie-
rige Aufgaben® gelten z.B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patienten nach
Schlaganfallen oder Gehirnoperationen, von schwachsinnigen Patienten, von Aphasie-

patienten, von Patienten mit spastischen LAhmungen im Bereich des Sprachapparates)
46

Logopaden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Priifung und entspre-
chender Téatigkeit

(weggefallen)

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer Tatigkeit der Vergutungs-
gruppe 7 Ziffer 29, 30 oder 32 nach zweijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten
44

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit, de-
nen mindestens vier Masseure, Masseure und medizinische Bademeister oder Mitarbei-
ter in der Tatigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizinischen Bademeistern
durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 4+ 77

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit, de-
nen mindestens zwei Masseure, Masseure und medizinische Bademeister oder Mitarbei-
ter in der Tatigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizinischen Bademeistern
durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind und die Uberwiegend schwierige
Aufgaben im Sinne der Verglitungsgruppe 7 Ziffer 30 oder 32 erfiillen 4+ 77

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit

Medizinisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufgaben erflllen (als ,schwierige Aufgaben® gelten z.B. der
Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei Uberwiegend selbststandiger Verfah-
renswahl auf histologischem, mikrobiologischem, serologischem und quantitativ klinisch-
chemischem Gebiet; ferner schwierige réntgenologische Untersuchungsverfahren, ins-
besondere zur réntgenologischen Funktionsdiagnostik, messtechnischen Aufgaben und
Hilfeleistung bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen sowie schwierige medizinisch-
fotografische Verfahren) 46

Medizinisch-technische Gehilfen mit staatlicher Prifung nach zweisemestriger Ausbil-
dung und entsprechender Tatigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige
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Aufgaben im Sinne der Vergutungsgruppe 6b Ziffer 42 erflllen, soweit diese nicht den
medizinisch-technischen Assistenten vorbehalten sind, und sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausu-
ben, nach vierjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 46

44 Mitarbeiter als Berechner von Beziigen, deren Tatigkeit sich dadurch aus Vergiitungs-
gruppe 7 Ziffer 36 heraushebt, dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale die Be-
zige selbststandig errechnen und die im Datenverarbeitungsverfahren erforderlichen Ar-
beiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen und den
damit verbundenen Schriftwechsel selbststandig fihren

44a Mitarbeiter als Berechner von Beziligen (wie Vergutung, Krankenvergitung, Urlaubsver-
gltung, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Urlaubsgeld) und Versorgungsbezigen, deren
Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert, nach vierjahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 7 Ziffer 36 %'

45 Mitarbeiter, die in zwei fremden Sprachen gelaufig nach Diktat schreiben oder einfache
Ubersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen %

46 Mitarbeiter, die in einer fremden Sprache gelaufig nach Diktat schreiben oder einfache
Ubersetzungen aus dieser oder in diese Sprache anfertigen, nach vierjahriger Bewah-
rung in Vergutungsgruppe 7 Ziffer 37 %

47 (weggefallen)

48 Mitarbeiter in Archiven in Tatigkeiten, die grundliche und vielseitige Fachkenntnisse im
Archivdienst und in nicht unerheblichem Umfang selbststandige Leistungen erfordern

48a Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit umfangreichem Aufgabengebiet nach sechsjahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 7 Ziffer 42¢ 137: 138

48b Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit forderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit schwierigem Aufgabengebiet 37 139

49 bis 56 (weggefallen)

57 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige

Fachkenntnisse und mindestens zu einem Viertel selbststandige Leistungen erfordert 122
123

58 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige

Fachkenntnisse erfordert, nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 7 Ziffer 47
122

58a bis 58c (weggefallen)
59 Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachschulbildung und entsprechender Tatigkeit

60 Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung und entspre-
chender Téatigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfullen (als
,Schwierige Aufgaben“ gelten z.B. die Behandlung eingefahrener beidaugiger Anoma-
lien, exzentrischer Fixation und Kleinstanomalien) 4°

61 Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zweijahriger Fachausbil-
dung an Universitatskliniken oder medizinischen Akademien mit Prifung und entspre-
chender Téatigkeit

62 Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Aufgaben erfiillen 46:%°
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Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tatigkeit

Praparatoren, denen mindestens zwei Praparatoren durch ausdrtckliche Anordnung
standig unterstellt sind ”’

Praparatoren, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfullen
(,schwierige Aufgaben® sind z.B. Herstellung von Korrosionspraparaten, Darstellung fei-
ner GefalRe und Nerven) 46

Praparatoren mit entsprechender Tatigkeit nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatig-
keit

Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit Verwaltungsaufgaben
umfasst, die griindliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Viertel

selbststandige Leistungen erfordern, oder solche in besonders verantwortlicher Stellung
122,123

67a Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit sich aus Vergutungs-

68

69

70

gruppe 8 Ziffer 42 dadurch heraushebt, dass sie in erheblichem Umfang schwierigere
und verantwortungsvolle Aufgaben umfasst oder au3ergewohnliche Schreibleistungen
erfordert, nach vierjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 7 Ziffer 63

Sektionsgehilfen in einer Tatigkeit der Vergltungsgruppe 7 nach sechsjahriger Bewah-
rung in dieser Tatigkeit

Verwalter von landwirtschaftlichen Betrieben mit einer dreijahrigen Ausbildung in einer
Ackerbauschule und mit Fachprufung

Waschereileiter in Einrichtungen mit mehr als 300 Betten '7- 135

70a (weggefallen)

70b Waschereileiter in Einrichtungen mit mehr als 200 Betten nach vierjahriger Bewahrung in

71
72

Vergliitungsgruppe 7 Ziffer 66 ' 1%
(weggefallen)

Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Vergutungsgruppe vergleichbar ist °

Vergutungsgruppe 7

1
2

(weggefallen)

Apothekenhelfer mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit nach dreijahriger
Bewahrung in dieser Tatigkeit nach Abschluss der Ausbildung #°

Apothekenhelfer mit Abschlusspriifung und schwierigen Aufgaben (,schwierige Aufga-
ben“ sind z.B. Taxieren, Mitwirkung bei der Herstellung von sterilen Lésungen oder sons-
tigen Arzneimitteln unter Verantwortung eines Apothekers) 4°

Arzthelfer mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit nach dreijahriger Bewah-
rung in dieser Tatigkeit nach Abschluss der Ausbildung

Arzthelfer mit Abschlussprifung und schwierigen Aufgaben (,schwierige Aufgaben® sind
z.B. Patientenabrechnungen im stationaren und ambulanten Bereich, Durchfiihrung von
Elektro-Kardiogrammen mit allen Ableitungen, Einfarben von zytologischen Praparaten

oder gleich schwierigen Einfarbungen)

6 bis 7 (weggefallen)

8

Dermoplastiker (Moulageure) mit entsprechender Tatigkeit
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9 Desinfektoren mit Prifung als ausdricklich bestellte standige Vertreter von Leitern des
technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens neun Desin-
fektoren mit Priifung durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 47-48 77

10 Desinfektoren mit Prifung und entsprechender Tatigkeit, denen mindestens vier Desin-
fektoren mit Priifung durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 7/

11 Desinfektoren mit Prifung, die in nicht unerheblichem Umfang Aufsichtstatigkeit bei Be-
gasungen mit hochgiftigen Stoffen ausiben 4°

12 Desinfektoren mit Prifung in einer Tatigkeit der Vergutungsgruppe 8 Ziffer 4 oder 7 nach
dreijahriger Bewahrung in einer dieser Tatigkeiten

13 bis 15 (weggefallen)
16 Gartnermeister mit kleinerem Aufgabenbereich 4!
17 Handwerksmeister und Industriemeister mit kleinerem Aufgabenbereich

18 Handwerker mit abgeschlossener Fachausbildung in verantwortlicher und selbststandi-
ger Tatigkeit 142

18a Handwerker mit abgeschlossener Fachausbildung und entsprechender Tatigkeit nach
zweijahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 8 Ziffer 8 142

19 Hausmeister mit abgeschlossener handwerklicher Fachausbildung und besonders
schwierigem oder besonders vielseitigem Tatigkeitsbereich

19a Hausmeister mit abgeschlossener handwerklicher Fachausbildung nach zweijahriger Be-
wahrung in Vergutungsgruppe 8 Ziffer 9

20 (weggefallen)

20a Hauswirtschafter mit abgeschlossener Fachausbildung nach zweijahriger Bewahrung in
Vergutungsgruppe 8 Ziffer 9a

20b Hauswirtschafter mit abgeschlossener Fachausbildung in besonders verantwortlicher
und selbststandiger Tatigkeit

20c Hauswirtschaftsmeister, Wirtschafter mit staatlicher Prifung mit kleinerem Aufgabenbe-
reich

21 bis 23 (weggefallen)
23a Koche nach zweijahriger Bewahrung in Verglitungsgruppe 8 Ziffer 12
23b bis 24a (weggefallen)

25 Mitarbeiter, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreter der Kichenleiter
von Kichen, in denen durchschnittlich taglich mehr als 60 Vollportionen hergestellt wer-
den, bestellt sind 48 132,133

26 Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachausbil-
dung in besonders verantwortlicher und selbststandiger Tatigkeit

26a Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachausbil-
dung nach zweijahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 8 Ziffer 15

27 bis 28 (weggefallen)

29 Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit, de-
nen mindestens zwei Masseure, Masseure und medizinische Bademeister oder Mitarbei-
ter in der Tatigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizinischen Bademeistern
durch ausdriickliche Anordnung sténdig unterstellt sind 4477
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30 Masseure mit entsprechender Tatigkeit, die schwierige Aufgaben erfillen, nach sechs-
monatiger Bewahrung in dieser Tatigkeit (als ,schwierige Aufgaben® gelten z.B. Verabrei-
chung von Kohlesauren- oder Sauerstoffbadern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden,
Massage- oder Baderbehandlung nach Schlaganfallen oder bei Kinderlahmung, Massa-
gebehandlung von Frischoperierten)

31 Masseure mit entsprechender Tatigkeit nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit
nach Abschluss der Ausbildung

32 Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit, die schwierige
Aufgaben erfiillen, nach Abschluss der Ausbildung '8 44

33 Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit nach zweiein-
halbjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 44

34 (weggefallen)

35 Medizinisch-technische Gehilfen mit staatlicher Prifung nach zweisemestriger Ausbil-
dung und mit entsprechender Tatigkeit und sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausliben, nach drei-
jahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

36 Mitarbeiter als Berechner von Beziigen (wie Vergutung, Krankenvergitung, Urlaubsver-
gltung, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Urlaubsgeld) und Versorgungsbezigen, deren
Tatigkeit griindliche Fachkenntnisse erfordert 2!

37 Mitarbeiter, die in einer fremden Sprache gelaufig nach Diktat schreiben oder einfache
Ubersetzungen aus dieser oder in diese Sprache anfertigen %

38 bis 41 (weggefallen)
42 Mitarbeiter in Archiven mit grindlichen Fachkenntnissen

42a Mitarbeiter in der Bahnhofsmission mit einer fir ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung
und schwierigem Aufgabengebiet nach dreijahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 8
Ziffer 20b 137. 139

42b Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit forderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit einfachem Aufgabengebiet nach dreijahriger Bewahrung in Verglitungs-
gruppe 8 Ziffer 20c %"

42c Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit umfangreichem Aufgabengebiet 137 138

43 bis 46 (weggefallen)

47 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige
Fachkenntnisse erfordert 2

48 (weggefallen)

49 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche Fachkennt-
nisse erfordert, oder mit schwierigerer Tatigkeit, nach zweijahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 8 Ziffer 25 120 121

50 bis 51 (weggefallen)
52 Mitarbeiter mit grindlichen Fachkenntnissen im Bibliotheksdienst

53 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Diatassistenten nach drei-
jahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit
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54 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Audiometristen nach drei-
jahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

55 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Beschaftigungstherapeu-
ten/Ergotherapeuten nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

56 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Logopaden nach dreijahri-
ger Bewahrung in dieser Tatigkeit

57 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Orthoptisten nach dreijahri-
ger Bewahrung in dieser Tatigkeit

58 Mitarbeiter ohne staatliche Erlaubnis in der Tatigkeit von Physiotherapeuten/Kranken-
gymnasten nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

59 bis 60 (weggefallen)
61 Praparatoren mit entsprechender Tatigkeit
62 (weggefallen)

63 Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit sich aus Vergitungs-
gruppe 8 Ziffer 42 dadurch heraushebt, dass sie in erheblichem Umfang schwierigere
und verantwortungsvolle Aufgaben umfasst oder au3ergewohnliche Schreibleistungen
erfordert

63a Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit sich aus Vergitungs-
gruppe 9 Ziffer 33 dadurch heraushebt, dass sie Schriftstiicke nach skizzierten Angaben
oder — bei wiederkehrenden Arbeiten — auch ohne Anleitung in Anlehnung an ahnliche
Vorgange erledigen nach zweijahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 8 Ziffer 42

64 Sektionsgehilfen, die in nicht unerheblichem Umfange auch Praparatorentatigkeiten aus-
Uben und denen mindestens zwei Sektionsgehilfen durch ausdrickliche Anordnung
standig unterstellt sind 4677

64a Telefonisten mit umfangreicher oder schwieriger Tatigkeit nach zweijahriger Bewahrung
in Vergutungsgruppe 8 Ziffer 43

65 Verwalter von Landwirtschaftsbetrieben, landwirtschaftliche Baumeister mit Meisterpru-
fung oder landwirtschaftlicher Winterschule, Melker mit Fachprifung

66 Waschereileiter in Einrichtungen mit mehr als 200 Betten 3
66a Waschereileiter nach zweijahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 8 Ziffer 44 17135
67 bis 68 (weggefallen)

69 Mitarbeiter, deren Aufgabengebiet und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist °

Verglitungsgruppe 8

1 Apothekenhelfer mit Abschlusspriifung und entsprechender Tatigkeit 4°
2 Arzthelfer mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit

3 Bademeister mit staatlicher Prifung
4

Desinfektoren mit Prufung und entsprechender Tatigkeit, denen in nicht unerheblichem
Umfange auch die Tatigkeiten eines Gesundheitsaufsehers tUbertragen sind 46

5 Desinfektoren mit Prifung und entsprechender Tatigkeit mit einer Handwerker- oder
Facharbeiterausbildung
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6 Desinfektoren mit Prifung und entsprechender Tatigkeit nach einjahriger Bewahrung in
dieser Tatigkeit

7  Desinfektoren mit Prufung und entsprechender Tatigkeit, denen mindestens zwei Desin-
fektoren mit Priifung durch ausdriickliche Anordnung standig unterstellt sind 7/

8 Handwerker mit abgeschlossener Fachausbildung und entsprechender Tatigkeit '42
9 Hausmeister mit abgeschlossener handwerklicher Fachausbildung

9a Hauswirtschafter mit abgeschlossener Fachausbildung

10 bis 11 (weggefallen)

12 Koéche mit Gehilfenprifung

13 bis 14 (weggefallen)

15 Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachausbil-
dung

16 Masseure mit entsprechender Tatigkeit
17 Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit 44

18 Medizinisch-technische Gehilfen mit staatlicher Priifung nach zweisemestriger Ausbil-
dung und mit entsprechender Tatigkeit und sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben

19 bis 20 (weggefallen)

20a Mitarbeiter in der Bahnhofsmission mit einer ihrer Tatigkeit forderlichen Vorbildung oder
berufsbegleitenden Schulung nach zweijahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 9a Zif-
fer 1c %7

20b Mitarbeiter in der Bahnhofsmission mit einer fur ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung
und schwierigem Aufgabengebiet 137 13

20c Mitarbeiter mit einer fur ihre Tatigkeit férderlichen Vorbildung als Leiter von Bahnhofs-
missionen mit einfachem Aufgabengebiet ¥’

21 bis 24a (weggefallen)

25 Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung, deren Tatigkeit grindliche Fachkennt-
nisse erfordert, oder mit schwierigerer Tatigkeit 2% 121

26 (weggefallen)
27 Mitarbeiter mit schwierigen Téatigkeiten in Archiven
28 Mitarbeiter mit schwierigen Tatigkeiten in Blichereien

29 Mitarbeiter ohne Prifung in der Tatigkeit von Apothekenhelfer nach dreijahriger Bewah-
rung in dieser Tatigkeit

30 Mitarbeiter ohne Prifung in der Tatigkeit von Arzthelfer nach dreijahriger Bewahrung in
dieser Tatigkeit

31 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Audiometristen

32 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Beschaftigungstherapeu-
ten/Ergotherapeuten

33 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Diatassistenten
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34 Mitarbeiter ohne staatliche Erlaubnis in der Tatigkeit von Physiotherapeuten/Kranken-
gymnasten

35 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Logopaden

36 Mitarbeiter ohne staatliche Prifung in der Tatigkeit von Masseuren oder von Masseuren
und medizinischen Bademeistern nach dreijahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit 4 4°

37 Mitarbeiter ohne staatliche Anerkennung in der Tatigkeit von Orthoptisten
38 Orthopadiemechaniker

39 bis 40 (weggefallen)

41 Sektionsgehilfen nach einjahriger Bewahrung in dieser Tatigkeit

42 Mitarbeiter im Schreib- und Sekretariatsdienst, deren Tatigkeit sich aus Vergitungs-
gruppe 9 Ziffer 33 dadurch heraushebt, dass sie Schriftstiicke nach skizzierten Angaben
oder — bei wiederkehrenden Arbeiten — auch ohne Anleitung in Anlehnung an ahnliche
Vorgange erledigen

43 Telefonisten mit umfangreicher oder schwieriger Tatigkeit
44 \Waschereileiter 17 13
45 (weggefallen)

46 Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist °

Verglitungsgruppe 9
1 Beikdche in selbststandiger Tatigkeit 0
2 Beikéche nach zweijahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 10 Ziffer 2 13614310

3 Mitarbeiter mit Tatigkeiten, fir die eine fachliche Einarbeitung erforderlich ist, nach zwei-
jahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 10 Ziffer 1 14310

4  Boten nach zweijahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 10 Ziffer 3 43
5 Desinfektoren mit Prufung und entsprechender Tatigkeit
6 bis 7 (weggefallen)

8 Hausmeister (Hauswarte), soweit nicht als Hausmeister mit abgeschlossener handwerk-
licher Fachausbildung in der VerglUtungsgruppe 8, nach zweijahriger Bewahrung in Ver-
gutungsgruppe 10 Ziffer 6 143 150

9 Mitarbeiter mit Tatigkeiten, fur die eine fachliche Einarbeitung erforderlich ist, mit selbst-
standiger Tatigkeit °

10 bis 11 (weggefallen)

12 Kraftfahrer ohne entsprechende handwerkliche Ausbildung nach zweijahriger Bewah-
rung in Vergitungsgruppe 10 Ziffer 8 143

13 Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter ohne Fachausbildung nach flnfjah-
riger Bewahrung in Vergltungsgruppe 10 Ziffer 9 43.1%0

14 (weggefallen)
14a Mitarbeiter ohne Ausbildung in der Bahnhofsmission

14b bis 15 (weggefallen)
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Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung mit einfacheren Tatigkeiten 2’

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung mit mechanischen Tatigkeiten nach zwei-

jahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 10 Ziffer 12 22143

17a Mitarbeiter mit Tatigkeiten in einem anerkannten Anlernberuf '%°

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

Mitarbeiter mit einfacherer Tatigkeit in Archiven

Mitarbeiter mit vorwiegend mechanischer Tatigkeit in Archiven nach zweijahriger Bewah-
rung in Vergitungsgruppe 10 Ziffer 14 43

Mitarbeiter mit einfacher Tatigkeit in Blchereien

Mitarbeiter mit Gberwiegend mechanischer Tatigkeit in Buchereien nach zweijahriger Be-
wahrung in Vergitungsgruppe 10 Ziffer 13 43

(weggefallen)

Mitarbeiter ohne Ausbildung in der Tatigkeit von Dorfhelfern 5°
Mitarbeiter ohne Ausbildung in der Tatigkeit von Familienpflegern '
Mitarbeiter ohne Prifung in der Tatigkeit von Apothekenhelfern
Mitarbeiter ohne Prifung in der Tatigkeit von Arzthelfern

Mitarbeiter ohne staatliche Prifung in der Tatigkeit von Masseuren oder von Masseuren
und medizinischen Bademeistern

28 bis 29 (weggefallen)

30
31
32
33
34
35

Pfortner in Einrichtungen mit mehr als 200 Betten

Pfortner nach zweijahriger Bewahrung in Vergltungsgruppe 10 Ziffer 16 '43
(weggefallen)

Mitarbeiter im Schreibdienst 2

Sektionsgehilfen

Telefonisten

36 bis 37 (weggefallen)

38

Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Vergutungsgruppe vergleichbar ist % 5

Vergutungsgruppe 9a

1 bis 1a (weggefallen)

1b

1c

2a

Mitarbeiter in der Bahnhofsmission ohne Ausbildung nach zweijahriger Bewahrung in
Vergliitungsgruppe 9 Ziffer 14a '3

Mitarbeiter in der Bahnhofsmission mit einer ihrer Tatigkeit forderlichen Vorbildung oder
berufsbegleitenden Schulung *3”

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung mit einfacheren Tatigkeiten nach zweijah-
riger Bewahrung in Vergitungsgruppe 9 Ziffer 16 2" 143

Mitarbeiter mit Tatigkeiten in einem anerkannten Anlernberuf nach zweijahriger Bewah-
rung in Vergutungsgruppe 9 Ziffer 17a 43150
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Mitarbeiter mit Tatigkeiten, fur die eine fachliche Einarbeitung erforderlich ist, mit selbst-
standiger Tatigkeit nach zweijahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 9 Ziffer 9 143 10

Mitarbeiter mit einfacherer Tatigkeit in Archiven nach zweijahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 9 Ziffer 18 143

Mitarbeiter mit einfacher Tatigkeit in Blchereien nach zweijahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 9 Ziffer 20 43

Mitarbeiter ohne Ausbildung in der Tatigkeit von Dorfhelfern nach zweijahriger Bewah-
rung in Vergltungsgruppe 9 Ziffer 23 143150

Mitarbeiter ohne Ausbildung in der Tatigkeit von Familienpflegern nach zweijahriger Be-
wahrung in Vergitungsgruppe 9 Ziffer 24 143.10

Pfortner in Einrichtungen mit mehr als 200 Betten nach zweijahriger Bewahrung in Ver-
gutungsgruppe 9 Ziffer 30 43

Mitarbeiter im Schreibdienst nach zweijahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 9 Ziffer
33 20, 143

Telefonisten nach zweijahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 9 Ziffer 35 143

Beikdche in selbststandiger Tatigkeit nach zweijahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe
9 Ziffer 1 143.1%0

Vergiitungsgruppe 10

1
2
3

Mitarbeiter mit Tatigkeiten, flr die eine fachliche Einarbeitung erforderlich ist '
Beikoche 90

Boten

4 bis 5 (weggefallen)

6

6a

7
8
9
10

Hausmeister (Hauswarte), soweit nicht als Hausmeister mit abgeschlossener handwerk-
licher Fachausbildung in Vergltungsgruppe 8 '*°

Hauswirtschaftliche, gartnerische und landwirtschaftliche Hilfskrafte sowie Reinigungs-
krafte nach zweijahriger Bewahrung in Vergiitungsgruppe 11 Ziffer 1 143. 150

Helfer in sonstigen sozialen Einrichtungen '%°
Kraftfahrer ohne entsprechende handwerkliche Ausbildung
Landwirtschaftlich oder gartnerisch tatige Mitarbeiter ohne Fachausbildung %°

Laborgehilfen

11 bis 11a (weggefallen)

12
13
14
15
16
17

Mitarbeiter in der Verwaltung und Buchhaltung mit mechanischen Tatigkeiten 22
Mitarbeiter mit Gberwiegend mechanischer Tatigkeit in Buchereien

Mitarbeiter mit vorwiegend mechanischer Tatigkeit in Archiven

(weggefallen)

Pfortner

Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich und Verantwortung mit den Tatigkeitsmerkmalen die-
ser Verglitungsgruppe vergleichbar ist % 15
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18 Betreuungskrafte in der ambulanten Pflege mit Tatigkeiten zur Unterstutzung im Alltag,
soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuubenden Tatigkeiten in einem Umfang von
mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und Be-
ziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend
tatlg Werden 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

19 Betreuungskrafte mit Tatigkeiten in der Betreuung und Aktivierung in stationaren Pflege-
einrichtungen, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszulbenden Tatigkeiten in einem
Umfang von mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Beziehe-
rinnen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend
oder pﬂegend tatlg werden 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Verglitungsgruppe 11

1 Hauswirtschaftliche, gartnerische und landwirtschaftliche Hilfskrafte sowie Reinigungs-
krafte 151

2 bis 3 (weggefallen)
Vergiitungsgruppe 12

1 Mitarbeiter, deren Beschaftigung nach § 2 Abs. 1 Buchst. a und b AVR erfolgt, wenn die
Anwendung der AVR mit ihnen nicht ausdrticklich durch schriftlichen Vertrag ausge-
schlossen wurde

Hinweis:
§ 3 Buchst. a und b in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR wurde
inhaltsgleich in § 2 Abs. 1 Buchst. a und b AVR tbernommen.

2 bis 4 (weggefallen)
Anmerkungen zu den Tatigkeitsmerkmalen der Vergiitungsgruppen 1-12

Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Einstufung der Mitarbeiter in das Vergutungs-
gruppenverzeichnis zu beachten.

Wissenschaftliche Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium an
einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) oder einer
nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprifung, Magister-
prufung oder Diplomprifung oder

b) mit einer Masterprifung
beendet worden ist. 2Diesen Priifungen steht eine Promotion oder die Akademische Ab-
schlussprifung (Magisterprifung) einer Philosophischen Fakultat nur in den Fallen gleich, in
denen die Ablegung einer ersten Staatsprifung, einer Masterprifung oder einer Diplompru-
fung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. *Eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt vo-
raus, dass die Abschlussprifung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fach-
gebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechti-
gung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und flr den Abschluss eine Regelstudienzeit von
mindestens acht Semestern — ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester 0.A. — vor-
schreibt. “Ein Bachelorstudiengang erfiillt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr
als sechs Semester fiir den Abschluss vorgeschrieben sind. °Der Masterstudiengang muss
nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. °Ein Abschluss an einer aus-
landischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn
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er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss vergleich-
bar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 5:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.
Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen Hochschule im
Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule ein Diplom-
grad mit dem Zusatz ,Fachhochschule® (,FH®), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlusspriifung muss in ei-
nem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife)
oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvorausset-
zung erfordert, und fur den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semes-
tern — ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester 0.A. — vorschreibt. *Der Bachelorstu-
diengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. “Dem gleich-
gestellt sind AbschllUsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgangen an Berufsakademien.
SEin Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbil-
dung, wenn er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss vergleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.
|

'Die Rechtsstellung der Mitarbeiter, die beim Inkrafttreten der Beschliisse der ,Standigen ar-
beitsrechtlichen Kommission“ vom 16. und 26. Juli 1968 bzw. vom 11. Juni 1970 eine Téatig-
keit ausgelbt haben, die nach der Neufassung des Berufsgruppenverzeichnisses bzw. nach
der Anderung des Verglitungsgruppenverzeichnisses eine bestimmte Ausbildung fir die Ein-
stufung in einer Vergltungsgruppe voraussetzt, ohne diese nachweisen zu kénnen, wird
nicht vermindert. 2Uben diese Mitarbeiter ihre Tatigkeit seit mindestens zehn Jahren zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kommissionsbeschlisse aus, so werden sie den Mitarbei-
tern mit der jeweils vorgeschriebenen Ausbildung gleichgestellt. 3Fur Mitarbeiter, die bei In-
krafttreten dieser Kommissionsbeschllisse noch keine zehn Jahre ihre jetzige Tatigkeit ausu-
ben, treten die Wirkungen dieser Kommissionsbeschlisse in Kraft, sobald sie ununterbro-
chen mindestens zehn Jahre die bisherige Tatigkeit erfullt haben.

Mitarbeiter, die mit berufsfremden Aufgaben betraut sind, sind entsprechend der ausgeubten
Tatigkeit einzustufen.

v
(weggefallen)
\"

Ist die Einstufung eines Mitarbeiters in eine bestimmte Vergutungsgruppe von der Anzahl der
Betten in der Einrichtung abhangig, in der er tatig ist, so sind Personalbetten und voriberge-
hend zusatzlich aufgestellte Betten fur die Benutzer der Einrichtung nicht anrechnungsfahig.

\'Al

(weggefallen)
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Vil

'Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als gleichwer-
tig festgestellte Abschlisse, Prifungen und Befahigungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt
ihres Erwerbes den in den Tatigkeitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen
gleich. ?Ist die Gleichwertigkeit erst nach Erfiillung zusatzlicher Erfordernisse festgestellt wor-
den, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung.

*%

*

Die Berufung beziehungsweise Bestellung oder Anordnung erfolgt ausschlielich durch
den Rechtstrager der Einrichtung.

Ist die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Apotheker abhangig, gilt Folgendes:

a) Fur die Eingruppierung ist es unschadlich, wenn im Organisations- und Stellenplan
zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

b) Bei der Zahl der unterstellten Apotheker zahlen nur diejenigen unterstellten Apothe-
ker mit, die in einem Dienstverhaltnis zu demselben Dienstgeber stehen oder im
Krankenhaus von diesem zur Krankenversorgung eingesetzt werden.

c) Teilzeitbeschaftigte Mitarbeiter zahlen entsprechend dem Verhaltnis der mit ihnen im
Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit eines vollzeitbe-
schaftigten Mitarbeiters.

'Dienststellen von zentraler Bedeutung im Sinne dieser Einstufungsbestimmung sind

Dienststellen, deren Aufgabenbereich sich (iber das Bundesgebiet erstreckt. ?Die Einstu-

fungsvoraussetzung, ,ein Aufgabengebiet abschlieRend bearbeiten®, ist auch dann er-

fullt, wenn der Mitarbeiter nicht die letzte Entscheidungsbefugnis besitzt.

'Dienststellen von (iberregionaler Bedeutung im Sinne dieser Einstufungsbestimmung
sind Dienststellen, deren Aufgabenbereich sich mindestens auf den Gesamtbereich ei-
ner Di6zese erstreckt. ?Die Einstufungsvoraussetzung, ,ein Aufgabengebiet abschlie-
Rend bearbeiten”, ist auch dann erfillt, wenn der Mitarbeiter nicht die letzte Entschei-
dungsbefugnis besitzt.

'Standiger Vertreter im Sinne des Tatigkeitsmerkmals ist nur der Arzt (Zahnarzt), der den
leitenden Arzt (leitenden Zahnarzt) in der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt.
2Das Tatigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Abteilung nur von einem Arzt (Zahn-
arzt) erfullt werden.

6 bis 7 (weggefallen)

8

Verwaltungsleiter, die das Seminar fir Krankenhausverwaltungen an der Universitat Kdin
bzw. das Seminar flr Krankenhausleitung und -verwaltung an der Universitat Dusseldorf
erfolgreich absolviert haben, erflllen die Voraussetzung fur das Eingruppierungsmerk-
mal gleichwertige Fahigkeiten.

Hier sind nur Mitarbeiter mit solchen Tatigkeiten einzustufen, fir die im Vergltungsgrup-
penverzeichnis kein Tatigkeitsmerkmal ausdricklich aufgefihrt ist.

10 bis 13 (weggefallen)

14 Wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsfihrung liegen in der Regel vor,

wenn Geschéftsfuhrungsfunktionen des Einrichtungstragers mit Ubertragen sind oder die
Mittel eines Wirtschaftsplanes oder eines Teilwirtschaftsplanes im Wesentlichen eigen-
verantwortlich verwaltet werden und die Verantwortung fur Personaleinsatz und Mens-
chenfluhrung ubertragen ist.
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Die Voraussetzung fur die Einstufung in diese Vergutungsgruppe ist bei entsprechend
ausgebildeten Mitarbeitern erflllt, die an Hoheren Fachschulen die Praxisanleitung zur
Aufgabe haben.

1, Schwierige Aufgaben® sind z.B. Physiotherapie/Krankengymnastik nach Lungen- oder
Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslahmungen, in Kinderlahmungsfal-
len, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von Dysmelien, nach Verbrennungen, in der Psy-
chiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endoprothesen. 2,Schwierige Aufgaben“ im
Sinne dieser Einstufungsbestimmungen werden von einem Mitarbeiter in ,erheblichem
Umfang® erfillt, wenn sie seiner Gesamttéatigkeit das Geprage geben. *Dabei brauchen
die schwierigen Aufgaben nicht zu Gberwiegen.

Eine Einstufung als Waschereileiter setzt voraus, dass der betreffende Mitarbeiter die
Meisterprifung abgelegt hat oder den erfolgreichen Besuch eines Wascherei-Fachlehr-
gangs nachgewiesen hat.

Als ,schwierige Aufgabe® im Sinne dieser Einstufungsbestimmungen gelten z.B. Verab-

reichung von Kohlensdure- oder Sauerstoffbadern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden,
Massage- oder Baderbehandlungen nach Schlaganfallen oder bei Kinderlahmung, Mas-
sagebehandlung von Frischoperierten.

'Erforderlich sind griindliche Kenntnisse der Vergiitungsregelung und der Versorgungs-
ordnung. 2Eine entsprechende Téatigkeit ist bei Uberwiegender Beschaftigung mit Perso-
nalangelegenheiten gegeben.

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen Mitarbeiter mit einfacheren Tatigkeiten wie zum
Beispiel Flihrung des allgemeinen Schriftwechsels nach Vordruck, Aufnahme von Steno-
grammen und deren ziigige Ubertragung in Maschinenschrift, Schreiben nach Phonodik-
tat, Ausfullen von formularmaBigen Bescheinigungen und Benachrichtigungen.

Einfachere Tatigkeiten sind in der Regel nach Schema zu erledigende Arbeiten, die tUber
die mechanische Téatigkeit hinaus ein gewisses MaR an Uberlegungen erfordern (z.B.
Postannahme oder Postabfertigung; Bedienung von Vervielfaltigungsgeraten; Verwal-
tung von Blromaterial und Vordrucken; Flihrung von Verzeichnissen, Listen, Karteien,
die nach verschiedenen Merkmalen geordnet sind).

Mechanische Téatigkeiten sind Tatigkeiten, zu deren Erledigung nur wenig gedankliche
Arbeit aufgewendet werden muss und die auf einen leicht Ubersehbaren, eng begrenz-
ten Arbeitsbereich beschrankt sind (z.B. Hilfeleistung bei der Postabfertigung, in Blche-
reien oder Archiven; Fotokopieren; Ausschneide- und Klebearbeiten; Bereithaltung von
Blromaterial).

23 bis 39 (weggefallen)

40

41

42
43

44

'Das Tatigkeitsmerkmal ist nur erfiillt, wenn die Lehrtatigkeit Gberwiegt. 2Dabei ist von
der fur die in Betracht kommende Mitarbeitergruppe geltenden regelmafigen Arbeitszeit
auszugehen.

Erste Lehrkrafte sind Lehrkrafte, denen auch die Leitungsaufgaben der Lehranstalt unter
der Verantwortung des Leiters der Lehranstalt durch ausdrickliche Anordnung Ubertra-
gen sind.

(weggefallen)

Leitende Physiotherapeuten/Krankengymnasten sind Physiotherapeuten/Krankengym-
nasten, denen unter der Verantwortung eines Arztes flr eine physiotherapeutische Abtei-
lung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Uberwachung des Arbeitsablaufs und der
Arbeitsausfiihrung durch ausdrickliche Anordnung Ubertragen sind.

Mitarbeiter, die aufgrund des Gesetzes des Freistaates Bayern Gber Masseure und me-
dizinische Bademeister vom 28. September 1950 (Bayerisches Gesetz- und
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Verordnungsblatt S. 209) die staatliche Anerkennung als ,medizinischer Bademeister*
erhalten haben, sind nach den Tatigkeitsmerkmalen ,fir Masseure und medizinische Ba-
demeister” einzugruppieren.

Das Tatigkeitsmerkmal erfasst auch die Kneippbademeister, sofern nicht ein anderes
Tatigkeitsmerkmal gilt, weil der Kneippbademeister die Berufsbezeichnung ,Masseur®
oder ,Masseur und medizinischer Bademeister” aufgrund staatlicher Erlaubnis fuhren
darf.

Der Umfang der schwierigen Aufgaben beziehungsweise der Tatigkeiten ist nicht mehr
unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tatigkeit ausmacht.

Zu den Desinfektionsanstalten rechnen sich auch entsprechende Einrichtungen mit an-
derer Bezeichnung.

Standige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfallen.

Den Apothekenhelfern mit Abschlussprifung stehen Drogisten mit Abschlusspriifung
gleich.

Apotheken sind keine Arzneimittelausgabestellen im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals.
a) Schonkost ist keine Diatkost.

b) 'Die Tatigkeitsmerkmale sind auch erflillt, wenn statt 400, 200 beziehungsweise 50
Diatvollportionen eine entsprechende Zahl von Teilportionen hergestellt wird. ?Hierbei
werden die Teilportionen mit dem Teilbetrag der Diatvollportionen angesetzt, der dem
Sachbezugswert nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des SGB |V entspricht.

In den Landern, in denen eine staatliche Anerkennung als Diatkichenleiter nicht erfolgt,
gilt das Tatigkeitsmerkmal als erflllt, wenn sich der Diatassistent drei Jahre als Diatku-
chenleiter bewahrt hat.

Medizinisch-technische Assistenten, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wis-
senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwort-
lichkeit tatig sind, werden auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser
Tatigkeiten Aufgaben erflllen, die im Tatigkeitsmerkmal der Vergiutungsgruppe 5c Ziffer
38 genannt sind.

Leitende medizinisch-technische Assistenten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind
Assistenten, denen unter der Verantwortung eines Arztes fur eine Laboratoriumsabtei-
lung oder fiir eine radiologische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Uber-
wachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausfliihrung durch ausdrickliche Anordnung
Ubertragen sind.

'Als ,schwierige Aufgaben“ gelten z.B. in der chemisch-physikalischen Analyse: gravi-
metrische, titrimetrische und photometrische Bestimmungen einschlieRlich Komplexo-
metrie, Leitfahigkeitsmessungen und chromatographische Analysen. ?In der Pflan-
zenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnitte. 3Schwierige Identitats- und Reinheits-
prifungen nach dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, Drogen). “Herstellung und
Kontrolle steriler Losungen der verschiedensten Zusammensetzungen in gréfierem Um-
fang unter Verwendung moderner Apparaturen. *Herstellung von sonstigen Arzneimitteln
in groRerem Umfang unter Verwendung moderner in der Galenik gebrauchlicher Appara-
turen (Suppositorien, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u.a.), Herstellung
von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Einzelvorschrift.

56 bis 76 (weggefallen)

77

Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem betreffenden Be-
reich beschaftigten Mitarbeiter abhangt,
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a) ist es fir die Eingruppierung unschadlich, wenn im Organisations- und Stellenplan
zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind,

b) zahlen teilzeitbeschaftigte Mitarbeiter entsprechend dem Verhaltnis der mit ihnen im
Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmafigen Arbeitszeit eines entspre-
chenden vollzeitbeschaftigten Mitarbeiters,

c) zahlen Mitarbeiter, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil ih-
rer Arbeitszeit in einem Bereich beschaftigt sind, entsprechend dem Verhaltnis die-
ses Anteils zur regelmafigen Arbeitszeit eines entsprechenden vollzeitbeschéaftigten
Mitarbeiters.

78 bis 97 (weggefallen)

98

99

'Der staatlichen Anerkennung steht in Landern, in denen diese nicht erteilt wird, die ab-
geschlossene Fachausbildung gleich. 2Die Fachausbildung gilt erst nach Ableistung des
vorgeschriebenen Jahrespraktikums als abgeschlossen.

'Einfache Ubersetzungen sind Ubersetzungen von Texten, deren Verstandnis in der Aus-
gangssprache weder inhaltlich noch sprachlich Schwierigkeiten bietet sowie von Texten,
deren adaquate Wiedergabe in der Zielsprache keine besonderen Anforderungen an das
Formulierungsvermogen stellt. 2Die Ubertragung einfacher Texte schlie3t auch die Erle-
digung der fremdsprachigen Routinekorrespondenz ein.

100 bis 102 (weggefallen)

103 "Die Mitarbeiter miissen Fahigkeiten und Erfahrungen besitzen, die denen der Mitarbei-

ter mit der vorgeschriebenen Vor- und Ausbildung gleichwertig sind. 2Es wird jedoch
nicht das gleiche Wissen und Kénnen gefordert, wie es durch die vorausgesetzte Vorbil-
dung bzw. Ausbildung erworben wird. *Andererseits genligt es noch nicht, dass der Mit-
arbeiter nur auf einem begrenzten Einzelarbeitsgebiet Leistungen erbringt, die denen ei-
nes Angestellten mit der Vor- und Ausbildung gleichwertig sind. 4Es muss eine der Vor-
und Ausbildung ahnlich griindliche Beherrschung eines auch vom Umfang her entspre-
chenden Wissensgebiets gefordert werden.

104 bis 113 (weggefallen)

114 "Als Fachabteilungen gelten beziehungsweise stehen diesen gleich

Belegabteilungen,

Vollapotheken,

Schulen fur Medizinalfachberufe,

zentrale Versorgungseinrichtungen, die auch fir andere Krankenhduser und Einrich-
tungen bestimmte Versorgungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Zentralwascherei, Zent-
ralkliche),

e Sondereinrichtungen der Kranken-, Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe.

2Als klinische Fachabteilungen im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals gelten bettenfiih-
rende Fachabteilungen, die von einem hauptamtlich angestellten Leitenden Arzt gefuhrt
werden. Die Eigenschaft als Akademisches Lehrkrankenhaus steht dem Vorhandensein
einer (weiteren) klinischen Fachabteilung gleich.

115 Dieses Tatigkeitsmerkmal ist erfullt, wenn dem Mitarbeiter im Rahmen der Krankenhaus-

leitung zumindest folgende Aufgaben Ubertragen sind:

a) Koordination der Planung und Organisation des gesamten Krankenhausbetriebes
sowie Koordination der Planung von Neu- und Erweiterungsbauten,

b) Beschaffung,

c) Arbeitsgestaltung und Uberwachung des wirtschaftlichen Versorgungsdienstes und
des technischen Dienstes,

d) Vollzug und Uberwachung des Geblhrenwesens,
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e) Krankenhausverwaltung (Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen und allge-
meine Verwaltung).

116 bis 118 (weggefallen)

119 Dieses Tatigkeitsmerkmal ist erfullt, wenn der Regional-, Kreis-, Ortscaritasverband bzw.
Fachverband ein eingetragener Verein ist und dem Geschéftsfiihrer mindestens die fol-
genden Aufgaben Ubertragen sind:

a) Koordination der Planung und Organisation des gesamten Vereins,

b) gesamte Verwaltung (Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen, allgemeine
Verwaltung),

c) Mitgliedswesen.

120 Dazu sind gewisse allgemeine Grundkenntnisse erforderlich, die sich auf der Ebene der
grindlichen Fachkenntnisse bewegen (z.B. Mitwirkung bei der Bearbeitung laufender
oder gleichartiger Geschafte nach Anleitung; Erledigung standig wiederkehrender Arbei-
ten in Anlehnung an ahnliche Vorgange; Prifung von Rechnungen und Fertigung von
Kassenanordnungen; Kontenfiihrung).

121 'Griundliche Fachkenntnisse liegen vor, wenn zur abschlieRenden Bearbeitung routine-
mafiger Normfalle in einem eng begrenzten Aufgabengebiet Erlerntes oder durch Erfah-
rung gewonnenes Spezialwissen angewandt wird. ?Hierzu gehort die nahere Kenntnis
und gegebenenfalls die Anwendung von staatlichen und kirchlichen Gesetzen, Verwal-
tungsvorschriften und sonstigen Ordnungen.

122 Grindliche und vielseitige Fachkenntnisse verlangen gegenulber griindlichen Fachkennt-
nissen ein breites Aufgabengebiet mit verschiedenartigen Aufgaben, in denen ein fachli-
ches Umdenken und die Anwendung mehrerer fachlicher Vorschriften und Regelungen
geboten ist.

123 Selbststandige Leistungen erfordern insgesamt eine eigene Initiative, die nach Art und
Umfang eine eigene geistige Beurteilung und Gedankenarbeit im Rahmen der geforder-
ten Fachkenntnisse flr das Ubertragene Aufgabengebiet sowie eine eigene Entschlie-
Rung hinsichtlich des einzuschlagenden Weges und des zu findenden Ergebnisses ver-
langen. Die Letztverantwortung ist nicht erforderlich.

124 Grindliche, umfassende Fachkenntnisse erfordern gegeniiber grindlichen und vielseiti-
gen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und Breite, das heil’t der Qualitat und
dem Umfang nach.

125 'Besonders verantwortungsvolle Tatigkeit liegt dann vor, wenn sie unter Einbeziehung
von grundlichen, umfassenden Fachkenntnissen und selbststandigen Leistungen deut-
lich erkennbare Auswirkungen im Innen- und AuRenverhaltnis zeitigt. 2Die besonders
verantwortungsvolle Tatigkeit kann sich z.B. auf Aufsichts- und Leitungsfunktion bezie-
hen; es kdnnen durch die Wahrnehmung der Tatigkeit in besonderer Verantwortlichkeit
die kirchlich-caritativen oder materiellen Belange des Dienstgebers betroffen sein, oder
sie kann sich auf die Lebensverhaltnisse Dritter (z.B. Mitarbeiter, aul’enstehende Perso-
nen und Institutionen) erstrecken.

126 'Eine Tatigkeit von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung liegt dann vor, wenn den
gestellten Anforderungen nach zusatzliche Fachkenntnisse und Fahigkeiten Uber die der
nachstniedrigen Vergutungsgruppen hinaus fur die Aufgabenbewaltigung notwendig sind
und sie sich auRerdem noch aus dieser durch ihre Bedeutung im Wirkungsgrad des Auf-
gabenfeldes heraushebt. ?Beide Elemente — besondere Schwierigkeit und Bedeutung —
missen zusammenkommen. 3Die besondere Schwierigkeit der Tatigkeit liegt dann vor,
wenn die zu bearbeitenden Tatbestands- und Rechtsmaterien umfangreich und viel-
schichtig sind, komplexe Zusammenhange analysiert und Losungen unter hohem Abs-
traktionsgrad bewirkt werden miissen. “Die Bedeutung der Tatigkeit kann sich aus der
Bearbeitung besonders wichtiger Fachbereiche oder solcher von grundsatzlicher
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Bedeutung ergeben. SAuch hier kdnnen mit der Tatigkeit deutlich erkennbare Auswirkun-
gen im Innen- oder Aul3enverhaltnis verbunden sein; es kann sich auch um eine rich-
tungsweisende Tatigkeit gegenuber nachgeordneten Dienststellen handeln.

127 "Das hier geforderte MaR der Verantwortung muss die Tatigkeit entscheidend pragen,
zumal schon flr die Tatigkeit der Vergltungsgruppe 4b eine besondere Verantwortung
verlangt wird. ?Dabei muss es sich im Regelfall um besonders schwierige Grundsatzfra-
gen oder wichtige Fachbereiche mit richtungweisender Bedeutung handeln. 3Die wahr-
genommene Tatigkeit kann sich z.B. darauf beziehen, dass in besonderer Intensitat Lei-
tungs-, Koordinierungs- oder aufsichtliche Tatigkeiten, schwierige und umfangreiche Auf-
gaben beim Personaleinsatz oder in der Menschenfuhrung oder wirtschaftliche Verant-
wortung verlangt werden.

128 (weggefallen)
129 Unter Technikern im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind Mitarbeiter zu verstehen, die

a) einen nach MaRgabe der Rahmenordnung flr die Ausbildung von Technikern (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 27. April 1964 bzw. vom 18. Januar 1973)
gestalteten Ausbildungsgang mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich abge-
schlossen und die Berechtigung zur Filhrung der Berufsbezeichnung ,Staatlich ge-
prufter Techniker® bzw. ,Techniker mit staatlicher Abschlussprifung” mit einem die
Fachrichtung bezeichnenden Zusatz erworben haben, oder

b) einen nach MaRRgabe Uber Fachschulen mit zweijahriger Ausbildungsdauer (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 27. Oktober 1980) gestalteten Ausbil-
dungsgang mit der vorgeschriebenen Prifung erfolgreich abgeschlossen und die
Berechtigung zur Flhrung der ihrer Fachrichtung/ihrem Schwerpunkt zugeordneten
Berufsbezeichnung ,Staatlich geprifter Techniker* erworben haben.

130 bis 131 (weggefallen)

132 "Nach diesem Tatigkeitsmerkmal ist der Mitarbeiter eingruppiert, dem die Verantwortung
fir den Klchenbereich obliegt. 2Er ist zustandig unter anderem fiir die Dienstplangestal-
tung dieses Bereiches, die Erstellung des Speiseplanes, die Menikalkulationen und den
Einkauf von Lebensmitteln innerhalb des Budgets.

133 'Bei der Ermittlung der Anzahl der Vollportionen wird das Mittagessen mit 50 v.H.,
Abendessen und Friihstiick jeweils 25 v.H., bewertet. ?Hierbei steht eine Diatportion ei-
ner Vollportion gleich.

134 Ist dem Mitarbeiter neben der Verantwortung fur die Wascherei, die Reinigung, die
Hausgestaltung, den Einkauf und den Personaleinsatz auch der Kiichenbereich unter-
stellt, so erfolgt die Eingruppierung jeweils eine Vergltungsgruppe hoher.

135 Werden Teile der Schmutzwasche (z.B. Flachwasche oder persdnliche Wasche) nicht in
der Wascherei der Einrichtung gewaschen, so erfolgt die Eingruppierung jeweils eine
Vergutungsgruppe niedriger.

136 (weggefallen)

137 Als férderliche Vorbildung gilt auch mehrjahrige Erfahrung in ehrenamtlicher sozialer Ta-
tigkeit.

138 Ein Aufgabengebiet ist umfangreich, wenn neben der Beratung, Weiterleitung und Be-
treuung unterschiedlicher und schwieriger Klienten Reisehilfen auf Bahnhéfen mittlerer
Grol3e oder auf kleineren Bahnhdfen mit besonders grofer Zahl von speziellen Klienten
(z.B. auf Grenzbahnhoéfen) gegeben werden.

139 Ein Aufgabengebiet ist schwierig, wenn neben der Beratung, Weiterleitung und Betreu-
ung unterschiedlicher und schwieriger Klienten Reisehilfen auf Bahnhdfen mit besonders
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umfangreichem Reiseverkehr gegeben werden oder Bahnhofsmissionen durchgangige
Offnungszeiten haben.

140 (weggefallen)
141 Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Zulage in Héhe von 38,35 Euro.

142 Das Tatigkeitsmerkmal erfasst auch Kraftfahrer mit abgeschlossener Fachausbildung im
Kraftfahrzeughandwerk oder anderen metallverarbeitenden Berufen.

143 'Das Tatigkeitsmerkmal ist nur erfiillt fir Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttreten
des Beschlusses der jeweiligen Regionalkommission in einem Dienstverhaltnis gestan-
den haben, das am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses der jeweiligen Regionalkom-
mission im Geltungsbereich der AVR fortbesteht, fur die Dauer des ununterbrochen fort-
bestehenden Dienstverhaltnisses. 2Ein Dienstverhaltnis besteht auch ununterbrochen
fort bei der Verlangerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei Dienstgeberwech-
sel innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. Unterbrechungen von bis zu einem Monat
sind unschadlich.

144 Pflegefachliche Tatigkeiten und Pflegehilfstatigkeiten werden von diesem Tatigkeits-
merkmal nicht erfasst.

145 "Die Bestimmungen nach Anlage 1 Abschnitt V der am 31. Dezember 2026 geltenden
Fassung der AVR finden keine Anwendung. ?Flr Betreuungskrafte, auf die am 31. De-
zember 2018 die Bestimmungen des § 12 Teil Il. Anwendung finden, verbleibt es bei die-
ser Anwendung. 3Fir Mitarbeiter, auf die am 31. Oktober 2022 die Bestimmungen des §
12 Teil Il. Anwendung finden, verbleibt es bei dieser Anwendung.

146 Diese Eingruppierung tritt [in der neuen Fassung] zum 1. November 2022 in Kraft.

147 Fir Betreuungskrafte, die am 31. Dezember 2018 bzw. am 31. Oktober 2022 hdher ein-
gruppiert sind, verbleibt es bei der héheren Eingruppierung.

148 Abweichend von § 5 Abs. 1 Teil Il. ist fur Betreuungskrafte in Vergutungsgruppe 10 Zif-
fern 18 und 19 die Stufe 4 Einstiegsstufe. Bestandsmitarbeiter, die die Stufe 4 noch nicht
erreicht haben, werden zum 1. November 2022 der Stufe 4 zugeordnet.

149 Das Tatigkeitsmerkmal wird z.B. erflllt von Betreuungskraften in Angeboten nach § 45a
SGB XI oder Betreuungskraften in Pflegeeinrichtungen i. S. d. § 43b SGB XI. Das Tatig-
keitsmerkmal ist auch erflllt bei Mitarbeitern in der Verwaltung, Haustechnik, Kiiche,
hauswirtschaftlichen Versorgung, Gebaudereinigung, Empfangs- und Sicherheitsdienst,
Garten- und Gelandepflege, Wascherei sowie Logistik, soweit sie im Rahmen der von
ihnen auszulbenden Téatigkeiten in einem Umfang von mindestens 25 v.H. ihrer verein-
barten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen
tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tatig werden.

150 "Mitarbeiter, die im Rahmen der von ihnen auszuiibenden Tatigkeiten in einem Umfang
von mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und
Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pfle-
gend tatig werden, erhalten ab 1. Marz 2024 eine Zulage in Héhe von monatlich 133,80
Euro. ?Die Zulage ist bis zum 31. Dezember 2035 befristet.

151 Soweit Mitarbeiter in dieser Ziffer im Rahmen der von ihnen auszutbenden Tatigkeiten
in einem Umfang von mindestens 25 v.H. ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit
Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, be-
treuend oder pflegend tatig werden, erfolgt die Eingruppierung in Vergitungsgruppe 10
Ziffer 18 oder 19.
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Anlage 2d
Verguitungsgruppen fur Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst

Geltungsbereich

[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR]

Vergiitungsgruppe 1a

1

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Erziehungs- oder Ehebe-
ratungsstellen, denen mindestens sechs weitere in der Beratungsstelle vollzeitbeschaf-
tigte Mitarbeiter in der Tatigkeit als Erziehungs- bzw. Eheberater unterstellt sind

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 360 Platzen in Einrichtungen der Erzie-
hungs- oder Behindertenhilfe nach zehnjahriger Bewahrung in Vergutungsgruppe 1b Zif-
fer 1b " 10.27

Vergiitungsgruppe 1b

1

1a

1b

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter einer Werkstatt flr behinderte Menschen mit
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 300 Platzen nach sechsjahriger Bewah-
rung in Vergitungsgruppe 2 Ziffer 3 - 1°

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 240 Platzen in Einrichtungen der Erzie-
hungs- oder Behindertenhilfe nach sechsjahriger Bewahrung in Verglitungsgruppe 2 Zif-
fer 1b " 10.27

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 360 Platzen in Einrichtungen der Erzie-
hungs- oder Behindertenhilfe 1 10-27

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Erziehungs- oder Ehebe-
ratungsstellen nach sechsjahriger Bewahrung in Vergitungsgruppe 2 Ziffer 5

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Erziehungs- oder Ehebe-
ratungsstellen, denen mindestens drei weitere in der Beratungsstelle vollzeitbeschaftigte
Mitarbeiter in der Téatigkeit als Erziehungs- bzw. Eheberater unterstellt sind

Vergutungsgruppe 2

1 bis 1a (weggefallen)

1b

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 240 Platzen in Einrichtungen der Erzie-
hungs- oder Behindertenhilfe 1 10-27

(weggefallen)

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen als Leiter einer Werkstatt fiir behinderte Menschen mit
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 300 Platzen ' '®
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4  (weggefallen)

5 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder gleichwerti-
gen Fahigkeiten und Erfahrungen in der Tatigkeit als Leiter von Erziehungs- oder Ehebe-
ratungsstellen '

Anmerkungen zu den Tatigkeitsmerkmalen der Vergiitungsgruppen 1a bis 2
Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Eingruppierung der Mitarbeiter zu beachten.
|

Die Ziffern | bis VIl der Anmerkungen zu den Tatigkeitsmerkmalen der Vergutungsgruppen 1
bis 12 der Anlage 2 gelten sinngemaf.

|

[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR]
1]

[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR]

*

1 'Die Mitarbeiter mussen Fahigkeiten und Erfahrungen besitzen, die denen der Mitarbei-
ter mit der vorgeschriebenen Vor- und Ausbildung gleichwertig sind. 2Es wird jedoch
nicht das gleiche Wissen und Kénnen gefordert, wie es durch die vorausgesetzte Vorbil-
dung bzw. Ausbildung erworben wird. *Andererseits geniigt es noch nicht, dass der Mit-
arbeiter nur auf einem begrenzten Einzelarbeitsgebiet Leistungen erbringt, die denen ei-
nes Mitarbeiters mit der Vor- und Ausbildung gleichwertig sind. “Es muss eine der Vor-
und Ausbildung ahnlich grindliche Beherrschung eines auch vom Umfang her entspre-
chenden Wissensgebiets gefordert werden.

10 Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist fiir das jeweilige Kalenderjahr grundsatz-
lich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjah-
res vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Platze zugrunde zu legen.

19 'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die Zahl der tatsachlich belegten, nicht je-
doch die Zahl der vorhandenen Platze zugrunde zu legen. ?Voriibergehend oder fiir
kurze Zeit, z.B. wegen Erkrankung, nicht belegte Platze sind mitzurechnen. 3Der Ermitt-
lung der Durchschnittsbelegung ist ein langerer Zeitraum zugrunde zu legen. “Zeiten, in
denen die Einrichtung vortibergehend nicht oder nur gering belegt ist, sind aul3er Be-
tracht zu lassen. °Bei der Feststellung der Durchschnittsbelegung ist von der taglichen
Hochstbelegung auszugehen.

27 Die Leitung des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung umfasst im Wesentli-
chen die Verantwortung flr Organisation, Koordination, Uberwachung und Planung der
beruflichen Ausbildung/Anleitung in einer Einrichtung.
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Anlage 2e
Vergilitungsgruppen fiir Mitarbeiter im Rettungsdienst/Krankentransport
Vergiitungsgruppe 4b
1 Rettungsassistenten/Notfallsanitater als Leiter einer Rettungswache, denen mindes-

tens 40 Mitarbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind
(Anmerkung 1)

Vergutungsgruppe 5b

1 Rettungsassistenten/Notfallsanitater als Leiter einer Rettungswache, denen mindes-
tens 20 Mitarbeiter durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind
(Anmerkung 1)

4 Rettungsassistenten/Notfallsanitater als Lehrrettungsassistenten mit entsprechender
Zusatzausbildung in einer Lehrrettungswache nach vierjahriger Bewahrung in Vergu-
tungsgruppe 5c Ziffer 3

Vergiitungsgruppe 5¢

1 Rettungsassistenten/Notfallsanitater als Leiter einer Rettungswache
(Anmerkung 1)

3 Rettungsassistenten/Notfallsanitater als Lehrrettungsassistenten mit entsprechender
Zusatzausbildung in einer Lehrrettungswache

4 Notfallsanitater mit entsprechenden Tatigkeiten A B ¢.D

Vergiitungsgruppe 6b

1 Rettungsassistenten mit entsprechender Tatigkeit - B
(Anmerkung 1)

Vergiitungsgruppe 7

1 Rettungssanitater mit entsprechender Tatigkeit B
(Anmerkung 1)

Verglitungsgruppe 8

1 Rettungshelfer mit entsprechender Tatigkeit

(Anmerkung 1)

Anmerkung 1:
[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR]

Anmerkungen zu den Tatigkeitsmerkmalen der Verglitungsgruppen 4b bis 8
|

Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Eingruppierung der Mitarbeiter zu beachten.
Die Ziffern | bis VII und die Ziffer 77 (Definition Unterstellungsverhaltnisse) der Anmerkungen
zu den Tatigkeitsmerkmalen der Vergutungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 gelten sinnge-
maf.

1 Mitarbeiter als Stellvertreter des Leiters einer Rettungswache erhalten fir die Dauer
dieser Tatigkeit eine Zulage in H6he von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese
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Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich Gbertragen wurde. Hierunter fallen nicht Vertretun-
gen in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfallen.

Mitarbeiter als Qualitatsbeauftragte erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage
in Hohe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber
schriftlich Gbertragen wurde.

Mitarbeiter als Medizinprodukte-Beauftragte (MPG-Beauftragte) bzw. als Beauftragte
fur Medizinproduktesicherheit erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage in
Hohe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber schrift-
lich Ubertragen wurde.

Mitarbeiter als Desinfektoren mit staatlicher Prifung, denen durch schriftliche Anord-
nung des Dienstgebers die Erstellung der Hygieneplane sowie die Uberwachung der
Einhaltung aller MaRnahmen fiir den Rettungsdienst gem. der jeweils einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften und anderer Vorgaben lbertragen wurde, erhalten fir die
Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage in Héhe von monatlich 100,00 Euro.

Mitarbeiter als Hygienebeauftragte mit entsprechender Qualifikation, denen durch
schriftliche Anordnung des Dienstgebers die Uberwachung der Einhaltung aller Maf3-
nahmen fir den Rettungsdienst gem. der jeweils einschlagigen Unfallverhitungsvor-
schriften und anderer Vorgaben Ubertragen wurde, erhalten fir die Dauer dieser Tatig-
keit eine Zulage in Ho6he von monatlich 100,00 Euro.

Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage
in Hohe von monatlich 100,00 Euro. Ist der Mitarbeiter nicht zu 100% in der Rettungs-
leitstelle tatig, wird die Zulage entsprechend anteilig gezahilt.

Mitarbeiter als Arzneimittelbeauftragte erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine Zu-
lage in Hohe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber
schriftlich Gbertragen wurde.

Mitarbeiter als Lagerverantwortliche erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage
in Hohe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber
schriftlich Gbertragen wurde.

Mitarbeiter, denen Aufgaben nach Nr. 1 bis 8 tbertragen wurden, kann aufgrund einzel-
vertraglicher Absprache eine hohere Zulage gewahrt werden, wenn die zugewiesene
Aufgabe das Ubliche Maf3 Ubersteigt.

Mitarbeiter als Praxisanleiter in den Vergutungsgruppen 6b, 5¢ und 5b erhalten fir die
Dauer der Tatigkeit eine nach dem Anteil der fiir die Tatigkeit erteilten Freistellung ge-
staffelte monatliche Zulage:

Anteil der Praxisanleitertatigkeit Hohe der Zulage
bis 25 Prozent 100,00 Euro
bis 50 Prozent 150,00 Euro
bis 75 Prozent 200,00 Euro
bis 100 Prozent 250,00 Euro

Mitarbeiter der VerglUtungsgruppe 5c Ziffer 1 erhalten eine monatliche Zulage i.H.v.
500,00 Euro.

Mitarbeiter der VergUtungsgruppe 5b Ziffer 1 erhalten eine monatliche Zulage i.H.v.
500,00 Euro.

Mitarbeiter der Vergitungsgruppe 4b Ziffer 1 erhalten eine monatliche Zulage i.H.v.
500,00 Euro.
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12  Mitarbeiter als Beauftragte der elektronischen Einsatzdokumentation erhalten fir die
Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage in Héhe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen
diese Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich Gibertragen wurde.

Rettungsassistenten, die aufgrund der Anmerkung IIl der Anlage 2b in der am 30. September
2017 geltenden Fassung der AVR bereits in der Vergutungsgruppe 5c¢ eingruppiert sind und
die eine Weiterbildung zum Notfallsanitater erfolgreich absolviert haben, erhalten fur die
Dauer der Eingruppierung in die Vergutungsgruppe 5c der Anlage 2e eine monatliche Zulage
in Hohe von 100,00 Euro.

v
Beschreibung des Rettungsdienstes
1. Rettungsdienst

Aufgaben und Organisation des Rettungsdienstes richten sich nach den einschlagigen Ret-
tungsdienstgesetzen der Lander.

Der arztliche Not- und Bereitschaftsdienst (Synonyme: arztlicher Notfalldienst oder arztlicher
Bereitschaftsdienst) ist ein von den arztlichen Korperschaften eingerichteter Dienst zur am-
bulanten arztlichen Betreuung Erkrankter, Verletzter oder sonstiger Hilfsbedurftiger auf3er-
halb der ortsiliblichen Sprechstunde. Dieser Not- und Bereitschaftsdienst ist nicht Teil des
Rettungsdienstes in diesem Sinne.

2. Einrichtungen des Rettungsdienstes
2.1. Rettungsleitstelle

Die Rettungsleitstelle (Synonym: Integrierte Leitstelle) ist eine standig besetzte Einrichtung
zur Annahme von Meldungen sowie zur Alarmierung, Koordination und Lenkung des Ret-
tungsdienstes.

2.2. Rettungswache

Die Rettungswache ist eine Einrichtung des organisierten Rettungsdienstes, in der Einsatz-
krafte, Rettungsmittel und sonstige Ausstattung unter einer einheitlichen Leitung einsatzbe-
reit vorgehalten werden.

2.2.1. Lehrrettungswache

Die Lehrrettungswache ist eine Rettungswache im Sinne von 2.2. DarUber hinaus ist sie von
der zustandigen Behdrde zur Annahme von Auszubildenden und Praktikanten ermachtigt.

3. Personal im Rettungsdienst
3.1. Rettungshelfer

Rettungshelfer sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, die ihre Ausbildung entweder nach einer
Landesvorgabe oder einer akzeptierten Ausbildungsordnung erfolgreich absolviert haben.

3.2. Rettungssanitater

Rettungssanitater sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, die sich einer Ausbildung der vom Aus-
schuss Rettungswesen in Abstimmung mit den Hilfsorganisationen empfohlenen 520-Stun-
den-Mindestausbildung unterzogen haben. Dem Rettungssanitater stehen Personen gleich,
die durch Gesetz, Verordnung oder Organisationsbestimmung gleichgestellt sind.

3.3. Rettungsassistent

Rettungsassistenten sind Mitarbeiter, welche gemal § 1 RettAssG die Erlaubnis zum Fihren
der Berufsbezeichnung Rettungsassistent besitzen.
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3.4. Lehrrettungsassistent

Ein Rettungsassistent oder Notfallsanitater, welcher Uber die entsprechende Zusatzqualifika-
tion (i.d.R. 120 Stunden Weiterbildung) verfugt.

3.5. Notfallsanitater

Notfallsanitater sind Mitarbeiter, die gemal § 1 NotSanG die Erlaubnis zum Fuhren der Be-
rufsbezeichnung Notfallsanitater besitzen.

3.6. Praxisanleiter

Praxisanleiter ist, wer die Voraussetzungen gemaf § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 NotSanA-
PrV erfullt.

4. Sonstige Tatigkeiten/Aufgaben
4.1. Desinfektor

Mitarbeiter als Desinfektoren mit staatlicher Prifung, dem durch schriftliche Anordnung des
Dienstgebers die Erstellung von Hygieneplanen sowie die Uberwachung der Einhaltung aller
Malinahmen fur den Rettungsdienst Gbertragen wurde.

4.2. Hygienebeauftragter

Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation, dem durch schriftliche Anordnung des Dienstge-
bers die Uberwachung der Einhaltung aller MaBnahmen fur den Rettungsdienst Ubertragen
wurde.

A 'Die Eingruppierung als Notfallsanitater setzt voraus, dass in dem jeweiligen Rettungs-
dienstgesetz des Landes die Besetzung mit einem Notfallsanitater zwingend vorgesehen
ist. 2Sieht das jeweilige Rettungsdienstgesetz des Landes weiterhin eine Besetzung mit
Rettungsassistenten vor, erfolgt die Eingruppierung von ausgebildeten Notfallsanitatern
in die Vergltungsgruppe 6b. *Der Notfallsanitater erhalt in diesem Fall eine monatliche
Zulage in Hohe von 100,00 Euro. “Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur De-
ckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkraften erforderlich
ist, kann die Eingruppierung abweichend von den Satzen 1 und 2 in die Vergutungs-
gruppe 5c erfolgen. °In diesem Fall besteht kein Anspruch auf die monatliche Zulage.

B 'Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur
Bindung von qualifizierten Fachkraften erforderlich ist, kann Mitarbeitern der Vergitungs-
gruppen 5c Ziffer 4, 6b Ziffer 1 und 7 Ziffer 1, abweichend von § 5 Abs. 2 des Teil Il., ein
um bis zu zwei Stufen hoheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewahrt werden. ?Ha-
ben Mitarbeiter bereits die Endstufe ihrer jeweiligen Vergltungsgruppe erreicht, kann
ihnen unter der Voraussetzung des Satzes 1 ein bis zu 10 v.H. héheres Entgelt gezahlt
werden.

C Abweichend von § 5 Abs. 1 des Teil Il. ist Eingangsstufe in der Vergltungsgruppe 5c Zif-
fer 4 die Stufe 3.

D Zulage fur Notfallsanitater

(1) Notfallsanitater erhalten ab dem 1. Januar 2028 zuzuglich zur Regelvergltung ge-
mafk Anhang Tabellen eine Zulage gemaf Absatz 2.
(2) "Die Hohe der Zulage betragt unter Anrechnung bisheriger Tatigkeiten beim selben
Dienstgeber monatlich:
ab dem 3. Tatigkeitsjahr 150,00 Euro
ab dem 5. Tatigkeitsjahr 250,00 Euro
ab dem 7. Tatigkeitsjahr 400,00 Euro
2F(r die Berechnung der flr die Zulage relevanten Tatigkeitsjahre werden alle unun-
terbrochen zurlickgelegten Zeiten in der Tatigkeit als Rettungsassistent und
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Notfallsanitater beim selben Dienstgeber sowie die Zeiten der Ausbildung zum Not-
fallsanitater berticksichtigt. *Den Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit stehen
gleich:
(a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz sowie Eltern-
zeiten bis zu drei Jahren nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,
(b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 37 AVR bis zu 26 Wochen,
(c) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung der Tatigkeit von weniger als einem Mo-
nat im Kalenderjahr.
“Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, sind bei Neueinstellung
Zeiten in der Tatigkeit als Notfallsanitater und Rettungsassistent auch bei anderen
Dienst- oder Arbeitgebern anzurechnen. *Soweit es zur Bindung von Mitarbeitern er-
forderlich ist, sind im bestehenden Dienstverhaltnis Zeiten in der Tatigkeit als Not-
fallsanitater und Rettungsassistent auch bei anderen Dienst- oder Arbeitgebern an-
zurechnen. 8Zeiten der Tatigkeit als Notfallsanitater und Rettungsassistent bei ande-
ren Dienst- oder Arbeitgebern missen zur Anrechnung nachgewiesen werden.

(3) "Abweichend von der Regelung in Absatz 1 ist die Zulage gemaf Absatz 2 bei Neu-
ausschreibungen schon ab dem Zeitpunkt des Auftragsbeginns zu zahlen, frihestens
aber ab 1. Januar 2025. 2Satz 1 gilt entsprechend fiir den Fall, dass ein vertraglicher
Anspruch auf Anpassung der Vergltung fur die rettungsdienstliche Leistung gegen-
Uber dem Auftraggeber vorliegt, in deren Bereich der Notfallsanitater eingesetzt ist,
oder wenn unabhangig davon eine neue Vergutung vereinbart wird.

(4) Abweichend von der Regelung in Absatz 1 kann die Zulage gem. Absatz 2 zur De-
ckung des Personalbedarfs in einer Rettungswache allen dort tatigen Notfallsanita-
tern frihestens ab dem 1. Januar 2025 gezahlt werden.

Anmerkung zu B:
Ab dem 1. Oktober 2023 gilt erganzend die Anmerkung 3 zu § 5 des Teils Il
Vv

[kein Abdruck, es gilt die Regelung der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung der AVR]
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Entgeltumwandlung

Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) vom
15. April 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss vom 8. November 2018

Unter Bezugnahme § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) beschliel3t
die Zentral-KODA gemal § 3 Abs. 1 Ziffer 1 ZKO folgende Regelung:

(1) 'Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und zu seiner Ausbildung Beschéftigte) hat Anspruch
auf Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch seine zusatzliche betriebliche Altersver-
sorgung (Pflichtversicherung) durchgefiihrt wird. ?Voraussetzung ist, dass die dafiir zustan-
dige Kasse satzungsrechtlich die entsprechende Méglichkeit schafft. 3Im Einzelfall konnen
die Vertragsparteien bei Vorliegen eines sachlichen Grundes arbeitsvertraglich vereinbaren,
dass die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt. “Die Rege-
lung gilt unabhangig davon, ob der Mitarbeiter die steuerliche Férderung durch Steuerfreiheit
nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG oder durch Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG (ein-
schlieBlich Zulagenférderung nach §§ 79 ff. EStG) in Anspruch nimmt.

(1a) Soweit aufgrund staatlicher Refinanzierungsbedingungen fir bestimmte Berufsgrup-
pen die Entgeltumwandlung ausgeschlossen ist, besteht auch kein Anspruch nach dieser
Regelung.

(1b)  'Der Hochstbetrag der Entgeltumwandlung einschlieBlich des Arbeitgeberzuschusses
nach § 1a Abs. 1a BetrAVG wird begrenzt auf kalenderjahrlich 8 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. 2Im Einvernehmen zwischen Dienstge-
ber und Dienstnehmer kbnnen auch hdohere Betrage umgewandelt werden.

(2) "Moglichkeiten der Inanspruchnahme von Steuerfreiheit, einer pauschalen Besteue-
rung sowie einer Zulagenfoérderung sowie damit verbundener Sozialversicherungsfreiheit fin-
den zunachst Anwendung auf Aufwendungen (Beitrdge bzw. Umlagen) des Dienstgebers,
sodann auf umgewandelte Entgeltbestandteile des Mitarbeiters. 2Dies gilt fiir den Fall von
Zuwendungen des Dienstgebers an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalge-
deckten Altersversorgung im Sinne des § 3 Nr. 56 EStG auch im Verhaltnis zu einer Steuer-
freiheit nach § 3 Nr. 63 EStG; der Mitarbeiter wird hierzu notwendige Erklarungen abgeben.
3Erfolgt eine pauschale Besteuerung des Beitrags nach § 40b EStG in der am 31. Dezember
2004 geltenden Fassung, tragt der Mitarbeiter die Pauschalsteuer. “Dies gilt auch soweit
nach § 40b EStG beim Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
aus umgewandelten Entgeltbestandteilen finanzierte Zuwendungen der Pauschalsteuer un-
terworfen werden.

(3) Bemessungsgrundlage fir Anspriche und Forderungen zwischen Dienstgeber und
Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Entgeltumwandlung ergeben wiirde.

(4) 'Bietet die fur die Pflichtversicherung zustandige Kasse keine rechtliche Moglichkeit
fur die Durchfihrung der Entgeltumwandlung, soll die zustandige arbeitsrechtliche Kommis-
sion eine andere Kasse festlegen, bei der die Entgeltumwandlung durchgefihrt werden
kann. 2Nimmt die zusténdige arbeitsrechtliche Kommission eine solche Festlegung nicht vor,
kann der Mitarbeiter verlangen, dass die Entgeltumwandlung bei der KZVK Koln oder einer
anderen Kasse durchzufiihren ist, bei der nach den Regelungen der arbeitsrechtlichen Kom-
missionen die Pflichtversicherung durchgefuhrt werden kann.

(5) 'Der Dienstgeber leistet den gesetzlichen Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG an
den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung soweit mdglich auf den
Vertrag, in dem die Entgeltumwandlung erfolgt. ?Der Zuschuss ist spatestens zum Zahlungs-
termin des Dezembergehaltes fallig. *Scheidet der Mitarbeiter vorher aus, ist der Zuschuss
zum Zeitpunkt des Ausscheidens fallig. 4Aus abrechnungstechnischen und steuerlichen
Grunden soll der Zuschuss einmal im Jahr gezahlt werden.
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Ubergangsvorschrift:

'Im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 ist der Arbeitgeberzu-
schuss nach § 1a Absatz 1a des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) auch bei solchen
Entgeltumwandlungsvereinbarungen zu erbringen, die vor dem 1. Januar 2019 ge-
schlossen worden sind, wenn am 31. Dezember 2018 der Anspruch auf den Zuschuss
nach den Absatzen 5.1 bis 5.2 des Beschlusses zur Entgeltumwandlung in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden Fassung bestanden hat*. 2Dies gilt auch ab dem Zeit-
punkt des Eintritts einer Verpflichtung zur gesetzlichen Krankenversicherung, soweit
am 31. Dezember 2018 ein Anspruch auf den Zuschuss nur deshalb nicht bestanden
hat, weil keine Krankenversicherungspflicht gegeben war.

* Absatz 5.1 bis 5.2 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung lauteten:

(5.1) '"Wandelt ein krankenversicherungspflichtig Beschaftigter Entgelt um, leistet
der Arbeitgeber in jedem Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird, einen Zu-
schuss in H6he von 13 % des jeweiligen sozialversicherungsfrei in die zusatzliche be-
triebliche Altersversorgung umgewandelten Betrages. 2Der Zuschuss wird vom Dienst-
geber an die zustandige Altersvorsorgeeinrichtung abgefiihrt. 3Der Zuschuss wird nicht
gewahrt im Falle der Nettoumwandlung (Riester-Rente).

(5.2) 'Fiir umgewandelte Beitrage, die unter Beriicksichtigung des Hochstbetrages
im Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig sind, besteht kein Anspruch auf Zu-
schuss. ?Der Zuschuss errechnet sich in diesem Fall aus dem héchstmoglichen zu-
schussfahigen Umwandlungsbetrag einschlielich des Zuschusses, so dass der Zu-
schuss zusammen mit den eingezahlten Betragen des Beschaftigten die sozialversi-
cherungsfreie Hochstgrenze erreicht. *Fur dariiber hinaus umgewandelte Betrage be-
steht kein Anspruch auf Zuschuss. “Diese dariiber hinaus vom Beschéftigten umge-
wandelten Betrage sind ggf. entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu verbeitragen
und zu versteuern.

Der Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht, solange er gesetzlich ermdéglicht wird.
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Ordnung fiir den Arbeitsschutz im liturgischen Bereich

Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 3 b) Zentral-KODA Ordnung vom
1. Juli 2004

§1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt fur Tatigkeiten von Mitarbeitern im liturgischen Bereich, auf die
gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 ArbZG das Arbeitszeitgesetz nicht anzuwenden ist. 2In den liturgi-
schen Bereich fallen nur solche Aufgaben, die fir die Vorbereitung, Durchfihrung und Nach-
bereitung von Gottesdiensten und/oder aus damit im Zusammenhang stehenden Griunden
notwendig sind.

(2) Weitere berufliche Tatigkeiten sind bei der Ermittlung der hdchstzulassigen Arbeits-
zeit zu berlcksichtigen.

(3) Fur die Ruhezeit von Mitarbeitern, denen in demselben oder einem anderen Arbeits-
verhaltnis auch Tatigkeiten auflierhalb des liturgischen Bereichs Ubertragen sind, ist diese
Ordnung anzuwenden, wenn die nach Ablauf der Ruhezeit zu verrichtende Tatigkeit in den
Geltungsbereich dieser Ordnung fallt.

§2 Begriffsbestimmungen

Hinsichtlich der in dieser Ordnung verwendeten Begriffe wird § 2 des Arbeitszeitgesetzes
vom 6. Juni 1994 (BGBI. | S. 1170) fur entsprechend anwendbar erklart.

§3 Arbeitszeit
(1) Die Arbeitszeit ist dienstplanmaRig auf hochstens 6 Tage in der Woche zu verteilen.

(2) 'Die tagliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht Gberschreiten. 2Sie kann auf bis zu 10
Stunden nur verlangert werden, wenn innerhalb von 26 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden
taglich nicht Gberschritten werden.

(3) Die tagliche Arbeitszeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu drei aufeinander-
folgenden Tagen sowie an bis zu 8 besonderen Gemeindefesttagen auf bis zu 12 Stunden
verlangert werden, wenn die Uber 8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit innerhalb von 4 Wo-
chen ausgeglichen wird.

(4) 1Zusammen mit Beschaftigungsverhaltnissen auRerhalb des liturgischen Bereichs soll
die wochentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht Gberschreiten. 2Bei Abschluss eines Arbeits-
vertrages hat der Dienstgeber zu Uberprifen, ob und gegebenenfalls mit welchem zeitlichen
Umfang weitere Arbeitsverhaltnisse bestehen.

§4 Ruhepausen

"Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei
einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und von mindestens 45 Minuten bei einer
Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. ?Die Pausen nach Satz 1
konnen in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. *Langer als 6
Stunden hintereinander durfen Mitarbeiter nicht ohne Ruhepause beschaftigt werden.

§5 Ruhezeit

(1) Mitarbeiter missen nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben.

(2) 'Soweit die zeitliche Lage der Gottesdienste oder andere Tatigkeiten im Sinne des

§ 1 Abs. 1 Satz 2 dies erfordern, kann die Mindestdauer der Ruhezeit bis zu finf Mal inner-
halb von vier Wochen auf bis zu 9 Stunden verkiirzt werden, wenn die Kirzung der Ruhezeit
innerhalb von vier Wochen durch Verlangerung anderer Ruhezeiten auf jeweils mindestens
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12 Stunden ausgeglichen wird. “Diese Verkirzung darf nicht &fter als zwei Mal aufeinander
erfolgen.

(3) Die Ruhezeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu zwei aufeinanderfolgenden
Tagen sowie vor oder nach der taglichen Arbeitszeit an einem besonderen Gemeindefeiertag
(z.B. Patronatsfest) auf bis zu 7 Stunden verkurzt werden, wenn die Verkirzung innerhalb
von 2 Wochen durch Verlangerung anderer Ruhezeiten ausgeglichen wird.

§6 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

(1) An Sonn- und Feiertagen durfen Mitarbeiter nur zu Tatigkeiten im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 herangezogen werden.

(2) Werden Mitarbeiter an einem auf einen Werktag fallenden gesetzlichen Feiertag oder
an einem Werktag, an dem aufgrund einer besonderen kirchlichen Feiertagsregelung oder
betrieblichen Regelung nicht gearbeitet wird, dienstplanmallig beschaftigt, wird die geleistete
Arbeit dadurch ausgeglichen, dass die Mitarbeiter

a) innerhalb der nachsten 4 Wochen einen zusatzlichen arbeitsfreien Tag erhalten
oder
b) einmal im Jahr flr je 2 Wochenfeiertage einen arbeitsfreien Samstag mit dem da-
rauffolgenden Sonntag erhalten.
§7 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Arbeitszeitschutzregelungen, die von in Art. 7
GrO genannten Kommissionen beschlossen und spatestens bis zum 1. Januar 2006 in Kraft
gesetzt sind, bleiben einschlieRlich etwaiger kinftiger Anderungen unberuhrt.
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Kinderbezogene Entgeltbestandteile

Beschluss der Zentral-KODA gemaR § 10 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ziffer 3.
lit. d Zentral-KODA-Ordnung vom 6. November 2008

'Kinderbezogene Entgeltbestandteile, auf die zum Zeitpunkt des Wechsels von einem
Dienstgeber im Bereich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhaltnisse (GrO) zu einem anderen Dienstgeber Anspruch besteht, werden vom
neuen Dienstgeber als Besitzstand weitergezahlt, so lange den Beschaftigten nach dem Ein-
kommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kindergeld
gezahlt wird oder ohne Berlcksichtigung der §§ 64 oder 65 EStG oder der §§ 3 oder 4
BKGG gezahlt wiirde. 2An die Stelle des bisherigen Besitzstands tritt eine andere geldwerte
Leistung, wenn diese in der aufgrund von Art. 7 GrO errichteten zustandigen Kommission
ausdricklich als kinderbezogener Entgeltbestandteil gekennzeichnet worden ist. *Diese Re-
gelung gilt fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwischen dem 1. Januar 2009 und
dem 31. Dezember 2012 den kirchlichen Dienstgeber wechseln, jeweils flr die Dauer von
insgesamt vier Jahren. “Nach zwei Jahren halbiert sich der jeweilige Besitzstandswahrungs-
anspruch.

SGlnstigere Besitzstandswahrungsklauseln in bestehenden und kiinftigen Regelungen der
zustandigen Kommissionen bleiben unberihrt.
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Arbeitsvertragsformular

Beschluss der Zentral-KODA gemaR § 3 Abs. 1 Nr. 2 Zentral-KODA-Ordnung vom 6.
November 2008

In die Arbeitsvertragsformulare ist folgender Passus aufzunehmen:
"Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.”
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Arbeitsvertragliche Folgen bei Dienstgeberwechsel

Die Zentrale Kommission der Zentral-KODA hat am 23. November 2016 gem. § 3 Abs.1 Nr.
3 d Zentral-KODA-Ordnung die nachfolgende Ordnung beschlossen:

Ordnung Uber die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhaltnisse

Bei jedem Wechsel eines oder einer Beschaftigten von einem Dienstgeber im Bereich der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhaltnisse zu einem
anderen Dienstgeber im Bereich der Grundordnung, flr den ein anderer arbeitsrechtlicher
Regelungsbereich gilt (Wechsel in der Zustandigkeit der nach Art. 7 Grundordnung gebilde-
ten Kommission), gilt Folgendes:

1. Bei der Zuordnung zur Stufe der Entgelttabelle erfolgt grundsatzlich keine Anrech-
nung von Vordienstzeiten. Soweit die Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhaltnissen
nicht mehr als 6 Monate betragt, darf der oder die Beschatftigte jedoch nicht mehr als eine
Entwicklungsstufe gegeniber dem vorherigen Arbeitsverhaltnis mit einschlagiger beruflicher
Tatigkeit zurlckgestuft werden.

Weichen die Entgeltsysteme der verschiedenen Kommissionen hinsichtlich der Anzahl der
Stufen und oder hinsichtlich der regularen Verweildauer in den Stufen innerhalb derselben
Entgeltgruppe voneinander ab, erfolgt die Stufenzuordnung im neuen Kommissionsrecht un-
ter Anrechnung der einschlagigen beruflichen Tatigkeiten, soweit diese bei einem friheren
Dienstgeber im Geltungsbereich der Grundordnung geleistet wurden und die Unterbrechung
zwischen den Arbeitsverhaltnissen nicht mehr als 6 Monate betragt. Die sich daraus erge-
bende Stufenzuordnung kann um eine Stufe abgesenkt werden.

2. Der oder die Beschaftigte erhalt auf Antrag vom bisherigen Dienstgeber die Jahres-
sonderzahlung bzw. das Weihnachtsgeld beim Ausscheiden anteilig auch dann, wenn das
Arbeitsverhaltnis vor einem festgelegten Stichtag endet. Der Anspruch nach Satz 1 betragt
ein Zwdlftel fur jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschaftigte Anspruch auf Entgelt
oder Fortzahlung des Entgelts hat. Als Monat gilt eine Beschaftigungszeit von mehr als 15
Kalendertagen.

Diese Regelungen zur Jahressonderzahlung bzw. zum Weihnachtsgeld sind sinngeman
auch auf Regelungen zum Leistungsentgelt bzw. zur Sozialkomponente bei Dienstgeber-
wechsel im oben genannten Sinne anzuwenden.

3. Fir die Berechnung von Kindigungsfristen werden Vorbeschéaftigungszeiten aus ei-
nem vorherigen Arbeitsverhaltnis mit einem Faktor von 0,5 berlcksichtigt (Vorbeschafti-
gungszeiten von mehr als 6 Monaten werden hierbei wie ein volles Jahr angerechnet). Alle
anderen Regelungen, welche darlber hinaus an die Beschaftigungszeit ankntpfen, bleiben
hiervon unberihrt; dies gilt insbesondere fiir die Unkindbarkeit und die Regelungen tber die
Probezeit.

4. Von den vorstehenden Vorschriften abweichende, fur die Beschaftigten guinstigere
Regelungen in den Arbeitsvertragsordnungen bleiben unberinhrt.

5. Diese Ordnung tritt rickwirkend zum 1. Juni 2016 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der
,Ordnung uber die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten®
(Beschluss der Zentral-KODA vom 12.11.2009).
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Gesamtregelung zur Befristung

Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission (ZAK) vom 22. Januar 2024

Der Vermittlungsausschuss trifft einstimmig die folgende ersetzende Entscheidung:

1. 'Die Befristung von Dienstvertragen zwischen derselben/demselben Beschaftigten
und demselben Dienstgeber ist hochstens bis zur Dauer von insgesamt 6 Jahren oder inner-
halb dieses Zeitraums bis zur Hochstzahl von 12 Verlangerungen zulassig. ?Friihere Befris-
tungszeitrdume werden auf die Befristungshdchstdauer nach Satz 1 angerechnet, es sei
denn, diese liegen bei Begriindung des Dienstverhaltnisses langer als 12 Jahre zuriick. *Die
Satze 1 und 2 gelten entsprechend flr die Vereinbarung auflésend bedingter Dienstvertrage.
“Die Satze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Befristung oder auflésende Bedingung sich aus der
unmittelbaren Anwendung von arbeitsrechtlichen Regelungen der einzelnen Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen ergibt.

2. 'Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist grundsatzlich unzulassig. 2Abweichend von Satz 1 ist die kalendermaRige Befris-
tung eines Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes i.S.d. § 14 Abs. 1 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) fur den unter Buchstabe a genannten Fall bis zur Dauer
von 12 Monaten, fur die unter den Buchstaben b und ¢ genannten Falle bis zur Dauer von 21
Monaten zulassig, wenn

a) der/die Beschaftigte erstmals in einem Dienstverhaltnis bei dem Dienstgeber erprobt
wird;

b) eine Einrichtung eine neue Aufgabe Gbernimmt oder ein neues Projekt durchfiihrt,
deren dauerhafte Fortfihrung oder dessen dauerhafter Fortbestand im Zeitpunkt der
Begrindung des Dienstverhaltnisses ungewiss ist, und die befristete Einstellung der
Deckung eines dadurch neu entstehenden Beschaftigungsbedarfs dient;

c) der/die Beschaftigte aus Drittmitteln vergltet wird, die nur fir begrenzte Zeit zur Ver-
flugung stehen oder deren dauerhafte Verfligbarkeit im Zeitpunkt der Begriindung
des Dienstverhaltnisses ungewiss ist.

3Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fallen auch die hochstens zweimalige Ver-

langerung eines kalendermaRig befristeten Dienstvertrages zulassig. *Eine Befristung nach

Satz 2 ist nicht zulassig, wenn mit demselben Dienstgeber bereits zuvor ein befristetes oder
unbefristetes Dienstverhaltnis bestanden hat.

3. Abweichend von Nr. 1 und 2 dirfen Dienstverhaltnisse nach gesetzlich geregelten
Sondertatbestanden i.S.d. § 23 TzBfG, insbesondere nach dem Gesetz Uber befristete Ar-
beitsvertrage mit Arzten in der Weiterbildung (AArbVG) und dem Gesetz (iber befristete Ar-
beitsvertrage in der Wissenschaft (WissZeitVG), auch tber die genannten Hochstgrenzen
hinaus befristet werden.

4. In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbestanden bzw. Fall-
gestaltungen abweichend von Nr. 1 eine Uber 6 Jahre hinausgehende Befristung von Dienst-
verhaltnissen sowie abweichend von Nr. 2 Buchst. b und c eine tber 21 Monate hinausge-
hende Befristung moglich ist.

5. Beschéftigte in einem befristeten Dienstverhaltnis werden bei der Besetzung von Ar-
beitsplatzen bevorzugt bertcksichtigt, wenn die sachlichen und persdnlichen Voraussetzun-
gen gegeben sind.

6. Wurden Dienstvertrage unter Missachtung der Nr. 1 - 5 oder dort in Bezug genomme-
ner Regelungen vereinbart, gelten die Dienstverhaltnisse als auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen.
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7. 'Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. Sie gilt fir alle Dienstvertrage, die ab
1. Juni 2024 befristet abgeschlossen werden. 3Sie ersetzt die ersetzende Entscheidung des
Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 2019 ,Sachgrundlose Befris-
tung von Arbeitsvertragen®.

8. 'Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen kénnen bis 6 Monate nach Inkraftsetzung die-
ser Regelung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung der Zentralen Arbeitsrechtlichen
Kommission die bislang in eigener Zustandigkeit beschlossenen Regelungen beibehalten
oder unverandert wieder in Kraft setzen. 2Betreffen diese nur einen Teil der hier geregelten
Rechtsfragen, gelten erganzend die hier getroffenen Regelungen.

BK-Beschluss vom 20. Juni 2024

l. Der Vermittlungsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission hat mit der
ersetzenden Entscheidung vom 22. Januar 2024 eine ,Gesamtregelung zur Befristung“ ge-
troffen. Die Regelungen ersetzen die Entscheidung vom 28. Oktober 2019. Der Beschluss
tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. Entsprechend Nummer 8 der Entscheidung kann die Arbeits-
rechtliche Kommission die bislang in eigener Zustandigkeit beschlossenen Regelungen un-
verandert wieder in Kraft setzten. Die AVR enthalten Regelungen zum Befristungsrecht. Sie
sollten fur den Fall, dass sie durch die Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschus-
ses aulder Kraft gesetzt wurden, wieder in Kraft gesetzt werden.

Il Die Bundeskommission bestatigt in Anwendung dessen unter Wiederinkraftsetzung
der unveranderten Regelungen mit Stand vom 31. Mai 2024 zum 1. Juni 2024

§ 19 Absatz 5 AT AVR,

§ 18 Anlage 30 AVR,

§§ 18 und 19 Anlage 31 AVR,

§§ 18 und 19 Anlage 32 AVR und
§§ 17 und 18 Anlage 33 AVR.
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